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1. Öffentliche Bekanntmachung

Lutherstadt Eisleben, 08.03.2021

Bekanntmachung
zur  10. Sitzung des Hauptausschusses am Dienstag, dem 23.03.2021, 
um 18:00 Uhr, Malzscheune, Bahnhofstraße 32, 06295  Lutherstadt Eisleben

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Einberufung erfolgt durch den  Bürgermeister der Lutherstadt Eisleben.

Vor dem Hintergrund der nach wie vor steigenden Coronavirus-Fälle im Landkreis 
Mansfeld-Südharz und dem dadurch ebenfalls gestiegenen 7-Tage-Inzidenzwert kann die Sitzung
nur unter bestimmten Auflagen durchgeführt werden.
So gilt für alle Teilnehmer eine generelle Maskenpflicht während der gesamten Sitzung. 
Alle Stadträte, Ortsbürgermeister, die Verwaltung, Pressevertreter und Bürgerinnen und Bürger, 
die an der Sitzung teilnehmen wollen, sind verpflichtet, über den gesamten Verlauf der Sitzung 
einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Für die Öffentlichkeit steht nur eine begrenzte Anzahl von 
Plätzen zur Verfügung. Bürgerinnen und Bürger, die an der öffentlichen Sitzung teilnehmen, 
müssen entsprechende Formulare ausfüllen. 
Der Sitzungsraum wird in regelmäßigen Abständen gelüftet. 
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sitzung sind aufgefordert, sich an die entsprechend 
geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu halten.

Vorgesehene Tagesordnung: 
TOP Thema
1 Eröffnung der Sitzung 
1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung   
1.2 Einwohnerfragestunde  

2 öffentlicher Teil der Sitzung 
2.1 Protokollkontrolle   
2.2 Informationen des Bürgermeisters   
2.3 Feststellung der Niederschrift vom 27.10.2020   
2.4 Bestätigung des Jahresabschlusses 2013 der Lutherstadt Eisleben und
 Entlastung des Hauptverwaltungsbeamten   
2.5 Prioritätenliste 2021 Sachgebiet Tiefbau
2.6 Modifizierung des Leihvertrages bezüglich des Lenindenkmals mit dem   
 Deutschen Historischen Museum Berlin    
2.7 Erhebung der Kostenbeiträge für die Kindertageseinrichtungen der  Lutherstadt Eisleben   
2.8 Petition "Wütende Eltern"
2.9 Beitrittsbeschluss 

2.10  Spielflächenkonzept der Lutherstadt Eisleben - Beschlussfassung als
Handlungskonzept mit Maßnahmenstrategie   

2.11 Anfragen  
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3 nichtöffentlicher Teil 
3.1 -3.2 Protokollkontrolle, Informationen
3.3 Vergabe der Bauleistung - Instandsetzung Mauer/Gehweg Kasseler Straße
3.4 Verkehrsrechtliche Widmung Teilstück Fußweg Bergmannsweg in Gem. Bischofrode  
3.5 Windpark Helfta
3.6 Grundsatzbeschluss     
3.7 Anfragen

4 Ende der Sitzung 
4.1 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe der unter   
 Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse  

Mit freundlichen Grüßen

 Carsten Staub 
Bürgermeister

Dieses Amtsblatt hat ab 15.03.2021 zur öffentlichen Bekanntmachung im Rathaus und in den Schaukästen 
der Ortschaften Volkstedt, Rothenschirmbach, Wolferode, Polleben, Bischofrode, Schmalzerode, Osterhausen, 
Unterrißdorf, Hedersleben und Burgsdorf ausgehangen. 
Abgenommen am: .................................... 

Carsten Staub                               Siegel 
Bürgermeister
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1. Beschlussvorlagen

2. Öffentliche Niederschrift

Stadtrat 
der Lutherstadt Eisleben

Niederschrift 
über die 8. Sitzung des Hauptausschusses
öffentlicher Teil

Lutherstadt Eisleben, 02.11.2020

Die Sitzung fand statt:

Datum :
Beginn : 
Ende :

27.10.2020
18:00
20:00

Ort :
Straße :
Raum :

06295  Lutherstadt Eisleben
Bahnhofstraße 32
Malzscheune

Anwesende Mitglieder
lt. Teilnehmerliste :

7 (siehe Anhang) 

Von der Verwaltung
waren anwesend :

Herr Staub, Herr Kassik, Herr Dominka, Herr Schulze, Frau 
Zippro, PR Frau Schwarz

Außerdem waren
anwesend (Gäste) :

Einwohner, Presse

Tagungsleitung : Bürgermeister Herr Staub

Schriftführer : Frau Hannig
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Tagesordnung

TOP Thema Vorl.-Nr. 

1 Eröffnung der Sitzung 
1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung -  
1.2 Einwohnerfragestunde -  
2 öffentlicher Teil der Sitzung 
2.1 Protokollkontrolle -  
2.2 Informationen des Bürgermeisters -  
2.3 Feststellung der Niederschrift vom 02.09.2020 -  
2.4 Neufassung der Hauptsatzung der Lutherstadt Eisleben 458/5  
2.5 Neufassung der Satzung der Lutherstadt Eisleben zur Umlage der 513/8  
 Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände "Wipper-Weida","Helme" und   
 "Untere Saale" für die Lutherstadt Eisleben und ihre Ortsteile vom   
 09.09.2015 in den Fassungen der 1. Änderungssatzung vom 31.01.2018   
 und der  2. Änderungssatzung vom 19.02.2020   
 (Verbandsumlagesatzung 2020)      
2.6 Vergnügungssteuersatzung der Lutherstadt Eisleben und ihrer 454/12  
 Ortschaften    
2.7 Satzung der Lutherstadt Eisleben über die Festsetzung der Hebesätze 538/2  
 für Grund- und Gewerbesteuern für die Jahre 2021 – 2024   
 (Hebesatzsatzung 2021 – 2024)    
2.8 Neugestaltung Festplatz Lindenplatz 6, Flurstück 140 in Lutherstadt 421/4  
 Eisleben OT Burgsdorf   
2.9 12. Station Lutherweg - Gestaltung Freiblick St. Annenkirchplatz 473/2  
2.10 Festlegung des Fördergebietes Lebendige Zentren „Altstadt“ in der 475/4  
 Städtebauförderung   
2.11 Fortschreibung der städtebaulichen Sanierungs- und 476/4  
 Entwicklungsmaßnahme „Innenstadt“ im Förderprogramm "Lebendige   
 Zentren - Altstadt"     
2.12 Fortschreibung des Erhaltungsgebietes im Förderprogramm 477/4  
 "Lebendige Zentren - Altstadt"   
2.13 Fortschreibung des Stadtumbaugebietes "Altstadt" im Förderprogramm 478/4  
 "Lebendige Zentren - Altstadt"    
2.14 Anpassung der Ausschreibung und Umsetzung des Touristischen 516/2  
 Wegeleitsystems der Lutherstadt Eisleben   
2.15 Antrag auf Befreiung von den textlichen Festsetzungen des 517/2  
 Bebauungsplanes Nr. 3 „An der Wolfstraße“ in der Lutherstadt Eisleben   
 OT Wolferode, für das Bauvorhaben – Neubau Doppelwohnhaus    
2.16 Antrag auf Befreiung von den textlichen Festsetzungen des 518/2  
 Bebauungsplanes Nr. 2 "Gartenstraße" in der Lutherstadt Eisleben OT   
 Osterhausen, für das Bauvorhaben - Neubau Gartenhaus    
2.17 Festlegung des Fördergebietes „Helbraer Straße / Gerbstedter Straße“ 534/2  
 und „Raismeser Straße/ Sonnenweg“ in der Städtebauförderung   
2.18 Bereitstellung von Eigenanteilen für das Programmjahr 2021 - 535/3  
 "Lebendige Zentren"   
2.19 Bereitstellung von Eigenanteilen für das Programmjahr 2021 - 536/3  
 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"    
2.20 Bestätigung des Ortswehrleiters der Ortsfeuerwehr Osterhausen 540/2  
2.21 Bestätigung des Stellvertretenden Ortswehrleiters Osterhausen 541/2  
2.22 Wahl des 2. Stellvertreters des Bürgermeisters der Lutherstadt 549/1  
 Eisleben   
2.23 Anfragen -  
4 Ende der Sitzung 
4.1 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe der unter -  
 Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse  
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Protokolltext

TOP 1      Eröffnung der Sitzung

Der Bürgermeister begrüßte die Anwesenden und eröffnete die Sitzung.

TOP 1.1    Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

Es wurden Beschlussfähigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Tagesordnung festgestellt.

TOP 1.2    Einwohnerfragestunde

Es wurden durch die Einwohner keine Fragen gestellt.

Herr Staub
Vor der Sitzung erhielt er ein Schreiben von Herrn G....n, bezüglich der Neufassung der Hauptsatzung 
der Lutherstadt Eisleben.

Die Frage lautet:
Frage zur Beschlussvorlage 458/5 § 18 (1a)
... Gibt es verfassungsrechtliche Bedenken hinsichtlich dieses Paragraphens in der Hauptsatzung? 
Wenn ja, wäre es sehr hilfreich zu wissen, welche Art diese wären, natürlich unter Angabe der 
rechtlichen Quellen. 

Er würde sich wünschen, dass alle Stadträte mit dieser Fragestellung konfrontiert werden. Er bittet 
ebenfalls um schriftliche Antwort. (§ 18 Abs. 1 a)...

Herr Staub erläuterte kurz, dass es im § 18 Abs. 1 um die Ortschaftsverfassung geht. Er sagte Herrn 
G. zu,  dass diese Frage aus Sicht der Verwaltung schriftlich beantwortet wird und diese vorab auch 
an alle Stadträte weitergeleitet wird.

Es wurden keine weiteren Anfragen in der Einwohnerfragestunde gestellt.

TOP 2      öffentlicher Teil der Sitzung

TOP 2.1    Protokollkontrolle

Herr Gxxxxx meldet sich zu Wort und stellt folgende Anfrage:
An der Landwehr gegenüber der Gartensparte Frühlingslust befindet sich ein sehr verwildertes 
Gartengrundstück, auf dem auch Straßenlampen gelagert werden. Er vermutet, dass es das 
Grundstück von Frau Bxxx ist. Was kann man an dem Zustand ändern? Dort geht auch der Radweg 
entlang.

Die Anfrage wird schriftlich beantwortet.

Antwort:
Herr Staub spricht Herrn Gxxxx direkt an und sagte, dass mit Herrn Schulze diesbezüglich ein 
Vororttermin besprochen wurde, um das besagte Grundstück zu besichtigen.

Offen aus HA 05.05.2020

Herr Fischer forderte die Verwaltung auf, zu prüfen, inwieweit es Möglichkeiten zur Anschaffung von 
stationären Geschwindigkeitsmessanlagen gibt, die an verschiedenen Stellen, die sich als 
Schwerpunktbereiche herausstellen, eingesetzt werden sollten. 



_____________________________________________________________________________________________________

8. Sitzung des Hauptausschusses am 27.10.2020 6/37

Antwort:
Herr Staub sagte, dass am 20.10.2020 eine verwaltungsinterene Absprache für den nächsten 
Stadtentwicklungsausschuss getroffen wurde. Herr Lischwewski (SGL allgemeine 
Ordnungsangelegenheiten, Feuerwehren) wird darüber informieren und die Ergebnisse vorstellen. 

Offen aus der Sitzung vom 02.09.2020 

Herr Gerlach sagte, dass die Einladungen, die per Mail erfolgen, immer noch viel zu große PDF`s 
enthalten, meist mindestens 30 MB. Es sollte geprüft werden, ob die Anlagen in den 
Beschlussvorlagen nicht als Link geschickt werden können. 

Antwort:
Herr Staub sagte, dass es diesbezüglich verwaltungsinterne Abstimmungen gegeben hat und Herr 
Wohlmann beauftragt wurde, Herrn Gerlach vorab mitzuteilen, dass derzeit an einer Cloud-Lösung 
gearbeitet wird. 

Herr Staub schlägt die Tablett Lösung für alle Stadträte vor, diese soll nochmals auf die nächste 
Tagesordnung aufgenommen werden. Es muss eine Lösung geschaffen werden, dass mit den 
dienstlich beschafften Tabletts eine ordentliche Arbeit mit den digital bereit gestellten Unterlagen 
möglich ist. 

Diesbezüglich gibt es keine Nachfragen der Anwesenden.

TOP 2.2    Informationen des Bürgermeisters

1. Stand Kassenkredit

2. Informationen zur Allgemeinverfügung der Landrätin

In einer gemeinsamen Beratung des Krisenstabes der Stadtverwaltung ist man übereingekommen, die 
Veranstaltungen zu Luthers Geburtstag am 07. und 08. November und auch den Stollenanschnitt vor 
dem     Rathaus am 10. November abzusagen. Die Allgemeinverfügung sieht eine maximale 
Teilnehmerzahl von 200 Personen im öffentlichen Bereich vor. Im Hinblick auf die gesundheitlichen 
wie auch betriebswirtschaftlichen Aspekte kann einer Durchführung nicht genüge getan werden.

Der diesjährige Weihnachtsmarkt ist bislang noch nicht abgesagt worden, diese endgültige 
Entscheidung wird noch aufgeschoben. Die Planung lässt es zu, dass dies noch aufgeschoben 
werden kann, da die Eröffnung des Weihnachtsmarktes erst am 05. Dezember wäre. Hier sollte die 
nächste Verfügung abgewartet werden, die jetzige Verfügung gilt bis zum 09. November. 

Herr Staub informierte,  dass ab dem 27. Oktober die Verwaltungsgebäude verschlossen gehalten 
werden, dass heißt aber nicht, dass die Verwaltung geschlossen ist. Die Bürger wurden über die 
Homepage sensibilisiert, dass nur Termine die unbedingt erforderlich sind wahrgenommen werden 
sollten. Alles Weitere sollte möglichst telefonisch, per Brief oder online an die Verwaltung 
weitergereicht werden. Bei Betreten der Verwaltungsgebäude muss der bereitliegende Fragebogen 
ausgefüllt werden. Es wird auf Abstands- und Hygienemaßnahmen hingewiesen, welche unbedingt 
einzuhalten sind. 

Herr Staub sagte weiter, dass ihm am heutigen Tage, 27.10.2020, kurz vor 18:00 Uhr die Änderung 
der Achten Verordnung des Landes Sachsen-Anhalt vorliegt.

Die wichtigsten Hinweise daraus: 
Gestrichen wurde, dass ab dem 01. November Veranstaltungen von bis zu 1000 Personen in 
geschlossenen Räumen möglich sind. Es bleibt bei 500 Personen, welche unter den gegebenen 
Voraussetzungen genannt sind. Der Bußgeldkatalog wurde noch einmal angepasst, auch hinsichtlich 
des Nichttragens einer Mund-Nasenbedeckung. 
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3. Informationen zur Gesellschafterversammlung der Standortmarketinggesellschaft 

Herr Hensel, Geschäftsführer seit 01.01.2019, hat um Aufhebung seines Vertrages zum 31.12.2020 
gebeten. Die Gesellschafter sind dem nachgekommen. Die Landrätin wurde beauftragt eine 
Neuausschreibung vorzunehmen. 

Herr Staub sagte, er gehe davon aus, dass bis zur Neubesetzung die Prokuristin die Geschäfte 
weiterführt. Die Maßnahmen sind angearbeitet, hier gilt es, durch diesen Weggang, mitten im 
Strukturwandel mögliche Nachteile für den Landkreis und natürlich auch für Eisleben zu vermeiden. 
Dies hatte er in der Gesellschafterversammlung deutlich zum Ausdruck gebracht.  
 
4. Hinweise zu aktuellen Baumaßnahmen

Gehwegsanierung in der "Zeißingstraße" und "Kasseler Straße" 

Bei der Maßnahme in der Zeißingstraße handelt es sich um ca 220 m Gehweg. Hier soll ein 
Lückenschluss bis zur Braugasse mit Natursteinpflaster erfolgen. Beides ist im 1. Quartal 2021 
vorgesehen. Voraussetzung für die Durchführung ist eine frostfreie Winter/Frühjahrsperiode, gleiches 
gilt für den Gehweg Kasseler Straße. Dabei handelt es sich um den Gehweg Wolfstor bis zum 
Schlangenweg, inclusive der Mauerinstandsetzung. Hier betrifft es einen Gehweg mit 
Rechteckpflaster. 

Dies wird dem Protokoll incl. Kartenmaterial zur Kenntnis als Anlage beigegfügt. 

TOP 2.3    Feststellung der Niederschrift vom 02.09.2020

Beschluss Nr.: HA8/39/20
Zur Niederschrift vom 02.09.2020 gab es keine Ergänzungs-  bzw. Änderungsanträge. Die 
Niederschrift ist damit beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Gremium Hauptausschuss SOLL Stimmberechtigte 8

Sitzung am 27.10.2020 IST Stimmberechtigte 7

TOP 2.3 Befangen 0

Ja-Stimmen 7

Nein-Stimmen 0

Beschluß lt. Antrag Enthaltungen 0

TOP 2.4    Neufassung der Hauptsatzung der Lutherstadt Eisleben

Herr Staub
Diese Beschlussvorlage ist seit dem 12.10.2020 im Stadtentwicklungsausschuss in der 
Beratungsfolge und soll am 24.11.2020 im Stadtrat beschlossen werden. 
Herr Staub fragte, ob es diesbezüglich Anfragen gibt.

Herr Gerlach
Er fragte, ob die Beschlussvorlage, im Hinblick auf die von der AFD-Fraktion eingebrachten 
Änderungsvorschläge, in dieser Fassung dem Stadtrat zur Empfehlung weitergereicht werden kann.
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Herr Staub
Zu den von der AFD-Fraktion aufgeworfenen Punkten hatte sich die Verwaltung kurzfristig 
abgestimmt. Dazu werden am 28.10.2020 schriftliche Hinweise ausgegeben. Er möchte, dass die 
Beschlussvorlage als vorberaten an den Stadtrat weitergegeben wird. Im Hinblick darauf, dass der 
nächste Stadtrat erst am 24.11.2020 stattfindet und damit noch fast 4 Wochen Zeit sind, sollte es 
möglich sein, dass jeder in seiner Fraktion sich dazu noch einmal beraten kann. 

Sein Ziel ist es, die Ortschaftsratswahl mit der kommenden Landtags- und Landratswahl am 
06.06.2021 zu verbinden. Einen separaten Wahltermin im Hinblick auf die Kosten und dem damit zu 
rekrutierenden Personal hält er nicht für sinnvoll. Ein Hinausschieben bis zu den Bundestagswahlen 
im September bzw. Anfang Oktober hält er ebenfalls nicht für sinnvoll. Ihm ist es wichtig, im Stadtrat 
am 24. November eine Beschlussfassung herbeizuführen. Dabei verweist er auch auf die steigenden 
Coronazahlen und die Präsenzstadtratssitzung. 

Herr Staub gab auch zu Bedenken, dass es passieren könnte, dass Stadtratssitzungen in dieser 
Größenordnung nicht mehr stattfinden könnten. Die Hauptsatzung muss, wenn sie beschlossen ist, 
der Kommunalaufsicht zur rechtlichen Prüfung vorgelegt werden. Die Frist zur Stellungnahme beträgt 
vier Wochen. Nach Genehmigung durch die Kommunalaufsicht muss diese öffentlich im Amtsblatt 
bekannt gemacht und kann dann vollzogen werden. Diese Veröffentlichung muss dann, um am 
06.06.2021 mit wählen zu können, vier Monate vorher im Amtsblatt erfolgen. Das heißt, im Januar 
2021 muss im Amtsblatt veröffentlicht werden, damit die Wahl am 06.06.2021 begangen werden kann. 
Aus Sicht der Verwaltung und auch aus wirtschaftlicher Sicht ist dies das Sinnvollste.

Er schlägt daher vor, diese Beschlussvorlage weiter durch die Ortschaften in der Beratungsfolge 
laufen zu lassen. Sollte es Hinweise aus den Ortschaften geben, würden diese dann im nächsten 
Stadtrat zur Kenntnis gegeben werden. Ebenso würde dann auch die Beschlussempfehlungen der 
Ortschaften zur Kenntnis gegeben. 

Er bat die Fraktionen, die aufkommenden Fragen aus diesen Beratungen wie gewohnt an die 
Verwaltung weiterzuleiten. 

Herr Gerlach
Er sagte, was Helfta betrifft, wissen ja nun alle aus Beratungen vor der letzten Kommunalwahl, wohin 
die Richtung zur Entscheidung hingegangen ist. Ihn verwirrt, dass in der hier vorliegenden 
Beschlussvorlage ein anderer Vorschlag favorisiert wird. Er bezog sich auf die der Beschlussvorlage 
beigefügte Pdf mit den eingezeichneten Grenzen. Seines Erachtens war das auch von der Verwaltung 
vor bzw. in der Wahlperiode so nicht gewollt. Er sagte weiter, dass sich das Bauamt dagegen gestellt 
hatte, die Gewerbegebiete mit hinzuzunehmen. Der Tenor war immer, es gehe um das Wohngebiet. In 
der hier vorliegenden Karte ist zu erkennen, dass Helfta sich halb um Eisleben "schlängelt". 
Zwischendurch gab es noch einmal eine Kompromisslösung und jetzt wird plötzlich das große Gebiet 
favorisiert und es wird gesagt, dass das am Einfachsten für die Verwaltung wäre. 

Er sagte, er weiß nicht welche Flurstücke eingetragen werden, wenn Helfta in seinen Grenzen 
festgelegt wird. Er fragte, was ist schwerer daran ist,  wenn es nicht das große Gebiet ist.

Herr Staub
Im letzten Stadtrat vor der Kommunalwahl wurde die Beschlussfassung ausgesetzt. Die 
Bürgerinitiative wurde beauftragt, sich ins Benehmen zu setzen. Die Bürgerinitiative kam mit der Bitte 
auf die Verwaltung zu,  eine Einwohnerversammlung einzuberufen. Diese wurde im vergangenen Jahr 
vor den Sommerferien in der Thomas Müntzer Schule durchgeführt. Es waren Bürger und Stadträte 
anwesend. Die Bürger und auch die Bürgerinitiative wurden dort noch einmal befragt. Die Bürger, wie 
auch die Bürgerinitiative hatten der Verwaltung als Quorum diese Gemarkungsgrenzen (dies sind in 
der Tat die tatsächlichen Gemarkungsgrenzen, keine historischen - die roten sind die Grenzen wie sie 
jetzt aktuell sind) aufgetragen. Aus diesem Grund wurden diese noch einmal eingebracht und in der 
Verwaltungsleitung noch einmal besprochen. Dabei ist man zu dem Entschluss gekommen, dass hier 
auch auf Grund demokratischer Mitbestimmung das Gemarkungsgebiet als Ortschaftsgebiet 
festzulegen. Wohlwissend,  dass es auch die blaue Variante gibt in der auch der bewohnte Teil mit 
eingezeichnet ist. Diese hatte den Stadträten vorgelegen. Es wurde immer gesagt, dass der Stadtrat 
schlussendlich das Gremium ist, welches darüber zu entscheiden hat. Der Stadtrat kann auch in der 
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Stadtratssitzung die Grenzen anders festlegen. 

Er unterstrich, dass es den Bürgern und Bewohnern dieses Gebietes innerhalb dieser 
Gemarkungsgrenzen nicht mehr zuzumuten ist, die Beschlussfassung länger hinauszuziehen. 

Daher bat er nocheinmal darum, hier und heute zu einer Beschlussempfehlung zu kommen. 

Herr Fischer
Er verwies auf die Komplexibilität und das Ergebnis des letzten Stadtentwicklungsausschusses. Der 
Stadtentwicklungsausschuss hatte einstimmig beantragt, den § 18 zu ändern.

Er bat daher als Mitglied dieses Ausschusses, dass dieser Empfehlung des 
Stadtentwicklungsausschusses, welcher von den Mitgliedern aus allen Fraktionen einstimmig 
vorgeschlagen wurde und der in der heutigen Sitzung des Hauptausschusses besprochen wird, 
nämlich, dass der § 18 mit den Flurstücken, 18,19,21, 22 und 23 so angepasst werden soll, dass er 
auf diese Art und Weise, hier und heute dem Stadtrat empfohlen oder nicht empfohlen wird.

Herr Fischer stellt folgenden Antrag:  
Er bittet darum, in der heutigen Sitzung darüber zu sprechen, ob der Hauptausschuss die Empfehlung 
des Stadtentwicklungsausschusses zum § 18 annimmt oder nicht und dem Stadtrat dies entsprechend 
als Beschlussvorlage vorlegt.

Herr Dümmler
Seine Fraktion hatte sich im Stadtentwicklungsausschuss für die blaue Markierung entschieden. Ihn 
verwunderte, dass zum § 18 eine Festlegung gefasst wurde, dass der Ortschaftsrat neun Mitglieder 
haben soll.
Worauf beruht das? Wer entscheidet, dass der Ortschaftsrat neun Mitglieder besitzt. Dazu kennt er 
keinen Präzedenzfall. Aus seiner Sicht muss darüber in irgendeinem Gremium entschieden worden 
sein. Seiner Ansicht nach war bisher die maximale Größe sieben. Wer hat entschieden, dass Helta 
neun Ortschaftsratsmitglieder wählen kann.

Er gab zu Bedenken, dass durchaus die Möglichkeit besteht, dass Ortschaften aus der Kernstadt 
austreten können. Dies belegt als Beispiel die Gemeinde Wiederstedt, welche den Beschluss gefasst 
hat,  aus der Stadt Arnstein auszutreten. Demzufolge liegt hier ein Präzedenzfall vor. Die Gemeinde 
ist unzufrieden mit ihrer Stadt und sucht daher die Möglichkeit auszutreten und sich an Hettstedt 
anzugliedern. Deshalb hatte seine Fraktion die Prämisse gezogen, dass die Gewerbegebiete bei der 
Stadt bleiben sollen. 

Weiterhin fehlt ihm eine klare Definition zum Sachstand, was Helfta zu Eisleben ist. Ist Helfta ein 
Ortsteil oder eine Ortschaft?
Diesbezüglich hatte er sich beim wissenschaftlichen Dienst in Magdeburg erkundigt. Er sagte weiter, 
dies ist eine sehr eklatante Frage, welche zu beantworten ist. Das Gesetz spricht davon, Ortschaften 
zu gründen, also gemeinhin Ortschaften zusammenzulegen, die jetzt räumlich getrennt sind, die 
bisher kleine Ortsteile waren. Wenn jetzt Helfta ein Ortsteil war, dann ist diese ganze Geschichte, die 
wir hier prüfen wollen, hinfällig. Das Kommunalverfassungsgesetz sieht dies explizit nicht vor. 

Herr Staub
Momentan ist Helfta ein Stadtteil. In der Hauptsatzung § 1 S. 2 sind alle als Ortsteile beniemt incl. 
Sittichenbach, Oberrißdorf, Kleinosterhausen., die keinen Ortschaftsrat haben). Diese sind alle 
Ortsteile. Es war zum damaligen Zeitpunkt verpflichtend und so vorgegeben. Die 
Ortschaftsverfassung wird um den im § 18 in genannten Ortschaften eingeführt. Im Vorfeld wurde 
geprüft, auch bei dem Einwohnerantrag, dass die Ortschaftsverfassung eingeführt werden und dass 
es dort einen Ortschaftsrat geben soll. Dies steht auch nicht mehr zur Debatte. Bisher war dies nur für 
räumlich getrennte Ortsteile möglich. Mit der Änderung des KVG ist es jetzt auch für räumlich nicht 
getrennte Stadtteile möglich.  

Zur Frage der Anzahl der Mitglieder des Ortschaftsrates, dazu gab es keine Festlegung. Im Rahmen 
der Gleichbehandlung zu anderen Ortschaften, anhand vergleichbarer Größe und Einwohnerzahl, 
wurde die Zahl neun vorgeschlagen. Diese Zahl ist änderbar, die nächst kleinere wäre die sieben. 
Aufgrund des Gleichbehandlungsprinzipes (am Beispiel Wolferode oder Volkstedt) mit neun 
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Mitgliedern ist diese Zahl durchaus sinnvoll. 

Herr Gebhardt
Er und seine Fraktion unterstützten den Antrag von Herrn Fischer. Die Festlegung auf das Gebiet ist 
absolut ausschlaggebend für das Stimmverhalten - wird es nicht das blaue Gebiet, wird es von seiner 
Fraktion keine Zustimmung geben. 

Herr Staub
Ja das ist richtig, es gibt die Bestrebung in Wiederstedt aus der Stadt auszutreten und sich Hettstedt 
anzugliedern, hier gilt es die Prüfung durch die Kommunalaufsicht abzuwarten. Die 
Gebietsänderungen, die nicht vom Land kommen, sind so nicht mehr vorgesehen. Aus diesem Grund 
gilt es abzuwarten. Nach seiner Einschätzung ist das nicht das Ziel der Einwohner von Helfta. 

Herr Gebhardt
Er sagte, um hier nicht ins Spekulative abzugleiten, dass es alles schon vorgekommen ist und dass 
sich Personen und auch Gedanken, wenn auch nicht gleich heute, aber mittel- und längerfristig 
ändern können. Vor diesem Hintergrund hatte er Herrn Dümmler verstanden, da man nicht vorher 
sehen kann, was in 5 oder 10 Jahren sein wird bzw. wer dann Entscheidungen trifft. In allen anderen 
Punkten, was den Wahltermin und die Einrichtung betrifft, spricht er sich vollkommen dakor aus. Dazu 
gehört auch alles, was die Ortschaft betrifft, bzw. die Bildung eines Ortschaftsrates. Für seine Fraktion 
ist wirklich eine rote Linie wichtig. Für seine Fraktion ist die blaue Linie die Rote. 

Herr Staub
Herr Staub stellt den Antrag zur Abstimmung:

Wer dem Stadtrat in Bezug auf den § 18, in den Grenzen der blaue Variante zustimmen kann, den bat 
er um das Handzeichen.

Für den Stadtrat wird dies so eingefügt. Für die Ortschaften würde dies erst einmal so belassen. Für 
den Stadtrat würde dann die blaue Variante eingefügt werden.

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Stadtrat die Hauptsatzung in der Fassung der vom 
Stadtentwicklungsausschuss vorgeschlagenen Entwurf, zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Gremium Hauptausschuss SOLL Stimmberechtigte 8

Sitzung am 27.10.2020 IST Stimmberechtigte 7

TOP 2.4 Befangen 0

Ja-Stimmen 6

Nein-Stimmen 1

Beschluss entspr. pr. Änd. Enthaltungen 0

Herr Gebhardt
Er schlug vor, um im Nachgang Unstimmigkeiten durch verschiedene Ortsbürgermeister zu 
vermeiden, dass es ratsam wäre, in den Ortschaften, die noch die derzeitige Variante durchlaufen, 
einen Mitarbeiter der Verwaltung zu betrauen, die Ortsbürgermeister darüber zu informieren, dass der 
Hauptausschuss dem Stadtrat die Annahme der blauen Markierung empfohlen hat.
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TOP 2.5    Neufassung der Satzung der Lutherstadt Eisleben zur Umlage der
Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände "Wipper-Weida",
"Helme" und "Untere Saale" für die Lutherstadt Eisleben und ihre 
Ortsteile vom

Herr Staub verlas die Beschlussvorlage.

Anfrage dazu gab es nicht. Er stellte die Beschlussvorlage zur Abstimmung.

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt:

Neufassung der Satzung der Lutherstadt Eisleben zur Umlage der Verbandsbeiträge der 
Unterhaltungsverbände

"Wipper-Weida","Helme" und "Untere Saale" für
die Lutherstadt Eisleben und

ihre Ortsteile vom 09.09.2015 in den Fassungen der 1. Änderungssatzung vom 31.01.2018 und 
der 2. Änderungssatzung vom 19.02.2020

(Verbandsumlagesatzung 2020)

Aufgrund des § 56 Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) vom 16. März 2011 (GVBl. 
LSA S. 492), zuletzt geändert durch durch Artikel 2 der Verordnung vom 17. Februar 2017 (GVBl. LSA 
S. 33), der §§ 2, 5, 8, 11, 36, 45, 90 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. April 2019 
(GVBl. LSA S. 66) und der §§ 1, 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt 
(KAG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996, mehrfach geändert sowie  
§ 9a aufgehoben durch § 1 des Gesetzes vom 27. September 2019 (GVBl. LSA S.284) hat der 
Stadtrat der Lutherstadt Eisleben in seiner Sitzung am ... folgende Neufassung der Satzung der 
Lutherstadt Eisleben zur Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände "Wipper-Weida", 
"Helme" und "Untere Saale" für die Lutherstadt Eisleben und ihre Ortsteile vom 09.09.2015 in den 
Fassungen der 1. Änderungssatzung vom 31.01.2018 und der 2. Änderungssatzung vom 19.02.2020 
beschlossen:

§ 1
Allgemeines

(1) Die Lutherstadt Eisleben ist gemäß § 54 Abs. 3 WG LSA gesetzliches Mitglied in den 
Unterhaltungsverbänden "Wipper-Weida", "Helme" und "Untere Saale".

(2) Die Gemeinden der Unterhaltungsverbände "Wipper-Weida", "Helme" und "Untere Saale" haben 
auf Grundlage der §§ 28 Abs. 1 des Gesetzes über Wasser und Bodenverbände (WVG), 55 WG 
LSA sowie der Satzungen der Unterhaltungsverbände "Wipper-Weida", "Helme" und "Untere 
Saale" Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung der Aufgaben des Verbandes erforderlich sind sowie 
die Kosten, die die Unterhaltungsverbände "Wipper-Weida", "Helme" und "Untere Saale" nach 

        § 56a WG LSA für die Unterhaltung der Gewässer erster Ordnung abzuführen haben.

(3) Grundstücke im Sinne dieser Satzung ist das Grundstück im bürgerlich-rechtlichen Sinn.

(4) Die Umlagen werden wie Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz erhoben.
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§ 2
Gegenstand der Umlage

Die Lutherstadt Eisleben legt die Beiträge, die ihr aus ihren gesetzlichen Mitgliedschaften in den 
Unterhaltungsverbänden „Wipper-Weida“, „Helme“ und „Untere Saale“ entstehen einschließlich der 
durch die Umlage entstehenden Verwaltungskosten, auf die Umlageschuldner um. Die Umlage wird 
als Flächen- und Erschwernisumlage erhoben.

§ 3
Umlagepflicht

Die Umlagepflicht für den Flächenbeitrag besteht für alle Grundstücke des Gemeindegebiets mit 
Ausnahme derjenigen, die in Bundeswasserstraßen entwässern. Die Umlagepflicht für den 
Erschwernisbeitrag besteht für alle Grundstücke des Gemeindegebiets, die nicht der Grundsteuer A 
unterliegen und die nicht in Bundeswasserstraßen entwässern.

§ 4
Umlageschuldner

(1) Umlageschuldner ist, wer im Erhebungszeitraum Eigentümer eines im Gemeindegebiet 
gelegenen, zum Verbandsgebiet gehörenden Grundstücks ist.

(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, tritt an die Stelle des Eigentümers der 
Erbbauberechtigte.

(3) Wechselt im Verlauf des Erhebungszeitraumes die Person des Umlageschuldners, so geht die 
Umlagepflicht anteilig auf den neu eingetragenen Berechtigten über. Dabei beginnt die 
Umlagepflicht mit Beginn des Monats, der dem Monat folgt, in dem die Umschreibung im 
Grundbuch erfolgt.

(4) Ist der Umlageschuldner nach den Abs. 1 oder 2 nicht zu ermitteln, so tritt derjenige, der im 
Erhebungszeitraum das Grundstück nutzt, ersatzweise zum vorrangig heranzuziehenden 
Umlageschuldner nach Abs. 1 oder Abs. 2 hinzu. Ein Umlageschuldner ist dann nicht zu ermitteln, 
wenn der Eigentümer oder der Erbbauberechtigte unter Heranziehung der grundstücksbezogenen 
Unterlagen, einer Anfrage beim zuständigen Nachlassgericht und einer Einwohnermeldeauskunft 
nicht als Person und nicht mit zustellfähiger Adresse festgestellt werden kann. Dabei entspricht 
der Umstand, dass der Umlageschuldner nicht zu ermitteln ist, der Ungewissheit über die 
Feststellbarkeit des Pflichtigen des § 13 Abs. 1 Nr. 4b) Satz 1 und Satz 2 KAG-LSA.

(5) Die ersatzweise Heranziehung des Nutzers nach Abs. 4 begründet keine eigene Umlagepflicht.

(6) Mehrere für den gleichen Zeitraum heranzuziehende Umlageschuldner sind Gesamtschuldner. 
Mehrere Umlageschuldner nach Abs. 3 werden nebeneinander für ihre jeweilige Umlageschuld 
entsprechend des auf sie fallenden zeitlichen Anteils gemäß Abs. 3 Satz 2 in Anspruch 
genommen.

§ 5
Entstehung der Umlageschuld, Erhebungszeitraum

(1) Die Umlageschuld entsteht am Ende des Kalenderjahres für das die Umlage festzusetzen ist, 
frühestens jedoch mit der Bekanntgabe des Beitragsbescheides des Unterhaltungsverbandes und 
seiner Fälligkeit. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr.

(2) Die Festsetzung erfolgt durch Bescheid.
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§ 6
Umlagemaßstab

(1) Berechnungsgrundlage für die Umlage des Flächen- und Erschwernisbeitrages sowie der 
Verwaltungskosten ist die Grundstücksfläche. Die Umlage des Erschwernisbeitrags wird nach der 
Fläche des Grundstücks bemessen, die nicht der Grundsteuer A unterliegt.

(2) Der Umlagemaßstab setzt sich aus den von den Unterhaltungsverbänden „Wipper-Weida“, 
„Helme“ und „Untere Saale“ erhobenen Flächen-und Erschwernisbeiträgen zusammen.

(3) Mehrere Grundstücke eines Umlageschuldners oder desjenigen, der nach § 4 Abs. 4 S. 1 
ersatzweise herangezogen wird, können in einem Bescheid zusammen veranlagt werden.

(4) Der Anteil des Erschwernisbeitrages der Lutherstadt Eisleben im Unterhaltungsverband "Wipper-
Weida" beträgt laut Satzung des Verbandes in den Jahren 2016 – 2020   12 v.H.

(5) Der Anteil des Erschwernisbeitrages der Lutherstadt Eisleben im Unterhaltungsverband "Helme" 
beträgt laut Satzung des Verbandes in den Jahren 2016 – 2018   10 v.H., im Jahr 2019   10,2 v.H. 
und im Jahr 2020    10,21 v.H.

(6) Der Anteil des Erschwernisbeitrages der Lutherstadt Eisleben im Unterhaltungsverband "Untere 
Saale" beträgt laut Satzung des Verbandes in den Jahren 2016 - 2017    20,38 v.H., 2018    21,07 
v.H., 2019    20,93 v.H. und 2020    20,98 v.H. 

§ 7
Umlagesatz

(1) Der Umlagesatz für den Unterhaltungsverband "Wipper-Weida" beträgt

a) für das Kalenderjahr 2016
Flächenbeitrag                 7,45 €/ha
Erschwernisbeitrag 16,33 €/ha

b) für das Kalenderjahr 2017
Flächenbeitrag                 7,88 €/ha
Erschwernisbeitrag 17,37 €/ha

c) für das Kalenderjahr 2018
Flächenbeitrag                 7,89 €/ha
Erschwernisbeitrag 17,55 €/ha

d) für das Kalenderjahr 2019
Flächenbeitrag                 8,85 €/ha
Erschwernisbeitrag 19,72 €/ha

e) für das Kalenderjahr 2020
Flächenbeitrag                 8,85 €/ha
Erschwernisbeitrag 24,43 €/ha

(2) Der Umlagesatz für den Unterhaltungsverband "Helme" beträgt

a) für das Kalenderjahr 2016
Flächenbeitrag               8,43 €/ha
Erschwernisbeitrag 7,30 €/ha

b) für das Kalenderjahr 2017
Flächenbeitrag                                8,44 €/ha



_____________________________________________________________________________________________________

8. Sitzung des Hauptausschusses am 27.10.2020 14/37

Erschwernisbeitrag 7,33 €/ha

c) für das Kalenderjahr 2018
Flächenbeitrag              8,46 €/ha
Erschwernisbeitrag 6,96 €/ha

d) für das Kalenderjahr 2019
Flächenbeitrag              8,89 €/ha
Erschwernisbeitrag 7,52 €/ha

e) für das Kalenderjahr 2020
Flächenbeitrag              9,86 €/ha
Erschwernisbeitrag 8,36 €/ha

(3) Der Umlagesatz für den Unterhaltungsverband "Untere Saale" beträgt

a) für das Kalenderjahr 2016
Flächenbeitrag              9,84 €/ha
Erschwernisbeitrag 8,01 €/ha

b) für das Kalenderjahr 2017
Flächenbeitrag              10,90 €/ha
Erschwernisbeitrag   8,60 €/ha

c) für das Kalenderjahr 2018
Flächenbeitrag               10,76 €/ha
Erschwernisbeitrag    8,31 €/ha

d) für das Kalenderjahr 2019
Flächenbeitrag              11,10 €/ha
Erschwernisbeitrag   8,59 €/ha

e) für das Kalenderjahr 2020
Flächenbeitrag                             11,04 €/ha
Erschwernisbeitrag                           8,61 €/ha

(4) Der Umlagesatz für die Verwaltungskosten beträgt für die Kalenderjahre 2016 – 2020 für alle 
Unterhaltungsverbände jeweils 2,04 €/ha.

(5) Von einer Festsetzung, Erhebung oder Nachforderung der Umlage kann abgesehen werden, 
wenn diese niedriger als 5,00 € ist.

§ 8
Fälligkeit

(1) Die Umlage wird einen Monat nach Bekanntgabe des Umlagebescheides gegenüber dem 
Umlageschuldner fällig.

(2) Im Umlagebescheid kann bestimmt werden, dass er auch für zukünftige Zeitabschnitte gilt, 
solange sich die Berechnungsgrundlage nicht ändert.

§ 9
Auskunfts- und Anzeigepflichten

(1) Sind für die Erhebung und Bemessung der Umlage Auskünfte oder Unterlagen des 
Umlagepflichtigen notwendig, hat dieser die Auskünfte auf Aufforderung zu erteilen bzw. die 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen.
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(2) Der Umlagepflichtige ist zur Mitwirkung bei der Ermittlung von notwendigen Angaben zur 
Umlagegrundlage verpflichtet.
Er kommt der Mitwirkungspflicht insbesondere dadurch nach, dass er die für die Umlageermittlung 
erheblichen Tatsachen vollständig und wahrheitsgemäß offen legt und die ihm bekannten 
Beweismittel angibt.

(3) Verweigert der Umlagepflichtige seine Mitwirkung oder teilt er nur unzureichende Angaben mit, so 
kann die Umlageveranlagung aufgrund einer Schätzung erfolgen.

(4) Die Umlageschuldner sind verpflichtet, Änderungen der für die Umlage relevanten Tatsachen (wie 
Eigentümerwechsel) der Lutherstadt Eisleben binnen eines Monats schriftlich anzuzeigen.

(5) Die Lutherstadt Eisleben ist berechtigt, an Ort und Stelle zu prüfen, ob die zur Feststellung der 
Umlage gemachten Angaben den Tatsachen entsprechen.

§ 10
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 16 Abs. 2 KAG-LSA handelt, wer den Vorschriften des § 9 über 
die Auskunfts- und Anzeigepflichten vorsätzlich oder leichtfertig zuwiderhandelt, indem er 
Änderungen der für die Umlage relevanten Tatsachen nicht binnen eines Monats der Lutherstadt 
Eisleben anzeigt oder die für die Erhebung und Bemessung der Umlage notwendigen Angaben 
nicht oder nur unzureichend macht.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 € geahndet werden.

§ 11
Billigkeitsmaßnahmen

Die Umlage kann ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine 
erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht 
gefährdet erscheint. Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, kann sie ganz oder zum 
Teil erlassen werden.

§ 12
Datenverarbeitung

(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Umlageschuldner sowie zur 
Feststellung und Erhebung der Umlage nach § 2 ist die Verarbeitung der hierfür erforderlichen 
personen- und grundstücksbezogenen Daten gemäß Artikel 6 Abs. 1e EU-DSGVO und der §§ 9 
und 10 Datenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (DSG LSA) i.V.m. § 13 
Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA) und den dort genannten 
Bestimmungen der Abgabenordnung (AO) durch die Lutherstadt Eisleben zulässig.

(2) Die Lutherstadt Eisleben darf die für die Veranlagung der Grundsteuer bekannt gewordenen 
personen- und grundstücksbezogenen Daten für die in Abs. 1 genannten Zwecke nutzen und sich 
die Informationen von den entsprechenden Ämtern (Finanz- und Steuer-, Liegenschafts-, 
Einwohnermelde- und Grundbuchamt) übermitteln lassen.
Zur Kontrolle der Verarbeitung sind technische und organisatorische Maßnahmen des 
Datenschutzes und der Datensicherheit nach § 6 Abs. 2 DSG LSA getroffen worden.
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§ 13
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2016 in Kraft.
Gleichzeitig treten die Verbandsumlagesatzung vom 09.09.2015, die 1. Änderungssatzung zur 
Verbandsumlagesatzung vom 31.01.2018 und die 2. Änderungssatzung der Verbandsumlagesatzung 
vom 19.02.2020 außer Kraft.

Lutherstadt Eisleben, den … 

Carsten Staub  Dienstsiegel
Bürgermeister

Abstimmungsergebnis:

Gremium Hauptausschuss SOLL Stimmberechtigte 8

Sitzung am 27.10.2020 IST Stimmberechtigte 7

TOP 2.5 Befangen 0

Ja-Stimmen 7

Nein-Stimmen 0

Beschluß zur Annahme empf. Enthaltungen 0

TOP 2.6    Vergnügungssteuersatzung der Lutherstadt Eisleben und ihrer 
        Ortschaften  

Herr Staub stellte die Beschlussvorlage zur Abstimmung, Anfragen dazu gab es nicht.

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

Der Stadtrat beschließt in seiner Sitzung am 24.11.2020 die folgende Vergnügungssteuersatzung der 
Lutherstadt Eisleben.

Vergnügungssteuersatzung der Lutherstadt Eisleben 

Auf der Grundlage der §§ 8, 45 Abs.2 Nr.1 und 99 Abs.1 des Kommunalverfassungsgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA 2014 S. 288), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 05. April 2019 (GVBl. LSA 2019 S. 66) und auf Grund der §§ 2 und 3 des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen- Anhalt, in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13.12.1996 (GVBl. LSA 1996 S. 405) mehrfach geändert sowie § 9a aufgehoben durch § 1 des 
Gesetzes vom 27. September 2019 (GVBl. LSA 2019 S. 284) hat der Stadtrat der Lutherstadt 
Eisleben in seiner Sitzung am …….. 2020 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 
Steuererhebung

Die Lutherstadt Eisleben erhebt eine Vergnügungssteuer nach den Vorschriften dieser Satzung als 
örtliche Aufwandsteuer.
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§ 2
Steuergegenstand

(1)  Der Besteuerung unterliegen die nachfolgend in der Lutherstadt Eisleben durchgeführten 
Vergnügungen gewerblicher Art an öffentlich zugänglichen Orten: 

1. der Betrieb von Spiel- und Unterhaltungsgeräten, mit denen Geld- oder Gegenstände
ausgespielt werden (Geldspielgeräte) sowie der Betrieb von Schau-, Scherz-, Spiel-,
Geschicklichkeits- oder ähnlichen Unterhaltungsgeräten, soweit die Benutzung der Geräte von 
der Zahlung eines Entgeltes abhängig ist, die mit einem manipulationssicheren Zählwerk 
ausgestattet sind oder die nicht mit einem manipulationssicheren Zählwerk ausgestattet sind,

2. die entgeltliche Benutzung von elektronischen multifunktionalen Bildschirmgeräten, die das 
Spielen am Einzelgerät oder durch Vernetzung mit anderen örtlichen Geräten (LAN) oder im 
Internet ermöglichen.

(2) Öffentlich zugängliche Orte im Sinne des Abs. 1 sind Räume oder Plätze unter freiem Himmel, die
für die Veranstaltung zugänglich sind. Zu den öffentlich zugänglichen Räumen zählen insbesondere:

1. Spielhallen oder ähnliche Unternehmen im Sinne des § 33 i GewO,

2. Schankwirtschaften, Speisewirtschaften, Gastwirtschaften, Beherbergungsbetriebe, 
Wettannahmestellen oder ähnliche Räume,

3. auch solche Orte, die nur gegen Entgelt gleich welcher Art oder nur von einem bestimmten 
Personenkreis betreten werden dürfen (z. B. Vereinsgaststätten, Bundeswehrkantinen) oder

4. auch solche Orte, die nur während bestimmter Stunden oder auch nur an wenigen Tagen 
geöffnet sind.

(3) Geldspielgeräte mit manipulationssicheren Zählwerken sind Geldspielgeräte, deren Software 
mindestens folgende Daten lückenlos und fortlaufend aufzeichnet:
Aufstellungsort, Gerätenummer, Gerätenamen, Zulassungsnummer, Ablaufdatum, fortlaufende
Nummer des jeweiligen Ausdruckes, Datum der letzten Kassierung, elektronisch gezählte Kasse,
Veränderung der Röhreninhalte, Nachfüllungen und Fehlbeträge.

§ 3
Steuerbefreiung

Steuerfrei ist: 

1. das Halten von Apparaten gemäß § 2 im Rahmen von Volksfesten und ähnlichen 
Veranstaltungen,

2. der Betrieb von Spielgeräten und Spieleinrichtungen, die in ihrem Spielablauf vorwiegend auf 
die individuelle körperliche Betätigung abstellen, insbesondere Kegelbahn, Bowlingbahn, 
Billardtische und Darts,

3. der Betrieb von Musikboxen, ähnlichen Tonwiedergabegeräten und Kinderspielgeräten.
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§ 4 
Steuerschuldner, Haftungsschuldner

(1) Steuerschuldner ist derjenige, dem die Einnahmen zufließen.

(2) Haftungsschuldner ist (sind):

1. wer in einer hinreichend deutlichen Beziehung zum Steuergegenstand nach § 2 steht. Eine 
hinreichend deutliche Beziehung zum Steuergegenstand ist insbesondere dann gegeben, 
wenn eine Umsatzbeteiligung der betreffenden Person(en) aus der Veranstaltung der 
Vergnügung vorgesehen ist.

2. sofern eine juristische Person Steuerschuldner ist, deren Mitglieder oder Gesellschafter.

(3) Personen, die nebeneinander die Steuer schulden, sind Gesamtschuldner.

§ 5 
Beginn und Ende der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, in dem das (die) Gerät(e) nach § 2 in Betrieb 
genommen werden.

(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Betrieb der(s) Geräte(s) 
nach § 2 eingestellt wird.

§ 6 
Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuerschuld

(1) Erhebungszeitraum ist der Kalendermonat. Die Steuerschuld entsteht jeweils zum Ende des
Erhebungszeitraumes.

§ 7
Steuererklärung /Steuerfestsetzung

(1) Bei dem Betrieb von Geräten im Sinne des § 2 hat der Steuerschuldner innerhalb von 10 Tagen 
nach Ablauf des Erhebungszeitraumes eine Steuererklärung auf einem von der Lutherstadt Eisleben 
vorgeschriebenen Vordruck abzugeben. Es handelt sich dabei um eine Steueranmeldung i. S. des 
§ 150 Abs. 1 Satz 3 der Abgabenordnung (AO). Der Steuerschuldner hat die Steuer selbst zu 
berechnen.

(2) Gibt der Steuerschuldner seine Steuererklärung nicht, nicht rechnerisch richtig, nicht rechtzeitig
oder nicht vollständig ab, so wird die Steuer durch schriftlichen Bescheid von der Lutherstadt Eisleben
festgesetzt. Dabei kann sie von den Möglichkeiten der Schätzung der Bemessungsgrundlage 
nach den Vorschriften der Abgabenordnung Gebrauch machen. Die Festsetzung eines 
Verspätungszuschlages bei Nichtabgabe oder nicht fristgerechter Abgabe einer Steuererklärung 
(Steueranmeldung) erfolgt nach der Vorschrift des § 152 der Abgabenordnung in der jeweils gültigen 
Fassung.

(3) Die Steuer wird von der Lutherstadt Eisleben durch Bescheid festgesetzt.

§ 8 
Fälligkeit der Steuer

(1) Bei dem Betrieb von Geräten im Sinne des § 2 ist die Steuer mit Abgabe der Steueranmeldung, 
spätestens jedoch mit Ablauf von 14 Tagen nach Ablauf des Erhebungszeitraumes fällig. Kommt der 
Steuerpflichtige seiner Verpflichtung zur Anmeldung der Steuer im Sinne des § 7 Abs. 1 nicht nach 
und wird die Steuer gem. § 7 Abs. 2 durch schriftlichen Bescheid festgesetzt, ist die
Steuer 14 Tage nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.
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§ 9
Steuermaßstab

                                                                                                                             
(1) Bemessungsgrundlage für die Vergnügungssteuer bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit ist das 
Einspielergebnis.

(2) Als Einspielergebnis gilt bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit und manipulationssicherem
Zählwerk die Bruttokasse. Sie errechnet sich aus der elektronisch gezählten Kasse inklusive der
Veränderung der Röhreninhalte, abzüglich Nachfüllungen, Falschgeld und Fehlgeld.

(3) Die gemäß § 7 vom Steuerschuldner zu berechnende Spielgerätesteuer ist für jedes Gerät 
gesondert zu ermitteln. Sofern bei einem Gerät im Sinne des § 2 innerhalb eines 
Erhebungszeitraumes ein negatives Einspielergebnis erzielt wird, erfolgt für dieses Gerät in diesem 
Erhebungszeitraum keine Besteuerung. Eine Verrechnung mit den Einspielergebnissen der anderen 
Spielgeräte im Sinne des § 2 findet nicht statt.

(4) Bemessungsgrundlage bei Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit ist die Anzahl der Spielgeräte.

(5) Hat ein Spielgerät mehrere Spiel-, Geschicklichkeits- oder Unterhaltungseinrichtungen, die
unabhängig voneinander und zeitgleich ganz oder teilweise nebeneinander entgeltpflichtig bespielt
werden können, so gilt jede dieser Einrichtungen als ein Spielgerät.

(6) Der Steuerschuldner hat alle Unterlagen, aus denen die Bemessungsgrundlagen hervorgehen,
entsprechend den Bestimmungen des § 147 AO aufzubewahren.

§ 10 
Steuersätze

(1) Bei der Spielgerätesteuer in den Fällen des § 9 Abs. 1 - 3 beträgt der Steuersatz 15 % des 
Einspielergebnisses.

(2) Bei der Spielgerätesteuer in den Fällen des § 9 Abs. 4 und 5 beträgt der Steuersatz für jeden 
angefangenen Kalendermonat und für jedes Gerät oder Einrichtung:

Nr. 1 Geräte ohne Gewinnspielmöglichkeiten gemäß § 2 bei Aufstellung in:

a) Spielhallen und ähnlichen Unternehmen 50,00 €

b) sonstigen der Öffentlichkeit zugänglichen Räumen 15,00 €

Nr. 2 Geräte, mit denen Gewalttätigkeit gegen Menschen dargestellt wird oder die eine Verherrlichung 
oder Verharmlosen des Krieges zum Gegenstand haben (Killerautomaten) 500,00 €
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§ 11 
Anzeigepflicht

(1) Der Steuerschuldner hat die Inbetriebnahme und die Außerbetriebnahme von Spielgeräten sowie 
jede den Spielbetrieb betreffende Änderung innerhalb von 1 Woche der Lutherstadt Eisleben 
anzuzeigen.

(2) Die Anzeige muss die Bezeichnung des Spielgeräts (Geräteart), den Gerätenamen, den 
Aufstellort, den Zeitpunkt der Inbetriebnahme bzw. Außerbetriebnahme oder der sonstigen den 
Spielbetrieb betreffenden Veränderung und bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit zusätzlich die 
Zulassungsnummer enthalten.

§ 12 
Sicherheitsleistung

Die Lutherstadt Eisleben kann die Leistung einer Sicherheit in der voraussichtlichen Höhe der
Steuerschuld verlangen, wenn die Durchsetzung des Steueranspruchs gefährdet erscheint.

§ 13
Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften

(1) Die Lutherstadt Eisleben ist berechtigt, Außenprüfungen nach §§ 193 ff. Abgabenordnung
durchzuführen.

(2) Der Steuerschuldner ist verpflichtet, bei der Überprüfung und der Außenprüfung den von der
Lutherstadt Eisleben Beauftragten Zutritt zu den Veranstaltungs- und Geschäftsräumen zu gestatten,
alle für die Besteuerung bedeutsamen Auskünfte zu erteilen sowie Räumlichkeiten,
Zählwerksausdrucke und Geschäftsunterlagen, die für die Besteuerung von Bedeutung sind,
zugänglich zu machen.

§ 14 
Datenverarbeitung

(1) Die zur Ermittlung der Steuerpflichtigen, zur Festsetzung, Erhebung und Vollstreckung der
Vergnügungssteuer nach dieser Satzung erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten
werden von der Lutherstadt Eisleben gemäß Artikel 6 Abs. 1e EU-DSGVO und der §§ 9 und 10 DSG -
LSA i. v. m. § 13 Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) und den dort 
genannten Bestimmungen der Abgabenordnung(AO) erhoben und verarbeitet. Die Datenerhebung 
beim Finanzamt, beim Amtsgericht (Handelsregister), beim Katasteramt und bei den für das 
Einwohnermeldewesen, Bauwesen, Ordnungsrecht sowie Finanzwesen zuständigen Stellen der 
Lutherstadt Eisleben erfolgt, soweit die Sachverhaltsaufklärung durch den Steuerpflichtigen nicht zum 
Ziel führt oder keinen Erfolg verspricht (§ 93 Abs. 1 Satz 3 AO).

(2) Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zweck der Steuererhebung nach
dieser Satzung oder zur Durchführung eines anderen nach dieser Satzung oder zur Durchführung
eines anderen Abgabenverfahrens, das denselben Abgabenpflichtigen betrifft, verarbeitet werden. Zur
Kontrolle der Verarbeitung sind technische und organisatorische Maßnahmen des Datenschutzes und
der Datensicherheit nach § 6 Abs. 2 DSG - LSA getroffen worden.

§ 15
Billigkeitsmaßnahmen

Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis können unter den in §13a KAG LSA genannten 
Voraussetzungen ganz oder teilweise gestundet oder erlassen werden.
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§ 16 
Ordnungswidrigkeiten

Verstöße gegen § 11 sind Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 16 KAG LSA und können mit einem 
Bußgeld geahndet werden.

§ 17 
Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten jeweils in weiblicher, männlicher und 
diverser Form.

§ 18
Inkrafttreten

Die Vergnügungssteuersatzung tritt am 01.01.2021 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Vergnügungssteuersatzung vom 14.03.2011 außer Kraft.

Lutherstadt Eisleben, den ….

Carsten Staub Siegel
Bürgermeister

Abstimmungsergebnis:

Gremium Hauptausschuss SOLL Stimmberechtigte 8

Sitzung am 27.10.2020 IST Stimmberechtigte 7

TOP 2.6 Befangen 0

Ja-Stimmen 6

Nein-Stimmen 0

Beschluß zur Annahme empf. Enthaltungen 1

TOP 2.7    Satzung der Lutherstadt Eisleben über die Festsetzung der Hebesätze 
        für Grund- und Gewerbesteuern für die Jahre 2021 – 2024 
        (Hebesatzsatzung 2021 – 2024)  

Herr Staub fragte, ob es dazu Anmerkungen gibt. 

Herr Dümmler
Er sagte, ihm ist bewusst, dass es in der Kürze der Zeit nicht so schnell möglich ist, die Protokolle zu 
schreiben bzw. einzuarbeiten. Dennoch bittet er darum, dass die Abstimmungsergebnisse der 
vorgehenden Gremien bekannt gegeben werden sollen.

Herr Staub bekräftigte, dass es so schnell nicht möglich ist und war, die Protokolle zu erstellen, weil 
die Unterlagen für den Hauptausschuss schon im Versand waren. Künftig werden die 
Abstimmungsergebnisse mündlich nachgereicht.

Herr Dominka gab das Abstimmungsergebnis für diese Beschlussvorlage mündlich bekannt. 
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Weitere Anmerkungen dazu gab es nicht. Herr Staub stellte die Beschlussvorlage zur Abstimmung.

Der Beschlussantrag lautete:

Der Stadtrat beschließt:

Satzung der Lutherstadt Eisleben über die Festsetzung der Hebesätze für Grund- und 

Gewerbesteuern für die Jahre 2021 – 2024 (Hebesatzsatzung 2021 – 2024)

Auf der Grundlage des § 25 Grundsteuergesetz, des § 16 Gewerbesteuergesetz, des § 99 
Kommunalverfassungsgesetz für das Land Sachsen-Anhalt und der §§ 1 und 2 des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in den jeweils gültigen Fassungen 
beschließt der Stadtrat in seiner Sitzung am . . . . . . folgende Satzung der Lutherstadt Eisleben über 
die Festsetzung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuern für die Jahre 2021 – 2024 
(Hebesatzsatzung 2021 – 2024).

§ 1 Hebesätze

Die Hebesätze der Lutherstadt Eisleben für die Grund- und Gewerbesteuern werden für die Jahre 

2021 – 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a.) Grundsteuer A 362 v.H.

b.) Grundsteuer B 433 v.H.

2. Gewerbesteuer 400 v.H.

§ 2 Geltungsdauer

Die vorstehenden Hebesätze gelten für die Jahre 2021 – 2024.

§ 3 Inkrafttreten

Diese Satzung der Lutherstadt Eisleben über die Festsetzung der Hebesätze für Grund- und 
Gewerbesteuern für die Jahre 2021 – 2024 (Hebesatzsatzung 2021 – 2024) tritt am 01.01.2021 in 
Kraft.

Lutherstadt Eisleben, den…………..

Carsten Staub

Bürgermeister Dienstsiegel
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Abstimmungsergebnis:

Gremium Hauptausschuss SOLL Stimmberechtigte 8

Sitzung am 27.10.2020 IST Stimmberechtigte 7

TOP 2.7 Befangen 0

Ja-Stimmen 2

Nein-Stimmen 5

Beschluß abgelehnt Enthaltungen 0

TOP 2.8    Neugestaltung Festplatz Lindenplatz 6, Flurstück 140 in Lutherstadt 
        Eisleben OT Burgsdorf 

Herr Staub fragte ob es dazu Fragen gibt. 

Herr Gebhardt
Er fragte, ob diese Beschlussvorlage im Stadtentwicklungsausschuss vorberaten wurde und wie das 
Ergebnis dazu lautet.

Herr Kassik
Er nahm Bezug auf den Stadtentwicklungsausschuss vom 12.10.2020. Dazu hatte im Vorfeld ein 
Vororttermin mit den Ausschussmitgliedern stattgefunden. Die Ausschussmitglieder hatten sich 
darüber ein Bild gemacht, auch Ortschaftsräte waren anwesend.

Es hat sich so dargestellt, dass neben dem Gemeindehaus, Lindenplatz 6, auch noch ein kleiner 
Festplatz in der Kirchgasse als Durchgangsachse zum Bösenburger Weg besteht. Die Intensionen der 
Ortschaftsräte waren unterschiedlich. Herr Kassik erläutert die Beweggründe für die eingebrachte 
Beschlussvorlage. 

Herr Kassik sagte weiter, dass finanziell dafür derzeit keine Mittel zur Verfügung stehen. Dies wurde 
vor Ort kund getan. Dem Heimatverein, auf dessen Initiative das Ganze hauptsächlich gründet, wurde 
mit auf den Weg gegeben, dass man dieses auch in Eigeninitiative mit wenig Geld realisieren könnte, 
so dass man diesen Platz auch entsprechend nutzen kann. Es muss nicht unbedingt, so wie es in der 
Beschlussvorlage dargestellt worden ist, ein grundhafter Ausbau vorgenommen werden. Für größere 
Feste gibt es einen Ausweichplatz. Nach Diskussion im Stadtentwicklungsausschuss herrschte 
Einvernehmlichkeit. Es wurde abgelehnt, diesen Festplatz grundhaft auszubauen. 

Herr Dümmler,
Er war selbst mit vor Ort. Es gab kontroverse Diskussionen zu dem Thema. Dem Ortsbürgermeister 
wurde nahegelegt, die jährliche Förderung, sofern diese nicht vollständig durch die Gemeinde 
ausgeschöpft ist, durch die Verwaltung prüfen zu lassen, ob eine Umwidmung vorgenommen werden 
kann, damit es beispielsweise für solche Vorhaben verwandt werden kann, wie Erdaushub zum 
Herstellen des Feinplenums. 

Herr Dümmler ist der Meinung, dass aus Gesprächen mit den Bürgern des Ortes hervor ging, dass 
kein Sinn in einem zweiten Festplatz gesehen wird. Während der Begehung wurde festgestellt, dass 
dort Absturzsicherungen zu erstellen sind und auch Mauerwerk erneuert werden muss. Aus diesem 
Aspekt heraus verweist er auf die enormen Folgekosten die damit verbunden wären. 

Im anschließenden Stadtentwicklungsausschuss wurde darüber diskutiert und man ist 
übereingekommen dies abzulehnen.

Herr Aschenbrenner
Mit Hinweis auf die Beratungsfolge der Beschlussvorlagen bat er darum, dass dem Hauptausschuss 
die Empfehlungen der vorausgegangenen Gremien als Information vorab weitergegeben werden. 
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Herr Staub
Er nimmt dies auf und sagte, dass dies vorab mündlich erfolgt, da auf Grund der engen 
Beratungsfolge die Protokolle noch nicht erstellt werden konnten. 

Er vertrat die Meinung, dass der Beschlussentwurf dahingehend geändert werden sollte, nur den 1. 
BA zu realisieren, der aus Sicherungsgründen notwendig ist.
Der 2. BA, wie in der Sachverhaltsdarlegung 2021 und auch aufgrund der Hinweise des FB 2 
dargestellt, kann aus finanzieller Sicht nicht realisiert werden und wird auch nicht als sinnvoll erachtet.    

Herr N. Schulze
Vom Heimatverein Burgsdorf wurde ein Umwidmungsantrag für die beantragten Zuschüsse gestellt, 
derzeit wird nur noch auf die Vervollständigung der Maßnahmen gewartet. 

Herr Staub
Er stellte die Beschlussvorlage wie folgt im Hauptausschuss zur Abstimmung:

Der Hauptausschuss der Lutherstadt Eisleben beschließt den 1. BA, vorbehaltlich der Schaffung und 
des Vorliegens der haushaltrechtlichen Voraussetzungen folgende aufgeführte Neugestaltung des 
Festplatzes Lindenplatz 6, Flurstück 140 in Lutherstadt Eisleben, OT Burgsdorf.

Der 2. BA würde damit nicht realisiert werden.

Beschluss Nr.: HA8/40/20
Der Hauptausschuss der Lutherstadt Eisleben beschließt, vorbehaltlich der Schaffung und des 
Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen, die nachfolgend aufgeführte Neugestaltung 
des Festplatzes Lindenplatz 6, Flurstück 140 in Luth. Eisleben OT Burgsdorf nur für die im 1. BA 
2020 beschriebenen Arbeiten

Abstimmungsergebnis:

Gremium Hauptausschuss SOLL Stimmberechtigte 8

Sitzung am 27.10.2020 IST Stimmberechtigte 7

TOP 2.8 Befangen 0

Ja-Stimmen 3

Nein-Stimmen 1

Beschluß entspr. pr. Änd. Enthaltungen 3

TOP 2.9    12. Station Lutherweg - Gestaltung Freiblick St. Annenkirchplatz

Die Beschlussvorlage lag im vorherigen Gremium im Stadtentwicklungsausschuss vor, die 
Beschlussempfehlung lautet hierzu - zur Annahme empfohlen.

Herr Staub fragte, ob es zur vorliegenden Beschlussvorlage Anfragen gibt. 

Herr Fischer
Er stellte Herrn Kassik die Frage, ob es bereits ein Konzept für die Finanzierung der Planungskosten 
gibt oder er schon einen groben Ansatz für die Kosten nennen kann. 

Herr Kassik
Er bejahte dies. Der Beschlussvorlage ist als Anlage eine Präsentation beigefügt, in welcher die 
Varianten kurz aufgezeigt sind. Im Stadtentwicklungsausschusses am 12.10.2020 wurde das Thema 
beraten. Dazu erging der Hinweis, dass nach der Entwurfsplanung die Kosten und die Planung noch 
einmal vorgestellt und zur Diskussion gestellt werden.  
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Herr Gerlach
Er fragte, wie hoch die Kosten im Jahr 2010 waren.

Herr Kassik
Die Kosten beliefen sich auf 285 Tausend Euro zuzüglich Baunebenkosten, damit waren es rund 300 
Tausend Euro. Die Vorstellung der Kosten der Entwurfsplanung sollen jetzt gesplittet dargestellt 
werden. Daraus soll erkennbar sein, wie viel die Plattform kostet und was die Treppenanlage. 

Herr Dümmler
Er bestätigte das von Herrn Kassik Gesagte. Die Notwendigkeit für den Fallschutz und für die Treppe 
sieht er nach eigener Inaugenscheinnahme als gegeben an.

Herr Gebhardt
Er sieht es als ein unterstützungswertes Projekt und schon längst überfälliges Signal für diesen 
Bereich an. Es repräsentiert auch am deutlichsten den Zusammenhang zwischen Lutherreformation 
und dem Bergbautradition im Mansfelder Land. 

Herr Staub 
Er bekräftigte das von Herrn Gebhardt Gesagte. 
Weitere Anmerkungen gibt es nicht. Er stellte die Beschussvorlage zur Abstimmung:  
 
Beschluss-Nr.: HA8/41/20
Der Hauptausschuss der Lutherstadt Eisleben fasst den Grundsatzbeschluss zur Gestaltung der 12. 
Station des Lutherweges "Freiblick St. Annenkirchplatz" mit Kirchenvorplatz und Sanierung 
bestehender Treppenanlage.

Abstimmungsergebnis:

Gremium Hauptausschuss SOLL Stimmberechtigte 8

Sitzung am 27.10.2020 IST Stimmberechtigte 7

TOP 2.9 Befangen 0

Ja-Stimmen 7

Nein-Stimmen 0

Beschluß laut BV Enthaltungen 0

TOP 2.10   Festlegung des Fördergebietes Lebendige Zentren „Altstadt“ in der 
        Städtebauförderung 

Herr Staub übergab das Wort an Herrn Kassik.

Herr Kassik
Er bat die Ausschussmitglieder, die Beschlussvorlagen 475, 476, 477, 478 und 534 
zusammenfassend erklären zu dürfen, da diese den gleichen Inhalt haben, mit dem Unterschied, dass 
es sich jeweils um verschiedene Gebietsterritorien handelt. 

Herr Kassik erläuterte die Beschlussvorlagen und sagte, dass Anfang des Jahres im 
Stadtentwicklungsausschuss bereits darüber informiert wurde, dass eine Neustrukturierung der 
Städtebauförderung von Bund und Land geplant ist. Der Lutherstadt Eisleben wurde die Einordnung 
mit den Sanierungsgebieten Stadtumbau Erhaltungsgebiet Altstadt und das Sanierungsgebiet in das 
neue Programm Lebendige Zentren vorgeschlagen. In einem Schreiben des Landesverwaltungsamtes 
wurde die Schlussabrechung der Stadtumbaugebiete Gerbstedter Straße, Helbraer Straße und 
Raismeser Straße gefordert. Der Lutherstadt Eisleben wurde noch einmal Gelegenheit gegeben, eine 
Stellungnahme abzugeben. Diese erfolgte im Mai 2020 mit der Bitte, die Stadtumbaugebiete in der 
Förderkulisse zu berücksichtigen. 
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Im August diesen Jahres wurde dem Wunsch durch das Landesverwaltungsamt gefolgt. Diese drei 
Stadtumbaugebiete sind in den neuen Fördergebieten enthalten. In allen drei Umbaugebieten hat es 
keine Grenzverschiebungen gegeben. Die Grenzen der Stadtumbaugebiete sind jetzt die Grenzen der 
neuen Fördergebiete. Im Stadtentwicklungsausschuss gab es noch einmal eine Frage zur Erhaltungs- 
bzw. der örtlichen Gestaltungssatzung. Diese zwei Satzungen, speziell im Sanierungsgebiet, haben in 
den Grenzen Bestand. Dies bleibt auch so. Diese sind unabhängig von diesen Förderkulissen die jetzt 
neu definiert werden, auch die Vorgaben bleiben erhalten.

Nach diesen Ausführungen bat er um Zustimmung, damit auch weiterhin die Möglichkeit gegeben, ist 
Fördermittel zu akquirieren.

Herr Fischer
Er fragte, ob es einen Grund für den auf der Karte dargestellten Einschnitt/Knick im Norden der 
Friedensstraße, Richtung Fritz-Wenk-Straße, Kreuzung Sangerhäuser Staße gibt. Warum ist dieser 
Einschnitt,  der sich von der Gestaltung und der Bauzeit der Gebäude von den anderen nicht 
unterscheidet. Er fragte, ob dies ausschließlich daran liegt, dass dies die alte Grenze ist. Aus seiner 
Sicht ist dies genauso ein Bereich, in dem das Wohnen genauso lebendig ist wie im Stadtzentrum. 

Herr Kassik
Vor ca 15 Jahren wurde dieses Stadtumbaugebiet definiert. Diese Frage ist im Moment so konkret 
nicht zu beantworten. Die Frage wird schriftlich beantwortet.

Herr Gebhardt
Auch ihm stellte sich im Kern die Frage, warum damals bei der Festlegung der Grenzen diese 
Ausbuchtung/Einschnitt so entstanden ist. Er fragte, ob nicht die Möglichkeit bestände, dass Herr 
Kassik dazu recherchieren könnte, um dies in Erfahrung zu bringen. 

Herr Kassik
Die Frage wird schriftlich beantwortet.  

Herr Staub
Aufgrund der Ausführungen von Herrn Kassik bat er über die Beschlussvorlagen einzeln abzustimmen 
und dem Stadtrat zur Annahme zu empfehlen. Bis zum nächsten Stadtrat am 24. November sollte 
Herr Kassik eine Klärung der Frage erreicht haben und darüber informieren, was die Beweggründe 
zum damaligen Zeitpunkt gewesen sind. 

Zur Beschlussvorlage 475/4

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

Der Stadtrat setzt das Förderprogramm „Lebendige Zentren“ und das damit verbundene Fördergebiet 
„Altstadt“ entsprechend dem in der Anlage gekennzeichneten Gebietes fest. 

Abstimmungsergebnis:

Gremium Hauptausschuss SOLL Stimmberechtigte 8

Sitzung am 27.10.2020 IST Stimmberechtigte 7

TOP 2.10 Befangen 0

Ja-Stimmen 7

Nein-Stimmen 0

Beschluß zur Annahme empf. Enthaltungen 0
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TOP 2.11   Fortschreibung der städtebaulichen Sanierungs- und 
Entwicklungsmaßnahme „Innenstadt“  im Förderprogramm 
"Lebendige Zentren - Altstadt"   

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

Der Stadtrat beschließt die Fortführung der städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme 
„Innenstadt“ im Förderprogramm „Lebendige Zentren“ und der damit verbundenen Weiterführung und 
Umsetzung der Sanierungsziele sowie der Maßnahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes 
2030 im Sanierungsgebiet der Lutherstadt Eisleben bis zum Abschluss der Gesamtmaßnahme, 
voraussichtlich im Jahr 2030.

Abstimmungsergebnis:

Gremium Hauptausschuss SOLL Stimmberechtigte 8

Sitzung am 27.10.2020 IST Stimmberechtigte 7

TOP 2.11 Befangen 0

Ja-Stimmen 7

Nein-Stimmen 0

Beschluß zur Annahme empf. Enthaltungen 0

TOP 2.12   Fortschreibung des Erhaltungsgebietes im Förderprogramm 
        "Lebendige Zentren - Altstadt" 

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

Der Stadtrat beschließt die Fortführung des Erhaltungsgebietes im Förderprogramm „Lebendige 
Zentren“ und der damit verbundenen Weiterführung der Erhaltungssatzung nach § 172 BauGB vom 
29.08.1991 sowie der 1. Änderung vom 10.02.1998. 

Abstimmungsergebnis:

Gremium Hauptausschuss SOLL Stimmberechtigte 8

Sitzung am 27.10.2020 IST Stimmberechtigte 7

TOP 2.12 Befangen 0

Ja-Stimmen 7

Nein-Stimmen 0

Beschluß zur Annahme empf. Enthaltungen 0

TOP 2.13   Fortschreibung des Stadtumbaugebietes "Altstadt" im 
Förderprogramm 

        "Lebendige Zentren - Altstadt"  

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

Der Stadtrat beschließt die Fortführung des Stadtumbaugebietes „Altstadt“ im Förderprogramm 
„Lebendige Zentren.
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Abstimmungsergebnis:

Gremium Hauptausschuss SOLL Stimmberechtigte 8

Sitzung am 27.10.2020 IST Stimmberechtigte 7

TOP 2.13 Befangen 0

Ja-Stimmen 7

Nein-Stimmen 0

Beschluß zur Annahme empf. Enthaltungen 0

TOP 2.14   Anpassung der Ausschreibung und Umsetzung des Touristischen 
        Wegeleitsystems der Lutherstadt Eisleben

Herr Staub fragte Herrn Kassik nach dem Quorum aus dem Stadtentwicklungsausschuss.

Herr Kassik
In den vorangegangenen Stadtentwicklungsausschüssen wurde das Thema mehrfach behandelt. 
Dabei wurden verschiedene Thematiken nochmals aufgenommen, speziell der QR Code.

Im Ergebnis des letzten Stadtentwicklungsausschuss herrschte Einstimmigkeit darüber, dass dieses 
Wegeleitsystem geändert zum Beschluss gebracht wird, damit dieses zur Ausführung kommt. Vorweg 
genommen wurde für den Lutherweg mit seinen 12 Stationen ein QR Code. Mit diesem gelangt man 
per Link auf die Webseite der Touristinformation. Dort wurde der Lutherweg platziert, die einzelnen 
Stationen können so aufgerufen werden. Es erging dazu noch ein Hinweis im 
Stadtentwicklungsausschuss, sich mit der Touristinformation ins Benehmen zu setzen, dass von 
dieser Station per QR Code direkt auf den Link des Objektes gegangen werden kann. Das heißt, dass 
die QR Code nicht alle gleichartig gestaltet sind, sondern jeder individuell für das jeweilige Objekt 
angepasst wird.

Anfang diesen Jahres hatte es dafür eine Ausschreibung gegeben, welche den vorgegebenen 
Kostenrahmen gesprengt hat. Es wurde ein Ergebnis in doppelter Höhe erzielt, über 80 Tausend Euro. 
Aus diesem Grund wurde das Leistungsverzeichnis noch einmal als Grundlage genommen, die 
Berechnung wurde angepasst. Die Stelen, welche an drei oder vier Stationen stationiert werden 
sollten, wurden von der Anzahl her gekürzt. Man ist so verblieben, dass in der Lutherstadt eine Stele 
platziert und diese am Bahnhof aufgestellt wird. Nach die Frage warum am Bahnhof und nicht an der 
Malzsscheune, sagte er, dass die Individualtouristen per öffentlichen Nahverkehr beispielweise mit 
dem Zug in Eisleben ankommen. Die Touristen sollen bereits dort eine einleitende Führung erhalten. 
Die Touristen, welche an der Malzscheune ankommen, kommen per Bus, und melden sich vorher zu 
einer Stadtführung an. 

Herr Dümmler
Er fragte, in welchem Rahmen die Stele ausgefertigt werden soll. 

Herr Kassik
Die Stele soll aus dem Material Alutippon bestehen, dies ist ein Mehrschichtverbundsystem, welches 
dann bedruckt bzw. gestaltet wird.
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Herr Dümmler
Er bat um Einsicht in die Ausfertigungsunterlagen. Er hatte sich dazu mit einem Unternehmen in 
Verbindung gesetzt, welches ähnliche Wegeleitsysteme herstellt. Für eine in Edelstahl gefasste 2 
Meter hohe und
1, 20 Meter breite Stele würden sich die Kosten bei diesem Unternehmen bei ca 1000 - 2000 Euro 
belaufen. Dabei handelt es sich um ein ganz anderes Preisspektrum und im Hinblick auf die Kosten 
könnte man für die nächsten Stelen vielleicht in Betracht ziehen, sich eventuell an dieses 
Unternehmen zu wenden und dieses mit in die Ausschreibung aufzunehmen. 

Herr Kassik
Er bat Herrn Dümmler, ihm die Firma zu benennen, damit die Eignungskriterien geprüft werden 
können, damit sie durchaus mit bei der Angebotsabgabe beteiligt werden können.

Herr Fischer
Er sagte, dass er das prinzipiell sehr gut findet. Tourismus kann durchaus ein Wirtschaftsfaktor sein. 
Er erinnerte an das Reformationsjahr 2017. Auf Grund dessen, dass man im Februar 2017 zu spät 
damit fertig war, eine Studie über 73 000 Euro in Auftrag gegeben zu haben, die sich damit beschäftigt 
hat, wie ein Wegeleitsystem aussieht und wo diese Stelen stehen würden, wo sind Ausgangspunkte, 
wo werden die Bordsteine abgesenkt, wie sehen diese aus, welche Piktogramme werden verwendet 
und in welchen Sprachen steht das dort dran. Dafür sind Fördermittel geflossen und Eigenmittel 
erbracht. Bis zuletzt hatte er die Hoffnung, dass das noch im Reformationsjubiläumsjahr angebracht 
wird. Die Fort- bzw. Umsetzung dieses Wegeleitsystems war davon abhängig, dass die Förderung 
vorher bei der Investitionsbank abgerufen werden musste und nicht begonnen werden konnte, bevor 
der Verwendungsnachweis positiv geprüft war. Darum verwunderte es ihn, dass sich jetzt so 
grundhafte Gedanken darüber gemacht werden, wie so eine Stele aussieht. 
Er nahm an, dass dies eventuell mit den Kosten für die Absenkung der Straßen zusammenhängen 
könnte, denn dies war eine Bedingung. Zu dieser Studie gab es viele Diskussionen, beispielsweise 
über den Wiedererkennungswert und wie schildert man dieses Touristische Wegeleitsystem aus. Ihm 
erschließt sich nicht, dass von diesen Erkenntnissen hier überhaupt nichts einzufließen scheint.

Er verweist nochmals auf die Summe von 73 000 Euro und sagt, dass es ratsam wäre, noch einmal in 
den Fördermittelbescheid zu schauen, wegen eventueller Nebenbestimmungen. Er äußert Bedenken, 
dass mit dem, was jetzt gebaut wird, der Fördermittelbescheid negiert werden könnte.

Herr Kassik 
Er bedankte sich bei Herrn Fischer für den Hinweis und sagte, dass der Fördermittelbescheid noch 
einmal geprüft wird. Dieser Beschluss wird genauso umgesetzt, bis auf die Anzahl der Stelen. 
Geplant waren drei oder vier, diese waren auch bewilligt worden. Finanziell ist es nicht zu realisieren, 
der Kostenrahmen belief sich über 80 000 Tausend Euro, der Kostenansatz belief sich auf 45 000 
Tausend Euro. Hier muss eine Streichung vorgenommen werden. 

Herr Gebhardt
Mit dem Hinweis bezüglich der Beschlussvorlage auf Finanzierung stellte sich ihm die Frage, ob diese 
noch genehmigt werden müssen, oder diese schon genehmigt worden sind. Dazu schaute er zu Herrn 
Dominka, welcher ihm mit einem Nicken zu verstehen gibt, dass dies schon genehmigt ist. 

Weiterer Punkt sind die Folgekosten, diese sind bereits mit Ja eingestellt. Zum Punkt Pflege, 
Unterhaltung und Abschreibungen sagte er, dass es sicherlich schwierig sei, diese genau zu beziffern. 
Er fragte, ob es möglich ist, eine ungefähre Bezifferung darzustellen. Beispielsweise 
Unterhaltungskosten zu denen er auch Reparaturkosten zählen würde, damit man einen ungefähren 
Wert bzw. eine Zahl hat mit der man im Jahr zu rechnen haben könnte, ohne dass Herr Kassik darauf 
festgelegt wird. Die benannte Zahl wäre für ihn nur eine Größe, um einen ungefähren Eindruck zu 
bekommen,  in welcher Größenordnung sich dies bewegt oder bewegen könnte.
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Herr Kassik
Die Beschilderung selbst ist relativ wartungsfrei, ebenso die Stelen, es sei denn diese würden durch 
Vandalismus oder Graffiti beschädigt oder zerstört. 

Herr Gebhardt
Betrifft den Beschlussentwurfstext, darin heißt es auszuschreiben und umzusetzen. Formal stellte sich 
ihm die Frage, ob nicht zuerst beschlossen werden müsste auszuschreiben und das Ergebnis der 
Ausschreibung beschlossen werden müsste und erst danach über den Umsatz zu entscheiden.

Herr Kassik
Nach VOB kann keine Ausschreibung inszeniert werden und danach festgestellt werden, dass man es 
doch nicht realisiert. Dafür bedarf es wichtiger Gründe, zum Beispiel wenn die Finanzierung nicht 
gegeben ist, dass heißt, wenn ein Kostenrahmen angesetzt wird und die Ergebnisse über dem 
doppelten liegen, ist die Finanzierung nicht mehr gegeben. Ein weiterer wichtiger Grund ist, wenn man 
es in der Art der Ausführung nicht mehr durchführen kann, weil beipielsweise beim Bau eine völlig 
andere Situation eintritt, eine Gründungssituation, dann ist es möglich eine Ausschreibung 
aufzuheben.
Mit einet Ausschreibung geht man bereits ein vorvertragliches Verhältnis ein. Wenn Bieter Angebote 
abgeben, ist man auch verpflichtet, diese umzusetzen.

Herr Gebhardt
Zusammenfassend kann man also sagen, dass Beschluss so gefasst wird, wie er ist und wenn das 
Ausschreibungsergebnis ähnlich aussieht, dass es den Kostenrahmen erheblich übersteigt, man 
danach nicht gezwungen ist, dies umzusetzen. 

Herr Gerlach
Seine Frage bezog sich auf das Aussehen der QR Code.

Herr Kassik
Die Lutherstadt Eisleben hat 12 Stationen. Dies sind authentische und insenierte Orte, insenierte Orte 
sind beispielsweise die Stadtterassen. 

Herr Gerlach
Er fragte, ob die QR Code an den jeweiligen Gebäuden sind.

Herr Kassik
Er bejaht das.

Herr Gerlach
Er fragte,  ob es nicht sinnvoller wäre, im Hinblick auf andere Visualisierungen, neben dem 
Stadtwappen eine Nummer oder Bezeichnung einzugravieren. Damit wäre auch in den Stadtplänen 
besser zu erkennen, wo beispielsweise die Lutherstation 1 ist.

Herr Kassik
Er nahm den Hinweis auf.

Herr Staub stellte die Beschlussvorlage zur Abstimmung.
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Beschluss Nr.: HA8/42/20
Der Hauptausschuss der Lutherstadt Eisleben beschließt, die überarbeitete Form des Touristischen
Wegeleitsystems der Lutherstadt Eisleben auszuschreiben und umzusetzen.

Abstimmungsergebnis:

Gremium Hauptausschuss SOLL Stimmberechtigte 8

Sitzung am 27.10.2020 IST Stimmberechtigte 7

TOP 2.14 Befangen 0

Ja-Stimmen 6

Nein-Stimmen 0

Beschluß laut BV Enthaltungen 1

TOP 2.15   Antrag auf Befreiung von den textlichen Festsetzungen 
des Bebauungsplanes Nr. 3 „An der Wolfstraße“ in der 
Lutherstadt Eisleben OT Wolferode, für das Bauvorhaben 
– Neubau Doppelwohnhaus  

Herr Staub informierte über das Ergebnis aus der Ortschaftsratssitzung Wolferode am 23.09.2020. 
Dort wurde dies laut Beschlussvorlage an den Hauptausschuss überwiesen. 

Fragen dazu gab es nicht. Herr Staub bat Abstimmung.

Beschluss Nr.: HA8/43/20
Der Hauptausschuss der Lutherstadt Eisleben beschließt die Befreiung von den textlichen 
Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 3 „An der Wolfstraße“, hinsichtlich der Überschreitung der 
festgesetzten Baugrenze, für das Bauvorhaben – Neubau Doppelwohnhaus (Gemarkung Wolferode; 
Flur 4; Flurstück 242) 

Abstimmungsergebnis:

Gremium Hauptausschuss SOLL Stimmberechtigte 8

Sitzung am 27.10.2020 IST Stimmberechtigte 7

TOP 2.15 Befangen 0

Ja-Stimmen 7

Nein-Stimmen 0

Beschluß laut BV Enthaltungen 0

TOP 2.16   Antrag auf Befreiung von den textlichen Festsetzungen des
 Bebauungsplanes  Nr. 2 "Gartenstraße" in der Lutherstadt Eisleben
 OT Osterhausen, für das Bauvorhaben - Neubau Gartenhaus  

Herr Staub informierte über das Ergebnis aus der Ortschaftsratssitzung am 15.10.2020 in 
Osterhausen, diese wurde zur Annahme an den Hauptausschuss überwiesen.

Fragen dazu gab es nicht. Herr Staub bat um Abstimmung.
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Beschluss Nr.: HA8/44/20
Der Hauptausschuss der Lutherstadt Eisleben beschließt die Befreiung von den textlichen 
Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 2 „Gartenstraße“, hinsichtlich der Bauweise (keine 
Einzelhäuser nur Hausgruppen bzw. Doppelhäuser), Baugrenze, Dachform (Satteldächer mit einer 
Dachneigung zwischen 30° und 40°) und der grünordnerischen Festsetzungen, für das Bauvorhaben 
– Neubau Gartenhaus (Gemarkung Osterhausen; Flur 1; Flurstück 452) 

Abstimmungsergebnis:

Gremium Hauptausschuss SOLL Stimmberechtigte 8

Sitzung am 27.10.2020 IST Stimmberechtigte 7

TOP 2.16 Befangen 0

Ja-Stimmen 7

Nein-Stimmen 0

Beschluß laut BV Enthaltungen 0

TOP 2.17   Festlegung des Fördergebietes „Helbraer Straße / Gerbstedter Straße“ 
        und „Raismeser Straße/ Sonnenweg“ in der Städtebauförderung 

Diese Beschlussvorlage hatte Herr Kassik bereits unter dem TOP 2.10 erläutert.

Herr Staub stellte die Beschlussvorlage zur Abstimmung.

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

Der Stadtrat setzt das Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ und die damit 
verbundenen Fördergebiete „Helbraer Straße / Gerbstedter Straße“ und „Raismeser Straße/ 
Sonnenweg“ entsprechend dem in den Anlagen gekennzeichneten Gebiete fest. 

Abstimmungsergebnis:

Gremium Hauptausschuss SOLL Stimmberechtigte 8

Sitzung am 27.10.2020 IST Stimmberechtigte 7

TOP 2.17 Befangen 0

Ja-Stimmen 7

Nein-Stimmen 0

Beschluß zur Annahme empf. Enthaltungen 0

TOP 2.18   Bereitstellung von Eigenanteilen für das Programmjahr 2021 - 
        "Lebendige Zentren" 

Herr Staub informierte über das Ergebnis aus dem Stadtentwicklungsausschuss vom 12.10.2020, 
dieser hatte es zur Annahme empfohlen, der Finanzausschuss am 13.10.2020 hatte es ebenfalls 
einstimmig zur Annahme empfohlen.

Fragen dazu gab es nicht. Herr Staub stellte die Beschlussvorlage zur Abstimmung.
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Der Hauptausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
 
Der Stadtrat beschließt, für den (Fortsetzungs-) Antrag des Förderprogramms „Lebendige Zentren“ 
(ehemals Städtebaulicher Denkmalschutz „Altstadtkern“-STD und Stadtumbau “Altstadt“-SU) - 
Programmjahr 2021 (Haushaltsjahre 2021 bis 2025) einen Eigenanteil in Höhe von 863.200,00 
EUR (STD: 556.200,00 EUR und SU: 307.000,00 EUR) bereitzustellen.

Durch den Einsatz der oben genannten Eigenmittel (STD: 20 % bzw. SU: 33,3% der Gesamtkosten) 
ergibt sich eine Antragssumme von 4.202.000,00 EUR (STD: 2.224.800,- € Fördermittel+556.200 € 
Eigenmittel sowie SU: 1.114.000,00 € Fördermittel+307.000 € Eigenmittel). 

Abstimmungsergebnis:

Gremium Hauptausschuss SOLL Stimmberechtigte 8

Sitzung am 27.10.2020 IST Stimmberechtigte 7

TOP 2.18 Befangen 0

Ja-Stimmen 6

Nein-Stimmen 0

Beschluß zur Annahme empf. Enthaltungen 1

TOP 2.19   Bereitstellung von Eigenanteilen für das Programmjahr 2021 - 
        "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"  

Herr Staub informierte über die Ergebnisse der vorhergehenden Gremien, 
Stadtentwicklungsausschuss 12.10.2020 zur Annahme empfohlen, Finanzausschuss am 13.10.2020 
zur Annahme empfohlen.

Herr Staub stellte die Beschlussvorlage zur Abstimmung.

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

Der Stadtrat beschließt für den Fortsetzungsantrag des Förderprogramms „Wachstum und 
nachhaltige Erneuerung“- Programmjahr 2021 für das Fördergebiet: “Helbraer Straße/Gerbstedter 
Straße“ einen Eigenanteil in Höhe von 13.333,33 € bereitzustellen. 

Damit werden Fördermittel
- für Ordnungsmaßnahmen in Höhe von 26.667,66 € beantragt. 

Abstimmungsergebnis:

Gremium Hauptausschuss SOLL Stimmberechtigte 8

Sitzung am 27.10.2020 IST Stimmberechtigte 7

TOP 2.19 Befangen 0

Ja-Stimmen 7

Nein-Stimmen 0

Beschluß zur Annahme empf. Enthaltungen 0
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TOP 2.20   Bestätigung des Ortswehrleiters der Ortsfeuerwehr Osterhausen

Herr Staub informierte über das Ergebnis aus der Ortschaftsratssitzung Osterhausen vom 15.10.2020, 
einstimmig zur Annahme empfohlen.

Herr Staub stellte die Beschlussvorlage zur Abstimmung.

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt, Herrn Peter Götte als Ortswehrleiter der 
Ortsfeuerwehr Osterhausen zu bestätigen und in ein Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit zu berufen. Die 
Berufung erfolgt mit Wirkung vom 24.11.2020 für die Dauer von 6 Jahren.

Abstimmungsergebnis:

Gremium Hauptausschuss SOLL Stimmberechtigte 8

Sitzung am 27.10.2020 IST Stimmberechtigte 7

TOP 2.20 Befangen 0

Ja-Stimmen 7

Nein-Stimmen 0

Beschluß zur Annahme empf. Enthaltungen 0

TOP 2.21   Bestätigung des Stellvertretenden Ortswehrleiters Osterhausen

Herr Staub informierte über das Ergebnis aus der Ortschaftsratssitzung Osterhausen am 15.10.2020 -  
einstimmig zur Annahme empfohlen.

Fragen dazu gab es nicht. Herr Staub stellte die Beschlussvorlage zur Abstimmung.

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt, Herrn Uwe Gänsler als stellvertretenden 
Ortswehrleiter Osterhausen zu bestätigen und in ein Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit zu berufen. Die 
Berufung erfolgt mit Wirkung vom 24.11.2020 für die Dauer von 6 Jahren.

Abstimmungsergebnis:

Gremium Hauptausschuss SOLL Stimmberechtigte 8

Sitzung am 27.10.2020 IST Stimmberechtigte 7

TOP 2.21 Befangen 0

Ja-Stimmen 7

Nein-Stimmen 0

Beschluß zur Annahme empf. Enthaltungen 0
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TOP 2.22   Wahl des 2. Stellvertreters des Bürgermeisters der Lutherstadt 
        Eisleben 

Herr Staub bat Herrn N. Schulze den Sitzungssaal zu verlassen.

Herr Gebhardt
Er fragte, warum im Beschlusstext ... wählt... steht, wenn es keine Wahl ist. 

Herr Staub
Der Hauptausschuss beschließt nicht die Wahl, sondern empfiehlt die Beschlussvorlage, welche im 
Stadtrat dann heißt, der Stadtrat wählt oder wählt nicht. Die Wahl wird es im Stadtrat analog der Wahl 
von 
Herrn Kassik geben. 

Weitere Fragen dazu gibt es nicht. Herr Staub stellt die Beschlussvorlage zur Abstimmung.

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

Der Stadtrat wählt  Herrn  Norbert Schulze zum 2. Stellvertreter des Bürgermeisters der 
Lutherstadt Eisleben.

Abstimmungsergebnis:

Gremium Hauptausschuss SOLL Stimmberechtigte 8

Sitzung am 27.10.2020 IST Stimmberechtigte 7

TOP 2.22 Befangen 0

Ja-Stimmen 7

Nein-Stimmen 0

Beschluß zur Annahme empf. Enthaltungen 0

Herr Schulze bat Frau Schwarz Herrn Schulze wieder in den Sitzungssaal zu bitten.

TOP 2.23   Anfragen

Herr Gerlach
Er fragte, ob der Weg am Netto, welcher als Rettungsweg zur Wiese zum Sachsen Anhalt Tag 
angelegt worden ist, weiter gepflegt wird. Dieser wird mittlerweile durch LKW zerfahren. Vorher war 
dies ein Feldweg und das Regenwasser konnte versickern. Mittlerweile bilden sich dort Pfützen. Als 
vorsorglichen Hinweis sagte er, es sollte geprüft werden, ob der Weg geschottert werden kann um ggf. 
spätere vollumfängliche Kosten zu reduzieren oder gar zu vermeiden. Dies betrifft den Bereich bis zur 
Kläranlage, hinter der Brücke von der Bösen Sieben (ca 50 Meter).

Herr Kassik
Er nahm dies auf, ggf. muss dort Schotter aufgetragen werden.
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Herr Gerlach
Der Hinweis betrifft die Stadtwerke bzw. Unternehmen die durch die Stadtwerke beauftragt wurden, 
die Stromleitungen für Klemme zu verlegen. An der Ecke zur Kläranlage Richtung Unterrißdorf wurde 
bereits durch die Stadtwerke ausgebessert, jedoch ist dies schon einige Zeit her und mittlerweile ist 
dieser Weg unpassierbar, sehr schlammig und es bilden sich auch schon kleine Seen.

Im Zuge dieser Baumaßnahme wurden dort die alten Strommasten von früheren Überlandleitungen 
liegen gelassen, auch liegen dort Brunnenringe, diese müssen entsorgt werden. Mittlerweile wird dort 
auch Müll entsorgt, dies wird immer mehr.

Herr Kassik 
Er nimmt diese Hinweise mit. 

Weitere Anfragen gibt es nicht. 

Ende öffentlicher Teil.

gez. Carsten Staub 
Bürgermeister

gez. Ilka Hannig
Protokollantin



_____________________________________________________________________________________________________

10. Sitzung des Hauptausschusses am 23.03.2021 4/24
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Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt, 
1. den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 der Lutherstadt Eisleben zu bestätigen 
    und
2. dem Hauptverwaltungsbeamten die Entlastung zu erteilen.

Vermögensrechnung
Bilanzsumme                   124.188.168,96 EUR
davon entfallen auf der Aktivseite auf

das Anlagevermögen                     117.392.362,15 EUR
das Umlaufvermögen                      6.650.693,13 EUR
die Rechnungsbegrenzungsposten                                 145.113,68 EUR

davon entfallen auf der Passivseite auf
das Eigenkapital         53.054.872,85 EUR
die Sonderposten        41.265.537,49 EUR
die Rückstellungen         3.513.175,17 EUR
die Verbindlichkeiten        26.266.413,97 EUR
die Rechnungsbegrenzungsposten                          88.169,48 EUR

Ergebnisrechnung
ordentliche Erträge          40.890.490,31 EUR
ordentliche Aufwendungen          38.171.697,31 EUR
Jahresergebnis (Jahresüberschuss)              2.718.793,00 EUR

Finanzrechnung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       39.251.185,60 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       30.691.874,63 EUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         8.559.310,97 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               3.711.372,13 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              3.816.356,78 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit           -104.984,65 EUR
Finanzmittelüberschuss         8.454.326,32 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                       1.252.423,62 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         6.616.087,21 EUR
Einzahlungen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                     23.904.368,13 EUR
Auszahlungen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit            24.879.692,10 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit       -6.338.987,56 EUR
Einzahlungen fremder Finanzmittel            187.076,29 EUR
Auszahlungen fremder Finanzmittel            305.694,82 EUR
Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres        -1.040.005,18 EUR
Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres               956.715,05 EUR

Gesetzliche Grundlagen:
Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014,
Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO Doppik) vom 22.12.2010,
Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden, Landkreise 
und Verbandsgemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen doppelter Buchführung 
(Kommunalhaushaltsverordnung - KomHVO) vom 16.12.2015,
Gemeindekassenverordnung (GemKVO Doppik) vom 30.03.2006
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Darlegung des Sachverhalts / Begründung
Das Rechnungsprüfungsamt der Lutherstadt Eisleben, vertreten durch Frau Thürmer, hat den 
Jahresabschluss – bestehend aus Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung (Bilanz), 
Rechenschaftsbericht und Anhang - der Lutherstadt Eisleben für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 
bis 31. Dezember 2013 geprüft. Die pflichtgemäße Prüfung hat zu keinen den Bestätigungsvermerk 
beeinflussenden Beanstandungen geführt. Nach der Beurteilung des Rechnungsprüfungsamtes 
aufgrund der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den 
gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Lutherstadt Eisleben.

Das Rechnungsprüfungsamt der Lutherstadt Eisleben erteilt dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 
2013 der Lutherstadt Eisleben den folgenden unter Datum vom 11. Februar 2021 unterzeichneten 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:
„Der Jahresabschluss nebst Anlagen entspricht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse den gesetzlichen Vorschriften, Satzungen und sonstigen örtlichen Bestimmungen und 
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags-, und Finanzlage der 
Lutherstadt Eisleben und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Lutherstadt Eisleben, 11. Februar 2021

gez. Viola Thürmer 
Leiterin Rechnungsprüfungsamt

Anlagen: 
Prüfungsbericht RPA zum Jahresabschluss 2013

Jahresabschluss 2013

Stellungnahme Bürgermeister
 

Finanzielle Auswirkungen:

o ja 
ý nein 

Anlagen:




   


Rechnungsprüfungsamt Lutherstadt Eisleben  


  


  


  


  


  


Prüfungsbericht 


Jahresabschluss zum 31.12.2013  


der Lutherstadt Eisleben  
  


  


  


  


  


  


  


Schlussbericht vom: 11.02.2021 


Rechtsgrundlagen: §§ 140, 141 KVG LSA 


Prüfer/in: Viola Thürmer 


Prüfungszeit: 14.02.2020 bis 10.02.2021 


 (mit Unterbrechungen) 


Aktenzeichen:     PBJALE2013 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 
 Prüfungsbericht des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 
 der Lutherstadt Eisleben  - 2 - 


  


 


Inhaltsverzeichnis 


1. Allgemeine Vorbemerkungen ................................................................ 7 


1.1 Prüfungsauftrag ............................................................................... 7 


1.2 Prüfungsumfang und Prüfungsunterlagen ....................................... 8 


1.3 Vorangegangene Prüfung................................................................ 9 


2. Grundsätzliche Feststellungen .............................................................. 9 


2.1 Systemprüfung ................................................................................ 9 


       2.2     Buchführung .................................................................................. 10 


2.3 Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses ................................. 11 


2.4 Wirtschaftliche Verhältnisse ........................................................... 11 


3. Grundlagen der Haushaltswirtschaft .................................................. 12 


3.1 Haushaltssatzung/Nachtragshaushaltssatzung ............................. 12 


3.2 Haushaltsplan/Nachtragshaushaltsplan ......................................... 13 


3.3 Haushaltskonsolidierungskonzept ................................................. 14 


4. Ausführung des Haushaltsplans ......................................................... 15 


4.1 Planvergleich ................................................................................. 15 


4.1.1 Ergebnishaushalt .................................................................. 15 


4.1.2 Finanzhaushalt ...................................................................... 15 


4.1.3 Teilhaushalte ......................................................................... 16 


4.2 Kassenkredite ................................................................................ 16 


5. Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013..................................... 17 


5.1 Ergebnisrechnung ......................................................................... 17 


5.1.1 Ordentliche Erträge ............................................................... 18 


5.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben ...................................... 19 


5.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ......................... 19 


5.1.1.3 Sonstige Transfererträge ................................................ 19 


5.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ........................... 19 


5.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen .............................................................. 19 


5.1.1.6 Sonstige ordentliche Erträge .......................................... 20 


5.1.1.7 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen ...... 21 


5.1.2 Ordentliche Aufwendungen ................................................... 21 


5.1.2.1 Personalaufwendungen .................................................. 22 


5.1.2.1.1 Stellenplan ........................................................... 22 


5.1.2.1.2 Personalaufwand ................................................. 22 







 
 Prüfungsbericht des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 
 der Lutherstadt Eisleben  - 3 - 


  


 


5.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .............. 22 


5.1.2.3 Transferaufwendungen ................................................... 24 


5.1.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen .............................. 24 


5.1.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ..................... 24 


5.1.2.6 Bilanzielle Abschreibungen ............................................. 25 


5.1.3 Außerordentliche Erträge ...................................................... 25 


5.1.4 Außerordentliche Aufwendungen .......................................... 25 


5.1.5 Außerordentliches Ergebnis .................................................. 25 


5.1.6 Jahresergebnis ...................................................................... 25 


5.1.7 Plan-Ist-Vergleich .................................................................. 25 


5.2 Teilergebnisrechnungen ................................................................ 26 


5.3 Finanzrechnung ............................................................................. 26 


5.3.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ................. 29 


5.3.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ................ 29 


5.3.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit .............................. 30 


5.3.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ................................... 30 


5.3.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit .................................. 31 


5.3.6 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit .............................. 31 


5.3.7 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ............................. 31 


5.3.8 Saldo aus Finanzierungstätigkeit ........................................... 31 


5.3.9 Endbestand an Zahlungsmitteln ............................................ 32 


5.3.10 Plan-Ist-Vergleich .................................................................. 32 


5.4 Teilfinanzrechnungen .................................................................... 32 


5.5 Vermögensrechnung ..................................................................... 33 


            5.5.1      Aktiva………………….. ......................................................... 33 


                    5.5.1.1 Immaterielles Vermögen ................................................ 34 


                    5.5.1.2 Sachanlagevermögen .................................................... 34 


                    5.5.1.3 Finanzanlagevermögen .................................................. 37 


                    5.5.1.4 Umlaufvermögen ............................................................ 37 


5.5.1.4.1 Vorräte ................................................................. 37 


5.5.1.4.2 Forderungen ........................................................ 38 


5.5.1.4.3 Liquide Mittel ........................................................ 38 


                    5.5.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung ........................................ 38 


            5.5.2      Passiva…………………………………………………………….39 


                    5.5.2.1 Eigenkapital, Rücklagen, Jahresergebnis ....................... 39 


                    5.5.2.2 Sonderposten ................................................................. 40 


                    5.5.2.3 Rückstellungen............................................................... 40 







 
 Prüfungsbericht des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 
 der Lutherstadt Eisleben  - 4 - 


  


 


                    5.5.2.4 Verbindlichkeiten ............................................................ 40 


                    5.5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung ..................................... 41 


5.6 Anhang .......................................................................................... 42 


5.7 Anlagen ......................................................................................... 42 


5.7.1 Rechenschaftsbericht ............................................................ 42 


5.7.2 Anlagenübersicht .................................................................. 43 


5.7.3 Forderungsübersicht ............................................................. 43 


5.7.4 Verbindlichkeitenübersicht ..................................................... 44 


5.7.5 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden 
Ermächtigungen .................................................................... 45 


6. Kennzahlen ........................................................................................... 45 


7. Ergebnis der Jahresabschlussprüfung............................................... 46 


7.1 Zusammenfassung ........................................................................ 46 


7.2 Bestätigungsvermerk ..................................................................... 46 


  


 







 
 Prüfungsbericht des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 
 der Lutherstadt Eisleben  - 5 - 


  


 


Ansichtenverzeichnis 


Ansicht 1: Erträge 2013 18 


Ansicht 2: Aufwendungen 2013 21 


Ansicht 3: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2013 29 


Ansicht 4: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2013 29 


Ansicht 5: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2013 30 


Ansicht 6: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2013 31 


Ansicht 7: Aktiva 2013 33 


Ansicht 8: Passiva 2013 39 


 







 
 Prüfungsbericht des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 
 der Lutherstadt Eisleben  - 6 - 


  


 


Abkürzungsverzeichnis 


Abs.  Absatz 


GemHVO Doppik  Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes 
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1. Allgemeine Vorbemerkungen 


Am 01.07.2014 trat das Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG 
LSA), verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Reform des Kommunalverfassungsrechts des 
Landes Sachsen-Anhalt und zur Fortentwicklung sonstiger kommunalrechtlicher Vorschriften 
(GVBl. LSA S. 288) und zuletzt geändert am 22.06.2018 (GVBl. LSA S. 166), in Kraft. 
Gleichzeitig trat die bis dahin geltende Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO 
LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.08.2009 (GVBl. LSA S. 383), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.10.2013 (GVBl. LSA S. 498), mit Ausnahme 
von § 58 Abs. 1b, der §§ 75 bis 85, 88a und § 153 Abs. 2 außer Kraft.  


Gemäß § 57 Abs. 2 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des 
Haushaltsplanes der Gemeinden, Landkreise und Verbandsgemeinden im Land Sachsen-
Anhalt nach den Grundsätzen doppelter Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung - 
KomHVO) vom 16.12.2015 (GVBl. LSA 2015, S. 636), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 12.12.2016 (GVBl. LSA, S. 380), können für die Haushaltsplanung und -ausführung der 
Haushaltsjahre bis 2017 die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik 
(GemHVO Doppik) vom 22.12.2010 (GVBl. LSA, S. 648) weiter Anwendung finden. Der 
Prüfbericht sowie die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 erfolgte auf 
Grundlage der GemHVO Doppik.  


Der Jahresabschluss wurde nach den allgemeinen Grundsätzen des Jahresabschlusses der 
§§ 41 ff. GemHVO Doppik aufgestellt.  


Vorab ist zu bemerken, dass sich sowohl bei der Prüfung als auch bei der Erstellung des 
Jahresabschlusses 2013 die Tatsache, dass einige Mitarbeiter, welche im Jahr 2013 noch 
bei der Stadtverwaltung der Lutherstadt Eisleben tätig waren, sich bereits im Ruhestand 
befinden, als nachteilig erwiesen hat. Notwendige Auskünfte, auch aufgrund von 
vorliegenden Dokumentationsdefiziten in Vorjahren, konnten somit nicht immer vollständig 
oder zeitnah ausgeräumt werden. Ein Teil der Geschäftsvorfälle aus 2013 wurde somit erst 
abschließend bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2013 in 2019 beurteilt und damit 
auch abschließend verbucht.  


1.1 Prüfungsauftrag 


Die Kommunalverfassung des Landes Sachsen-Anhalt ist durch das Gesetz über ein Neues 
Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen für die Kommunen im Land Sachsen-Anhalt 
vom 22.03.2006 neu gefasst worden. Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben hat in der 
Sitzung am 30.09.2003 beschlossen, das neue Recht ab dem Jahr 2010 einzuführen. 


Der gesetzliche Prüfungsauftrag ergibt sich somit aus § 140 KVG LSA. 


Das Rechnungsprüfungsamt hat den auf der Grundlage des § 120 Abs. 1 S. 2 KVG LSA 
unterzeichneten Jahresabschluss zum 31.12.2013 (Stand: 05.12.2019) am 06.12.2019 mit 
dem entsprechenden Prüfauftrag der Oberbürgermeisterin erhalten.  


Nach erfolgter Prüfung der Vollständigkeit der Unterlagen sowie einer Plausibilitätsprüfung 
des übermittelten Zahlenwerkes erfolgte am 20.12.2019 aufgrund des nicht prüffähigen 
Zustandes die Rückgabe der Unterlagen mit der Empfehlung des Rechnungsprüfungsamtes 
zur Überarbeitung der Feststellungen durch den Fachbereich Finanzen. Am 15.01.2020 
erhielt das Rechnungsprüfungsamt eine Stellungnahme, nach welcher den Empfehlungen 
des Rechnungsprüfungsamtes nur zum Teil durch den Fachbereich Finanzen gefolgt wird. 
Am 06.02.2020 erhielt das Rechnungsprüfungsamt den überarbeiteten Jahresabschluss 
2013 (Stand: 05.02.2020) zur erneuten Plausibilitätsprüfung. Nach Unterzeichnung der 
Jahresabschlussunterlagen durch die Oberbürgermeisterin ging der Jahresabschluss am 
14.02.2020 zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt ein. Die Abforderung der 
prüfungsrelevanten Unterlagen sowie die Belegabforderung zur stichprobenhaften 
Überprüfung der Vermögens- und Ergebnisrechnung erfolgte am 14.02.2020. Die Unterlagen 
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gingen am 28.02.2020 im Rechnungsprüfungsamt ein, waren jedoch nicht vollständig, 
sodass es mehrfach zu Nachforderungen kam. Das geplante Eröffnungsgespräch mit dem 
Fachbereich Finanzen fand coronabedingt nicht statt. Im Laufe der tiefergehenden Prüfung 
wurden die bereits abgeforderten, aber noch nicht zur Verfügung gestellten Unterlagen 
nachgefordert. Die Übermittlung an das Rechnungsprüfungsamt erfolgte am 20.03.2020, am 
03.04.2020, am 08.04.2020 und am 23.04.2020. Aufgrund dieser Tatsache kam es zu 
Verzögerungen im Prüfungsgeschehen. Des Weiteren ergaben sich aus der Prüfung der 
vorliegenden Belege Sachverhalte, welche nur im Zusammenhang mit weiteren Belegen 
geprüft werden konnten, sodass auch hierfür Nachforderungen erforderlich waren. 


1.2 Prüfungsumfang und Prüfungsunterlagen 


Die Prüfung wurde nach § 141 KVG LSA durchgeführt und erstreckte sich auf die mit dem 
Jahresabschluss vorgelegten Unterlagen. 


Im Einzelnen sind für das Jahr 2013 vorgelegt worden: 


– Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen und dem ersten Nachtrag 


– Ergebnisrechnung 


– Finanzrechnung 


– Vermögensrechnung 


– Anhang 


Dem Jahresabschluss waren folgende Anlagen beigefügt: 


– Rechenschaftsbericht 


– Anlagenübersicht 


– Forderungsübersicht 


– Verbindlichkeitenübersicht 


– Übersicht über zu übertragende Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen 


– Übersicht über zu übertragende Verpflichtungsermächtigungen 


Von 198 abgeforderten Belegen konnten 186 (94 Prozent) vorgelegt werden. Ein Teil der 
vorgelegten Belege waren jedoch nicht prüfungstauglich, sodass letztendlich nur 83 Prozent 
der abgeforderten Belege geprüft werden konnten.  


Nur ein Drittel der Belege wurden dem Rechnungsprüfungsamt im Original vorgelegt. Kopien 
wurden aus Kulanzgründen letztmalig akzeptiert. Ab dem Jahresabschluss 2021 sind alle 
Belege und Verträge zu digitalisieren. 


22 Belege enthielten keine Anordnungsbefugnisse und 47 Belege wurden ohne 
Mittelfreigaben vorgelegt. Bereits während der Prüfung wurde die Erstellung einer Richtlinie 
bzgl. Mittelfreigaben seitens des Rechnungsprüfungsamtes empfohlen. Die Dienstanweisung 
Nr. 36/2020 zum Umgang mit Anträgen auf Mittelfreigaben ist seit 01.08.2020 gültig. 


Bei der stichprobenmäßigen Prüfung wurde, wie bereits im Jahresabschluss 2012, 
festgestellt, dass viele an das Rechnungsprüfungsamt übergebene abgeforderte Belege 
keine begründenden Unterlagen enthielten. Auf Nachfrage konnten einige, jedoch nicht alle, 
Nachweise nachgereicht werden. Die weiteren zur Prüfung angeforderten Unterlagen 
wurden dem Rechnungsprüfungsamt bereitwillig zur Verfügung gestellt und die für die 
Prüfung notwendigen Auskünfte wurden durch den Fachbereich Finanzen zu gegebener Zeit 
erteilt. 
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Der Prüfungsumfang wurde aufgrund der zeitlichen Differenz des Haushaltsjahres 2013, der 
Jahresabschlusserstellung in 2019 und der Prüfung in 2020 einvernehmlich und zweckmäßig 
ausgestaltet. Das Hauptaugenmerk der Prüfung war auf mögliche Erkenntnisse zur 
qualitativen Verbesserung der zukünftigen Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung bzw. der 
Jahresabschlusserstellung ausgerichtet. 


1.3 Vorangegangene Prüfung 


Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012 wurde durch das Rechnungsprüfungsamt in 
der Zeit vom 07.01.2019 bis 30.09.2019 geprüft. Der Schlussbericht vom 04.11.2019 wurde 
der Lutherstadt Eisleben mit Schreiben vom 12.11.2019 zugeleitet. Der Stadtrat hat den 
geprüften Jahresabschluss 2012 gemäß § 120 KVG LSA am 10.12.2019 beschlossen. Die 
Entlastung des Hauptverwaltungsbeamten wurde erteilt. 


Bemerkung 


Die Beschlussfassung des Stadtrates über den Jahresabschluss 2012 erfolgte nicht 
fristgerecht bis spätestens zum 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres aufgrund 
der nicht fristgemäßen Aufstellung des Jahresabschlusses innerhalb von vier Monaten nach 
Ende des Haushaltsjahres gem. § 120 KVG LSA. 


Der Beschluss über den Jahresabschluss und die Entlastung wurden der Kommunalaufsicht 
unverzüglich gem. § 120 Abs. 2 S. 1 KVG LSA durch das Rechnungsprüfungsamt der 
Lutherstadt Eisleben am 18.12.2019 mitgeteilt. 


Die Bekanntgabe und Veröffentlichung nach §120 Abs. 2 KVG LSA ist bestimmungsgemäß 
durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Lutherstadt Eisleben vom 21.12.2019 vorgenommen 
worden. 


Der Jahresabschluss lag vom 07.01.2020 bis 17.01.2020 öffentlich aus. 


Feststellung 


Die Prüfungsfeststellungen aus dem Prüfungsbericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2012 
der Lutherstadt Eisleben wurden nur zum Teil im Jahresabschluss zum 31.12.2013 
ausgeräumt. 


2. Grundsätzliche Feststellungen 


Die Prüfung nach § 140 Abs. 1 Nr. 1 KVG LSA hat sich gemäß § 141 Abs. 1 Nr. 1 KVG LSA 
auch darauf zu erstrecken, ob nach dem Gesetz und den bestehenden Vorschriften und mit 
der nach § 98 Abs. 2 KVG LSA gebotenen Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verfahren 
wird. 


2.1 Systemprüfung 


Es wurde geprüft, ob die Geschäfte ordnungsmäßig, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und 
in Übereinstimmung mit den einschlägigen kommunalverfassungsrechtlichen und 
haushaltsrechtlichen Vorschriften und den Beschlussfassungen des etatberechtigten Organs 
geführt worden sind. 


Grundlegendes Geschäftsinstrumentarium ist das Rechnungswesen, zu dem der jährlich 
aufzustellende Haushaltsplan, die Buchführung und der Jahresabschluss gehören. 


Entsprechend § 118 KVG LSA ist das Rechnungswesen nach den Regeln der doppelten 
Buchführung zu führen. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sind zu beachten. 


Das Rechnungswesen entspricht den Bedürfnissen einer Verwaltungsbehörde dieser 
Größenordnung. Jedoch ist zu erwähnen, dass der Nachweis der abgeforderten Unterlagen 
in der Regel nicht zeitnah erfolgte. 
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Bei der Prüfung ergaben sich keine für die Beurteilung als wesentlich zu betrachtende 
Anhaltspunkte dafür, dass die Geschäfte nicht ordnungsmäßig geführt werden. 


Es konnte festgestellt werden, dass die Geschäftspolitik auf üblichen ordnungsmäßigen 
Entscheidungsgrundlagen beruhte. 


2.2 Buchführung 


Die Buchführung erfolgte unter Anwendung des EDV-Buchführungssystems newsystem 
kommunal (Infoma Software Consulting GmbH). Die Jahresabschlussbuchungen wurden mit 
dem Buchführungssystem der Software newsystem - Microsoft Dynamics NAV (Axians 
Infoma GmbH) erstellt. 


Die Buchführung erfolgte weitestgehend ordnungsmäßig unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung. Die Buchführung entspricht gesetzlichen Vorschriften. 


Die Bücher sind nach den Regeln der doppischen Buchführung geführt worden. 


Bemerkung 


Bei der stichprobenhaften Belegabforderung wurde festgestellt, dass es sich bei 20 Prozent 
der geprüften Belege um Falschbuchungen und bei zehn Prozent um die Zuordnung zu 
einem falschen Kontenbereich handelt. Im Ergebnis der Prüfung überschreiten diese 
Buchungen jedoch nicht die Wesentlichkeitsgrenze, sodass von einer Korrektur abgesehen 
wird. Von den geprüften Belegen waren die Buchungen zu 70 Prozent korrekt vollzogen 
wurden.  


Bemerkung 


Der zeitnahen Erfassung von Geschäftsvorfällen und der Beurteilung von unklaren 
Sachverhalten sollte stets hohe Priorität beigemessen werden. 


Feststellung 


Gem. § 11 Abs. 1 GemKVO Doppik sind alle eine Buchung auslösende Vorfälle, 
insbesondere jeder Anspruch und jede Zahlungsverpflichtung auf ihren Grund und ihre Höhe 
zu prüfen. Bei der stichprobenhaften Belegabforderung enthielten nicht alle Belege eine 
ensprechende Anordnung. 


Feststellung 


Nach § 23 Abs. 2 S. 2 GemKVO Doppik muss die Buchführung so beschaffen sein, dass sie 
einem sachverständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die 
Finanzvorfälle der Gemeinde vermitteln kann. Die bisherigen Buchungsbeschreibungen im 
Finanzbuchhaltungsprogramm sind bei einer Vielzahl der abgeforderten Belege 
unausreichend bezeichnet. Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt ausführlichere 
Beschreibungen in den folgenden Jahresabschlüssen. 


Beanstandung 


Der Belegpflicht wurde bei nicht allen Belegen nachgekommen und ist zu beanstanden. Die 
aufgrund der stichprobenhaften Abforderung vorgelegten Unterlagen zur Prüfung der 
Vermögens- und Ergebnisrechnung waren zum Teil unvollständig, bspw. enthielten sie keine 
die Buchung begründenden Unterlagen, Auszahlungsanordnungen oder Mittelfreigaben. 
Einige Unterlagen konnten auf Nachfrage, jedoch zum Teil nicht im Original, nachgereicht 
werden. Gem. § 35 Abs. 1 S. 1 GemKVO Doppik müssen die Buchungen durch 
Vorgangsanordnungen, ferner durch Unterlagen, aus denen sich der Buchungsgrund ergibt 
(begründende Unterlagen) belegt sein. Bei der Erstellung künftiger Jahresabschlüsse ist der 
Belegpflicht zwingend nachzukommen. 
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Bemerkung 


Die Rechnungen wiesen unterschiedliche Rechnungsadressen aus. Aus Sicht des 
Rechnungsprüfungsamtes ist lediglich „Markt 1“ zu akzeptieren. 


2.3 Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses 


Die Prüfung ergab, dass die Vermögens-, die Ergebnis- und die Finanzrechnung nach den 
haushaltsrechtlichen Vorschriften über die Rechnungslegung des KVG LSA, der GemHVO 
Doppik und der GemKVO Doppik aufgestellt und ordnungsmäßig aus den Büchern der 
Lutherstadt Eisleben entwickelt worden sind. 


Der Jahresabschluss ist gem. § 120 Abs. 1 S. 1 KVG LSA innerhalb von vier Monaten nach 
Ende des Haushaltsjahres aufzustellen. Diese Frist wurde bei dem vorliegenden 
Jahresabschluss nicht eingehalten. 


Alle Bestandteile des Jahresabschlusses, welche sich aus § 118 KVG LSA ergeben, waren 
vorhanden. 


Die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sowie der Stetigkeitsgrundsatz wurden 
ausreichend beachtet. 


Die finanziellen Vorgaben der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes wurden 
eingehalten. 


2.4 Wirtschaftliche Verhältnisse 


Gemäß § 98 Abs. 2 KVG LSA ist die Haushaltswirtschaft sparsam und wirtschaftlich zu 
führen. Die Beachtung dieses Haushaltsgrundsatzes ist auch im Hinblick auf die Sicherung 
der stetigen Aufgabenerfüllung prüfungsrelevant. 


Darüber hinaus ist die Art der Aufgabenwahrnehmung, die personelle Ausstattung sowie die 
Höhe der dafür eingesetzten Finanzmittel ein Indiz für das vorliegende Jahresergebnis. 


Nach dem Ergebnis dieser Prüfung ist festzustellen, dass die Haushaltswirtschaft der 
Lutherstadt Eisleben wirtschaftlich geführt wird.  


Die vollständige Einhaltung des Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit im 
Haushaltsjahr 2013 kann aufgrund der zeitlichen Differenz zur Erstellung des 
Jahresabschlusses nicht abschließend beurteilt werden. 


Bemerkung 


Der Haushalt ist gem. § 98 Abs. 3 KVG LSA in jedem Haushaltsjahr in Planung und 
Rechnung auszugleichen. Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 weist einen 
Jahresüberschuss, der 1. Nachtragshaushaltsplan 2013 hingegen einen Jahresfehlbedarf 
aus. Demnach war der Haushaltsausgleich in der Planung nicht erreicht. Das 
Rechnungsprüfungsamt weist darauf hin, dass die dauerhafte Erwirtschaftung von 
Jahresfehlbeträgen, auch wenn im Haushaltsjahr 2013 aufgrund des Jahresüberschusses 
nicht gegeben, zur Verringerung des Eigenkapitals führt. Kann die wirtschaftliche Situation 
der Lutherstadt Eisleben nicht nachhaltig verbessert werden, wird dies dazu führen, dass die 
Stadt mittelfristig über kein Eigenkapital mehr verfügt. Damit wäre die Lutherstadt Eisleben 
auf lange Sicht nicht mehr handlungsfähig. 


Die stetige Aufgabenerfüllung war durch die Planung und Führung der Haushaltswirtschaft 
gesichert. 


Der Stadtrat ist gem. § 26 GemHVO Doppik mehrmals jährlich über den Stand des 
Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Es erfolgt eine regelmäßige unterjährige Berichterstattung 
in den jeweiligen Gremien.  
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Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen gem. § 9 Abs. 3 GemHVO Doppik 
produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens 
und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur 
Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der 
Gestaltung der Planung, Steuerung und Ergebniskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht 
werden. Entsprechende Ziele und Kennzahlen zur Grundlage von Planung, Steuerung und 
Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts wurden bisher nicht genutzt. 


Empfehlung 


Die Weiterentwicklung eines internen Kontroll- und Steuerungssystems sollte jedoch verfolgt 
werden. Eine Kosten- und Leistungsrechnung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen 
entsprechend den örtlichen Bedürfnissen zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und 
Leistungsfähigkeit wird bisher nicht eingesetzt. Zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung 
und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der 
Aufgabenerfüllung ist gem. § 13 S. 1 GemHVO Doppik eine Kosten- und Leistungsrechnung 
zu führen. Eine zeitnahe Implementierung sollte, wie bereits in den vorherigen 
Prüfungsberichten zu den Jahresabschlüssen 2011 und 2012 empfohlen, zukünftig 
vorangetrieben werden, um eine bessere Haushaltssteuerung zu gewährleisten. 


3. Grundlagen der Haushaltswirtschaft 


3.1 Haushaltssatzung/Nachtragshaushaltssatzung 


In seiner Sitzung am 12.03.2013 hat der Stadtrat die Haushaltssatzung für das Jahr 2013 
beschlossen (Beschluss-Nr.: 31/468/13). Die Haushaltssatzung enthielt 
genehmigungspflichtige Teile. Die notwendige Genehmigung der Haushaltssatzung wurde 
am 19.04.2013 von der Kommunalaufsichtsbehörde erteilt. Die Kommunalaufsichtsbehörde 
hat die erforderliche Genehmigung mit Nebenbestimmungen erteilt. Demnach wurde 
angeordnet, dass durch die Oberbürgermeisterin eine Haushaltssperre zu verfügen, der 
Sperrvermerk aus § 6 der Haushaltssatzung (Theater- und Kulturwerk gGmbH) mit einem 
Beitrittsbeschluss bis zum 25.06.2013 aufzuheben, eine erste Nachtragshaushaltssatzung 
für die Jahre 2013/2014 bis zum 31.07.2013 zu beschließen und dem Landkreis Mansfeld-
Südharz vorzulegen ist. Des Weiteren ist der fehlende Beteiligungsbericht spätestens mit der 
ersten Nachtragshaushaltssatzung zu beschließen und dem Landkreis vorzulegen. 


Die Lutherstadt Eisleben hat die von der Kommunalaufsicht erteilten Nebenbestimmungen 
im Wesentlichen beachtet. Die Oberbürgermeisterin hat am 23.04.2013 gemäß                 
§ 27 GemHVO Doppik die von der Kommunalaufsicht gem. Schreiben vom 19.04.2013 
geforderte Haushaltssperre verfügt. 


Der Sperrvermerk, welcher im § 6 der Haushaltssatzung veranschlagt wurde, wurde mit 
Beitrittsbeschluss vom 28.05.2013 (Beschluss-Nr.: 33/492/13) aufgehoben. Die erste 
Nachtragshaushaltssatzung für die Jahre 2013/2014 (Beschluss-Nr.: 34/510/13) wurde in der 
Stadtratssitzung am 09.07.2013 beschlossen. Der Beteiligungsbericht 2011/2012 wurde 
ebenfalls am 09.07.2013 erörtert, jedoch nicht beschlossen. 


Der Beschluss über die Haushaltssatzung der Lutherstadt Eisleben für die Haushaltsjahre 
2013 und 2014 sowie deren Vorlage bei der Kommunalaufsicht gem. § 102 Abs. 1 KVG LSA 
erfolgten nicht rechtzeitig vor Beginn des Haushaltsjahres 2013 und somit nicht fristgerecht. 
Im Vorjahr konnte die Frist aufgrund des Doppelhaushaltes 2011 und 2012 gewahrt werden. 


Die Haushaltssatzung wurde entsprechend § 102 Abs. 2 KVG LSA erst nach der 
Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde bekannt gemacht. Die 
Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt der Lutherstadt Eisleben Nr. 6 vom 19.06.2013. Im 
Zeitraum vom vom 20.06.2013 bis 28.06.2013 lag der Haushaltsplan mit seinen Anlagen 
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öffentlich aus. Bis zur Veröffentlichung der Haushaltssatzung befand sich die Lutherstadt 
Eisleben entsprechend § 104 KVG LSA in der vorläufigen Haushaltsführung. 


Der 1. Nachtragshaushalt für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 wurde am 09.07.2013 durch 
den Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschlossen (Beschluss-Nr.: 34/510/13).  


Die Kommunalaufsichtsbehörde hat die Haushaltssatzung nicht beanstandet. Die 
erforderliche Genehmigung ist am 15.08.2013 mit Nebenbestimmungen erteilt worden. Die 
durch die Oberbürgermeisterin verfügte Haushaltssperre hat weiterhin bestehen zu bleiben. 
Für den versagten Umfang der Kreditermächtigung für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen bedarf es einem Beitrittsbeschluss, welcher in der 
Stadtratssitzung am 17.09.2013 (Beschluss-Nr.: 35/536/13) beschlossen wurde.  


Die Veröffentlichung wurde im Amtsblatt der Lutherstadt Eisleben Nr. 10 vom 30.10.2013 
vorgenommen. Das vorgeschriebene Verfahren wurde beachtet. 


3.2 Haushaltsplan/Nachtragshaushaltsplan 


Der Nachtragshaushaltsplan war im Ergebnishaushalt unausgeglichen. Er schließt in den 


ordentlichen Erträgen mit 37.063,1 T€ und 


ordentlichen Aufwendungen mit 37.263,3 T€ sowie 


außerordentlichen Erträgen mit 0,00 € und 


außerordentlichen Aufwendungen mit 0,00 € ab. 


Der gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA vorgeschriebene Haushaltsausgleich war somit nicht 
gegeben. 


Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres ist bei den geplanten ordentlichen Erträgen 
hinsichtlich des Einnahmevolumens eine Erhöhung um 3.827,4 T€ eingetreten. Bei den 
geplanten ordentlichen Aufwendungen trat eine Erhöhung um 908,4 T€ auf. 


Die Haushaltslage der Lutherstadt Eisleben hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um 
2.919 T€ verbessert. Das außerordentliche Ergebnis blieb unverändert. 


Die Ertrags-/Finanzkraft der Lutherstadt Eisleben reichte nach den Plan-Ansätzen in 
Anbetracht der nicht auskömmlichen Erträge nicht aus, um die Aufwendungen zu 
finanzieren. 


Der Finanzhaushalt weist Einzahlungen von 59.263,5 T€ und 


       Auszahlungen von 43.924,9 T€ auf. 


Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 0,00 € festgesetzt. 


Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 980 T€ veranschlagt. 


Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 20 Mio. € festgesetzt. 


 


 


 


 


 


 


 







 
 Prüfungsbericht des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 
 der Lutherstadt Eisleben  - 14 - 


  


 


Bemerkung 


Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 bis 6 GemHVO Doppik sind dem Haushaltsplan eine Übersicht über 
den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und der Verbindlichkeiten (ohne Kredite zur 
Sicherung der Zahlungsfähigkeit) zu Beginn des Haushaltsjahres, eine Übersicht über die 
Zuwendungen an die Fraktionen, eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 GemHVO 
Doppik, die Haushalts- oder Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der 
Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen. Dies gilt auch für 
die Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die 
Gemeinde beteiligt ist; ausgenommen sind Beteiligungen gemäß § 119 Abs. 1 S. 2 KVG 
LSA. Aus den vorliegenden Unterlagen sind diese Anlagen nicht zu entnehmen. Bei der 
Erstellung nachfolgender Haushaltspläne ist auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben 
zu achten. 


3.3 Haushaltskonsolidierungskonzept 


Das Haushaltskonsolidierungsprogramm zum Doppelhaushalt 2013/2014 wurde am 
12.03.2013 (Beschluss-Nr.: 31/466/13) und das fortgeschriebene Konsolidierungsprogramm 
zur 1. Nachtragshaushaltssatzung zum Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2013/2014 
wurde am 09.07.2013 (Beschluss-Nr.: 34/509/13) durch den Stadtrat der Lutherstadt 
Eisleben beschlossen. 


Gemäß § 100 Abs. 6 S. 3 KVG LSA ist das Haushaltskonsolidierungskonzept spätestens mit 
der Haushaltssatzung von der Vertretung zu beschließen. Diese Frist wurde eingehalten.  


Das Haushaltskonsolidierungsprogramm und dessen Fortschreibung wurden dem Landkreis 
Mansfeld-Südharz mit der Haushaltssatzung bzw. der ersten Nachtragshaushaltssatzung 
durch Schreiben der Oberbürgermeisterin mit Posteingang vom 20.03.2013 und vom 
18.07.2013 vorgelegt. 


Das Haushaltskonsolidierungskonzept enthält 40 Maßnahmen, durch welche die in der 
Vermögensrechnung und im Ergebnisplan ausgewiesenen Fehlbeträge abgebaut und das 
Entstehen neuer Fehlbeträge in künftigen Jahren vermieden werden sollen. 17 der 40 
Maßnahmen des fortgeschriebenen Konsolidierungskonzeptes wurden zur 
Beschlussfassung am 12.03.2013 bereits beendet. Bei der Fortschreibung wurde eine 
Maßnahme gestrichen. 


Bemerkung 


Das Haushaltskonsolidierungskonzept enthält nicht vollständig die nach § 100 Abs. 3 KVG 
LSA notwendigen Angaben. Aus § 100 Abs. 3 KVG LSA ist zu entnehmen, dass der 
Haushaltsausgleich zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen ist, spätestens 
jedoch im fünften Jahr, das auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgt. Im 
Haushaltskonsolidierungskonzept ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der 
Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann. Eine entsprechende zeitliche Festlegung 
geht aus den vorliegenden Unterlagen nicht hervor. 
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4. Ausführung des Haushaltsplans 


4.1 Planvergleich 


4.1.1 Ergebnishaushalt 


Ergebnishaushalt 
 Ergebnis 2012 Ansatz 2012 Ansatz 2013 
ordentliche Erträge 38.698.101,58 € 31.381.900,00 € 37.063.100,00 € 


ordentliche Aufwendungen 36.090.139,57 € 35.468.800,00 € 37.263.300,00 € 


ordentliches Ergebnis 2.607.962,01 € -4.086.900,00 € -200.200,00 € 


außerordentliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 


außerordentliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 


außerordentliches Ergebnis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 


Jahresergebnis 2.607.962,01 € -4.086.900,00 € -200.200,00 € 


Tabelle 1: Ergebnishaushalt 


Aus dem Vorjahr standen keine übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen 
zur Verfügung. 


4.1.2 Finanzhaushalt 


Finanzhaushalt 
 Ergebnis 2012 Ansatz 2012 Ansatz 2013 
Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit 
35.012.012,40 € 29.105.800,00 € 35.564.300,00 € 


Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 


28.775.735,66 € 31.710.600,00 € 34.536.300,00 € 


Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 


6.236.276,74 € -2.604.800,00 € 1.028.000,00 € 


Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit 


4.377.265,59 € 11.647.800,00 € 7.446.700,00 € 


Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 


17.843.921,97 € 17.199.200,00 € 3.804.500,00 € 


Saldo aus Investitionstätigkeit -13.466.656,38 € -5.551.400,00 € 3.642.200,00 € 


Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -7.230.379,64 € -8.156.200,00 € 4.670.200,00 € 


Saldo aus Finanzierungstätigkeit 3.971.193,81 € 5.282.100,00 € 10.668.400,00 € 


Saldo aus der Inanspruchnahme 
von Liquiditätsreserven 


0,00 € 0,00 € 0,00 € 


Summe aus den Salden der 
Finanzierungstätigkeit und der 
Inanspruchnahme von 
Liquiditätsreserven 


3.971.193,81 € 5.282.100,00 € 10.668.400,00 € 


Summe aus dem 
Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrag und aus den Salden 
der Finanzierungstätigkeit und 
der Inanspruchnahme von 
Liquiditätsreserven 


-3.259.185,83 € -2.874.100,00 € 15.338.600,00 € 


Bestand an Finanzmitteln am 
Anfang des Haushaltsjahres 


2.123.591,83 € -8.694.694,89 € -32.421.094,89 € 


Bestand an Finanzmitteln am 
Ende des Haushaltsjahres 


-1.040.005,18 € -11.568.794,89 € -17.082.494,89 € 


Tabelle 2: Finanzhaushalt  


Ermächtigungen für Auszahlungen wurden nicht übertragen. 
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4.1.3 Teilhaushalte 


Die Lutherstadt Eisleben hat folgende Produktbereiche eingerichtet: 


Produktbereiche 


Bezeichnung Ansatz Abschluss 
11 - Innere Verwaltung -6.673.100,00 € -6.186.094,11 € 


12 - Sicherheit und Ordnung -1.795.600,00 € -1.692.176,88 € 


21 - Grundschulen -330.900,00 € -439.874,07 € 


24 - Schülerbeförderung -14.000,00 € -11.562,36 € 


25 - Stadtarchiv -14.600,00 € -2.329,99 € 


26 - Kultureinrichtungen -516.700,00 € -516.650,00 € 


27 - Stadtbibliothek -166.900,00 € -166.769,26 € 


28 - Heimat- und Kulturpflege -262.500,00 € -302.271,69 € 


31 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -400,00 € -246,27 € 


33 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege -5.000,00 € -5.000,00 € 


34 - Wohngeldbehörde -129.000,00 € -134.616,61 € 


36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -2.111.600,00 € -1.441.496,42 € 


42 - Sportförderung 241.300,00 € 659.082,96 € 


51 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen -523.100,00 € -246.252,95 € 


52 - Bauen und Wohnen -21.100,00 € -11.729,76 € 


53 - Ver- und Entsorgung 1.860.300,00 € 1.700.881,24 € 


54 - Verkehrsflächen und -anlagen -4.571.100,00 € -4.892.078,91 € 


55 - Natur- und Landschaftspflege -1.560.000,00 € -1.422.924,53 € 


57 - Wirtschaft und Tourismus -309.700,00 € -259.097,46 € 


61 - Allgemeine Finanzwirtschaft 16.703.500,00 € 18.090.000,07 € 


Gesamt -200.200,00 € 2.718.793,00 € 


Tabelle 3: Produktbereiche 


4.2 Kassenkredite 


Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen betrug 
nach § 4 der Haushaltssatzung 20 Mio. €. Er wurde durch die Nachtragshaushaltssatzung 
nicht verändert. Bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung galt der Höchstbetrag aus dem 
Vorjahr in Höhe von 20 Mio. €. 


Die Überprüfung der Auszüge aller Konten ergab, dass Kassenkredite sowie 
Festbetragskredite in unterschiedlicher Höhe im Berichtszeitraum durchgängig in Anspruch 
genommen wurden. 


Die Höhe der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der 
Zahlungsfähigkeit beträgt 23.904 T€. Demnach wurde vermutet, dass der zulässige 
Höchstbetrag des Kassenkredites 2013 in Höhe von 20 Mio. € um 3,9 Mio. € überschritten 
wurde. Jedoch gab es mehrere Umschuldungen, sodass diese Feststellung durch den 
Fachbereich Finanzen während der Prüfung widerlegt werden konnte. 
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5. Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013 


5.1 Ergebnisrechnung 


In folgender Übersicht ist die Ergebnisrechnung dargestellt: 


Ergebnisrechnung 


Ertrags und 
Aufwandsarten 


Ergebnis des 
Vorjahres 


fortgeschriebe-
ner Ansatz des 


Haushalts-
jahres 


Ergebnis des 
Haushalts-


jahres 


Plan-/Ist-
Vergleich 


1. Steuern und ähnliche 
Abgaben 


12.518.799,38 € 12.452.500,00 € 13.870.764,02 € 1.418.264,02 € 


2. Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 


13.730.870,50 € 18.250.200,00 € 17.083.199,71 € -1.167.000,29 € 


3. sonstige Transfererträge 201.951,20 € 408.100,00 € 408.181,55 € 81,55 € 


4. öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte 


1.634.129,03 € 741.000,00 € 633.505,98 € -107.494,02 € 


5. privatrechtliche 
Leistungsentgelte, 
Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 


1.694.316,01 € 1.256.600,00 € 1.649.968,50 € 393.368,50 € 


6. sonstige ordentliche Erträge 3.144.019,30 € 2.438.700,00 € 4.899.244,67 € 2.460.544,67 € 


7. Finanzerträge 5.774.016,16 € 1.516.000,00 € 2.345.625,88 € 829.625,88 € 


8. aktivierte Eigenleistungen, 
Bestandsveränderungen 


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 


9. Ordentliche Erträge 38.698.101,58 € 37.063.100,00 € 40.890.490,31 € 3.827.390,31 € 


10. Personalaufwendungen 7.101.803,60 € 7.131.100,00 € 7.141.131,77 € 10.031,77 € 


11. Versorgungs-
aufwendungen 


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 


12. Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 


6.567.004,97 € 7.717.800,00 € 6.993.333,24 € -724.466,76 € 


13. Transferaufwendungen 14.086.131,62 € 16.772.300,00 € 15.163.243,42 € -1.609.056,58 € 


14. sonstige ordentliche 
Aufwendungen 


2.236.699,76 € 1.472.600,00 € 2.123.639,05 € 651.039,05 € 


15. Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen 


877.340,83 € 685.000,00 € 688.343,02 € 3.343,02 € 


16. bilanzielle Abschreibungen 5.221.158,79 € 3.484.500,00 € 6.062.006,81 € 2.577.506,81 € 


17. Ordentliche Aufwendungen 36.090.139,57 € 37.263.300,00 € 38.171.697,31 € 908.397,31 € 


18. Ordentliches Ergebnis 2.607.962,01 € -200.200,00 € 2.718.793,00 € 2.918.993,00 € 


19. außerordentliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 


20. außerordentliche 
Aufwendungen 


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 


21. Außerordentliches 
Ergebnis 


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 


22. Jahresergebnis 
(Jahresüberschuss/ 
Jahresfehlbetrag) 


2.607.962,01 € -200.200,00 € 2.718.793,00 € 2.918.993,00 € 


Tabelle 4: Ergebnisrechnung 


Die wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr sind im Anhang und zum fortgeschriebenen 
Ansatz im Rechenschaftsbericht dargestellt. 


Zu den größeren Einzelposten wird im Folgenden berichtet. 
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5.1.1 Ordentliche Erträge 


Die ordentlichen Erträge des Jahres 2013 stellen sich wie folgt dar: 


 


Ansicht 1: Erträge 2013 


Feststellung 


Zum 31.12.2013 bestehen ungeklärte Einzahlungen in Höhe von 89,7 T€ (VJ: 95,3 T€), 
welchen keine Forderungen zugeordnet werden konnten. Es ist davon auszugehen, dass die 
Erträge der Kommune nicht immer rechtzeitig und vollständig erfasst wurden und eine 
Nichteinhaltung des § 25 Abs. 1 GemHVO Doppik vorliegt. Eine Zuordnung der 
entsprechenden Fälle hat in den folgenden Jahresabschlüssen zwingend zu erfolgen. Den 
bereits in den Prüfberichten zum Jahresabschluss zum 31.12.2011 sowie zum 31.12.2012 
der Lutherstadt Eisleben getroffenen Feststellungen wurde nicht gefolgt. Eine Erläuterung 
der ungeklärten Einzahlungen erfolgte im Anhang.  


Der Zahlungseingang wurde nicht ordnungsgemäß überwacht. Aufgrund der ungeklärten 
Einzahlungen in Höhe von 89,7 T€ ist davon auszugehen, dass in 2013 keine konsequente 
Überwachung des ordnungsgemäßen Eingangs der Erträge stattfand. Das 
Rechnungsprüfungsamt empfiehlt, solche Sachverhalte zeitnah unter Einbeziehung aller 
Bereiche der Stadtverwaltung zu klären. Für den Umgang mit ungeklärten Einzahlungen 
sollte eine entsprechende Dienstanweisung durch den Fachbereich Finanzen erstellt 
werden. 
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5.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 


Die Finanzvorfälle wurden entsprechend dem verbindlichen Kontenrahmen, Kontengruppe 
40 erfasst.  


5.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 


Die erhaltenen Zuwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wurden zutreffend als 
Ertrag gebucht.  


Feststellung 


Bei der stichprobenhaften Belegabforderung wurde festgestellt, dass bei der Verbuchung 
des Buchungsbeleges 13FWE01773 die Rückzahlung einer Barauszahlung in Höhe von 
21,84 € fälschlicherweise als Zuschuss für laufende Zwecke von privaten Unternehmen 
dargestellt wurde. Die vorherige Barauszahlung wurde als Aufwand in Höhe von 100,00 € 
und die vorausgegangene Spende als Zuschuss bereits in voller Höhe verbucht. Demnach 
hätte mit der Rückzahlung eine Gutschrift auf den Aufwand erfolgen müssen. 


5.1.1.3 Sonstige Transfererträge 


Die in der Lutherstadt Eisleben anfallenden Transfererträge sind zutreffend ausgewiesen. 


Bei den in 2013 ausgewiesenen sonstigen Transfererträgen in Höhe von 408,2 T€ handelt es 
sich um Tilgungszuschüsse aus Förderverträgen im Rahmen des 
Teilentschuldungsprogramms der kommunalen Finanzhaushalte (STARK II) in Höhe von  
366 T€ sowie 42,2 T€. 


5.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 


Die erhobenen öffentlich–rechtlichen Entgelte (Gebühren, Beiträge und Abgaben) wurden 
weitestgehend korrekt erfasst und in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.  


Bemerkung 


Bei der stichprobenhaften Belegabforderung der "öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ 
wurde festgestellt, dass zwei Buchungen (Beleg-Nr.: 13FRE00629, RDR13-0012) dem 
falschen Kontenbereich zugeordnet wurden, da es sich hierbei um „privatrechtliche Entgelte, 
Kostenerstattungen und –umlagen“ handelt.   


5.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 


Die im Haushaltsjahr entstandenen Erträge aus privatrechtlichen Entgelten wurden nicht 
durchgehend zutreffend erfasst und in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.  


Feststellung 


Im Rahmen der stichprobenhaften Überprüfung der „privatrechtlichen Leistungsentgelte, 
Kostenerstattungen und –umlagen“ wurde festgestellt, dass der Beleg 13FWE00209 gegen 
die Haushaltsgrundsätze der Einzelveranschlagung und der Periodengerechtigkeit verstößt. 
Die als Gesamtbetrag in Höhe von 8,9 T€ verbuchte Forderung besteht aus sechs 
Verträgen, welche bereits im Vorjahr geschlossen wurden. 


Beim Beleg RDR13-0126 handelt es sich um eine Rückerstattung eines Stromguthabens, 
wodurch aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes als Ausnahme zum Bruttoprinzip anstatt 
einer Ertragsbuchung eine Verringerung der Aufwendungen zu erfolgen hat. 
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5.1.1.6 Sonstige ordentliche Erträge 


Die Zuordnung der sonstigen ordentlichen Erträge erfolgte im geprüften Haushaltsjahr nicht 
zutreffend.  


Feststellung 


Im Rahmen der stichprobenhaften Überprüfung der „sonstigen ordentlichen Erträge“ wurde 
festgestellt, dass bei einem Tauschvertrag für ein Grundstück (Beleg-Nr.: 13FWA00596) der 
volle Gegenstandswert als Ertrag dargestellt wurde. Bei der Prüfung konnte die Aktivierung 
und der entsprechende Buchwert zum Tauschzeitpunkt nachvollzogen werden. Ein Ertrag 
aus der Veräußerung von Anlagevermögen ist gegeben, wenn der Verkaufspreis den 
Buchwert in der Anlagenbuchhaltung übersteigt. Im Beispielfall betrug der Buchwert des 
Grundstücks 3 T€ und der Tauschwert 33 T€, wonach der Ertrag und Buchgewinn 30 T€ 
ergibt. In der Ergebnisrechnung wird jedoch ein Ertrag in Höhe von 33 T€ und ein Aufwand 
für die Wertveränderungen von Grundstücken und Gebäuden i.H.v. 3 T€ dargestellt. Eine 
Wertminderung bei Sachanlagen entsprechend dem Kontenrahmenplan Sachsen-Anhalt ist 
bei diesem Sachverhalt nicht gegeben. Somit wird die Ergebnisrechnung unnötig erweitert. 
Das Jahresergebnis verändert sich hierdurch nicht.  


Beim Buchungsbeleg 13FWA00550 entspricht der ausgewiesene Ertrag aus der 
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden nicht dem tatsächlichen Ertrag, welcher sich 
aus der Vermögensübertragung ergibt. Der Buchwert für alle Flurstücke beträgt 56,9 T€. Bei 
einer Veräußerung zu einem Wert i.H.v. 78 T€ ergibt sich ein Buchgewinn in Höhe von    
21,1 T€. In der Ergebnisrechnung wurde ein Ertrag in Höhe von 78 T€ dargestellt, sodass 
diese Erträge ein falsches Bild abgeben. 


Des Weiteren wurde festgestellt, dass bei der Rückzahlung von Fördermitteln (Beleg-Nr.: 
13FWA00108) und Straßenausbaubeiträgen (Beleg-Nr.: 13FWA00319) die 
Ergebnisrechnung angesprochen wird, obwohl es sich hierbei um eine Aktiv-Passiv-
Minderung handelt. 


Wie bereits in der Prüfungen des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 und zum 31.12.2012 
der Lutherstadt Eisleben festgestellt, sind unter den „anderen sonstigen ordentlichen 
Erträgen“ Skontoerträge in Höhe von 0,9 T€ gebucht. Die Zuordnung zu den sonstigen 
ordentlichen Erträgen ist hier nicht zutreffend. Der Kontenrahmenplan des Landes Sachsen-
Anhalt sieht keine Skontoerträge vor. Gem. § 38 Abs. 2 S. 3 GemHVO Doppik sind 
Minderungen des Anschaffungspreises, und somit Skonti, abzusetzen. Die Kommune hat 
den Grundsatz der Sparsamkeit zu beachten. Demnach ist zu gewährleisten, dass die 
Rechnung im gewährten Zeitraum für das Skonto durch die anordnende Stelle geprüft und 
rechtzeitig durch die Stadtkasse beglichen wird und somit Skonto gezogen werden kann.  


Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt die Darstellungen bzw. Verfahrensweisen zu den vier 
zuvor genannten Prüffeststellungen durch den Finanzsoftwareanbieter bei der Erstellung 
künftiger Jahresabschlüsse den tatsächlichen Gegebenheiten anpassen zu lassen. 


Feststellung 


Bei einem Sachverhalt handelte es sich um eine „nicht zurückzahlbare Überzahlung“ (Beleg-
Nr.: 13FSE00030). Zur Prüfung wurde eine Aktennotiz vom 03.03.2020 vorgelegt, da kein 
Beleg vorhanden war. Das Rechnungsprüfungsamt weist erneut darauf hin, dass bei 
ungeklärten Einzahlungen zeitnah eine Klärung unter Einbeziehung sämtlicher Bereiche der 
Stadtverwaltung oder ggf. des Einzahlers zu erfolgen hat. Ggf. ist der entsprechende 
unberechtigt erhaltene Betrag an den Einzahler zurückzuüberweisen. Einer ungeklärten 
Einzahlung ist zur korrekten buchhalterischen Darstellung eine entsprechende sonstige 
Verbindlichkeit gem. § 28 Abs. 2 GemHVO Doppik entgegenzusetzen. Die Erstellung einer 
entsprechenden Dienstanweisung durch den Fachbereich Finanzen zum Umgang mit 
ungeklärten Einzahlungen wird vom Rechnungsprüfungsamt dringend empfohlen.  
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Bemerkung 


Bei zwei als „sonstige ordentliche Erträge“ verbuchten Belegen (Beleg-Nr.: RDR13-0011; 
RDR13-0047) handelt es sich um Versicherungsschäden, welche gemäß Kontenrahmenplan 
des Landes Sachsen-Anhalt den „privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen 
und -umlagen“ zuzuordnen sind. Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt die ständige 
Anwendung des Kontenrahmenplanes Sachsen-Anhalt. 


Ein Beleg (Beleg-Nr.: 13FWA00288) hätte als Eröffnungsbilanzkorrektur dargestellt werden 
müssen. 


Fraktionsgelder (Beleg-Nr.: 13FKU01737; 13FWE03438) werden zum Jahresende 
abgerechnet und nicht verbrauchte Haushaltsmittel werden an die Stadtverwaltung 
zurückgezahlt. Die Rückzahlung vermindert die Fraktionsaufwendungen für das 
entsprechende Haushaltsjahr und ist aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes nicht als 
„sonstige ordentliche Erträge“ für das Folgejahr darzustellen. 


Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden zutreffend gebucht.  


5.1.1.7 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen 


Aktivierte Eigenleistungen sind eine Gegenposition zu Aufwendungen der Kommune zur 
Erstellung von Anlagevermögen. Sie dienen somit zum Ausgleich dieser Aufwendungen, die 
die Kommune für sich selber erbracht hat. Damit wird eine Verminderung des 
Jahresergebnisses durch solche Tätigkeiten vermieden. 


Die Lutherstadt Eisleben hatte keine eigenen Leistungen als solche verbucht, die in der 
Ergebnisrechnung als Ertrag ausgewiesen werden könnten. 


Bemerkung 


Beim Beleg-Nr. 13FWA00238 handelt es sich um Material- und Lieferkosten für eine 
Zaunanlage. Der Aufbau ist in der Rechnung nicht enthalten. Sofern dieser eigenständig 
erfolgte, sind die Eigenleistungen als solche zu aktivieren.  


5.1.2 Ordentliche Aufwendungen 


Die ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2013 stellen sich wie folgt dar: 


 


Ansicht 2: Aufwendungen 2013 
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5.1.2.1 Personalaufwendungen 


5.1.2.1.1 Stellenplan 


Die Entwicklung der Stellen ist in folgender Tabelle dargestellt: 


 


Stellenplanentwicklung 


Haushaltsjahr 2012 (nachrichtlich) 2013 2014 (nachrichtlich) 
Planstellen Beamte 38,800 37,800 38,800 


   davon für Altersteilzeit 9,000 9,000 9,000 


   davon Teilstellen 2,000 3,000 1,000 


Leerstellen 6,990 1,970 0,000 


bereinigt 31,810 35,830 38,800 


Beamte auf Probe 0,000 0,000 0,000 


insgesamt 31,810 35,830 38,800 


Bedienstete mit Vertrag 
(TVöD) 


121,040 118,110 118,000 


   davon Teilstellen 27,000 24,000 25,000 


Summe Gesamtzahl 
Planstellen/Stellen 


152,850 153,940 156,800 


   davon Teilzeit 29,000 27,000 26,000 


Veränderung gegenüber 
Vorjahr 


-3,060 1,090 2,860 


Tabelle 5: Stellenplanentwicklung 


5.1.2.1.2 Personalaufwand 


Als Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen zu erfassen, die für die unmittelbare 
Beschäftigung der aktiven Beamten und Beschäftigten in der Verwaltung entstehen. Also 
Bezüge und Entgelte, aber auch Sach- und Sonderzuwendungen und die Aufwendungen für 
die soziale Sicherung der Beschäftigten und Rückstellungen. Grundsätzlich werden die 
Beträge brutto erfasst. 


Es waren ausschließlich Personalaufwendungen erfasst, die nach dem verbindlichen 
Kontenrahmen keiner anderen Position zuzuordnen waren. 


Die Personalaufwendungen waren mit den Angaben der Personalbuchhaltung abstimmbar. 


Bemerkung 


Ein Abgleich der in der Finanzbuchhaltung ausgewiesenen Personalauszahlungen mit der 
Lohnbuchhaltung zum 31.12.2013 ist erfolgt. Die Personalauszahlungen der Beschäftigten 
stimmten überein. Die Personalauszahlungen der Beamten ergaben eine Differenz in Höhe 
von 636,11 €, welche auf Reisekosten zurückzuführen ist.  


5.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 


Es handelt sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um Aufwendungen, 
die mit Ressourcenverbrauch einhergehen. 


Der Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit wurde in der Regel beachtet. 


Die Zuordnungen der Aufwendungen zur Kontengruppe 52 erfolgten weitestgehend 
zutreffend.  


Bemerkung 


Bei der stichprobenhaften Belegabforderung wurde eine Buchung (Beleg-Nr. 13FKU01678) 
dem falschen Kontenbereich zugeordnet. Inserate sind Geschäftsaufwendungen und somit 
sonstige ordentliche Aufwendungen. Der Kontenrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt ist 
zu beachten. 
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Feststellung 


Des Weiteren wurde bei der stichprobenhaften Belegabforderung festgestellt, dass der 
Erlass einer Vergnügungssteuer (Beleg-Nr. 13FKU01747) unkorrekterweise als 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gebucht wurde. Wenn es sich um einen 
Erlass im Jahr der Steuererhebung handelt, hat eine Sollbuchung auf dem 
Steuerertragskonto zu erfolgen. Es wurde festgestellt, dass ein entsprechender Ausgleich 
der Buchung nicht erfolgte, da eine entsprechende Sollstellung mit dem Debitor nicht erfolgt 
ist. Eine Korrektur hat im Jahresabschluss 2014 zu erfolgen.  


Feststellung 


Der Buchungsbeleg RKR13-0555 wurde der falschen Kontengruppe zugeordnet. Es handelt 
sich um Aufwendungen aus einem Vertrag mit einer Sicherheitsfirma für den Schließdienst 
an stadteigenen Objekten. Der vorgelegte Vertrag endete zum 31.12.2010. Eine 
Verlängerung bis zum 31.12.2013 wurde zur Prüfung nicht vorgelegt. Die sachliche und 
rechnerische Richtigkeit kann nicht nachvollzogen werden. 


Bei den Sach- und Dienstleistungen ist zwischen dem aktivierungspflichtigen 
Herstellungsaufwand und dem erfolgswirksamen Erhaltungsaufwand zu unterscheiden. Der 
erfolgswirksame Erhaltungsaufwand hat hierbei eine direkte Wirkung auf das kommunale 
Eigenkapital. Diese Abgrenzung fand in der Lutherstadt Eisleben weitestgehend statt.  


Feststellung 


Die stichprobenhafte Überprüfung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2013 
ergab einen Sachverhalt (Beleg-Nr.: 13FWE01888), dass der erfolgswirksame 
Erhaltungsaufwand nicht zutreffend von dem aktivierungspflichtigen Herstellungsaufwand 
abgegrenzt wurde. Bei der als „Gehwegreparatur“ deklarierten Buchung wurde der komplette 
Gehweg erneuert, sodass eine Aktivierung im Anlagevermögen hätte erfolgen müssen. 


Feststellung 


In den Prüfberichten zum Jahresabschluss zum 31.12.2011 und zum 31.12.2012 der 
Lutherstadt Eisleben hat das Rechnungsprüfungsamt empfohlen, die Abgrenzung von 
Erhaltungsaufwand (Instandhaltung) und von Herstellungsaufwand (Investitionen) zu 
deklarieren. Die Erarbeitung einer eigenen Aktivierungs- und Bewertungsrichtlinie, auch als 
Hilfestellung für die gesamte Stadtverwaltung, scheint hierbei unerlässlich. Neben einer 
stadteigenen Aktivierungsrichtlinie ist die Bewertungsrichtlinie einschließlich der 
Abschreibungstabelle des Landes Sachsen-Anhalt zu beachten. Eine entsprechende 
stadteigene Bewertungsrichtlinie der Lutherstadt Eisleben wurde zwischenzeitlich erstellt und 
in der Stadtratsitzung am 18.02.2020 beschlossen. Die Evaluierung und erneute 
Beschlussfassung, welche gemäß Beschluss-Nr. 5/150/20 bis zum 30.11.2020 erfolgen 
sollte, steht derzeit noch aus. 


Bei den Aufwendungen, die Instandhaltungsmaßnahmen betrafen, wurden Rückstellungen 
für unterlassene Instandhaltung nicht aufgelöst, da in 2013 keine entsprechende 
Rückstellung aus Vorjahren bestand.  
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5.1.2.3 Transferaufwendungen 


Die Transferaufwendungen wurden in Form von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende 
Zwecke entsprechend der vorgegebenen Sachkonten des Kontenrahmenplanes des Landes 
Sachsen-Anhalt getrennt nach Empfänger und vollständig erfasst.  


Feststellung 


Bei der stichprobenhaften Belegabforderung wurde jedoch festgestellt, dass dem 
Kontenbereich fälschlicherweise Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 
(Beleg-Nr.: 13FWE0308, 13FKU00757) zugeordnet worden, welche gemäß 
Kontenrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt unter „sonstigen ordentlichen 
Aufwendungen“ deklariert sind. Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt die Anwendung des 
verbindlichen Kontenrahmenplanes des Landes Sachsen-Anhalt. 


5.1.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen 


Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich unter anderem um 
Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen oder auch Wertveränderungen des 
Vermögens. Bei den ausgewiesenen Steuern handelt es sich ausschließlich um solche, für 
die die Lutherstadt Eisleben Steuerschuldner ist.  


Bei der stichprobenmäßigen Prüfung einzelner Positionen der Geschäftsaufwendungen 
ergaben sich Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten.  


Feststellung 


Bei dem Beleg 13FWE00187 wurde festgestellt, dass ein Betrag in überhöhter Summe 
ausgezahlt wurde. Eine Rückerstattung erfolgte durch den Gläubiger. Des weiteren wurde 
gegen den Haushaltsgrundsatz der Periodengerechtigkeit verstoßen. Das 
Rechnungsprüfungsamt empfiehlt, die Mitarbeiter dahingehend zu sensibilisieren, 
Sachzusammenhänge in Verbindung mit der Kontierung zu prüfen. 


Bemerkung 


Bei der stichprobenhaften Belegabforderung wurde festgestellt, dass Aufwendungen unter 
dem Kontenbereich der „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ gebucht wurden, welche 
gemäß dem Kontenrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt dem Kontenbereich der 
„Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ zuzuordnen sind. Das 
Rechnungsprüfungsamt empfiehlt stets den Kontenrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt 
anzuwenden. Durch die entsprechende Anwendung wird langfristig die Vergleichbarkeit mit 
anderen Kommunen, auch in Zusammenhang mit den statistischen Abforderungen des 
Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt gewährleistet. 


5.1.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 


Unter der Position Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind Aufwendungen für die in 
der Bilanz erfassten Geldschulden und auf Grund von kreditähnlichen Geschäften zu 
zahlende Zinsen zu erfassen. 


Es erfolgte dabei eine zutreffende Differenzierung der Zinsaufwendungen nach den 
Empfängern bzw. Darlehensgebern entsprechend der Bereichsabgrenzung, so dass die 
Anforderungen an die Statistik erfüllt wurden.1  


 


 


                                                
1  Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände, sonstiger öffentlicher Bereich, verbundene Unternehmen, öffentliche 
Sonderrechnungen, Kreditinstitute, sonstiges inländischer Bereich, sonstiger ausländischer Bereich 
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5.1.2.6 Bilanzielle Abschreibungen 


Die Abschreibungen im Berichtsjahr entsprechen den Werten aus der Anlagenbuchhaltung. 
Die Abschreibungssätze sind nach § 40 GemHVO Doppik gebildet worden. 


Die zugrunde liegenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern entsprechen der vom 
Ministerium für Inneres herausgegebenen Abschreibungstabelle. Eine stichprobenartige 
Kontrolle ergab, dass für Vermögensgegenstände in der Regel die höchstmögliche 
Nutzungsdauer angesetzt wurde. Von den Vorgaben der Abschreibungstabelle des Landes 
Sachsen-Anhalt wurde demnach nicht abgewichen. 


Bemerkung 


Die Vorgaben des Landes Sachsen-Anhalt aus der Richtlinie zur Bewertung des 
kommunalen Vermögens und der kommunalen Verbindlichkeiten geben Spielräume bzgl. der 
Nutzungsdauern her. Für die Bearbeitung der künftigen Jahresabschlüsse ist, wie bereits in 
den Prüfungsberichten zum Jahresabschluss zum 31.12.2011 und zum 31.12.2012 der 
Lutherstadt Eisleben empfohlen, eine stadteigene Abschreibungstabelle mit Festlegungen 
der einheitlichen Nutzungsdauern für sämtliche Vermögensgegenstände unumgehbar. Die 
entsprechende Abschreibungstabelle ist als Anlage 1 ein Bestandteil der 
Bewertungsrichtlinie der Lutherstadt Eisleben, welche in der Stadtratsitzung am 18.02.2020 
(Beschluss-Nr.: 5/150/20) beschlossen wurde.  


5.1.3 Außerordentliche Erträge 


Außerordentliche Erträge sind im Haushaltsjahr 2013 nicht entstanden. 


5.1.4 Außerordentliche Aufwendungen 


Außerordentliche Aufwendungen waren im Haushaltsjahr 2013 nicht vorhanden.   


5.1.5 Außerordentliches Ergebnis 


Als Saldo der außerordentlichen Erträge sowie der außerordentlichen Aufwendungen ergibt 
sich ein außerordentliches Ergebnis von 0,00 €. 


5.1.6 Jahresergebnis 


Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis (2.718,8 T€) und dem außerordentlichen Ergebnis 
(0,00 €) wird mit 2.718,8 T€ als Jahresergebnis ausgewiesen. Damit ist ein 
Jahresüberschuss in dieser Höhe entstanden. 


5.1.7 Plan-Ist-Vergleich 


Dem geplanten Jahresfehlbetrag i.H.v. 200,2 T€ steht der tatsächliche Jahresüberschuss 
i.H.v. 2.718,8 T€ gegenüber.  Demnach kann die Lutherstadt Eisleben mit einer Differenz in 
Höhe von 2.919 T€  erneut ein wesentlich besseres Jahresergebnis im Vergleich zum 
fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres ausweisen.  


Im Plan-Ist-Vergleich sind erhebliche Abweichungen von der Haushaltsplanung bei Steuern 
und ähnlichen Abgaben (+1.418,3 T€), bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten       
(-107,5 T€), bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und -umlagen 
(+393,4 T€), bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+2.460,5 T€), bei den Finanzerträgen 
(+829,6 T€) sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+651 T€) und den 
bilanziellen Abschreibungen (+2.577,5 T€) zu erkennen. Ursachen hierfür sind u.a. die 
Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer, Gewerbesteuermehrerträge 
sowie die durch den Verkauf der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen an den 
Abwasserzweckverband Eisleben-Süßer See einhergehenden Erträge aus der Auflösung 
von Sonderposten und außerplanmäßige Abschreibungen. 
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5.2 Teilergebnisrechnungen 


Die produktorientierten Teilergebnisrechnungen sind als Bestandteil des Jahresabschlusses 
in die Prüfung einbezogen worden. Die Gliederung erfolgte gemäß § 4 Absätze 1 und 3 
GemHVO Doppik.  


Feststellung 


Die Teilergebnisrechnungen entsprachen nicht der in § 45 GemHVO Doppik 
vorgeschriebenen Staffelform sowie den Vorgaben des verbindlichen Musters Nr. 15 des 
Landes Sachsen-Anhalt. Die verbindlichen Muster sind, wie bereits in den Prüfungsberichten 
„Jahresabschluss zum 31.12.2011 der Lutherstadt Eisleben“ sowie „Jahresabschluss zum 
31.12.2012 der Lutherstadt Eisleben“ festgestellt, bei zukünftigen Jahresabschlüssen 
anzuwenden.  


Die durchgeführte Plausibilitätsprüfung ergab, dass die Summe aller Teilergebnisrechnungen 
mit den Werten der Ergebnisrechnung übereinstimmt.  


5.3 Finanzrechnung 


In folgender Übersicht ist die Finanzrechnung dargestellt: 


Finanzrechnung 


Einzahlungen und 
Auszahlungen 


Ergebnis 
Vorjahr 


Fortgeschrie-
bener Ansatz 


des Haus-
haltsjahres 


Ergebnis 
Haushaltsjahr 


Plan-Ist-
Vergleich 


1. Steuern und ähnliche Abgaben 12.485.829,48 € 12.452.500,00 € 13.363.610,36 € 911.110,36 € 


2. Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 


13.319.673,10 € 17.591.300,00 € 16.400.828,59 € -1.190.471,41 € 


3. sonstige Transfereinzahlungen 201.951,20 € 408.100,00 € 408.181,55 € 81,55 € 


4. öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte 


906.170,28 € 741.000,00 € 1.192.971,55 € 451.971,55 € 


5. privatrechtliche 
Leistungsentgelte, 
Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 


1.113.542,53 € 1.257.800,00 € 4.591.748,88 € 3.333.948,88 € 


6. sonstige Einzahlungen 1.250.179,46 € 995.600,00 € 1.159.720,19 € 164.120,19 € 


7. Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 


5.734.666,35 € 2.118.000,00 € 2.134.124,48 € 16.124,48 € 


8. Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 


35.012.012,40 € 35.564.300,00 € 39.251.185,60 € 3.686.885,60 € 


9. Personalauszahlungen 7.014.431,31 € 7.550.800,00 € 7.362.317,74 € -188.482,26 € 


10. Versorgungsauszahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 


11. Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen 


5.509.806,91 € 7.724.700,00 € 6.106.754,86 € -1.617.945,14 € 


12. Transferauszahlungen 13.810.608,60 € 16.876.200,00 € 14.910.958,00 € -1.965.242,00 € 


13. sonstige Auszahlungen 1.544.647,97 € 1.689.600,00 € 1.672.636,75 € -16.963,25 € 


14. Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 


896.240,87 € 695.000,00 € 639.207,28 € -55.792,72 € 


15. Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 


28.775.735,66 € 34.536.300,00 € 30.691.874,63 € -3.844.425,37 € 


16. Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  


6.236.276,74 € 1.028.000,00 € 8.559.310,97 € 7.531.310,97 € 


17. Einzahlungen aus 
Investitionszuwendungen und -
beiträgen 


4.106.202,63 € 3.871.700,00 € 3.355.827,46 € -515.872,54 € 


18. Einzahlungen aus der 
Veränderung des 
Anlagevermögens 


271.062,96 € 3.575.000,00 € 355.544,67 € -3.219.455,33 € 


19. Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit 


4.377.265,59 € 7.446.700,00 € 3.711.372,13 € -3.735.327,87 € 
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Finanzrechnung 


Einzahlungen und 
Auszahlungen 


Ergebnis 
Vorjahr 


Fortgeschrie-
bener Ansatz 


des Haus-
haltsjahres 


Ergebnis 
Haushaltsjahr 


Plan-Ist-
Vergleich 


20. Auszahlungen für eigene 
Investitionen 


17.581.592,99 € 1.342.400,00 € 3.797.885,45 € 2.455.485,45 € 


21. Auszahlungen von 
Zuwendungen für 
Investitionsförderungs-
maßnahmen 


262.328,98 € 2.462.100,00 € 18.471,33 € -2.443.628,67 € 


22. Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 


17.843.921,97 € 3.804.500,00 € 3.816.356,78 € 11.856,78 € 


23. Saldo aus Investitionstätigkeit  -13.466.656,38 € 3.642.200,00 € -104.984,65 € -3.747.184,65 € 


24. Finanzmittelüberschuss/  
Finanzmittelfehlbetrag  


-7.230.379,64 € 4.670.200,00 € 8.454.326,32 € 3.784.126,32 € 


25. Einzahlungen aus der 
Aufnahme von Krediten für 
Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen, 
sonstige Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit 


13.103.690,10 € 1.252.500,00 € 1.252.423,62 € -76,38 € 


26. Auszahlungen für die Tilgung 
von Krediten für Investitionen 
und Investitionsförderungs-
maßnahmen, sonstige 
Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit 


8.173.820,37 € 5.584.100,00 € 6.616.087,21 € 1.031.987,21 € 


27. Einzahlungen aus der 
Aufnahme von Krediten zur 
Sicherung der 
Zahlungsfähigkeit 


20.840.000,00 € 15.000.000,00 € 23.904.368,13 € 8.904.368,13 € 


28. Auszahlungen für die Tilgung 
von Krediten zur Sicherung der 
Zahlungsfähigkeit 


21.798.675,92 € 0,00 € 24.879.692,10 € 24.879.692,10 € 


29. Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 


3.971.193,81 € 10.668.400,00 € -6.338.987,56 € -17.007.387,56 € 


30. Einzahlungen aus der 
Auflösung von 
Liquiditätsreserven 


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 


31. Auszahlungen an 
Liquiditätsreserven 


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 


32. Saldo der Inanspruchnahme 
von Liquiditätsreserven 


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 


33. Summe aus den Salden der 
Finanzierungstätigkeit und der 
Inanspruchnahme von 
Liquiditätsreserven  


3.971.193,81 € 10.668.400,00 € -6.338.987,56 € -17.007.387,56 € 


34. Summe aus dem 
Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrag und aus den Salden 
der Finanzierungstätigkeit und 
der Inanspruchnahme von 
Liquiditätsreserven 


-3.259.185,83 € 15.338.600,00 € 2.115.338,76 € -13.223.261,24 € 


35. Einzahlungen fremder 
Finanzmittel 


23.621,30 € 0,00 € 187.076,29 € 187.076,29 € 


36. Auszahlungen fremder 
Finanzmittel 


-71.967,52 € 0,00 € 305.694,82 € 305.694,82 € 


37. Bestand an Finanzmitteln am 
Anfang des Haushaltsjahres 


2.123.591,83 € -32.421.094,89 € -1.040.005,18 € 31.381.089,71 € 


38. Bestand an Finanzmitteln 
am Ende des 
Haushaltsjahres 


-1.040.005,18 € -17.082.494,89 € 956.715,05 € 18.039.209,94 € 


Tabelle 6: Finanzrechnung 
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Es sind im Vergleich zum Vorjahr erhebliche Abweichungen festzustellen. 


In der Finanzrechnung 2013 befinden sich im Vergleich zum Vorjahr Abweichungen bei den 
Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+3.081,2 T€), bei privatrechlichen 
Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und -umlagen (+3.478,2 T€), bei Zinsen und 
ähnlichen Einzahlungen (-3.600,5 T€) sowie bei Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen (+596,9 T€). Somit stiegen die Einzahlungen aus der laufenden 
Verwaltungstätigkeit um 4.239,2 T€ und der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um 
2.323 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stehen in 
2013 im Vergleich zu 2012, hauptsächlich aufgrund des Ankaufs der Geschäftsanteile der 
Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH in 2012, um 14.027,6 T€ geringer zu Buche. Hinzu 
kommen niedrigere Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (-665,9 T€), sodass sich 2013 ein 
um 13.361,7 T€ höherer Saldo aus Investitionstätigkeit als im Vorjahr ergibt. Der 
Finanzmittelüberschuss aus 2013 (8.454,3 T€) differiert mit dem Finanzmittelfehlbetrag 2012 
in Höhe von 7.230,4 T€ um 15.684,7 T€. Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 
für Investitionen in Höhe von 1.252,4 T€ sind im Vergleich zum Vorjahr um 11.851,3 T€ 
geringer.  


Der Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2013 in Höhe von 956,7 T€ fällt 
um 1.996,7 T€ höher aus als in 2012 (-1.040 T€). 


Die Einzahlungen der Kommune wurden rechtzeitig und vollständig erfasst.  


Feststellung 


Beim Abgleich der Summen der Saldenlisten mit denen der Finanzrechnung 2013 wurde 
festgestellt, dass die Ausleihungen an eine Beteiligung der Lutherstadt Eisleben in Höhe von 
22,6 T€ als „Zinsen und ähnliche Auszahlungen“ anstatt als „sonstige Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit“ dargestellt werden. Die Höhe der „Auszahlungen fremder 
Finanzmittel“ konnte anhand der Saldenliste nicht nachvollzogen werden. Entsprechende 
Umgliederungen haben mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2014 zu erfolgen. 


Bemerkung 


Zum 31.12.2013 bestanden ungeklärte Auszahlungen in Höhe von 201,6 T€. Eine 
Erläuterung erfolgte im Anhang. Gemäß Aussagen vom Fachbereich Finanzen am 
04.02.2020 wurden die Ausgleiche der betroffenen Auszahlungen mit den Verbindlichkeiten 
durch die Stadtkasse aufgrund einer systembedingten Voreinstellung fälschlicherweise mit 
Stichtag 20.08.2015 gesetzt und sind demnach bis dato als ungeklärte Auszahlungen im 
Finanzbuchhaltungssystem ersichtlich. Eine entsprechende Korrektur der Ausgleiche ab 
2014 erfolgt mit der Jahresabschlusserstellung zum 31.12.2014. Auf eine rückwirkende 
Korrektur zum 31.12.2013 wurde einvernehmlich verzichtet.  


Bemerkung 


Die Gesamtfinanzrechnung entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen verbindlichen 
Mustern. Es handelt sich hierbei jedoch um eine händisch erstellte Darstellung, da die 
Finanzsoftware die geforderten Unterlagen systemseitig nicht automatisch liefert. 


Zu den größeren Einzelposten wird im Folgenden berichtet. 
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5.3.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 


Im Zahlungsbereich der laufenden Verwaltungstätigkeit handelt es sich im Wesentlichen um 
ertragsgleiche Einzahlungen. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2013 
zeigen folgende Verteilung: 


 


Ansicht 3: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2013 


Der Zahlungseingang wurde nicht ordnungsgemäß überwacht.  


5.3.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 


Im Zahlungsbereich der laufenden Verwaltungstätigkeit handelt es sich im Wesentlichen um 
aufwandsgleiche Auszahlungen. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2013 
zeigen folgende Verteilung: 


 


Ansicht 4: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2013 
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5.3.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 


Der Zahlungsmittelsaldo (Cash Flow) aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt zum Ende 
des Jahres 8.559,3 T€. Der Saldo wird korrekt ausgewiesen. Damit stehen in diesem 
Umfang Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten 
oder zur Verstärkung der Liquiditätsreserven zur Verfügung. 


5.3.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 


Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gehören die Investitionszuwendungen, 
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Beiträgen.  


Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2013 verteilen sich wie folgt: 


 


Ansicht 5: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2013 


Die Einzahlungen waren weitestgehend ordnungsgemäß entsprechend § 33 Abs. 1 
GemHVO Doppik belegt.  


Feststellung 


Bei der stichprobenhaften Belegabforderungen konnte ein Beleg (RDR13-0008) nicht 
vorgelegt werden. Gemäß § 35 Abs. 1 GemKVO Doppik müssen Buchungen durch 
Unterlagen, aus denen sich der Buchungsgrund ergibt (begründende Unterlagen) belegt 
sein. 
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5.3.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 


Zu den Auszahlungen für Investitionstätigkeit gehören die Auszahlungen für 
Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen, für den Erwerb von 
Finanzanlagen, für geleistete Investitionszuwendungen und sonstige 
Investitionsauszahlungen.  


Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2013 verteilen sich wie folgt: 


 


Ansicht 6: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2013 


Die ausgewiesenen Investitionsauszahlungen wurden mit den Zugängen in der 
Vermögensrechnung abgestimmt. Hierbei ergab sich eine Differenz in Höhe von 11 Mio. €, 
welche auf die Zugänge des Sachanlagevermögens aufgrund der Sanierungskonten 
zurückzuführen ist. Die Sanierungskonten werden in der Vermögensrechnung nicht als 
liquide Mittel geführt, sodass auch kein Auszahlungsskonto in der Finanzrechnung 
angesprochen wird. 


5.3.6 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 


Es handelt sich bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit um die Aufnahme von 
Krediten für Investitionstätigkeit (1.252,4 T€) und um die Aufnahme von Krediten zur 
Sicherung der Zahlungsfähigkeit (23.904,4 T€).  


5.3.7 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 


Es handelt sich bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit um die Tilgung von 
Krediten für Investitionstätigkeit (6.616,1 T€) und um die Tilgung von Krediten zur Sicherung 
der Zahlungsfähigkeit (24.879,7 T€).  


5.3.8 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 


Die Zahlungsströme im Bereich der Finanzierungstätigkeit führen zu einem 
Zahlungsmittelsaldo zum 31.12.2013 in Höhe von -6.339 T€. 


Der negative Saldo zeigt hierbei einen höheren Tilgungsbeitrag gegenüber einer geringeren 
Neuverschuldung. Die Lutherstadt Eisleben zahlt mehr Verbindlichkeiten zurück, als neu 
eingegangen werden. 
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5.3.9 Endbestand an Zahlungsmitteln  


Die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes zum 31.12.2013 gibt Aufschluss darüber, ob 
die Liquidität und die Investitionsfinanzierung gesichert waren. 


Der Saldo der Finanzrechnung als vollständige Abbildung aller Ein- und Auszahlungen wird 
buchhalterisch in der Bilanz über die Bilanzposition „Liquide Mittel“ abgeschlossen. Der in 
der Finanzrechnung ausgewiesene Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 956,7 T€ 
stimmt mit der Bilanzposition „Liquide Mittel“ des Haushaltsjahres überein. 


5.3.10 Plan-Ist-Vergleich 


Der geplante Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres in Höhe von                  
-17.082,5 T€ fiel bei dem tatsächlichen Ergebnis zum 31.12.2013 in Höhe von 956,7 T€ um 
18.039,2 T€ deutlich positiver als in der Haushaltsplanung aus. 


Im Plan-Ist-Vergleich sind erhebliche Abweichungen von der Finanzplanung bei 
Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben (+911,1 T€), privatrechtlichen 
Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und -umlagen (+3.333,9 T€), Zuwendungen und 
allgemeinen Umlagen (-1.190,5 T€) sowie bei den Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen (-1.617,9 T€) und den Transferauszahlungen (-1.965,2 T€) zu erkennen. 
Des Weiteren wurden die Planzahlen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um      
3.735,3 T€ zu hoch und die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitonen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen um 1.032 T€, die Einzahlungen aus der Aufnahme von 
Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit um 8.904,4 T€ und die Auszahlungen für die 
Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit um 24.879,7 T€ zu niedrig 
angesetzt.  


5.4 Teilfinanzrechnungen 


Die produktorientierten Teilfinanzrechnungen sind als Bestandteil des Jahresabschlusses in 
diese Prüfung einbezogen worden. Die Teilfinanzrechnungen entsprachen der in § 45 
GemHVO Doppik vorgeschriebenen Staffelform. Die Gliederung erfolgte entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen.  


Feststellung 


Die Teilfinanzrechnungen entsprechen nicht den Vorgaben des verbindlichen Musters Nr. 16 
des Landes Sachsen-Anhalt. Die verbindlichen Muster sind, wie bereits in den 
Prüfungsberichten „Jahresabschluss zum 31.12.2011 der Lutherstadt Eisleben“ und 
„Jahresabschluss zum 31.12.2012 der Lutherstadt Eisleben“ festgestellt, bei zukünftigen 
Jahresabschlüssen anzuwenden.  
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5.5 Vermögensrechnung 


Die unter Einbeziehung des Jahresergebnisses ausgeglichene Bilanzsumme beträgt 
124.188,2 T€ (Vorjahreswert: 124.137,2 T€). 


Die Vermögensrechnung ist entsprechend den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 
und Bilanzierung aufgestellt worden. 


5.5.1 Aktiva 


In der folgenden Übersicht sind die einzelnen Posten der Aktivseite zusammengefasst. 


Aktiva 


 Vorjahr 31.12.2012 31.12.2013 
Veränderung zum 


Vorjahr 
1.1 Immaterielles Vermögen 6.757.275,63 € 15.518.792,07 € 8.761.516,44 € 


1.2 Sachanlagevermögen 71.599.980,00 € 68.636.705,47 € -2.963.274,53 € 


1.3 Finanzanlagevermögen 33.236.864,61 € 33.236.864,61 € 0,00 € 


2.1 Vorräte 10.161.164,72 € 3.956.163,62 € -6.205.001,10 € 


2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen 1.441.321,24 € 1.243.508,76 € -197.812,48 € 


2.3 privatrechtliche Forderungen 723.255,71 € 494.305,70 € -228.950,01 € 


2.4 Liquide Mittel 91.992,05 € 956.715,05 € 864.723,00 € 


3. Aktive Rechnungsabgrenzung 125.321,65 € 145.113,68 € 19.792,03 € 


4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter 
Fehlbetrag 


0,00 € 0,00 € 0,00 € 


Gesamt 124.137.175,61 € 124.188.168,96 € 50.993,35 € 


Tabelle 7: Aktiva 


 


 


Ansicht 7: Aktiva 2013 


Das Gesamtvermögen erhöhte sich um 51 T€. 


Den größten Einfluss auf das Jahresergebnis 2013 sowie die Vermögensveränderung in 
2013 hat die Veräußerung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlage an den 
Abwasserzweckverband Eisleben-Süßer See. 


Die immateriellen Vermögensgegenstände, die Sach- und Finanzanlagen wurden zu 
Anschaffungs- und Herstellungswerten bewertet. Die fortgeführten Buchwerte stimmten mit 
der ausgedruckten Anlagenübersicht in der Gesamtsumme überein.  


Das Anlagevermögen der Lutherstadt Eisleben wird in der Anlagenübersicht zum Beginn und 
zum Ende des Haushaltsjahres 2013 korrekt ausgewiesen. 







 
 Prüfungsbericht des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 
 der Lutherstadt Eisleben  - 34 - 


  


 


Der Bestand der Forderungen zum Jahresende mit der Veränderung der Forderungen 
gegenüber dem Vorjahr kann der Aufstellung des Kapitels „5.7.3 Forderungsübersicht“ 
entnommen werden.  


5.5.1.1 Immaterielles Vermögen 


Es waren nachvollziehbare Unterlagen (wie Verträge, Urkunden, Belege oder andere) über 
den entgeltlichen Erwerb von immateriellen Werten vorhanden. Sie wurden ordnungsgemäß 
verwaltet. 


Das immaterielle Vermögen stieg. Den Zugängen in Höhe von 8.915,9 T€ standen Abgänge 
in Höhe von 154,4 T€ gegenüber. Bei den Zugängen handelte es sich um die unentgeltliche 
Übergabe der Straßenentwässerungsanlagen an den Abwasserzweckverband Eisleben-
Süßer See (6.255,4 T€) sowie um die geleisteten Zuwendungen an Dritte für „Luthers 
Sterbehaus“ (1.926,9 T€), das „Taufzentrum“ (48 T€), die „Petrihöfe“ (97 T€), die „UNESCO 
Lutherschule“ (443 T€) und das „UNESCO Lutherarchiv“ (84 T€). Des Weiteren wurden DV-
Software und Lizenzen in Höhe von 17 T€ angeschafft. Dem entgegen stehen Abgänge 
durch Abschreibungen in Höhe von 154 T€. 


5.5.1.2 Sachanlagevermögen 


Die Erfassung der Sachanlagen der Lutherstadt Eisleben erfolgte durch Microsoft Dynamics 
NAV im Modul „Anlagenbuchhaltung“. 


Das in der Vermögensrechnung ausgewiesene Sachanlagevermögen wird durch 
Sachkonten der Anlagenbuchhaltung korrekt nachgewiesen und ist in der Anlagenübersicht 
zutreffend dokumentiert.  


Die Abschreibung, die Bemessungsgrundlage und die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer 
wurden entsprechend der verbindlichen Abschreibungstabelle des Landes Sachsen-Anhalt 
angesetzt. 


Soweit die Nutzung der Sachanlagen zeitlich begrenzt ist, wurde der Wert entsprechend der 
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. Hierfür 
ist grundsätzlich eine lineare Abschreibung vorgesehen. Diese fand auch Anwendung. 


Den Zugängen des Sachanlagevermögens in Höhe von 5.761,8 T€ standen Abgänge von 
8.725,1 T€ gegenüber.  


Bemerkung 


Gemäß Anlagenübersicht sind keine Umbuchungen im Haushaltsjahr 2013 erfolgt.  


Feststellung 


Bei der stichprobenhaften Prüfung der Erfassung und Bewertung von unbebauten 
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten waren bei zwei Belegen die Beträge 
zum Anlagenabgang nicht nachvollziehbar.  


Beim Buchungsbeleg 13FWA00596 erfolgte die Ausbuchung in Höhe von 2.944,53 EUR, 
obwohl gemäß Tauschvertrag eine Ausbuchung in Höhe von 2.943,00 EUR hätte erfolgen 
müssen. Das Buchungsdatum entspricht nicht dem Datum des Besitzübergangs.  


Beim Buchungsbeleg 13FWA00080 wurde eine Grünfläche zu einem Betrag in Höhe von 
339,00 EUR veräußert. Die Bewertung bei einer Fläche von 113 m² betrug bei 1,50 EUR/m² 
im Anlagevermögen 169,50 EUR. Demnach wurden dem Anlagevermögen 169,50 EUR zu 
viel entnommen. Eine entsprechende Korrektur hat im Jahresabschluss 2014 zu erfolgen. 


Bemerkung 


Bei einer Flurstücksteilung ist das alte Flurstück aus der Anlagenbuchhaltung zu entnehmen 
und neue Anlagengüte für die neu gebildeten Flurstücke anzulegen. 
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Die Erfassung und Bewertung von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten ist weitestgehend nachvollziehbar erfolgt.  


Feststellung 


Beim Beleg-Nr. 13FWA00238 wurde festgestellt, dass keine Nutzungsdauer hinterlegt wurde 
und somit keine Abschreibung erfolgte. Gemäß Abschreibungstabelle des Landes Sachsen-
Anhalt ist für Umzäunungen eine Nutzungsdauer von 10 bis 15 Jahren anzusetzen. Des 
Weiteren ist noch ein Erinnerungswert in Höhe von 1,00 € von der vorherigen Einfriedung 
verbucht. Bei Verschrottung der Vermögensgegenstände sind diese aus der 
Anlagenbuchhaltung zu entnehmen. Entsprechende Korrekturen haben im Jahresabschluss 
2014 zu erfolgen.  


Feststellung 


Der Beleg 13FWA00758 handelt es sich um Hausanschlusskosten für 
Regenwasserleitungen von 31 stadteigenen Grundstücken. Bei Hausanschlusskosten 
handelt es sich um Erschließungskosten, welche dem Grundstück und nicht dem Gebäude 
zuzuordnen sind. Die Buchung erfolgte in Summe für alle Grundstücke, was dem Grundsatz 
der Einzelveranschlagung widerspricht. Eine entsprechende Korrektur hat zum 
Jahresabschluss 2014 zu erfolgen.  


Feststellung 


Die Veranschlagung der Buchungsbelege 13FWA00604, 13FWA00605, 13FWA00607 und 
13FWA00610 als Infrastrukturvermögen kann nicht nachvollzogen werden, da es sich 
hierbei um den Rückbau des Gebäudes der ehemaligen Straßenmeisterei handelt. Die 
Verbuchung hätte im konsumtiven Bereich erfolgen müssen, da kein Zusammenhang mit 
einem Neubau gegeben ist. Eine Korrektur hat im Jahresabschluss 2014 zu erfolgen. 


Bewegliche Kunst- und Kulturgegenstände sind mit dem Anschaffungswert zu bewerten. 
Sollte dies nicht möglich sein, ist zu Ermittlung des Wertes gem. Nr. 5.7 der BewertRL LSA 
der Versicherungswert heranzuziehen. Hilfsweise kann der Erinnerungswert angesetzt 
werden. 


Feststellung 


Der vorhandene Goldschatz (113 T€) wurde mit dem Versicherungswert ausgewiesen. 
Versicherungsschutz besteht ebenfalls für das Lenin-Denkmal, die Kerßenbrocksche 
Tellersammlung und die Totenlade von Helmsdorf. Es handelt sich bei diesen 
Vermögensgegenständen um Ausstellungsstücke. Der Aussteller übernimmt den 
Versicherungsschutz, wofür ein Versicherungswert der Gegenstände ermittelt wurde. Dieser 
beträgt für das Lenin-Denkmal und dessen Schrifttafel 100 T€, die Totenlade von Helmsdorf 
366 T€ und für die Kerßenbrocksche Tellersammlung 150 T€. In der Anlagenbuchhaltung 
sind diese Vermögensgegenstände mit dem Erinnerungswert von 1,00 € veranschlagt. Das 
Rechnungsprüfungsamt empfiehlt, die Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler dahingehend 
zu überprüfen, inwiefern ein Versicherungswert anzusetzen und eine 
Eröffnungsbilanzkorrektur vorzunehmen ist. 


Des Weiteren wurde festgestellt, dass entsprechend der durch das Landesamt für 
Archäologie und Denkmalpflege des Landes Sachsen-Anhalt erstellten Denkmalliste weit 
über 300 Einzeldenkmale in der Lutherstadt Eisleben existieren. Das 
Rechnungsprüfungsamt empfiehlt eine Überprüfung der in der Eröffnungsbilanzerstellung 
angesetzten Bewertungen sowie der Vollständigkeit und infolgedessen entsprechende 
Eröffnungsbilanzkorrekturen bei der Erstellung der folgenden Jahresabschlüsse 
vorzunehmen. 
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Bemerkung 


Die Erfassung und Bewertung von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen ist 
weitestgehend nachvollziehbar erfolgt. Die Anschaffung einer Tauchpumpe (Beleg-Nr.: 
13FWA00003) wurde fälschlicherweise als Betriebs- und Geschäftsausstattung dargestellt. 
Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt den verbindlichen Kontenrahmenplan bei der 
Verbuchung von Anlagevermögen anzuwenden. 


Die Bewertung von Betriebs- und Geschäftsausstattung ist weitestgehend nachvollziehbar 
erfolgt. 


Feststellung 


Die Anschaffungskosten für geringwertige Vermögensgegenstände wurden nicht immer 
direkt als Aufwand erfasst, sodass ein Verstoß gegen § 40 Abs. 1 GemHVO Doppik vorliegt. 
Bei der stichprobenhaften Überprüfung wurde festgestellt, dass bei der Erfassung der 
angeschafften Gegenstände die Wertgrenzen nicht beachtet wurden, sodass 
sofortabschreibbare geringwertige Vermögensgegenstände bis 150,00 € ohne Umsatzsteuer 
fälschlicherweise als Sammelposten (Beleg-Nr.: 13FWA00106; 13FWA00308; 13FWA00309; 
13FWA00423) mit einer Nutzungsdauer von fünf Jahren sowie tatsächliche Sammelposten 
(150,01 € bis 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer) als Betriebs- und Geschäftsausstattung 
(Beleg-Nr.: 13FWA00406; 13FWA00007) erfasst wurden. Bei der Verbuchung künftiger 
Geschäftsvorfälle sind die Wertgrenzen zu beachten.  


Feststellung 


Bei der Verbuchung des Erwerbs einer Industriewaschmaschine und eines 
Industrietrockners für die Feuerwehr (Beleg-Nr.: 13FWA00415, 13FWA00341, 13FWA00342, 
13FWA00794) wurde der Grundsatz der Einzelveranschlagung nicht eingehalten. 
Sachspenden, Veräußerungen von alten Geräten und die Neuanschaffungen wurden hierbei 
vermischt. Somit wurde ein kreditorisch-debitorischer Ausgleich nicht gesetzt, sodass eine 
ungeklärte Auszahlung i.H.v.7,1 T€ zum 31.12.2013 bestehen blieb. Für die Ausbuchung der 
gespendeten Geräte, welche jedoch gemäß vorliegender Unterlagen nicht genutzt werden 
können, lag zur Prüfung kein Verschrottungsprotokoll vor. Eine Auflösung der parallel 
aktivierten Sonderposten (Beleg-Nr.: SOP13-0113, SOP13-0114) erfolgte nicht. Die 
Zubuchungen nach der Entnahme der alten Geräte zum 31.10.2013 in Höhe von 132,22 € 
und 264,44 € können aus den zur Prüfung vorgelegten Unterlagen nicht nachvollzogen 
werden. Ein Korrektur hat im Jahresabschluss 2014 zu erfolgen. 


Zum 31.12.2013 waren sowohl geleistete Anzahlungen als auch Anlagen im Bau 
vorhanden. 


Feststellung 


Die Guthabenbestände der Treuhandbankkonten für städtebauliche Entwicklungs- und 
Sanierungsmaßnahmen werden bis zur Beendigung der Maßnahme als „geleistete 
Anzahlungen“ bilanziert. Nach Beendigung der Maßnahme ist der entsprechende 
Vermögensgegenstand zu aktivieren. Der Abgleich der in der Vermögensrechnung 
dargestellten geleisteten Anzahlungen mit den zur Prüfung vorgelegten entsprechenden 
Tagesauszügen der Treuhandbankkonten ergab eine Differenz von 0,01 €, welche im 
Jahresabschluss 2014 zu korrigieren ist. 
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Feststellung 


Nach Fertigstellung einer Baumaßnahme hat die Umbuchung der Anlage im Bau in den 
entsprechenden Vermögensposten zu erfolgen. Unter den als „Anlage im Bau“ befindlichen 
Maßnahmen ist u.a. „Gut Peter“ und das „Herdlager“ aufgeführt. Dem 
Rechnungsprüfungsamt liegen Unterlagen vor, wonach die Abnahme für „Gut Peter“ bereits 
2012 und die Verwendungsnachweisprüfung 2013 erfolgte. Im „Herdlager“ fanden bereits 
2010 Ausstellungen statt. Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt eine entsprechende 
Überarbeitung im Jahresabschluss zum 31.12.2014. 


Die Erfassung und Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte weitestgehend 
nachvollziehbar. 


Empfehlung 


In künftigen Jahresabschlüssen sollte die Aktivierung von Anlagevermögen, wie bereits im 
„Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2012“ empfohlen, zeitnah, ggf. unter Einbeziehung 
etwaiger korrespondierender Sonderposten, erfolgen. Hierfür ist das Vorliegen von 
Abnahmeprotokollen zur Bestimmung des Aktivierungs- und Abschreibungsbeginnes 
unerlässlich. 


Empfehlung 


Die Lutherstadt Eisleben hat in einer eigenen Aktivierungs- und Bewertungsrichtlinie die 
Grundsätze der Aktivierung und der Abschreibungen aufzugreifen und insbesondere die 
Regelungslücken und die Ermessensspielräume der Landesregelungen, bspw. bei der Wahl 
der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, verbindlich und einheitlich für sich festzulegen. 
Die entsprechende Abschreibungstabelle ist als Anlage 1 ein Bestandteil der 
Bewertungsrichtlinie der Lutherstadt Eisleben, welche in der Stadtratsitzung am 18.02.2020 
(Beschluss-Nr.: 5/150/20) beschlossen wurde. Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt eine 
ständige Aktualisierung beim Bekanntwerden neuer Sachverhalte. 


5.5.1.3 Finanzanlagevermögen 


Die Finanzanlagen werden mit 33.236,9 T€ ausgewiesen und haben sich im Vergleich zum 
Vorjahr nicht verändert. 


Anteile an verbundenen Unternehmen (Anteil größer 50 Prozent) sowie Beteiligungen der 
Lutherstadt Eisleben sind zutreffend bilanziert. 


Die Lutherstadt Eisleben ist ihrer Berichtspflicht aus § 130 KVG LSA mit dem 
Beteiligungsbericht 2013/2014 vom 06.10.2015 nachgekommen. 


5.5.1.4 Umlaufvermögen 


5.5.1.4.1 Vorräte 


Die Vorräte beinhalten die Straßenbeleuchtung, Stammbücher, Mietwohnbauten, sonstige 
Grundstücke, Industrie- und Gewerbeflächen. Inventurlisten sind nicht vorhanden. 


Die Vorräte haben sich gegenüber dem Vorjahr wesentlich verändert. Die Verringerung der 
Vorräte ist in der Veräußerung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen sowie der 
Wertminderung der Straßenbeleuchtung begründet. 


Empfehlung 


Die körperliche Bestandsaufnahme der Vorratsgegenstände, hier einzigst der Stammbücher, 
erfolgt zum jeweiligen Bilanzstichtag. Der Bestand an Stammbüchern hat sich in 2013 nicht 
verändert. Hierbei wurde festgestellt, dass die Verbuchung der Veränderung des Vorrats an 
Stammbüchern als Ertrag und Aufwand erfolgt. Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt, 
sofern sich der Bestand an Stammbüchern in 2014 erheblich verändert hat, eine Bereinigung 
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des Vorratskontos bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2014 entsprechend der 
Inventurliste 2014. 


5.5.1.4.2 Forderungen 


Die in der Vermögensrechnung dargestellten Forderungen sanken gegenüber dem Vorjahr 
um 426,8 T€ auf 1.737,8 T€. Die Forderungen wurden mit dem Nennwert angesetzt. Wegen 
der Einzelheiten wird auf das Kapitel „5.7.3 Forderungsübersicht“ verwiesen. 


Feststellung 


Bei der stichprobenhaften Überprüfung der offenen Forderungen zum 31.12.2013 ergaben 
sich Anhaltspunkte für nicht erfolgte Wertberichtigungen und Forderungsverfolgungen. Beim 
Abgleich der offenen Posten zum 31.12.2013 und der offenen Posten im Zeitraum der 
Prüfung wurde festgestellt, dass es noch offene Forderungen aus der Eröffnungsbilanz und 
den Folgejahren bis 2013 gibt, die seither unberührt im Buchhaltungssystem stehen. In den 
folgenden Jahresabschlüssen sind, wie bereits in den Prüfungsberichten „Jahresabschluss 
zum 31.12.2011 der Lutherstadt Eisleben“ sowie „Jahresabschluss zum 31.12.2012 der 
Lutherstadt Eisleben“ bemerkt, die offenen Posten auf noch einzutreibende Forderungen, 
offene Vollstreckungssachverhalte sowie ggf. einzuleitende Wertberichtigungen zu 
überprüfen. 


5.5.1.4.3 Liquide Mittel 


Als flüssige Mittel sind der Kassenbestand und das Guthaben bei Kreditinstituten aufgeführt. 
Das Guthaben bei Kreditinstituten war durch Kontoauszüge nachgewiesen. Die liquiden 
Mittel betrugen 956,7 T€ zum 31.12.2013 (Vorjahr: 92 T€) und waren damit um 864,7 T€ 
gestiegen. 


Die Liquidität der Lutherstadt Eisleben war zum Bilanzstichtag durch eigene Mittel 
gewährleistet (siehe Kapitel „4.2 Kassenkredite“). 


Feststellung 


Die erforderlichen Nachweise für die Einzelbestände der liquiden Mittel lagen weitestgehend 
vor. Auf die Einholung von Saldenbestätigungen der Banken wurde aus Kostengründen 
verzichtet, jedoch konnte durch andere geeignete Prüfungshandlungen die Erfassung der 
vorgelegten Sichteinlagen nachvollzogen werden. Der Nachweis für den Bestand der 
Frankiermaschine in Höhe von 1 T€ konnte, wie bereits in den vorherigen Prüfungen, nicht 
vorgelegt werden.  


Die ausgewiesenen liquiden Mittel stimmten mit den vorliegenden Nachweisen und mit dem 
Ergebnis der Finanzrechnung überein. 


In 2013 erfolgten drei unvermutete Kassenprüfungen durch die Kassenaufsichtsbeamte, 
welche zu keinen Beanstandungen geführt haben. Die Protokolle wurden zur Prüfung 
vorgelegt. 


5.5.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung 


Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Auszahlungen, die vor 
dem 31.12.2013 geleistet wurden, aber erst Aufwendungen für eine bestimmte Zeit danach 
darstellen. 


Es wurden Rechnungsabgrenzungsposten mit einem Gesamtbetrag von 145,1 T€ für die 
Beamtenbezüge und die Aufwandsentschädigungen für Abgeordnete für Januar 2014 sowie 
die Vermögenseigenschadenversicherung gebildet. 
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5.5.2 Passiva 


In der folgenden Übersicht sind die einzelnen Posten der Passivseite zusammengefasst. 


Passiva 


 Vorjahr 31.12.2012 31.12.2013 
Veränderung zum 


Vorjahr 
1. Eigenkapital 45.818.791,23 € 53.054.872,85 € 7.236.081,62 € 


2. Sonderposten 38.998.736,63 € 41.265.537,49 € 2.266.800,86 € 


3. Rückstellungen 3.745.893,88 € 3.513.175,17 € -232.718,71 € 


4. Verbindlichkeiten 35.480.898,89 € 26.266.413,97 € -9.214.484,92 € 


5. Passive Rechnungsabgrenzung 92.854,98 € 88.169,48 € -4.685,50 € 


Gesamt 124.137.175,61 € 124.188.168,96 € 50.993,35 € 


Tabelle 8: Passiva 


 


 


Ansicht 8: Passiva 2013 


Die Bilanzsumme hat sich um 51 T€ auf 124.188,2 T€ erhöht. 


Die Bilanzpositionen der Passiva waren durch entsprechende Nachweise zutreffend 
nachgewiesen. Die Erläuterungen waren ausreichend. Das Jahresergebnis wird 
übereinstimmend mit der Ergebnisrechnung ausgewiesen. 


5.5.2.1 Eigenkapital, Rücklagen, Jahresergebnis 


Das Eigenkapital ist zum 31.12.2013 mit 53.054,9 T€ um 7.236,1 T€ gegenüber dem 
Vorjahresabschluss höher ausgewiesen. Das Jahresergebnis zum 31.12.2012 wurde korrekt 
übertragen, sodass der Bilanzposten einen Fehlbetragsvortrag in Höhe von 1.960,7 T€ 
ausweist. 


Die Eröffnungsbilanz gilt durch die in 2013 vorgenommenen Korrekturbuchungen in Höhe 
von 4.517,3 T€ als geändert. Diese Korrekturen spiegeln sich in der betraglichen 
Veränderung der „Rücklage aus der Eröffnungsbilanz“ unter Punkt 1.1.1 in der Passiva der 
Vermögensrechnung wider. Die Veränderung des Eigenkapitals wurde durch entsprechende 
Einzelaufstellungen nachgewiesen. Eine Erläuterung der Berichtigung der Eröffnungsbilanz 
erfolgte im Anhang. 
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Feststellung 


Beim Abgleich der Summen der Saldenlisten mit denen des Jahresabschlusses 2013 wurde 
festgestellt, dass der Fehlbetragsvortrag und der Jahresüberschuss in der 
Vermögensrechnung nicht übereinstimmen.  


5.5.2.2 Sonderposten 


Der Sonderposten in Höhe von 41.265,5 T€ enthält Zuwendungen für städtebauliche 
Maßnahmen (Stadtsanierung Altstadt und Stadtumbau Ost), Investitionspauschale und 
Straßenausbaubeiträge. 


5.5.2.3 Rückstellungen 


Es wurden zum 31.12.2013 Rückstellungen in Höhe von 3.513,2 T€ gebildet und 
entsprechend in der Vermögensrechnung ausgewiesen: 
 


Rückstellungen der Lutherstadt Eisleben am 31.12.2013 


Art Stand 2012 Stand 2013 
a) Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen 0,00 € 0,00 € 


b) Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge 
von Abfalldeponien 


0,00 € 0,00 € 


c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0,00 € 0,00 € 


d) Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen 0,00 € 27.350,30 € 


e) Sonstige Rückstellungen 3.745.893,88 € 3.485.824,87 € 


Gesamt 3.745.893,88 € 3.513.175,17 € 


Tabelle 9: Rückstellungen der Lutherstadt Eisleben am 31.12.2013 


Die Bildung von Rückstellungen zum 31.12.2013 gem. § 46 GemHVO Doppik ist in einem 
angemessenen Umfang erfolgt. Eine stichprobenhafte Überprüfung ergab keine weiteren 
rückstellungspflichtigen Sachverhalte. 


Die Lutherstadt Eisleben ist Pflichtmitglied des Kommunalen Versorgungsverbandes 
Sachsen-Anhalt und darf somit gem. § 35 Abs. 1 GemHVO Doppik keine Rückstellungen für 
Pensionen und Beihilfen bilden. 


Bemerkung 


Es wurden Rückstellungen für Verbindlichkeiten gebildet, die dem Grunde nach zu erwarten, 
deren Höhe und Fälligkeit aber noch ungewiss war. Bei der stichprobenhaften 
Belegabforderung wurde jedoch festgestellt, dass die Instandhaltungsrückstellungszuführung 
(Beleg-Nr.: JAR13-0266) exakt dem Rechnungsbetrag der Rechnung zur 
Rückstellungsinanspruchnahme entsprach. Das Rechnungsprüfungsamt bemerkt, dass eine 
Voraussetzung zur Rückstellungsbildung die Unbestimmtheit der Höhe ist. Sofern die 
Rechnungshöhe bekannt ist, ist eine Verbindlichkeit darzustellen. 


5.5.2.4 Verbindlichkeiten 


Die Verbindlichkeiten in Höhe von 26.266,4 T€ haben sich gegenüber dem Vorjahr 
hauptsächlich aufgrund geringerer Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen um 9.214,5 T€ 
verringert. 


Über die Verbindlichkeiten wurde der Stadtrat vorschriftsmäßig unterrichtet. 


Nachweise für die in der Vermögensrechnung ausgewiesene Höhe der Verbindlichkeiten 
waren vorhanden. 


Bemerkung 


Auf die Einholung von Saldenbestätigungen wurde aufgrund des zeitlichen Abstandes 
verzichtet. Entsprechende Saldenbestätigungen zum Abgleich offener Posten mit den 
Eigenbetrieben, Beteiligungen und verbundenen Unternehmen sind wiederkehrend nach 
dem Abschlussstichtag durch den Fachbereich Finanzen abzufordern. 
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Feststellung 


Bei der Zuordnung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der 
Zahlungsfähigkeit in Sachkonten wurden die Darlehen vom Eigenbetrieb Bäder sowie vom 
Eigenbetrieb Kinder- und Jugendhaus fälschlicherweise nicht als Sondervermögen, sondern 
als öffentliche Sonderrechnungen, dargestellt. Eine im Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 
der Lutherstadt Eisleben zum 31.12.2011 geforderte Korrektur ist nicht erfolgt. Zum 
31.12.2012 weist diese Postition einen negativen Betrag, also keine Verbindlichkeit, sondern 
eine Forderung aus. Die im Prüfungsbericht zum Jahresabschluss der Lutherstadt Eisleben 
zum 31.12.2012 geforderte Korrektur ist gemäß zur Prüfung vorgelegter Saldenliste nicht 
erfolgt und hat im Jahresabschluss 2014 zu erfolgen. 


Feststellung 


Zum Prüfungszeitpunkt stehen noch Verbindlichkeiten in Höhe von 0,8 Mio. € als offene 
kreditorische Posten zu Buche, wobei es sich hauptsächlich um Verbindlichkeiten gegenüber 
Sondervermögen (Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen 695 T€, Eigenbetrieb Betriebshof 
97 T€) handelt. Eine entsprechende Bemerkung gab es bereits im „Prüfungsbericht zum 
Jahresabschluss zum 31.12.2012“, wonach die Klärung durch den Fachbereich Finanzen im 
Jahresabschluss 2013 angestrebt werden sollte. Diese Klärung hat im Jahresabschluss 2014 
zu erfolgen. 


Empfehlung 


Die Lutherstadt Eisleben verfügt über eine Dienstanweisung für die Aufnahme von Krediten 
zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) vom 01.02.2011. Eine Richtlinie zur Aufnahme von 
Krediten für Investitionen hingegen exisitiert bisher nicht. Das Rechnungsprüfungsamt 
empfiehlt, wie bereits im „Prüfungsbericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2012“, die 
Erstellung einer Richtlinie zur Aufnahme von Krediten für Investitionen. 


Empfehlung 


Die stichprobenhafte Überprüfung der Rechnungseingänge ergab, dass die jeweiligen 
Buchungen ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Auffallend ist, dass regelmäßig das 
Buchungsdatum auf dem Buchungsbeleg nicht dem auf der Rechnung erfassten 
Rechnungsdatum entspricht. Das Rechnungsprüfungamt empfiehlt, wie bereits im 
„Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2012“, bei der Eingabe der Rechnungen künftig zur 
Wahrung der Periodengerechtigkeit das entsprechende Rechnungsdatum als 
Buchungsdatum zu verwenden. 


5.5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung 


Der erfasste Bilanzwert in Höhe von 88,2 T€ war durch eine Aufstellung sämtlicher passiver 
Rechnungsabgrenzungsposten nachgewiesen und war sowohl sachlich und rechnerisch 
richtig. 


Die einzelnen passivierten Abgrenzungsposten wurden nur vereinzelt durch entsprechende 
Belege nachgewiesen. 
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5.6 Anhang 


Der Anhang enthält weitestgehend alle Angaben, welche in §§ 41, 47 und 54 GemHVO 
Doppik vorgeschrieben sind.  


Feststellung 


Gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO Doppik sind erhebliche Unterschiede der Beträge im Vergleich 
zum Vorjahr in der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung im Anhang zu erläutern. Die 
Abweichungen wurden weitestgehend, jedoch nicht vollumfänglich, erläutert. Die Erläuterung 
erheblicher Unterschiede zum Vorjahr erfolgte in der Vermögens- und Finanzrechnung nur 
teilweise. Im Jahresabschlussbericht zum 31.12.2014 sind die Angaben entsprechend der 
§§ 41, 47 und GemHVO Doppik zu erläutern bzw. darzustellen. 


Bemerkung 


Des Weiteren wurde festgestellt, dass im Anhang bzgl. der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden Bezug auf eine nicht in Kraft getretene Dienstanweisung genommen 
wird. 


5.7 Anlagen 
 


5.7.1 Rechenschaftsbericht 


Der Rechenschaftsbericht für 2013 ist gemäß § 48 GemHVO Doppik erstellt worden. Er 
enthält weitestgehend die grundsätzlich geforderten Angaben. 


Bemerkung 


Gemäß § 48 Abs. 1 S. 2 GemHVO Doppik sind erhebliche Abweichungen der 
Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen im Rechenschaftsbericht zu erläutern. 
„Erheblich“ ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Bei der Prüfung wurde bei Abweichungen 
über zehn Prozent von einer erheblichen Abweichung ausgegangen. Die Abweichungen aus 
dem Plan-Ist-Vergleich wurden teilweise im Rechenschaftsbericht für das Jahr 2013 
dargestellt. Es erfolgten Erläuterungen, jedoch blieben diese für die Abweichungen der 
Ergebnisse gegenüber den Planansätzen der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, der 
Finanzerträge, der sonstigen ordentlichen Aufwendungen, dem Saldo aus 
Investitionstätigkeit sowie dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit aus. Das Jahresergebnis 
zum 31.12.2013 fällt im Vergleich zum Haushaltsansatz um 2,9 Mio. € und der 
Finanzmittelüberschuss um 3,8 Mio. € besser aus. Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt, 
bei der Erstellung der folgenden Jahresabschlüsse die erheblichen Abweichungen der 
Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen im Rechenschaftsbericht ausführlicher zu 
erläutern.  


Der zur Prüfung vorgelegte Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit dem 
Jahresabschluss. Die sonstigen Angaben im Rechenschaftsbericht erwecken keine falschen 
Vorstellungen von der Lage der Lutherstadt Eisleben. Es wird zutreffend auf die 
voraussichtliche Entwicklung hingewiesen. 


Die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses wurden gem. § 48 Abs. 1 S. 2 GemHVO 
Doppik erläutert, sodass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechender Verlauf der 
Haushaltswirtschaft der Lutherstadt Eisleben dargestellt wurde. Die Veräußerung der 
Niederschlagswasserbeseitigungsanlage an den Abwasserzweckverband Eisleben-Süßer 
See stellt einen einmaligen Vorgang dar, welcher den Jahresabschluss 2013 prägt.  
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5.7.2 Anlagenübersicht 


Die Anlagenübersicht entspricht § 49 Absatz 1 GemHVO Doppik und hatte zum 31.12.2013 
einen Bestand von 117.392,4 T€. 


Die Anlagenübersicht beinhaltet das immaterielle Vermögen (15.518,8 T€), das 
Sachanlagevermögen (68.636,7 T€) und das Finanzanlagevermögen (33.236,9 T€). 


5.7.3 Forderungsübersicht 


In der folgenden Tabelle ist die Forderungsübersicht gemäß § 49 Absatz 2 GemHVO Doppik 
dargestellt. 


Forderungsübersicht 


Art der Forderungen 


Gesamtbetrag 
zu Beginn 


des 
Haushalts-
jahres 2013 


Gesamtbetrag 
am Ende 


des 
Haushalts-
jahres 2013 


davon mit einer Restlaufzeit von 


bis zu 1 Jahr 
mehr als 1 bis 


zu 5 Jahre 
mehr als 5 


Jahre 


1. Öffentlich-rechtliche Forderungen 


1.1 Öffentlich-rechtliche 
Forderungen aus 
Dienstleistungen 


1.189.144,55 € 962.828,51 € 944.082,31 € 18.746,20 € 0,00 € 


1.2 Sonstige öffentlich-
rechtliche Forderungen 
(insbesondere aus 
Steuern, 
Transferleistungen) 


252.176,69 € 280.680,25 € 280.680,25 € 0,00 € 0,00 € 


2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 


2.1 Privatrechtliche 
Forderungen aus 
Lieferungen und 
Leistungen 


99.049,37 € 30.838,56 € -10.311,09 € 41.149,65 € 0,00 € 


2.2 Sonstige privatrechliche 
Forderungen 


595.155,38 € 463.467,14 € 375.588,18 € 87.878,96 € 0,00 € 


2.3 Sonstige Vermögens-
gegenstände 


29.050,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 


Summe 2.164.576,95 € 1.737.814,46 € 1.590.039,65 € 147.774,81 € 0,00 € 


Tabelle 10: Forderungsübersicht (in T€) 


Die Forderungen waren durch Saldenlisten nachgewiesen. 


Die Zahlen der Forderungsübersicht stimmten ebenfalls mit den Werten in der 
Vermögensrechnung überein.  


Die Forderungen der Kommune wurden gemäß der Vermögensrechnung vollständig 
dargestellt. 


Feststellung 


Die Forderungen wurden durch Saldenlisten nachgewiesen. Beim Abgleich der händisch 
erstellten Vermögensrechnung der Lutherstadt Eisleben zum 31.12.2013 sowie der 
Forderungsübersicht 2013 mit dem Systemdruck der Summen-Salden-Liste zum 31.12.2013 
wurde festgestellt, dass der Ausweis der Forderungen aus Steuern entgegen der Vorgaben 
des Kontenrahmenplanes Landes Sachsen-Anhalt als "öffentlich-rechtliche Forderungen aus 
Dienstleistungen“ erfolgte. Die verbindlichen Vorgaben des Kontenrahmenplanes sind 
einzuhalten. Im Jahresabschluss zum 31.12.2014 hat eine Umgliederung zu erfolgen. 
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5.7.4 Verbindlichkeitenübersicht 


In der folgenden Tabelle ist die Verbindlichkeitenübersicht gemäß § 49 Absatz 3 GemHVO 
Doppik dargestellt. 


Tabelle 11: Verbindlichkeitenübersicht 


Die Zahlen der Verbindlichkeitenübersicht stimmen mit den Werten der Vermögensrechnung 
überein. 


Feststellung 


Im Rahmen der Prüfung erfolgte eine Abstimmung der einzelnen Schuldenpositionen durch 
einen Abgleich mit der Summen-Salden-Liste zum Stichtag 31.12.2013. Die Unterteilung der 
Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten in der Summen-Salden-Liste konnte nicht 
nachvollzogen werden, wodurch, wie bereits bei den Prüfungen der Jahresabschlüsse der 
Lutherstadt Eisleben zum 31.12.2011 sowie zum 31.12.2012, keine plausible Prüfung der 
Restlaufzeiten in der Verbindlichkeitenübersicht erfolgen konnte. Eine entsprechende 
Klärung hat zum Jahresabschluss 2014 zu erfolgen. 


Bemerkung 


Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 633,7 T€ ist im 
Vergleich zum Vorjahr um 838,7 T€ und somit um 57 Prozent gesunken. Eine 
nachvollziehbare Begründung der Abweichungen zum Vorjahr ist aus den 
Jahresabschlussunterlagen 2013 nicht ersichtlich. 


 


 


 


Verbindlichkeitenübersicht 


Art der 
Verbindlichkeiten 


Gesamtbetrag 
zu Beginn 


des 
Haushalts-
jahres 2013 


Gesamtbetrag 
am Ende des 
Haushalts-
jahres 2013 


davon mit einer Restlaufzeit  


bis zu 1 Jahr 
mehr als 1 bis 


zu 5 Jahre 
mehr als 5 


Jahre 


1. Anleihen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 


2. Verbindlichkeiten aus 
Kreditaufnahmen für 
Investitionen und 
Investitionsförderung
smaßnahmen 
gemäß § 41 Abs. 4 
Satz 2 GemHVO 
Doppik 


18.953.181,81 € 13.732.935,59 € 8.648.656,13 € 4.421.553,82 € 662.725,64 € 


3. Verbindlichkeiten aus 
Kreditaufnahmen zur 
Sicherung der 
Zahlungsfähigkeit 


11.551.580,06 € 8.756.307,90 € 8.756.307,90 € 0,00 € 0,00 € 


4. Verbindlichkeiten aus 
Vorgängen, die 
Kreditaufnahmen 
wirtschaftlich 
gleichkommen 


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 


5. Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und 
Leistungen 


1.472.425,13 € 633.676,66 € 617.802,23 € 15.874,43 € 0,00 € 


6. Verbindlichkeiten aus 
Transferleistungen 


2.412.859,37 € 2.293.204,64 € 2.216.907,78 € 76.296,86 € 0,00 € 


7. sonstige Verbind-
lichkeiten 


1.090.852,52 € 850.289,18 € 837.507,93 € 12.781,25 € 0,00 € 


Summe aller 
Verbindlichkeiten 


35.480.898,89 € 26.266.413,97 € 21.077.181,97 € 4.526.506,36 € 662.725,64 € 
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5.7.5 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Ermächtigungen 


Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist die Übertragung von 
Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 20 GemHVO Doppik 
zulässig, soweit nach § 35 GemHVO Doppik nicht vorrangig Rückstellungen gebildet werden 
müssen. Zu differenzieren ist zwischen Übertragungen von Ermächtigungen des 
Ergebnishaushalts und solchen des Finanzhaushalts. Übertragene Ermächtigungen führen in 
keinem Jahr zu einer Buchung im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt, sie erhöhen nur die 
Ermächtigungen des Folgejahres. 


Alle in das folgende Jahr zu übertragenden Ermächtigungen für Aufwendungen und 
Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen sind in einer Übersicht dem 
Jahresabschlusses beizufügen (§ 118 Abs. 4 Nr. 2 KVG LSA). 


Feststellung 


Dem Jahresabschluss sind gem. § 118 Abs. 4 Nr. 2 KVG LSA i.V.m. § 49 Abs. 4 GemHVO 
Doppik als weitere Anlagen Übersichten über in das folgende Jahr zu übertragenden 
Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen 
beizufügen. Hierzu sind die vom Ministerium des Inneren erlassenen Muster 21 und 22 zu 
verwenden. Diese Übersichten sind als Anlagen an den Jahresabschluss zum 31.12.2013 
enthalten, beinhalten jedoch, wie bereits im Vorjahresprüfbericht festgestellt, keine zu 
übertragenden Ermächtigungen. In den folgenden Jahresabschlüssen sind entsprechende 
Übersichten der vorliegenden Übertragungen zu erstellen. 


6. Kennzahlen 


Kennzahlen der Jahresabschluss-Analyse 


 2013  


Steuer- und Abgabequote 33,92 %  


Zuwendungs- und Umlagenquote 41,78 %  


Personalkostenintensität 17,46 %  


Sach- und Dienstleistungsintensität 17,10 %  


Abschreibungsintensität 15,88 %  


Transferaufwandsintensität 39,72 %  


Zinslastintensität 1,80 %  


Liquidität 1. Grades 4,54 %  


Liquidität 2. Grades 6,88 %  


Liquidität 3. Grades 25,65 %  


 2013 2012 


Anlagenintensität 82,03 % 84,45 % 


Eigenfinanzierungsanteil an Investitionen 224,28 % 34,95 % 


Tilgungsquote 129,37 % 76,30 % 


 


 


 


 







 
 Prüfungsbericht des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 
 der Lutherstadt Eisleben  - 46 - 


  


 


7. Ergebnis der Jahresabschlussprüfung 


7.1 Zusammenfassung 


Der zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss 2013 wurde grundsätzlich ordnungsgemäß aus 
den Büchern und den sonst erforderlichen Aufzeichnungen der Lutherstadt Eisleben 
entwickelt.  


Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführung, der sonstigen Teile des 
Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und des Kassen- und Vergabewesens 
hat keine Feststellungen ergeben. Einwendungen gegen die Buchführung, den 
Jahresabschluss und den Rechenschaftsbericht sind nach dem abschließenden Ergebnis 
dieser Prüfung nicht zu erheben.  


 Die Vermögenswerte sind ausreichend nachgewiesen. Die Erfassung der 
Vermögenswerte erfolgte grundsätzlich richtig und vollständig. 


 Die Vermögensrechnung, die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung wurden nach 
den Vorschriften des KVG LSA, der GemHVO Doppik, der GemKVO Doppik und den 
analog anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt. Der Anhang enthält 
nicht alle vorgeschriebenen Angaben. Die Erstellung des Rechenschaftsberichtes 
erfolgte grundsätzlich richtig. 


 Der Haushaltsplan wurde eingehalten. 


 Die einzelnen Buchungsvorgänge und Rechnungsbeträge sind sachlich und rechnerisch 
nicht durchgängig in vorschriftsmäßiger Weise begründet und belegt. 


 Bei den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den Einzahlungen und Auszahlungen des 
Geld- und Vermögensverkehrs wurde grundsätzlich nach den bestehenden Gesetzen 
und Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden Verwaltungsgrundsätze und der 
gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren. 


 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung wurden beachtet. 


7.2 Bestätigungsvermerk 


Unsere Prüfung hat zu keinen Einschränkungen geführt. Wir erteilen deshalb den folgenden 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk: 


„Der Jahresabschluss nebst Anlagen entspricht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse den gesetzlichen Vorschriften, Satzungen und sonstigen örtlichen 
Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Lutherstadt Eisleben und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 


 
Rechnungsprüfungsamt Lutherstadt Eisleben 


 


Lutherstadt Eisleben, 11.02.2021 


 


gez.  Viola Thürmer 


Leiterin Rechnungsprüfungsamt 
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Allgemeine Vorbemerkungen 


Nach dem Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens für 


die Kommunen des Landes Sachsen-Anhalt sind die Kommunen verpflichtet, ihre Geschäftsvorfäl-


le spätestens ab dem Haushaltsjahr 2013 nach dem System der doppelten Buchführung zu erfas-


sen und zum Stichtag 01.01.2013 eine Eröffnungsbilanz nach § 104 b GO LSA aufzustellen. 


Hinweis: Die GO LSA galt zu der Zeit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz bzw. des doppischen 


Jahresabschlusses und bildete die rechtliche Grundlage, ebenso die GemHVO Doppik. 


Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben hat in seiner Sitzung am 30. September 2003 einen Grund-


satzbeschluss zur Reform des kommunalen Haushaltsrechts gefasst. Der Bürgermeister wurde 


beauftragt, die notwendigen Vorbereitungen für die Umstellung des kameralen Haushalts- und 


Rechnungswesens auf die kaufmännische Buchführung (Doppik) einzuleiten. 


Die Lutherstadt Eisleben führte das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) zum 01.01.2010 in 


der Kernverwaltung ein. Die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2010 wurde von einer Wirt-


schaftsprüferin geprüft und testiert sowie vom Stadtrat in seiner Sitzung am 25.10.2011 festge-


stellt. 


Nach § 108 Abs. 1 Satz 1 und 2 GO LSA hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden 


Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Er ist nach den Grundsätzen ordnungs-


mäßiger Buchführung aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der kommunale 


Jahresabschluss stellt das Ziel der Rechenschaft in den Vordergrund. Es ist daher im Jahresab-


schluss das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen. 


Der Jahresabschluss besteht gemäß § 108 Abs. 2 GO LSA aus : 


1. einer Ergebnisrechnung, 


2. einer Finanzrechnung, 


3. einer Vermögensrechnung (Bilanz) und 


4. einem Anhang. 
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In der Ergebnisrechnung (§ 43 GemHVO Doppik) sind die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden 


Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Die Ergebnisrechnung ist in Staffelform aufzustel-


len. Für die Gliederung gilt § 2 GemHVO Doppik entsprechend. Zur Ermittlung des Jahresergeb-


nisses sind die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen gegenüberzustellen. 


In der Finanzrechnung (§ 44 GemHVO Doppik) sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzah-


lungen und geleisteten Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung ist in Staffelform aufzu-


stellen. Für die Gliederung gilt § 3 GemHVO Doppik entsprechend.  


Während die Ergebnisrechnung auch zahlungsunwirksame Vorgänge (z. B. Abschreibungen und 


die Auflösung von Rückstellungen) beinhaltet, werden in der Finanzrechnung alle zahlungswirk-


samen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) abgebildet. Hierbei werden nicht nur Zahlungen für den 


laufenden Betrieb, sondern auch für Investitionen aufgezeigt und die dazugehörigen Finanzie-


rungsquellen (z.B. Kreditaufnahmen).  


Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist in Kontoform aufzustellen. Für die Gliederung ist  


§ 46 Abs. 3 und 4 GemHVO Doppik verbindlich. Auf der Aktivseite weist die Bilanz das Vermögen 


aus, auf der Passivseite die Finanzierung des Vermögens durch Eigenmittel oder Fremdmittel. 


Im Jahresabschluss sind, soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist, gemäß § 108 


Abs. 1 Satz 3 GO LSA sämtliche Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgren-


zungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die tatsächliche 


Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.  


Im Anhang sind über die in § 41 Abs. 1 bis 4 GemHVO Doppik festgelegten Informationen hinaus 


insbesondere folgende weitere Erläuterungen zu geben:  


1. die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, 


2. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit einer  


    Begründung; die sich dadurch ergebenden Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Er- 


    tragslage sind gesondert darzustellen, 


3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten, 


4. Haftungsverhältnisse, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind, 
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5. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, 


6. Begründung im Einzelfall, wenn eine andere als die lineare Abschreibungsmethode angewendet  
    wird, 


7. Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenstän- 
    den, 


8. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen und 


9. die durchschnittliche Zahl der während des Haushaltsjahres beschäftigten Beamten und Arbeit- 
    nehmer. 


Der Jahresabschluss ist gemäß § 108 Abs. 3 GO LSA durch einen Rechenschaftsbericht, der als 


Anlage beizufügen ist, zu erläutern. Im Rechenschaftsbericht (§ 48 GemHVO Doppik) sind der 


Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde so darzustellen, dass ein den tatsäch-


lichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse 


des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushalts-


ansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen. Der Rechen-


schaftsbericht soll auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haus-


haltsjahres eingetreten sind, und zu erwartende mögliche Risiken von besonderer Bedeutung dar-


stellen. 


Dem Jahresabschluss sind gemäß § 108 Abs. 4 GO LSA i.V.m § 49 GemHVO Doppik insbesonde-


re folgende weitere Anlagen beizufügen: Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen 


und die Verbindlichkeiten sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden 


Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen ge-


mäß § 99 Abs. 3 GO LSA.  


Die Oberbürgermeisterin stellt entsprechend § 108 a) GO LSA die Vollständigkeit und Richtigkeit 


des Jahresabschlusses fest und legt ihn unverzüglich mit dem Prüfungsbericht des Rechnungsprü-


fungsamtes und ihrer Stellungnahme zu diesem Bericht dem Stadtrat vor.  


Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass bei der erstmaligen Bewertung in 


der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen oder Verbindlichkei-


ten zu Unrecht, nicht oder mit einem unzutreffenden Wert angesetzt worden sind, so ist in der spä-


teren Bilanz der unterlassene Ansatz nachzuholen oder der Wertansatz zu berichtigen, wenn es 


sich um einen wesentlichen Betrag handelt.  
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Eine Berichtigungspflicht besteht auch, wenn eine Bilanzposition am späteren Bilanzstichtag nicht 


mehr vorhanden ist. 


Eine Berichtigung kann gemäß § 114 Abs. 7 KVG LSA letztmals im mit dem für das Haushaltsjahr 


2018 zu erstellenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Vorherige Jahresabschlüsse sind 


nicht zu berichtigen.  


Die Lutherstadt Eisleben hat die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungs-


wesens zum 01.01.2010 vorgenommen und mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2013 den vierten 


Jahresabschluss fertig erstellt.  


Der Landesrechnungshof hat in seinem Bericht über die überörtliche Prüfung der Lutherstadt Eis-


leben mit dem Schwerpunkt „Prüfung der Eröffnungsbilanz“ Hinweise und Empfehlungen für noch 


durchzuführende notwendige Korrekturen der Eröffnungsbilanz gegeben, die auch umgesetzt wur-


den. Die Eröffnungsbilanz wurde mit dem Jahresabschluss 2010 entsprechend korrigiert. 


Im Jahresabschluss 2013 wurden weitere Korrekturen der Eröffnungsbilanz vorgenommen.  


 
 
Hinweis:  


Aus rechentechnischen Gründen können Rundungsdifferenzen von +/- einer Einheit (T€, Prozent 


usw.) auftreten. 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Vorjahr Haushaltsjahr


2 3


1. Anlagevermögen


1.1 Immaterielles Vermögen 6.757.275,63 15.518.792,07


1.2 Sachanlagevermögen 71.599.980,00 68.636.705,47


1.2.1


unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 


Rechte 2.417.613,33 2.494.814,58


1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 28.676.645,95 28.138.399,28


1.2.3 Infrastrukturvermögen 32.370.481,73 29.794.395,14


1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 0,00 0,00


1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler 392.859,52 383.064,60


1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 425.286,40 341.967,80


1.2.7


Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und 


Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere 433.285,22 535.819,99


1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 6.883.807,85 6.948.244,08


1.3 Finanzanlagevermögen 33.236.864,61 33.236.864,61


1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 17.323.703,78 17.323.703,78


1.3.2 Beteiligungen 1.020.963,64 1.020.963,64


1.3.3 Sondervermögen 14.853.499,52 14.853.499,52


1.3.4 Ausleihungen 38.697,67 38.697,67


1.3.5 Wertpapiere 0,00 0,00


111.594.120,24 117.392.362,15


2. Umlaufvermögen


2.1 Vorräte 10.161.164,72 3.956.163,62


2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen 1.441.321,24 1.243.508,76


2.2.1


öffentlich-rechtliche Forderungen aus 


Dienstleistungen 1.189.144,55 962.828,51


2.2.2


sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 


(insbesondere aus Steuern, Transferleistungen) 252.176,69 280.680,25


2.3


privatrechtliche Forderungen, sonstige 


Vermögensgegenstände 723.255,71 494.305,70


2.3.1


privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und 


Leistungen 99.049,37 30.838,56


2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen 595.155,38 463.467,14


2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände 29.050,96 0,00


2.4 liquide Mittel 91.992,05 956.715,05


2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten 87.563,81 953.479,85


2.4.2 sonstige Einlagen 0,00 0,00


2.4.3 Bargeld 4.428,24 3.235,20


12.417.733,72 6.650.693,13


3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 125.321,65 145.113,68


4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00


Bilanzsumme 124.137.175,61 124.188.168,96


Summe Umlaufvermögen


Vermögensrechnung der Lutherstadt Eisleben zum 31. Dezember 2013


Summe Anlagevermögen


Euro


Aktiva
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Vorjahr Haushaltsjahr


2 3


1. Eigenkapital


1.1 Rücklagen 47.779.524,44 52.296.813,06


1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz 47.779.524,44 52.296.813,06


1.1.2


Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen 


Ergebnisses 0,00 0,00


1.1.3


Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen 


Ergebnisses 0,00 0,00


1.2 Sonderrücklagen 0,00 0,00


1.3 Fehlbetragsvortrag 4.568.695,22 1.960.733,21


1.4 Jahresfehlbetrag 0,00 0,00


1.5 Jahresüberschuss 2.607.962,01 2.718.793,00


Summe Eigenkapital 45.818.791,23 53.054.872,85


2. Sonderposten


2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 38.313.565,78 40.485.742,47


2.2 Sonderposten aus Beiträgen 496.812,50 451.179,45


2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 0,00 0,00


2.4 sonstige Sonderposten 188.358,35 328.615,57


38.998.736,63 41.265.537,49


3. Rückstellungen


3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen 0,00 0,00


3.2


Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge 


von Abfalldeponien 0,00 0,00


3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0,00 0,00


3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen 0,00 27.350,30


3.5 sonstige Rückstellungen 3.745.893,88 3.485.824,87


3.5.1


Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im 


Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender 


Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung 


und ähnliche Maßnahmen 2.807.830,44 2.439.972,58


3.5.2


ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des 


Finanzausgleichs und aus Steuer- und 


Sonderabgabeschuldverhältnissen 7.118,79 4.114,19


3.5.3


drohende Verpflichtungen aus anhängigen 


Gerichtsverfahren 64.226,45 64.226,45


3.5.4


drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und 


laufenden Verfahren 0,00 0,00


3.5.5


sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder 


aufgrund von Rechtsvorschriften 866.718,20 977.511,65


3.745.893,88 3.513.175,17


4. Verbindlichkeiten


4.1 Anleihen 0,00 0,00


4.2


Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für 


Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 


gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik 18.953.181,81 13.732.935,59


4.3


Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung 


der Zahlungsfähigkeit 11.551.580,06 8.756.307,90


4.4


Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 


Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 0,00


4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.472.425,13 633.676,66


4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 2.412.859,37 2.293.204,64


4.7 sonstige Verbindlichkeiten 1.090.852,52 850.289,18


35.480.898,89 26.266.413,97


5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 92.854,98 88.169,48


Bilanzsumme 124.137.175,61 124.188.168,96


Summe Verbindlichkeiten


Passiva


Euro


1


Summe Sonderposten


Summe Rückstellungen
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Ergebnis des 


Vorjahres


fortgeschriebener 


Ansatz des 


Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/Ist-Vergleich 


(Saldo Spalten 3 


und 2)


1 2 3 4


1 Steuern und ähnliche Abgaben 12.518.799,38 12.452.500,00 13.870.764,02 1.418.264,02


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.730.870,50 18.250.200,00 17.083.199,71 -1.167.000,29


3 + sonstige Transfererträge 201.951,20 408.100,00 408.181,55 81,55


4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.634.129,03 741.000,00 633.505,98 -107.494,02


5 + privatrechtliche Leistungsentgelte,


Kostenerstattungen und Kosten-


umlagen 1.694.316,01 1.256.600,00 1.649.968,50 393.368,50


6 + sonstige ordentliche Erträge 3.144.019,30 2.438.700,00 4.899.244,67 2.460.544,67


7 + Finanzerträge 5.774.016,16 1.516.000,00 2.345.625,88 829.625,88


8 + aktivierte Eigenleistungen,


Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00


9 = Ordentliche Erträge 38.698.101,58 37.063.100,00 40.890.490,31 3.827.390,31


10 Personalaufwendungen 7.101.803,60 7.131.100,00 7.141.131,77 10.031,77


11 + Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 + Aufwendungen für Sach- und


Dienstleistungen 6.567.004,97 7.717.800,00 6.993.333,24 -724.466,76


13 + Transferaufwendungen 14.086.131,62 16.772.300,00 15.163.243,42 -1.609.056,58


14 + sonstige ordentliche Aufwendungen 2.236.699,76 1.472.600,00 2.123.639,05 651.039,05


15 + Zinsen und


sonstige Finanzaufwendungen 877.340,83 685.000,00 688.343,02 3.343,02


16 + bilanzielle Abschreibungen 5.221.158,79 3.484.500,00 6.062.006,81 2.577.506,81


17 = Ordentliche Aufwendungen 36.090.139,57 37.263.300,00 38.171.697,31 908.397,31


18 = Ordentliches Ergebnis 2.607.962,01 -200.200,00 2.718.793,00 2.918.993,00


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 = Jahresergebnis 2.607.962,01 -200.200,00 2.718.793,00 2.918.993,00


(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)


(Summe Zeilen 18 und 21)


Nachrichtlich:


1. Jahresergebnis 2013 0,00


+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 0,00


+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 0,00


= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen 0,00


2. Jahresergebnis 2013 2.718.793,00


+ Jahresergebnis 2012 2.607.962,01


- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren 4.568.695,22


(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)


= bereinigtes Jahresergebnis 758.059,79


Euro


Ertrags- und Aufwandsarten


Ergebnisrechnung 2013
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Ergebnis des 


Vorjahres


fortgeschriebener 


Ansatz des 


Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/Ist-Vergleich 


(Saldo Spalten 3 


und 2)


1 2 3 4


1 Steuern und ähnliche Abgaben 12.485.829,48 12.452.500,00 13.363.610,36 911.110,36


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.319.673,10 17.591.300,00 16.400.828,59 -1.190.471,41


3 + sonstige Transfereinzahlungen 201.951,20 408.100,00 408.181,55 81,55


4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 906.170,28 741.000,00 1.192.971,55 451.971,55


5 + privatrechtliche Leistungsentgelte,


Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.113.542,53 1.257.800,00 4.591.748,88 3.333.948,88


6 + sonstige Einzahlungen 1.250.179,46 995.600,00 1.159.720,19 164.120,19


7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 5.734.666,35 2.118.000,00 2.134.124,48 16.124,48


8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-


tätigkeit 35.012.012,40 35.564.300,00 39.251.185,60 3.686.885,60


9 Personalauszahlungen 7.014.431,31 7.550.800,00 7.362.317,74 -188.482,26


10 + Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 + Auszahlungen für Sach- und


Dienstleistungen 5.509.806,91 7.724.700,00 6.106.754,86 -1.617.945,14


12 + Transferauszahlungen 13.810.608,60 16.876.200,00 14.910.958,00 -1.965.242,00


13 + sonstige Auszahlungen 1.544.647,97 1.689.600,00 1.672.636,75 -16.963,25


14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen 896.240,87 695.000,00 639.207,28 -55.792,72


15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-


tätigkeit 28.775.735,66 34.536.300,00 30.691.874,63 -3.844.425,37


16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit


(Saldo Zeilen 8 und 15) 6.236.276,74 1.028.000,00 8.559.310,97 7.531.310,97


17 Einzahlungen aus Investitions-


zuwendungen und -beiträgen 4.106.202,63 3.871.700,00 3.355.827,46 -515.872,54


18 + Einzahlungen aus der Veränderung 


des Anlagevermögens 271.062,96 3.575.000,00 355.544,67 -3.219.455,33


19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.377.265,59 7.446.700,00 3.711.372,13 -3.735.327,87


20 Auszahlungen für eigene Investitionen 17.581.592,99 1.342.400,00 3.797.885,45 2.455.485,45


21 + Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investitionsförderungsmaßnahmen 262.328,98 2.462.100,00 18.471,33 -2.443.628,67


22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 17.843.921,97 3.804.500,00 3.816.356,78 11.856,78


23 = Saldo aus Invesitionstätigkeit


(Saldo Zeilen 19 und 22) -13.466.656,38 3.642.200,00 -104.984,65 -3.747.184,65


24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag


(Summe Zeilen 16 und 23) -7.230.379,64 4.670.200,00 8.454.326,32 3.784.126,32


25 Einzahlungen aus der Aufnahme von


Krediten für Investitionen und Investitions-


förderungsmaßnahmen, sonstige Ein-


zahlungen aus Finanzierungstätigkeit 13.103.690,10 1.252.500,00 1.252.423,62 -76,38


26 - Auszahlungen für die Tilgung von 


Krediten für Investitionen und Investitions-


förderungsmaßnahmen, sonstige Aus-


zahlungen aus Finanzierungstätigkeit 8.173.820,37 5.584.100,00 6.616.087,21 1.031.987,21


27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von


Krediten zur Sicherung der Zahlungs-


fähigkeit 20.840.000,00 15.000.000,00 23.904.368,13 8.904.368,13


28 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten


zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 21.798.675,92 0,00 24.879.692,10 24.879.692,10


29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 3.971.193,81 10.668.400,00 -6.338.987,56 -17.007.387,56


30 Einzahlungen aus der Auflösung von


Liquiditätsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00


31 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00


32 = Saldo aus der Inanspruchnahme


von Liquiditäsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00


33 = Summe aus den Salden der Finanzierungs-


tätigkeit und der Inanspruchnahme von


Liquiditätsreserven


(Summe Zeilen 29 und 32) 3.971.193,81 10.668.400,00 -6.338.987,56 -17.007.387,56


34 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/


-fehlbetrag und aus den Salden der


Finanzierungstätigkeit und der Inanspruch-


nahme von Liquiditätsreserven


(Summe Zeilen 24 und 33) -3.259.185,83 15.338.600,00 2.115.338,76 -13.223.261,24


35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel 23.621,30 0,00 187.076,29 187.076,29


36 - Auszahlungen fremder Finanzmittel -71.967,52 0,00 305.694,82 305.694,82


37 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang


des Haushaltsjahres 2.123.591,83 -32.421.094,89 -1.040.005,18 31.381.089,71


38 = Bestand an Finanzmitteln am Ende


des Haushaltsjahres -1.040.005,18 -17.082.494,89 956.715,05 18.039.209,94


Euro


Einzahlungs- und Auszahlungsarten


Finanzrechnung 2013
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 11101 Gemeindeorgane
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.250,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.762,01 0,00 525,00 525,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 2.905,13 0,00 219,37 219,37


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 7.917,14 0,00 744,37 744,37


10 Personalaufwendungen -394.567,21 -405.200,00 -344.228,35 60.971,65


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-9.975,18 -12.600,00 -5.038,71 7.561,29


13 +  Transferaufwendungen -71.606,21 -71.600,00 -71.165,78 434,22


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -151.295,43 -178.400,00 -131.518,26 46.881,74


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung -573,68 0,00 -679,65 -679,65


17 =  Ordentliche Aufwendungen -628.017,71 -667.800,00 -552.630,75 115.169,25


18 =  Ordentliches Ergebnis -620.100,57 -667.800,00 -551.886,38 115.913,62


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-620.100,57 -667.800,00 -551.886,38 115.913,62


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 11101 Gemeindeorgane
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.250,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.059,27 0,00 801,13 801,13


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige Einzahlungen 106,56 0,00 920,55 920,55


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


5.415,83 0,00 1.721,68 1.721,68


09 Personalauszahlungen -405.740,14 -429.900,00 -369.832,06 60.067,94


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-9.847,84 -12.600,00 -5.280,71 7.319,29


12 +  Transferauszahlungen -69.976,84 -71.600,00 -71.014,46 585,54


13 +  sonstige Auszahlungen -150.245,70 -186.300,00 -146.027,06 40.272,94


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-635.810,52 -700.400,00 -592.154,29 108.245,71


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-630.394,69 -700.400,00 -590.432,61 109.967,39


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen -394,45 0,00 -529,79 -529,79


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit -394,45 0,00 -529,79 -529,79


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit -394,45 0,00 -529,79 -529,79


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -630.789,14 -700.400,00 -590.962,40 109.437,60


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 11102 innere Verwaltungsangelegenheiten
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 502.790,89 500.000,00 561.041,24 61.041,24


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 116,80 0,00 187,23 187,23


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


343.817,78 122.100,00 109.717,74 -12.382,26


06 +  sonstige ordentliche Erträge 482,15 1.000,00 663,48 -336,52


07 +  Finanzerträge 382,03 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 847.589,65 623.100,00 671.609,69 48.509,69


10 Personalaufwendungen -1.024.706,34 -878.600,00 -842.987,69 35.612,31


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-875.943,98 -889.800,00 -853.167,53 36.632,47


13 +  Transferaufwendungen -31.273,33 0,00 -107.214,16 -107.214,16


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -170.624,01 -175.200,00 -161.096,00 14.104,00


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


-152,09 0,00 -152,30 -152,30


16 +  bilanzielle Abschreibung -455,79 0,00 -455,79 -455,79


17 =  Ordentliche Aufwendungen -2.103.155,54 -1.943.600,00 -1.965.073,47 -21.473,47


18 =  Ordentliches Ergebnis -1.255.565,89 -1.320.500,00 -1.293.463,78 27.036,22


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-1.255.565,89 -1.320.500,00 -1.293.463,78 27.036,22


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 11102 innere Verwaltungsangelegenheiten
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 502.790,89 500.000,00 561.041,24 61.041,24


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40,95 0,00 35,85 35,85


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


395.684,52 122.100,00 115.198,46 -6.901,54


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 1.000,00 0,00 -1.000,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 882,07 0,00 817,19 817,19


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


899.398,43 623.100,00 677.092,74 53.992,74


09 Personalauszahlungen -1.035.842,49 -881.400,00 -870.642,72 10.757,28


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-965.985,39 -889.800,00 -874.687,62 15.112,38


12 +  Transferauszahlungen -4.966,94 0,00 -61.041,24 -61.041,24


13 +  sonstige Auszahlungen -210.873,81 -216.900,00 -212.716,29 4.183,71


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen -40,90 0,00 -263,49 -263,49


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-2.217.709,53 -1.988.100,00 -2.019.351,36 -31.251,36


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-1.318.311,10 -1.365.000,00 -1.342.258,62 22.741,38


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


821,10 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 821,10 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen -2.278,95 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit -2.278,95 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit -1.457,85 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -1.319.768,95 -1.365.000,00 -1.342.258,62 22.741,38


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 11103 Finanzverwaltung
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4,00 100,00 16,00 -84,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


25.467,41 40.000,00 95.809,94 55.809,94


06 +  sonstige ordentliche Erträge 221.328,44 57.800,00 239.779,00 181.979,00


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 246.799,85 97.900,00 335.604,94 237.704,94


10 Personalaufwendungen -1.079.855,54 -1.124.100,00 -1.145.606,15 -21.506,15


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-22.347,90 -6.500,00 -14.008,63 -7.508,63


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -324.171,43 -5.200,00 -297.979,75 -292.779,75


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen -1.426.374,87 -1.135.800,00 -1.457.594,53 -321.794,53


18 =  Ordentliches Ergebnis -1.179.575,02 -1.037.900,00 -1.121.989,59 -84.089,59


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-1.179.575,02 -1.037.900,00 -1.121.989,59 -84.089,59


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 11103 Finanzverwaltung
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 15,50 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4,00 100,00 16,00 -84,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


25.495,71 40.000,00 83.512,46 43.512,46


06 +  sonstige Einzahlungen 40.008,75 57.800,00 43.195,57 -14.604,43


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 84,89 0,00 170,01 170,01


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


65.608,85 97.900,00 126.894,04 28.994,04


09 Personalauszahlungen -1.014.732,69 -1.123.700,00 -1.101.606,01 22.093,99


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-26.416,38 -6.500,00 -21.982,48 -15.482,48


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen -110.108,71 -50.300,00 -122.136,06 -71.836,06


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-1.151.257,78 -1.180.500,00 -1.245.724,55 -65.224,55


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-1.085.648,93 -1.082.600,00 -1.118.830,51 -36.230,51


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 30.590,00 30.590,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 30.590,00 30.590,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen -3.709,77 0,00 -86,41 -86,41


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit -3.709,77 0,00 -86,41 -86,41


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit -3.709,77 0,00 30.503,59 30.503,59


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -1.089.358,70 -1.082.600,00 -1.088.326,92 -5.726,92


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 11104 Rechnungsprüfungsamt
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


13.427,69 11.100,00 13.932,00 2.832,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 13.427,69 11.100,00 13.932,00 2.832,00


10 Personalaufwendungen -164.145,55 -193.000,00 -208.165,09 -15.165,09


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -6.030,00 -35.100,00 -1.434,30 33.665,70


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen -170.175,55 -228.100,00 -209.599,39 18.500,61


18 =  Ordentliches Ergebnis -156.747,86 -217.000,00 -195.667,39 21.332,61


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-156.747,86 -217.000,00 -195.667,39 21.332,61


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 11104 Rechnungsprüfungsamt
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


13.427,69 11.100,00 12.682,00 1.582,00


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


13.427,69 11.100,00 12.682,00 1.582,00


09 Personalauszahlungen -164.483,40 -193.000,00 -205.026,04 -12.026,04


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen -30,00 -35.100,00 -434,30 34.665,70


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-164.513,40 -228.100,00 -205.460,34 22.639,66


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-151.085,71 -217.000,00 -192.778,34 24.221,66


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -151.085,71 -217.000,00 -192.778,34 24.221,66


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte 
Verwaltung
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.160,90 0,00 6.720,00 6.720,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 203,39 100,00 269,00 169,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


9.174,31 13.700,00 8.122,55 -5.577,45


06 +  sonstige ordentliche Erträge 10.208,86 10.000,00 19.628,62 9.628,62


07 +  Finanzerträge 254,86 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 25.002,32 23.800,00 34.740,17 10.940,17


10 Personalaufwendungen -462.196,41 -473.500,00 -480.422,52 -6.922,52


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-163.287,68 -219.500,00 -148.020,00 71.480,00


13 +  Transferaufwendungen -10.200,00 -10.200,00 -10.200,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -118.259,11 -167.100,00 -105.198,06 61.901,94


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung -70.385,42 -34.300,00 -77.983,80 -43.683,80


17 =  Ordentliche Aufwendungen -824.328,62 -904.600,00 -821.824,38 82.775,62


18 =  Ordentliches Ergebnis -799.326,30 -880.800,00 -787.084,21 93.715,79


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 5,19 5,19


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 5,19 5,19


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-799.326,30 -880.800,00 -787.079,02 93.720,98


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.860,90 0,00 6.720,00 6.720,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 203,39 100,00 269,00 169,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


9.190,75 13.700,00 5.122,55 -8.577,45


06 +  sonstige Einzahlungen 21,04 0,00 47,66 47,66


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 716,56 0,00 495,61 495,61


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


14.992,64 13.800,00 12.654,82 -1.145,18


09 Personalauszahlungen -477.231,99 -497.800,00 -501.032,87 -3.232,87


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-155.786,33 -219.500,00 -151.516,24 67.983,76


12 +  Transferauszahlungen -14.400,00 -10.200,00 -10.200,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen -131.294,68 -171.600,00 -108.513,29 63.086,71


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-778.713,00 -899.100,00 -771.262,40 127.837,60


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-763.720,36 -885.300,00 -758.607,58 126.692,42


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


511,20 0,00 1.138,47 1.138,47


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


15,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 526,20 0,00 1.138,47 1.138,47


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen -71.213,88 -83.100,00 -68.292,82 14.807,18


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit -71.213,88 -83.100,00 -68.292,82 14.807,18


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit -70.687,68 -83.100,00 -67.154,35 15.945,65


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -834.408,04 -968.400,00 -825.761,93 142.638,07


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 11107 Gebäudemanagement
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 30.500,00 0,00 -30.500,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.899,19 4.000,00 16.508,51 12.508,51


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


883.016,44 806.200,00 866.071,41 59.871,41


06 +  sonstige ordentliche Erträge 196.533,37 318.000,00 111.769,74 -206.230,26


07 +  Finanzerträge 619,41 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 1.088.068,41 1.158.700,00 994.349,66 -164.350,34


10 Personalaufwendungen -972.395,82 -998.600,00 -990.239,02 8.360,98


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-1.522.068,18 -1.766.400,00 -1.804.924,35 -38.524,35


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -241.232,15 -156.500,00 -122.398,83 34.101,17


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


-2.600,00 -10.000,00 0,00 10.000,00


16 +  bilanzielle Abschreibung -290.636,53 -595.800,00 -278.678,80 317.121,20


17 =  Ordentliche Aufwendungen -3.028.932,68 -3.527.300,00 -3.196.241,00 331.059,00


18 =  Ordentliches Ergebnis -1.940.864,27 -2.368.600,00 -2.201.891,34 166.708,66


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-1.940.864,27 -2.368.600,00 -2.201.891,34 166.708,66


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 11107 Gebäudemanagement
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 30.500,00 0,00 -30.500,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.740,39 4.000,00 16.288,59 12.288,59


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


177.134,08 825.400,00 165.780,87 -659.619,13


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 37.938,49 0,00 89.993,41 89.993,41


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


222.812,96 859.900,00 272.062,87 -587.837,13


09 Personalauszahlungen -1.021.648,68 -1.026.500,00 -1.024.668,98 1.831,02


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-839.243,58 -1.766.400,00 -1.246.677,09 519.722,91


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen -163.343,68 -175.200,00 -183.888,41 -8.688,41


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen -24.829,93 -10.000,00 0,00 10.000,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-2.049.065,87 -2.978.100,00 -2.455.234,48 522.865,52


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-1.826.252,91 -2.118.200,00 -2.183.171,61 -64.971,61


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


246.839,05 95.000,00 33.705,93 -61.294,07


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


33.847,96 100.000,00 7.284,57 -92.715,43


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 280.687,01 195.000,00 40.990,50 -154.009,50


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen -1.115.589,08 -252.500,00 -92.383,01 160.116,99


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 -8.471,33 -8.471,33


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit -1.115.589,08 -252.500,00 -100.854,34 151.645,66


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit -834.902,07 -57.500,00 -59.863,84 -2.363,84


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -2.661.154,98 -2.175.700,00 -2.243.035,45 -67.335,45


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 11108 allgemeines Grundvermögen
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.211,87 42.000,00 13.426,68 -28.573,32


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


85.372,94 122.600,00 117.399,18 -5.200,82


06 +  sonstige ordentliche Erträge 98.685,37 2.000,00 222.024,79 220.024,79


07 +  Finanzerträge 195,84 0,00 198,69 198,69


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 196.466,02 166.600,00 353.049,34 186.449,34


10 Personalaufwendungen -242.458,43 -271.000,00 -248.534,33 22.465,67


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-34.671,57 -45.500,00 -43.054,44 2.445,56


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -87.986,34 -30.600,00 -97.504,04 -66.904,04


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung -23,04 0,00 -540,73 -540,73


17 =  Ordentliche Aufwendungen -365.139,38 -347.100,00 -389.633,54 -42.533,54


18 =  Ordentliches Ergebnis -168.673,36 -180.500,00 -36.584,20 143.915,80


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-168.673,36 -180.500,00 -36.584,20 143.915,80


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 11108 allgemeines Grundvermögen
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.030,85 42.000,00 13.555,28 -28.444,72


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


177.404,57 122.600,00 116.278,88 -6.321,12


06 +  sonstige Einzahlungen 2.605,27 2.000,00 3.054,75 1.054,75


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 4.881,42 0,00 2.547,24 2.547,24


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


194.922,11 166.600,00 135.436,15 -31.163,85


09 Personalauszahlungen -242.358,43 -271.000,00 -248.591,85 22.408,15


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-35.115,93 -45.500,00 -39.844,57 5.655,43


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen -15.196,56 -30.600,00 -17.027,45 13.572,55


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-292.670,92 -347.100,00 -305.463,87 41.636,13


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-97.748,81 -180.500,00 -170.027,72 10.472,28


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 3.500,00 3.500,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


64.142,77 285.000,00 190.552,26 -94.447,74


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 64.142,77 285.000,00 194.052,26 -90.947,74


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen -41.729,68 -28.700,00 -95.724,20 -67.024,20


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit -41.729,68 -28.700,00 -95.724,20 -67.024,20


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 22.413,09 256.300,00 98.328,06 -157.971,94


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -75.335,72 75.800,00 -71.699,66 -147.499,66


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 11111 Bauverwaltung
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 -6.319,78 -6.319,78


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -25,00 0,00 0,00 0,00


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen -25,00 0,00 -6.319,78 -6.319,78


18 =  Ordentliches Ergebnis -25,00 0,00 -6.319,78 -6.319,78


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-25,00 0,00 -6.319,78 -6.319,78


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 11111 Bauverwaltung
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


26


Jahresabschluss 2013







Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 11112 Stadtrat
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 -3.420,71 -3.420,71


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen 68,31 0,00 0,00 0,00


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen 68,31 0,00 -3.420,71 -3.420,71


18 =  Ordentliches Ergebnis 68,31 0,00 -3.420,71 -3.420,71


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


68,31 0,00 -3.420,71 -3.420,71


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 11112 Stadtrat
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 11113 Ortschaftsräte
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 105,96 105,96


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 0,00 0,00 105,96 105,96


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen 0,06 0,00 -16,36 -16,36


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen 0,06 0,00 -16,36 -16,36


18 =  Ordentliches Ergebnis 0,06 0,00 89,60 89,60


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


0,06 0,00 89,60 89,60


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 11113 Ortschaftsräte
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 -16,36 -16,36


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 -16,36 -16,36


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 -16,36 -16,36


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 0,00 0,00 -16,36 -16,36


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 11115 Gleichstellungsaufgaben
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 385,57 0,00 0,00 0,00


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 385,57 0,00 0,00 0,00


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


18 =  Ordentliches Ergebnis 385,57 0,00 0,00 0,00


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


385,57 0,00 0,00 0,00


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 11115 Gleichstellungsaufgaben
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 11118 Rechts- und Schiedsangelegenheiten
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-17.003,22 0,00 0,00 0,00


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen 17.003,22 0,00 0,00 0,00


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


18 =  Ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


0,00 0,00 0,00 0,00


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 11118 Rechts- und Schiedsangelegenheiten
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 11119 Organisations- und 
Personalangelegenheiten
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


300,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 300,00 0,00 0,00 0,00


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 -441,28 -441,28


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 -45,62 -45,62


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 -486,90 -486,90


18 =  Ordentliches Ergebnis 300,00 0,00 -486,90 -486,90


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


300,00 0,00 -486,90 -486,90


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00


35


Jahresabschluss 2013







Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 11119 Organisations- und 
Personalangelegenheiten
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


36


Jahresabschluss 2013







Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 11120 EDV-Angelegenheiten
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 12.022,23 12.022,23


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 0,00 0,00 12.022,23 12.022,23


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


18 =  Ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 12.022,23 12.022,23


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 -5,19 -5,19


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -5,19 -5,19


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


0,00 0,00 12.017,04 12.017,04


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 11120 EDV-Angelegenheiten
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 3.000,00 3.000,00


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 3.000,00 3.000,00


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 3.000,00 3.000,00


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 11122 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 588,34 588,34


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 0,00 0,00 588,34 588,34


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


18 =  Ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 588,34 588,34


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


0,00 0,00 588,34 588,34


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00


39


Jahresabschluss 2013







Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 11122 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 12101 Statistik und Wahlen
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 21.100,00 9.329,71 -11.770,29


06 +  sonstige ordentliche Erträge 1.647,99 0,00 1.647,98 1.647,98


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 1.647,99 21.100,00 10.977,69 -10.122,31


10 Personalaufwendungen -157.504,51 -91.100,00 -129.432,65 -38.332,65


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-140,00 -600,00 -100,00 500,00


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -33.575,28 -13.200,00 -11.945,09 1.254,91


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung -1.647,99 0,00 -1.647,98 -1.647,98


17 =  Ordentliche Aufwendungen -192.867,78 -104.900,00 -143.125,72 -38.225,72


18 =  Ordentliches Ergebnis -191.219,79 -83.800,00 -132.148,03 -48.348,03


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-191.219,79 -83.800,00 -132.148,03 -48.348,03


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 12101 Statistik und Wahlen
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 21.100,00 9.329,71 -11.770,29


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 21.100,00 9.329,71 -11.770,29


09 Personalauszahlungen -102.793,44 -124.800,00 -114.292,77 10.507,23


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-140,00 -600,00 -100,00 500,00


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen -50.226,41 -22.600,00 -27.479,77 -4.879,77


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-153.159,85 -148.000,00 -141.872,54 6.127,46


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-153.159,85 -126.900,00 -132.542,83 -5.642,83


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -153.159,85 -126.900,00 -132.542,83 -5.642,83


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 12201 allgemeine Sicherheit und Ordnung
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 128.381,48 98.600,00 120.982,69 22.382,69


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


13.583,27 24.100,00 15.216,23 -8.883,77


06 +  sonstige ordentliche Erträge 2.116,23 2.000,00 248,00 -1.752,00


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 144.080,98 124.700,00 136.446,92 11.746,92


10 Personalaufwendungen -361.113,61 -371.500,00 -380.516,13 -9.016,13


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-226.241,92 -287.800,00 -236.906,63 50.893,37


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -10.778,33 -9.300,00 -7.794,42 1.505,58


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen -598.133,86 -668.600,00 -625.217,18 43.382,82


18 =  Ordentliches Ergebnis -454.052,88 -543.900,00 -488.770,26 55.129,74


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-454.052,88 -543.900,00 -488.770,26 55.129,74


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 12201 allgemeine Sicherheit und Ordnung
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 93.070,07 98.600,00 89.258,49 -9.341,51


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


7.134,75 24.100,00 10.954,45 -13.145,55


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 2.000,00 0,00 -2.000,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


100.204,82 124.700,00 100.212,94 -24.487,06


09 Personalauszahlungen -334.874,05 -371.500,00 -352.377,59 19.122,41


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-200.364,67 -287.800,00 -233.219,04 54.580,96


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen -12.290,41 -12.900,00 -13.152,35 -252,35


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-547.529,13 -672.200,00 -598.748,98 73.451,02


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-447.324,31 -547.500,00 -498.536,04 48.963,96


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -447.324,31 -547.500,00 -498.536,04 48.963,96


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 12202 Einwohnerangelegenheiten
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 150.787,16 141.500,00 131.148,16 -10.351,84


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 150.787,16 141.500,00 131.148,16 -10.351,84


10 Personalaufwendungen -134.833,73 -194.900,00 -219.898,73 -24.998,73


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-5.460,77 -7.000,00 -5.485,57 1.514,43


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -99.052,25 -92.700,00 -84.923,32 7.776,68


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen -239.346,75 -294.600,00 -310.307,62 -15.707,62


18 =  Ordentliches Ergebnis -88.559,59 -153.100,00 -179.159,46 -26.059,46


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-88.559,59 -153.100,00 -179.159,46 -26.059,46


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 12202 Einwohnerangelegenheiten
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 150.668,41 141.500,00 131.378,70 -10.121,30


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


150.668,41 141.500,00 131.378,70 -10.121,30


09 Personalauszahlungen -139.271,99 -174.700,00 -191.890,93 -17.190,93


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-5.460,77 -7.000,00 -5.485,57 1.514,43


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen -111.651,31 -100.200,00 -90.275,70 9.924,30


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-256.384,07 -281.900,00 -287.652,20 -5.752,20


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-105.715,66 -140.400,00 -156.273,50 -15.873,50


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -105.715,66 -140.400,00 -156.273,50 -15.873,50


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 12203 Personenstandswesen
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 32.791,00 32.700,00 32.172,00 -528,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


1.079,00 1.700,00 1.016,00 -684,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 33.870,00 34.400,00 33.188,00 -1.212,00


10 Personalaufwendungen -163.094,00 -165.800,00 -167.437,76 -1.637,76


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-1.682,77 -2.200,00 -873,58 1.326,42


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -2.145,66 -2.600,00 -2.154,69 445,31


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen -166.922,43 -170.600,00 -170.466,03 133,97


18 =  Ordentliches Ergebnis -133.052,43 -136.200,00 -137.278,03 -1.078,03


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-133.052,43 -136.200,00 -137.278,03 -1.078,03


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 12203 Personenstandswesen
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 32.754,20 32.700,00 32.162,00 -538,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


1.079,00 1.700,00 1.016,00 -684,00


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


33.833,20 34.400,00 33.178,00 -1.222,00


09 Personalauszahlungen -162.294,30 -165.800,00 -167.751,09 -1.951,09


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-1.671,66 -2.200,00 -862,11 1.337,89


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen -2.166,66 -2.600,00 -1.846,69 753,31


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-166.132,62 -170.600,00 -170.459,89 140,11


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-132.299,42 -136.200,00 -137.281,89 -1.081,89


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -132.299,42 -136.200,00 -137.281,89 -1.081,89


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 12204 Bußgeldstelle
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 185,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 59.117,80 103.000,00 73.062,45 -29.937,55


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 59.302,80 103.000,00 73.062,45 -29.937,55


10 Personalaufwendungen -265.009,64 -306.500,00 -262.684,97 43.815,03


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-1.480,92 -3.000,00 -1.419,31 1.580,69


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -2.573,78 -2.500,00 -2.806,28 -306,28


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen -269.064,34 -312.000,00 -266.910,56 45.089,44


18 =  Ordentliches Ergebnis -209.761,54 -209.000,00 -193.848,11 15.151,89


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-209.761,54 -209.000,00 -193.848,11 15.151,89


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 12204 Bußgeldstelle
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 185,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige Einzahlungen 65.632,65 103.000,00 66.589,53 -36.410,47


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


65.817,65 103.000,00 66.589,53 -36.410,47


09 Personalauszahlungen -260.769,21 -307.000,00 -258.330,97 48.669,03


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-1.494,64 -3.000,00 -1.405,59 1.594,41


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen -935,36 -5.200,00 -1.232,30 3.967,70


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-263.199,21 -315.200,00 -260.968,86 54.231,14


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-197.381,56 -212.200,00 -194.379,33 17.820,67


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -197.381,56 -212.200,00 -194.379,33 17.820,67


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 12601 Brandschutz
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 17.228,39 32.500,00 17.784,49 -14.715,51


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.968,15 18.500,00 6.831,25 -11.668,75


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


6.525,60 6.600,00 10.262,59 3.662,59


06 +  sonstige ordentliche Erträge 30.203,22 31.500,00 80.982,71 49.482,71


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 64.925,36 89.100,00 115.861,04 26.761,04


10 Personalaufwendungen -213.087,33 -223.900,00 -229.347,34 -5.447,34


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-168.528,92 -266.700,00 -168.445,46 98.254,54


13 +  Transferaufwendungen -26.318,48 -28.000,00 -29.842,00 -1.842,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -69.766,22 -106.000,00 -72.606,12 33.393,88


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 -5.312,34 -5.312,34


16 +  bilanzielle Abschreibung -148.813,99 -134.100,00 -171.280,77 -37.180,77


17 =  Ordentliche Aufwendungen -626.514,94 -758.700,00 -676.834,03 81.865,97


18 =  Ordentliches Ergebnis -561.589,58 -669.600,00 -560.972,99 108.627,01


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-561.589,58 -669.600,00 -560.972,99 108.627,01


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 12601 Brandschutz
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 17.228,39 32.500,00 17.784,49 -14.715,51


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.925,59 18.500,00 7.109,75 -11.390,25


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


6.570,60 6.600,00 9.933,79 3.333,79


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 500,00 0,00 -500,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


34.724,58 58.100,00 34.828,03 -23.271,97


09 Personalauszahlungen -232.419,26 -251.500,00 -253.558,79 -2.058,79


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-160.013,64 -263.100,00 -157.864,79 105.235,21


12 +  Transferauszahlungen -26.300,48 -28.000,00 -30.271,00 -2.271,00


13 +  sonstige Auszahlungen -77.271,91 -111.800,00 -71.914,59 39.885,41


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-496.005,29 -654.400,00 -513.609,17 140.790,83


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-461.280,71 -596.300,00 -478.781,14 117.518,86


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


5.600,00 0,00 85.658,09 85.658,09


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 7.141,00 7.141,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 5.600,00 0,00 92.799,09 92.799,09


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen -63.345,17 -122.300,00 -168.011,85 -45.711,85


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit -63.345,17 -122.300,00 -168.011,85 -45.711,85


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit -57.745,17 -122.300,00 -75.212,76 47.087,24


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -519.025,88 -718.600,00 -553.993,90 164.606,10


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 21101 Grundschulen
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.583,00 0,00 1.004,00 1.004,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


3.737,82 2.000,00 4.075,61 2.075,61


06 +  sonstige ordentliche Erträge 39.440,64 20.000,00 43.425,39 23.425,39


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 47.761,46 22.000,00 48.505,00 26.505,00


10 Personalaufwendungen -237.868,69 -245.600,00 -245.227,79 372,21


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-42.894,16 -68.500,00 -75.981,01 -7.481,01


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -8.522,09 -18.800,00 -7.993,37 10.806,63


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung -158.647,87 -20.000,00 -159.176,90 -139.176,90


17 =  Ordentliche Aufwendungen -447.932,81 -352.900,00 -488.379,07 -135.479,07


18 =  Ordentliches Ergebnis -400.171,35 -330.900,00 -439.874,07 -108.974,07


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-400.171,35 -330.900,00 -439.874,07 -108.974,07


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 21101 Grundschulen
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.583,00 0,00 1.004,00 1.004,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


23.012,83 2.000,00 3.203,01 1.203,01


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


27.595,83 2.000,00 4.207,01 2.207,01


09 Personalauszahlungen -219.964,35 -283.200,00 -277.655,06 5.544,94


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-43.575,97 -68.500,00 -72.394,27 -3.894,27


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen -16.444,51 -26.600,00 -15.683,00 10.917,00


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-279.984,83 -378.300,00 -365.732,33 12.567,67


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-252.389,00 -376.300,00 -361.525,32 14.774,68


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 347,78 347,78


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 347,78 347,78


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen -6.901,38 -5.500,00 22.724,17 28.224,17


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit -6.901,38 -5.500,00 22.724,17 28.224,17


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit -6.901,38 -5.500,00 23.071,95 28.571,95


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -259.290,38 -381.800,00 -338.453,37 43.346,63


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 24101 weitere schulische Aufgaben - 
Schülerbeförderung
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 848,04 848,04


06 +  sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 0,00 0,00 848,04 848,04


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -11.819,25 -14.000,00 -12.410,40 1.589,60


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen -11.819,25 -14.000,00 -12.410,40 1.589,60


18 =  Ordentliches Ergebnis -11.819,25 -14.000,00 -11.562,36 2.437,64


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-11.819,25 -14.000,00 -11.562,36 2.437,64


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 24101 weitere schulische Aufgaben - 
Schülerbeförderung
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 848,04 848,04


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 848,04 848,04


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen -11.954,32 -14.000,00 -12.451,10 1.548,90


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-11.954,32 -14.000,00 -12.451,10 1.548,90


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-11.954,32 -14.000,00 -11.603,06 2.396,94


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -11.954,32 -14.000,00 -11.603,06 2.396,94


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 25201 Stadtarchiv
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 1.020,00 1.020,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.251,45 1.300,00 1.311,99 11,99


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 173,92 173,92


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 1.251,45 1.300,00 2.505,91 1.205,91


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-620,02 -3.200,00 -508,12 2.691,88


13 +  Transferaufwendungen -3.026,02 -10.000,00 -2.998,94 7.001,06


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -999,68 -2.700,00 -789,28 1.910,72


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung -10,88 0,00 -539,56 -539,56


17 =  Ordentliche Aufwendungen -4.656,60 -15.900,00 -4.835,90 11.064,10


18 =  Ordentliches Ergebnis -3.405,15 -14.600,00 -2.329,99 12.270,01


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-3.405,15 -14.600,00 -2.329,99 12.270,01


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 25201 Stadtarchiv
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 1.020,00 1.020,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.097,15 1.300,00 1.467,99 167,99


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


1.097,15 1.300,00 2.487,99 1.187,99


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-819,94 -3.200,00 -508,12 2.691,88


12 +  Transferauszahlungen -3.026,02 -10.000,00 -2.998,94 7.001,06


13 +  sonstige Auszahlungen -995,88 -2.700,00 -889,27 1.810,73


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-4.841,84 -15.900,00 -4.396,33 11.503,67


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-3.744,69 -14.600,00 -1.908,34 12.691,66


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 831,72 831,72


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 831,72 831,72


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen -522,11 0,00 -2.496,77 -2.496,77


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit -522,11 0,00 -2.496,77 -2.496,77


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit -522,11 0,00 -1.665,05 -1.665,05


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -4.266,80 -14.600,00 -3.573,39 11.026,61


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 26101 Theater
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  Transferaufwendungen -300.000,00 -516.400,00 -516.400,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen -300.000,00 -516.400,00 -516.400,00 0,00


18 =  Ordentliches Ergebnis -300.000,00 -516.400,00 -516.400,00 0,00


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-300.000,00 -516.400,00 -516.400,00 0,00


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 26101 Theater
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Transferauszahlungen -300.000,00 -516.400,00 -516.400,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-300.000,00 -516.400,00 -516.400,00 0,00


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-300.000,00 -516.400,00 -516.400,00 0,00


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -300.000,00 -516.400,00 -516.400,00 0,00


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


60


Jahresabschluss 2013







Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 26201 M usikpflege
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  Transferaufwendungen 0,00 -300,00 -250,00 50,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen 0,00 -300,00 -250,00 50,00


18 =  Ordentliches Ergebnis 0,00 -300,00 -250,00 50,00


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


0,00 -300,00 -250,00 50,00


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 26201 M usikpflege
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Transferauszahlungen 0,00 -300,00 -250,00 50,00


13 +  sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 -300,00 -250,00 50,00


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 -300,00 -250,00 50,00


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 0,00 -300,00 -250,00 50,00


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 27201 Stadtbibliothek
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.521,22 5.600,00 6.346,29 746,29


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 13,50 13,50


06 +  sonstige ordentliche Erträge 1.319,35 1.300,00 1.353,63 53,63


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 12.840,57 11.900,00 12.713,42 813,42


10 Personalaufwendungen -155.258,48 -154.600,00 -163.265,37 -8.665,37


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-15.009,87 -22.400,00 -14.990,33 7.409,67


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -782,27 -1.800,00 -984,46 815,54


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung -60,69 0,00 -242,52 -242,52


17 =  Ordentliche Aufwendungen -171.111,31 -178.800,00 -179.482,68 -682,68


18 =  Ordentliches Ergebnis -158.270,74 -166.900,00 -166.769,26 130,74


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-158.270,74 -166.900,00 -166.769,26 130,74


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 27201 Stadtbibliothek
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.372,20 5.600,00 5.861,70 261,70


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 13,50 13,50


06 +  sonstige Einzahlungen 1.319,35 1.300,00 1.171,80 -128,20


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


12.691,55 11.900,00 12.047,00 147,00


09 Personalauszahlungen -155.258,48 -154.600,00 -163.265,37 -8.665,37


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-15.197,41 -22.400,00 -13.594,05 8.805,95


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen -779,98 -1.800,00 -985,44 814,56


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-171.235,87 -178.800,00 -177.844,86 955,14


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-158.544,32 -166.900,00 -165.797,86 1.102,14


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen -303,45 -2.000,00 0,00 2.000,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit -303,45 -2.000,00 0,00 2.000,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit -303,45 -2.000,00 0,00 2.000,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -158.847,77 -168.900,00 -165.797,86 3.102,14


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege, 
Städtepartnerschaften
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.060,00 2.000,00 1.550,00 -450,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 337,00 200,00 -90,00 -290,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


27.202,59 21.400,00 2.076,00 -19.324,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 348,01 348,01


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 29.599,59 23.600,00 3.884,01 -19.715,99


10 Personalaufwendungen -149.410,84 -197.000,00 -225.854,93 -28.854,93


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-73.184,58 -52.200,00 -53.609,93 -1.409,93


13 +  Transferaufwendungen -9.522,56 -10.000,00 -7.056,00 2.944,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -31.197,58 -26.900,00 -19.612,07 7.287,93


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung -6,26 0,00 -22,77 -22,77


17 =  Ordentliche Aufwendungen -263.321,82 -286.100,00 -306.155,70 -20.055,70


18 =  Ordentliches Ergebnis -233.722,23 -262.500,00 -302.271,69 -39.771,69


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-233.722,23 -262.500,00 -302.271,69 -39.771,69


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege, 
Städtepartnerschaften
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.060,00 2.000,00 6.550,00 4.550,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 337,00 200,00 -90,00 -290,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


27.202,59 3.400,00 2.076,00 -1.324,00


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 15,00 15,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


29.599,59 5.600,00 8.551,00 2.951,00


09 Personalauszahlungen -148.660,84 -197.000,00 -205.820,33 -8.820,33


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-38.923,58 -52.200,00 -59.822,87 -7.622,87


12 +  Transferauszahlungen -9.522,56 -10.000,00 -7.056,00 2.944,00


13 +  sonstige Auszahlungen -3.915,20 -26.900,00 -19.590,32 7.309,68


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-201.022,18 -286.100,00 -292.289,52 -6.189,52


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-171.422,59 -280.500,00 -283.738,52 -3.238,52


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen -300,69 0,00 -238,00 -238,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit -300,69 0,00 -238,00 -238,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit -300,69 0,00 -238,00 -238,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -171.723,28 -280.500,00 -283.976,52 -3.476,52


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 31501 soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 500,00 0,00 -500,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 0,00 500,00 0,00 -500,00


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 -300,00 0,00 300,00


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -192,84 -600,00 -246,27 353,73


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen -192,84 -900,00 -246,27 653,73


18 =  Ordentliches Ergebnis -192,84 -400,00 -246,27 153,73


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-192,84 -400,00 -246,27 153,73


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00


67


Jahresabschluss 2013







Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 31501 soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 500,00 0,00 -500,00


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 500,00 0,00 -500,00


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 -300,00 0,00 300,00


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen -192,84 -600,00 -246,27 353,73


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-192,84 -900,00 -246,27 653,73


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-192,84 -400,00 -246,27 153,73


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -192,84 -400,00 -246,27 153,73


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 33101 Förderung von Trägern der 
Wohlfahrtspflege - laufende Zuwendungen
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  Transferaufwendungen -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00


18 =  Ordentliches Ergebnis -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 33101 Förderung von Trägern der 
Wohlfahrtspflege - laufende Zuwendungen
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Transferauszahlungen -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 34601 Wohngeldbehörde
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


10 Personalaufwendungen -133.520,19 -125.500,00 -133.556,22 -8.056,22


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 -2.500,00 0,00 2.500,00


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -461,38 -1.000,00 -1.060,39 -60,39


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen -133.981,57 -129.000,00 -134.616,61 -5.616,61


18 =  Ordentliches Ergebnis -133.981,57 -129.000,00 -134.616,61 -5.616,61


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-133.981,57 -129.000,00 -134.616,61 -5.616,61


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 34601 Wohngeldbehörde
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


09 Personalauszahlungen -115.376,90 -121.800,00 -117.647,70 4.152,30


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 -2.500,00 0,00 2.500,00


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen -5.230,37 -14.600,00 -5.739,75 8.860,25


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-120.607,27 -138.900,00 -123.387,45 15.512,55


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-120.607,27 -138.900,00 -123.387,45 15.512,55


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -120.607,27 -138.900,00 -123.387,45 15.512,55


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 36101 Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und Tagespflege
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 38.035,00 38.035,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


52.807,00 20.000,00 131.114,32 111.114,32


06 +  sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 3.050,00 3.050,00


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 52.807,00 20.000,00 172.199,32 152.199,32


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  Transferaufwendungen -74.200,00 -90.000,00 -72.048,45 17.951,55


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -56.013,02 -50.000,00 -67.860,88 -17.860,88


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen -130.213,02 -140.000,00 -139.909,33 90,67


18 =  Ordentliches Ergebnis -77.406,02 -120.000,00 32.289,99 152.289,99


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-77.406,02 -120.000,00 32.289,99 152.289,99


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 36101 Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und Tagespflege
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 38.035,00 38.035,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


54.897,15 20.000,00 30.958,12 10.958,12


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


54.897,15 20.000,00 68.993,12 48.993,12


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Transferauszahlungen -74.200,00 -90.000,00 -72.048,45 17.951,55


13 +  sonstige Auszahlungen -55.298,77 -50.000,00 -64.846,18 -14.846,18


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-129.498,77 -140.000,00 -136.894,63 3.105,37


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-74.601,62 -120.000,00 -67.901,51 52.098,49


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -74.601,62 -120.000,00 -67.901,51 52.098,49


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 36201 Jugendsozialarbeit (Streetwork)
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28.791,49 28.300,00 28.286,61 -13,39


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50,00 300,00 0,00 -300,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


86,06 100,00 0,00 -100,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 208,20 0,00 208,20 208,20


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 29.135,75 28.700,00 28.494,81 -205,19


10 Personalaufwendungen -47.573,74 -48.000,00 -48.781,65 -781,65


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-5.040,17 -7.400,00 -6.333,26 1.066,74


13 +  Transferaufwendungen 0,00 -4.000,00 0,00 4.000,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -6.866,51 -5.500,00 -7.757,91 -2.257,91


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung -208,20 0,00 -208,20 -208,20


17 =  Ordentliche Aufwendungen -59.688,62 -64.900,00 -63.081,02 1.818,98


18 =  Ordentliches Ergebnis -30.552,87 -36.200,00 -34.586,21 1.613,79


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-30.552,87 -36.200,00 -34.586,21 1.613,79


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 36201 Jugendsozialarbeit (Streetwork)
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 27.520,10 28.300,00 28.286,60 -13,40


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50,00 300,00 0,00 -300,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


86,06 100,00 0,00 -100,00


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


27.656,16 28.700,00 28.286,60 -413,40


09 Personalauszahlungen -47.573,74 -48.000,00 -48.781,65 -781,65


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-11.462,18 -7.400,00 -5.811,73 1.588,27


12 +  Transferauszahlungen 0,00 -4.000,00 0,00 4.000,00


13 +  sonstige Auszahlungen -6.866,51 -5.500,00 -7.458,66 -1.958,66


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-65.902,43 -64.900,00 -62.052,04 2.847,96


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-38.246,27 -36.200,00 -33.765,44 2.434,56


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


18,39 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 18,39 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen -747,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit -747,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit -728,61 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -38.974,88 -36.200,00 -33.765,44 2.434,56


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.439.668,13 2.421.000,00 2.164.628,74 -256.371,26


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


890,23 0,00 492,00 492,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 96.316,40 7.800,00 62.107,02 54.307,02


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 2.536.874,76 2.428.800,00 2.227.227,76 -201.572,24


10 Personalaufwendungen -25.008,85 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  Transferaufwendungen -4.019.643,27 -4.340.700,00 -3.582.522,06 758.177,94


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -228,00 0,00 -262,00 -262,00


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung -117.010,20 -29.000,00 -60.479,98 -31.479,98


17 =  Ordentliche Aufwendungen -4.161.890,32 -4.369.700,00 -3.643.264,04 726.435,96


18 =  Ordentliches Ergebnis -1.625.015,56 -1.940.900,00 -1.416.036,28 524.863,72


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-1.625.015,56 -1.940.900,00 -1.416.036,28 524.863,72


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.439.668,13 2.421.000,00 2.164.628,74 -256.371,26


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 674,54 0,00 141,80 141,80


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


6.669,58 0,00 3.721,85 3.721,85


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


2.447.012,25 2.421.000,00 2.168.492,39 -252.507,61


09 Personalauszahlungen -21.784,74 -10.000,00 -8.682,00 1.318,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Transferauszahlungen -3.821.140,45 -4.265.600,00 -3.718.684,76 546.915,24


13 +  sonstige Auszahlungen -4.184,12 -2.000,00 -1.594,85 405,15


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-3.847.109,31 -4.277.600,00 -3.728.961,61 548.638,39


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-1.400.097,06 -1.856.600,00 -1.560.469,22 296.130,78


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


-159.864,84 -9.700,00 0,00 9.700,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit -159.864,84 -9.700,00 0,00 9.700,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit -159.864,84 -9.700,00 0,00 9.700,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -1.559.961,90 -1.866.300,00 -1.560.469,22 305.830,78


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 200,00 200,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 79,60 0,00 79,60 79,60


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 79,60 0,00 279,60 279,60


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-3.811,83 -9.700,00 -2.156,52 7.543,48


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -1.134,33 -4.800,00 -871,71 3.928,29


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung -20.324,30 0,00 -20.415,29 -20.415,29


17 =  Ordentliche Aufwendungen -25.270,46 -14.500,00 -23.443,52 -8.943,52


18 =  Ordentliches Ergebnis -25.190,86 -14.500,00 -23.163,92 -8.663,92


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-25.190,86 -14.500,00 -23.163,92 -8.663,92


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 200,00 200,00


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 200,00 200,00


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-3.810,78 -9.700,00 -1.905,74 7.794,26


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen -1.134,33 -4.800,00 -871,71 3.928,29


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-4.945,11 -14.500,00 -2.777,45 11.722,55


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-4.945,11 -14.500,00 -2.577,45 11.922,55


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 -500,00 -455,00 45,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 -500,00 -455,00 45,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 -500,00 -455,00 45,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -4.945,11 -15.000,00 -3.032,45 11.967,55


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 42101 Förderung des Sports
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 184,49 184,49


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 0,00 0,00 184,49 184,49


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-423,64 0,00 0,00 0,00


13 +  Transferaufwendungen -62.400,00 -68.000,00 -76.234,00 -8.234,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -10.000,00 0,00 10.000,00


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung -13,25 0,00 -158,95 -158,95


17 =  Ordentliche Aufwendungen -62.836,89 -78.000,00 -76.392,95 1.607,05


18 =  Ordentliches Ergebnis -62.836,89 -78.000,00 -76.208,46 1.791,54


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-62.836,89 -78.000,00 -76.208,46 1.791,54


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 42101 Förderung des Sports
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-423,64 0,00 0,00 0,00


12 +  Transferauszahlungen -62.400,00 -68.000,00 -76.234,00 -8.234,00


13 +  sonstige Auszahlungen 0,00 -10.000,00 0,00 10.000,00


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-62.823,64 -78.000,00 -76.234,00 1.766,00


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-62.823,64 -78.000,00 -76.234,00 1.766,00


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen -2.225,30 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit -2.225,30 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit -2.225,30 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -65.048,94 -78.000,00 -76.234,00 1.766,00


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 42401 Sportstätten und Bäder
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 54,25 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 24.671,01 0,00 24.670,99 24.670,99


07 +  Finanzerträge 504.675,92 493.600,00 1.009.692,10 516.092,10


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 529.401,18 493.600,00 1.036.463,09 542.863,09


10 Personalaufwendungen -42.657,15 -41.900,00 -43.480,29 -1.580,29


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 -4.000,00 0,00 4.000,00


13 +  Transferaufwendungen -109.198,46 -111.500,00 -114.300,00 -2.800,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -14.796,02 -16.900,00 -28.340,87 -11.440,87


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung -122.452,86 0,00 -115.050,51 -115.050,51


17 =  Ordentliche Aufwendungen -289.104,49 -174.300,00 -301.171,67 -126.871,67


18 =  Ordentliches Ergebnis 240.296,69 319.300,00 735.291,42 415.991,42


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


240.296,69 319.300,00 735.291,42 415.991,42


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 42401 Sportstätten und Bäder
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 5.635,30 5.635,30


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 54,25 54,25


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 504.675,92 493.600,00 1.009.692,10 516.092,10


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


504.675,92 493.600,00 1.015.381,65 521.781,65


09 Personalauszahlungen -42.657,15 -41.900,00 -43.480,29 -1.580,29


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 -4.000,00 0,00 4.000,00


12 +  Transferauszahlungen -109.198,46 -111.500,00 -114.300,00 -2.800,00


13 +  sonstige Auszahlungen -124,47 -16.900,00 -43.012,42 -26.112,42


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-151.980,08 -174.300,00 -200.792,71 -26.492,71


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


352.695,84 319.300,00 814.588,94 495.288,94


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 352.695,84 319.300,00 814.588,94 495.288,94


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 51101 Stadt- und Ortsteilplanung
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.000,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 2.000,00 0,00 0,00 0,00


10 Personalaufwendungen -251.940,83 -225.700,00 -226.555,43 -855,43


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-825,44 -2.100,00 -2.587,17 -487,17


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -54.439,45 -120.700,00 -56.707,50 63.992,50


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen -307.205,72 -348.500,00 -285.850,10 62.649,90


18 =  Ordentliches Ergebnis -305.205,72 -348.500,00 -285.850,10 62.649,90


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-305.205,72 -348.500,00 -285.850,10 62.649,90


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 51101 Stadt- und Ortsteilplanung
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.000,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


2.000,00 0,00 0,00 0,00


09 Personalauszahlungen -282.758,43 -365.100,00 -301.069,97 64.030,03


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-825,44 -2.100,00 -2.576,25 -476,25


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen -67.519,18 -147.400,00 -65.978,76 81.421,24


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-351.103,05 -514.600,00 -369.624,98 144.975,02


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-349.103,05 -514.600,00 -369.624,98 144.975,02


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -349.103,05 -514.600,00 -369.624,98 144.975,02


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 51102 Stadtumbau Altstadt
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 223.581,31 1.170.300,00 278.812,73 -891.487,27


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 2.874,74 0,00 2.874,75 2.874,75


07 +  Finanzerträge 4.452,95 0,00 2.891,07 2.891,07


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 230.909,00 1.170.300,00 284.578,55 -885.721,45


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-2.433,48 0,00 -604,75 -604,75


13 +  Transferaufwendungen -228.476,99 -1.170.300,00 -282.778,06 887.521,94


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 -444,00 -444,00


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


-129.830,69 0,00 -53.879,24 -53.879,24


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen -360.741,16 -1.170.300,00 -337.706,05 832.593,95


18 =  Ordentliches Ergebnis -129.832,16 0,00 -53.127,50 -53.127,50


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-129.832,16 0,00 -53.127,50 -53.127,50


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 51102 Stadtumbau Altstadt
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.760,34 1.170.300,00 251.384,22 -918.915,78


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


2.760,34 1.170.300,00 251.384,22 -918.915,78


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Transferauszahlungen -105,83 -1.170.300,00 -43,13 1.170.256,87


13 +  sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 -444,00 -444,00


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-105,83 -1.170.300,00 -487,13 1.169.812,87


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


2.654,51 0,00 250.897,09 250.897,09


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


588.170,00 522.600,00 595.323,44 72.723,44


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 588.170,00 522.600,00 595.323,44 72.723,44


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen -750.804,71 0,00 -1.025.725,00 -1.025.725,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 -745.800,00 0,00 745.800,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit -750.804,71 -745.800,00 -1.025.725,00 -279.925,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit -162.634,71 -223.200,00 -430.401,56 -207.201,56


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -159.980,20 -223.200,00 -179.504,47 43.695,53


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 51103 Stadtumbau Helbraer Straße/ Gerbstedter 
Chaussee
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 -27.065,04 -27.065,04


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 -27.065,04 -27.065,04


18 =  Ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -27.065,04 -27.065,04


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


0,00 0,00 -27.065,04 -27.065,04


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 51103 Stadtumbau Helbraer Straße/ Gerbstedter 
Chaussee
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 40.000,00 0,00 -40.000,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 40.000,00 0,00 -40.000,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 -60.000,00 0,00 60.000,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 -60.000,00 0,00 60.000,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 -20.000,00 0,00 20.000,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 0,00 -20.000,00 0,00 20.000,00


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 51105 M odellvorhaben Petrihöfe (ExWoSt)
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


18 =  Ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


0,00 0,00 0,00 0,00


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 51105 M odellvorhaben Petrihöfe (ExWoSt)
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 90.852,34 90.852,34


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 90.852,34 90.852,34


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 80.852,34 80.852,34


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 0,00 0,00 80.852,34 80.852,34


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 51106 Sanierungsgebiet Innenstadt
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 207.521,39 0,00 4.577,90 4.577,90


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


21.902,66 20.000,00 39.934,74 19.934,74


06 +  sonstige ordentliche Erträge 191.785,55 0,00 190.237,05 190.237,05


07 +  Finanzerträge 37.484,33 1.400,00 292.359,31 290.959,31


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 458.693,93 21.400,00 527.109,00 505.709,00


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-217.414,44 -101.900,00 -273.418,51 -171.518,51


13 +  Transferaufwendungen -73.389,38 -64.100,00 -29.568,81 34.531,19


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -1.172,39 -30.000,00 -10.982,73 19.017,27


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


-17.500,00 0,00 -71.961,85 -71.961,85


16 +  bilanzielle Abschreibung -21.387,43 0,00 -21.387,41 -21.387,41


17 =  Ordentliche Aufwendungen -330.863,64 -196.000,00 -407.319,31 -211.319,31


18 =  Ordentliches Ergebnis 127.830,29 -174.600,00 119.789,69 294.389,69


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


127.830,29 -174.600,00 119.789,69 294.389,69


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 51106 Sanierungsgebiet Innenstadt
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 18.716,35 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 20.000,00 0,00 -20.000,00


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 1.400,00 0,00 -1.400,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


18.716,35 21.400,00 0,00 -21.400,00


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 -101.900,00 1.092,42 102.992,42


12 +  Transferauszahlungen 0,00 -64.100,00 0,00 64.100,00


13 +  sonstige Auszahlungen 0,00 -30.000,00 0,00 30.000,00


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 -196.000,00 1.092,42 197.092,42


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


18.716,35 -174.600,00 1.092,42 175.692,42


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


576.310,00 700.000,00 500.000,00 -200.000,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 576.310,00 700.000,00 500.000,00 -200.000,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen -2.711.218,52 -715.400,00 -1.033.800,00 -318.400,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit -2.711.218,52 -715.400,00 -1.033.800,00 -318.400,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit -2.134.908,52 -15.400,00 -533.800,00 -518.400,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -2.116.192,17 -190.000,00 -532.707,58 -342.707,58


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


94


Jahresabschluss 2013







Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 51107 UNESCO-Welterbestätten /  nationale 
Projekte des Stadtumbaus
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


18 =  Ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


0,00 0,00 0,00 0,00


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 51107 UNESCO-Welterbestätten /  nationale 
Projekte des Stadtumbaus
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


1.735.500,00 1.537.100,00 1.149.150,00 -387.950,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 1.735.500,00 1.537.100,00 1.149.150,00 -387.950,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 -865.722,45 -865.722,45


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 -1.646.600,00 0,00 1.646.600,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 -1.646.600,00 -865.722,45 780.877,55


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 1.735.500,00 -109.500,00 283.427,55 392.927,55


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 1.735.500,00 -109.500,00 283.427,55 392.927,55


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -51,69 0,00 -51,10 -51,10


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen -51,69 0,00 -51,10 -51,10


18 =  Ordentliches Ergebnis -51,69 0,00 -51,10 -51,10


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-51,69 0,00 -51,10 -51,10


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 772,84 0,00 205,35 205,35


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


772,84 0,00 205,35 205,35


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


772,84 0,00 205,35 205,35


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 772,84 0,00 205,35 205,35


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 691,33 700,00 691,34 -8,66


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 691,33 700,00 691,34 -8,66


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-2.449,76 -16.500,00 -2.484,96 14.015,04


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung -9.885,05 -5.300,00 -9.885,04 -4.585,04


17 =  Ordentliche Aufwendungen -12.334,81 -21.800,00 -12.370,00 9.430,00


18 =  Ordentliches Ergebnis -11.643,48 -21.100,00 -11.678,66 9.421,34


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-11.643,48 -21.100,00 -11.678,66 9.421,34


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-2.675,27 -16.500,00 -2.484,96 14.015,04


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-2.675,27 -16.500,00 -2.484,96 14.015,04


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-2.675,27 -16.500,00 -2.484,96 14.015,04


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -2.675,27 -16.500,00 -2.484,96 14.015,04


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 124.927,21 100.000,00 121.941,95 21.941,95


07 +  Finanzerträge 312.583,48 310.000,00 312.583,48 2.583,48


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 437.510,69 410.000,00 434.525,43 24.525,43


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


18 =  Ordentliches Ergebnis 437.510,69 410.000,00 434.525,43 24.525,43


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


437.510,69 410.000,00 434.525,43 24.525,43


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige Einzahlungen 153.160,43 100.000,00 115.220,09 15.220,09


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 312.583,48 310.000,00 312.583,48 2.583,48


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


465.743,91 410.000,00 427.803,57 17.803,57


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


465.743,91 410.000,00 427.803,57 17.803,57


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 465.743,91 410.000,00 427.803,57 17.803,57


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 53201 Gasversorgung
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 5.245,36 4.000,00 5.722,03 1.722,03


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 5.245,36 4.000,00 5.722,03 1.722,03


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


18 =  Ordentliches Ergebnis 5.245,36 4.000,00 5.722,03 1.722,03


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


5.245,36 4.000,00 5.722,03 1.722,03


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00


103


Jahresabschluss 2013







Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 53201 Gasversorgung
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige Einzahlungen 6.270,74 4.000,00 4.852,55 852,55


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


6.270,74 4.000,00 4.852,55 852,55


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


6.270,74 4.000,00 4.852,55 852,55


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 6.270,74 4.000,00 4.852,55 852,55


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 53301 Wasserversorgung
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 16.531,26 17.000,00 16.648,49 -351,51


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 16.531,26 17.000,00 16.648,49 -351,51


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


18 =  Ordentliches Ergebnis 16.531,26 17.000,00 16.648,49 -351,51


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


16.531,26 17.000,00 16.648,49 -351,51


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 53301 Wasserversorgung
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige Einzahlungen 17.139,41 17.000,00 16.531,26 -468,74


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


17.139,41 17.000,00 16.531,26 -468,74


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


17.139,41 17.000,00 16.531,26 -468,74


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 17.139,41 17.000,00 16.531,26 -468,74


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 53501 kombinierte Versorgung
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 840.224,90 707.000,00 756.728,87 49.728,87


07 +  Finanzerträge 121.813,68 661.000,00 660.158,03 -841,97


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 962.038,58 1.368.000,00 1.416.886,90 48.886,90


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  Transferaufwendungen 0,00 -72.700,00 0,00 72.700,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -10.363,27 -10.000,00 -13.385,89 -3.385,89


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen -10.363,27 -82.700,00 -13.385,89 69.314,11


18 =  Ordentliches Ergebnis 951.675,31 1.285.300,00 1.403.501,01 118.201,01


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


951.675,31 1.285.300,00 1.403.501,01 118.201,01


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 53501 kombinierte Versorgung
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige Einzahlungen 906.901,85 707.000,00 841.344,90 134.344,90


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 84.246,21 1.263.000,00 660.158,03 -602.841,97


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


991.148,06 1.970.000,00 1.501.502,93 -468.497,07


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Transferauszahlungen 0,00 -72.700,00 0,00 72.700,00


13 +  sonstige Auszahlungen -12.416,02 -10.000,00 -13.385,89 -3.385,89


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-12.416,02 -82.700,00 -13.385,89 69.314,11


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


978.732,04 1.887.300,00 1.488.117,04 -399.182,96


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 978.732,04 1.887.300,00 1.488.117,04 -399.182,96


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 53801 öffentliche Toilettenanlagen
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung -1.814,66 0,00 -1.814,66 -1.814,66


17 =  Ordentliche Aufwendungen -1.814,66 0,00 -1.814,66 -1.814,66


18 =  Ordentliches Ergebnis -1.814,66 0,00 -1.814,66 -1.814,66


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-1.814,66 0,00 -1.814,66 -1.814,66


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 53801 öffentliche Toilettenanlagen
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 53802 Regen-und Schmutzwasserbeseitigung
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 20.000,00 0,00 -20.000,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.161.024,78 276.000,00 88.764,59 -187.235,41


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


2.384,86 0,00 229,08 229,08


06 +  sonstige ordentliche Erträge 72.295,00 0,00 1.751.824,85 1.751.824,85


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 1.235.704,64 296.000,00 1.840.818,52 1.544.818,52


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-29.095,28 -55.000,00 -7.430,20 47.569,80


13 +  Transferaufwendungen -13.891,36 -52.000,00 -14.705,50 37.294,50


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -45.768,46 -45.000,00 -44.402,86 597,14


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung -210,64 0,00 -1.931.981,02 -1.931.981,02


17 =  Ordentliche Aufwendungen -88.965,74 -152.000,00 -1.998.519,58 -1.846.519,58


18 =  Ordentliches Ergebnis 1.146.738,90 144.000,00 -157.701,06 -301.701,06


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


1.146.738,90 144.000,00 -157.701,06 -301.701,06


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 53802 Regen-und Schmutzwasserbeseitigung
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 20.000,00 0,00 -20.000,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 470.322,24 276.000,00 680.705,65 404.705,65


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


57,33 0,00 3.787.937,14 3.787.937,14


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


470.379,57 296.000,00 4.468.642,79 4.172.642,79


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-29.774,95 -55.000,00 -24.090,24 30.909,76


12 +  Transferauszahlungen -13.453,29 -52.000,00 -16.979,99 35.020,01


13 +  sonstige Auszahlungen -42.254,98 -45.000,00 -46.078,45 -1.078,45


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-85.483,22 -152.000,00 -87.148,68 64.851,32


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


384.896,35 144.000,00 4.381.494,11 4.237.494,11


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


180.000,00 3.000.000,00 36.472,00 -2.963.528,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 180.000,00 3.000.000,00 36.472,00 -2.963.528,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen -4.212,87 -5.000,00 -50.000,00 -45.000,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit -4.212,87 -5.000,00 -50.000,00 -45.000,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 175.787,13 2.995.000,00 -13.528,00 -3.008.528,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 560.683,48 3.139.000,00 4.367.966,11 1.228.966,11


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 54101 Gemeindestraßen
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 30.000,00 0,00 -30.000,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


1.366,56 10.000,00 85,95 -9.914,05


06 +  sonstige ordentliche Erträge 341.220,84 744.300,00 360.178,16 -384.121,84


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 342.587,40 784.300,00 360.264,11 -424.035,89


10 Personalaufwendungen -299.285,88 -305.600,00 -303.571,01 2.028,99


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-782.379,27 -1.437.000,00 -1.010.701,29 426.298,71


13 +  Transferaufwendungen -833,00 -50.000,00 -9.792,69 40.207,31


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen 26.640,73 -61.800,00 -16.037,59 45.762,41


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung -2.772.833,98 -2.661.000,00 -3.169.922,32 -508.922,32


17 =  Ordentliche Aufwendungen -3.828.691,40 -4.515.400,00 -4.510.024,90 5.375,10


18 =  Ordentliches Ergebnis -3.486.104,00 -3.731.100,00 -4.149.760,79 -418.660,79


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-3.486.104,00 -3.731.100,00 -4.149.760,79 -418.660,79


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 54101 Gemeindestraßen
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 30.000,00 0,00 -30.000,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


4.015,33 10.000,00 85,95 -9.914,05


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 2.439,31 2.439,31


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


4.015,33 40.000,00 2.525,26 -37.474,74


09 Personalauszahlungen -339.167,47 -382.600,00 -376.911,41 5.688,59


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-792.783,39 -1.437.000,00 -892.591,01 544.408,99


12 +  Transferauszahlungen 0,00 -50.000,00 -10.625,69 39.374,31


13 +  sonstige Auszahlungen -29.402,26 -74.900,00 -26.067,91 48.832,09


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen -4.458,48 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-1.165.811,60 -1.944.500,00 -1.306.196,02 638.303,98


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-1.161.796,27 -1.904.500,00 -1.303.670,76 600.829,24


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


61.034,60 117.000,00 33.032,69 -83.967,31


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


-8.438,73 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 52.595,87 117.000,00 33.032,69 -83.967,31


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen -169.978,45 -122.400,00 -130.085,84 -7.685,84


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


-102.464,14 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit -272.442,59 -122.400,00 -130.085,84 -7.685,84


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit -219.846,72 -5.400,00 -97.053,15 -91.653,15


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -1.381.642,99 -1.909.900,00 -1.400.723,91 509.176,09


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 72.750,87 70.000,00 72.807,38 2.807,38


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 72.750,87 70.000,00 72.807,38 2.807,38


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-765.053,86 -910.000,00 -813.380,95 96.619,05


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -1.227,05 0,00 -216,27 -216,27


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen -766.280,91 -910.000,00 -813.597,22 96.402,78


18 =  Ordentliches Ergebnis -693.530,04 -840.000,00 -740.789,84 99.210,16


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-693.530,04 -840.000,00 -740.789,84 99.210,16


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 72.981,36 70.000,00 71.024,44 1.024,44


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


72.981,36 70.000,00 71.024,44 1.024,44


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-653.048,23 -910.000,00 -807.440,99 102.559,01


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen -1.160,25 0,00 0,00 0,00


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-654.208,48 -910.000,00 -807.440,99 102.559,01


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-581.227,12 -840.000,00 -736.416,55 103.583,45


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -581.227,12 -840.000,00 -736.416,55 103.583,45


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 54601 Bau von Parkeinrichtungen
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung -1.528,28 0,00 -1.528,28 -1.528,28


17 =  Ordentliche Aufwendungen -1.528,28 0,00 -1.528,28 -1.528,28


18 =  Ordentliches Ergebnis -1.528,28 0,00 -1.528,28 -1.528,28


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-1.528,28 0,00 -1.528,28 -1.528,28


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 54601 Bau von Parkeinrichtungen
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 55101 Parkanlagen und öffentlichen 
Grünflächen
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


55.308,84 0,00 69.690,50 69.690,50


06 +  sonstige ordentliche Erträge 801,43 0,00 0,00 0,00


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 353,37 353,37


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 56.110,27 0,00 70.043,87 70.043,87


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-914.673,73 -940.000,00 -920.545,80 19.454,20


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -327,93 0,00 -279,16 -279,16


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen -915.001,66 -940.000,00 -920.824,96 19.175,04


18 =  Ordentliches Ergebnis -858.891,39 -940.000,00 -850.781,09 89.218,91


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-858.891,39 -940.000,00 -850.781,09 89.218,91


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 55101 Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


53.895,18 0,00 61.218,34 61.218,34


06 +  sonstige Einzahlungen 801,43 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


54.696,61 0,00 61.218,34 61.218,34


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-869.503,59 -940.000,00 -937.179,97 2.820,03


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 -935,02 -935,02


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-869.503,59 -940.000,00 -938.114,99 1.885,01


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-814.806,98 -940.000,00 -876.896,65 63.103,35


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


600,00 0,00 600,00 600,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 600,00 0,00 600,00 600,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 -553,09 -553,09


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 -553,09 -553,09


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 600,00 0,00 46,91 46,91


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -814.206,98 -940.000,00 -876.849,74 63.150,26


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 55201 öffentliche Gewässer und wasserbauliche 
Anlagen
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 45.789,16 50.000,00 104.223,96 54.223,96


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 45.789,16 50.000,00 104.223,96 54.223,96


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 -20.000,00 -12.805,69 7.194,31


13 +  Transferaufwendungen -119.631,04 -130.000,00 -120.292,36 9.707,64


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -79,80 0,00 0,00 0,00


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen -119.710,84 -150.000,00 -133.098,05 16.901,95


18 =  Ordentliches Ergebnis -73.921,68 -100.000,00 -28.874,09 71.125,91


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-73.921,68 -100.000,00 -28.874,09 71.125,91


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00


121


Jahresabschluss 2013







Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 55201 öffentliche Gewässer und wasserbauliche 
Anlagen
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 44.825,58 50.000,00 104.635,33 54.635,33


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


44.825,58 50.000,00 104.635,33 54.635,33


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 -20.000,00 -12.805,69 7.194,31


12 +  Transferauszahlungen -119.631,04 -130.000,00 -120.292,36 9.707,64


13 +  sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-119.631,04 -150.000,00 -133.098,05 16.901,95


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-74.805,46 -100.000,00 -28.462,72 71.537,28


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -74.805,46 -100.000,00 -28.462,72 71.537,28


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-552.788,62 -520.000,00 -543.269,35 -23.269,35


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -306,41 0,00 0,00 0,00


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen -553.095,03 -520.000,00 -543.269,35 -23.269,35


18 =  Ordentliches Ergebnis -553.095,03 -520.000,00 -543.269,35 -23.269,35


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-553.095,03 -520.000,00 -543.269,35 -23.269,35


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15,00 0,00 15,00 15,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


15,00 0,00 15,00 15,00


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-525.080,00 -520.000,00 -546.292,10 -26.292,10


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen -1.437,26 0,00 0,00 0,00


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen -378,69 0,00 -378,69 -378,69


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-526.895,95 -520.000,00 -546.670,79 -26.670,79


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-526.880,95 -520.000,00 -546.655,79 -26.655,79


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -526.880,95 -520.000,00 -546.655,79 -26.655,79


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -5,36 0,00 0,00 0,00


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen -5,36 0,00 0,00 0,00


18 =  Ordentliches Ergebnis -5,36 0,00 0,00 0,00


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-5,36 0,00 0,00 0,00


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


8,03 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


8,03 0,00 0,00 0,00


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


0,00 0,00 0,00 0,00


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


8,03 0,00 0,00 0,00


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 8,03 0,00 0,00 0,00


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40,25 100,00 40,25 -59,75


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


20.589,22 5.100,00 7.028,88 1.928,88


06 +  sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 347,04 347,04


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 20.629,47 5.200,00 7.416,17 2.216,17


10 Personalaufwendungen -124.310,83 -89.500,00 -91.156,58 -1.656,58


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-13.967,12 -29.200,00 -11.807,47 17.392,53


13 +  Transferaufwendungen -1.500,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -19.584,37 -10.300,00 -1.397,95 8.902,05


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung -26,43 0,00 -5.498,90 -5.498,90


17 =  Ordentliche Aufwendungen -159.388,75 -129.000,00 -109.860,90 19.139,10


18 =  Ordentliches Ergebnis -138.759,28 -123.800,00 -102.444,73 21.355,27


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-138.759,28 -123.800,00 -102.444,73 21.355,27


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40,25 100,00 40,25 -59,75


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


4.832,88 5.100,00 22.785,22 17.685,22


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


4.873,13 5.200,00 22.825,47 17.625,47


09 Personalauszahlungen -124.848,14 -128.000,00 -129.205,87 -1.205,87


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-24.255,02 -39.700,00 -21.649,76 18.050,24


12 +  Transferauszahlungen -1.500,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen -6.970,67 -17.200,00 -30.406,59 -13.206,59


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-157.573,83 -184.900,00 -181.262,22 3.637,78


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-152.700,70 -179.700,00 -158.436,75 21.263,25


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


5.575,78 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


477,90 190.000,00 82.904,83 -107.095,17


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 6.053,68 190.000,00 82.904,83 -107.095,17


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen -39.505,35 -5.000,00 -285.710,24 -280.710,24


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit -39.505,35 -5.000,00 -285.710,24 -280.710,24


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit -33.451,67 185.000,00 -202.805,41 -387.805,41


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -186.152,37 5.300,00 -361.242,16 -366.542,16


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und 
wirtschaftliche Unternehmen
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


117.633,81 0,00 138.739,57 138.739,57


06 +  sonstige ordentliche Erträge 73.696,62 0,00 68.759,26 68.759,26


07 +  Finanzerträge 4.760.000,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 4.951.330,43 0,00 207.498,83 207.498,83


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-87.464,77 0,00 49.289,24 49.289,24


13 +  Transferaufwendungen -5.595,44 -51.000,00 -86.714,82 -35.714,82


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -264.498,96 -60.000,00 -220.615,85 -160.615,85


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung -1.482.201,37 0,00 -32.426,98 -32.426,98


17 =  Ordentliche Aufwendungen -1.839.760,54 -111.000,00 -290.468,41 -179.468,41


18 =  Ordentliches Ergebnis 3.111.569,89 -111.000,00 -82.969,58 28.030,42


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


3.111.569,89 -111.000,00 -82.969,58 28.030,42


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und 
wirtschaftliche Unternehmen
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


117.101,98 0,00 138.015,08 138.015,08


06 +  sonstige Einzahlungen 55.927,98 0,00 66.791,53 66.791,53


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 4.760.112,91 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


4.933.142,87 0,00 204.806,61 204.806,61


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-87.464,77 0,00 40.789,24 40.789,24


12 +  Transferauszahlungen -255.360,61 -230.000,00 -80.423,23 149.576,77


13 +  sonstige Auszahlungen -233.928,56 -60.000,00 -311.882,14 -251.882,14


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-576.753,94 -290.000,00 -351.516,13 -61.516,13


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


4.356.388,93 -290.000,00 -146.709,52 143.290,48


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen -12.596.612,18 0,00 -795,15 -795,15


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit -12.596.612,18 0,00 -795,15 -795,15


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit -12.596.612,18 0,00 -795,15 -795,15


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -8.240.223,25 -290.000,00 -147.504,67 142.495,33


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 57501 Förderung des Fremdenverkehrs
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


8.641,92 8.300,00 8.562,96 262,96


06 +  sonstige ordentliche Erträge 0,00 5.000,00 0,00 -5.000,00


07 +  Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 8.641,92 13.300,00 8.562,96 -4.737,04


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-8.641,92 -8.300,00 -8.562,96 -262,96


13 +  Transferaufwendungen -50.650,08 -67.500,00 -67.316,75 183,25


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -6.802,29 -7.400,00 -6.366,40 1.033,60


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 -5.000,00 0,00 5.000,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen -66.094,29 -88.200,00 -82.246,11 5.953,89


18 =  Ordentliches Ergebnis -57.452,37 -74.900,00 -73.683,15 1.216,85


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-57.452,37 -74.900,00 -73.683,15 1.216,85


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 57501 Förderung des Fremdenverkehrs
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


8.641,92 8.300,00 7.877,46 -422,54


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


8.641,92 8.300,00 7.877,46 -422,54


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


-8.641,92 -8.300,00 -8.562,96 -262,96


12 +  Transferauszahlungen -50.650,08 -67.500,00 -67.316,75 183,25


13 +  sonstige Auszahlungen -6.802,29 -7.400,00 -6.366,40 1.033,60


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-66.094,29 -83.200,00 -82.246,11 953,89


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-57.452,37 -74.900,00 -74.368,65 531,35


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


0,00 0,00 0,00 0,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -57.452,37 -74.900,00 -74.368,65 531,35


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft - Steuern, 
allgemeine Zuweisungen
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 12.518.799,38 12.452.500,00 13.870.764,02 1.418.264,02


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.290.235,00 14.010.600,00 14.010.674,00 74,00


03 +  sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 688.075,73 306.300,00 724.946,96 418.646,96


07 +  Finanzerträge 29.979,50 50.000,00 66.017,32 16.017,32


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 23.527.089,61 26.819.400,00 28.672.402,30 1.853.002,30


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  Transferaufwendungen -8.869.776,00 -9.849.000,00 -9.929.778,00 -80.778,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -425.224,52 0,00 -484.811,85 -484.811,85


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


-6.956,50 -10.000,00 -12.474,07 -2.474,07


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen -9.301.957,02 -9.859.000,00 -10.427.063,92 -568.063,92


18 =  Ordentliches Ergebnis 14.225.132,59 16.960.400,00 18.245.338,38 1.284.938,38


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


14.225.132,59 16.960.400,00 18.245.338,38 1.284.938,38


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft - Steuern, 
allgemeine Zuweisungen
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 12.485.813,98 12.452.500,00 13.363.610,36 911.110,36


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.290.235,00 13.351.700,00 13.351.774,00 74,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige Einzahlungen 284,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 27.171,00 50.000,00 54.768,69 4.768,69


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


22.803.503,98 25.854.200,00 26.770.153,05 915.953,05


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Transferauszahlungen -8.869.776,00 -9.849.000,00 -9.929.778,00 -80.778,00


13 +  sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 -1.062,00 -1.062,00


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen -6.856,50 -10.000,00 -11.570,08 -1.570,08


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-8.876.632,50 -9.859.000,00 -9.942.410,08 -83.410,08


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


13.926.871,48 15.995.200,00 16.827.742,97 832.542,97


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


882.933,00 860.000,00 860.687,00 687,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


0,00 0,00 0,00 0,00


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 882.933,00 860.000,00 860.687,00 687,00


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 882.933,00 860.000,00 860.687,00 687,00


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 14.809.804,48 16.855.200,00 17.688.429,97 833.229,97


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


0,00 0,00 0,00 0,00


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


0,00 0,00 0,00 0,00


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Produkt 61201 sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft - 
Kredite /  Rücklagen
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfererträge 201.951,20 408.100,00 408.181,55 81,55


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Umlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Finanzerträge 1.574,16 0,00 1.372,51 1.372,51


08 +  aktivierte 


Eigenleistungen,Bestandsveränderungen


0,00 0,00 0,00 0,00


09 =  Ordentliche Erträge 203.525,36 408.100,00 409.554,06 1.454,06


10 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Aufwendungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  sonstige ordentliche Aufwendungen -32,17 0,00 -20.329,15 -20.329,15


15 +  Zinsen und sonstige 


Finanzaufwendungen


-720.301,55 -665.000,00 -544.563,22 120.436,78


16 +  bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00


17 =  Ordentliche Aufwendungen -720.333,72 -665.000,00 -564.892,37 100.107,63


18 =  Ordentliches Ergebnis -516.808,36 -256.900,00 -155.338,31 101.561,69


(Saldo Zeilen 9 und 17)


19 +  außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Jahresergebnis-


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-516.808,36 -256.900,00 -155.338,31 101.561,69


(Saldo Zeilen 9 und 19 Summen Zeilen 17 


und 20)


23 +  Erträge aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


24 - Aufwendungen aus internen 


Leistungsbeziehungen


0,00 0,00 0,00 0,00


25 =  Summe interne Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Produkt 61201 sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft - 
Kredite /  Rücklagen
Lutherstadt Eisleben


Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ansatz 


des Haushaltsjahres


Ergebnis des 


Haushaltsjahres


Plan/ Ist-Vergleich


01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00


02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00


03 +  sonstige Transfereinzahlungen 201.951,20 408.100,00 408.181,55 81,55


04 +  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00


05 +  privatrechtliche Leistungsentgelte, 


Kostenerstattungen und Kostenumlagen


0,00 0,00 0,00 0,00


06 +  sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.373,40 0,00 444,41 444,41


08 =  Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


203.324,60 408.100,00 408.625,96 525,96


09 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


10 +  Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


11 +  Auszahlungen für Sach- und 


Dienstleistungen


0,00 0,00 0,00 0,00


12 +  Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


13 +  sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00


14 +  Zinsen ähnliche Auszahlungen -859.676,37 -675.000,00 -626.995,02 48.004,98


15 =  Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-859.676,37 -675.000,00 -626.995,02 48.004,98


16 =  Saldo aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


-656.351,77 -266.900,00 -218.369,06 48.530,94


17 Einzahlungen aus 


Investit ionszuwendungen und -beiträgen


2.889,51 0,00 1.600,00 1.600,00


18 +Einzahlungen aus der Veränderung des 


Anlagevermögens


418,06 0,00 0,01 0,01


19 =  Einzahlungen aus Investit ionstätigkeit 3.307,57 0,00 1.600,01 1.600,01


20 Auszahlungen für eigene Investit ionen 0,00 0,00 0,00 0,00


21 +  Auszahlungen von Zuwendungen für 


Investit ionsfördermaßnahmen


0,00 0,00 0,00 0,00


22 =  Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00


23 =  Saldo aus Investit ionstätigkeit 3.307,57 0,00 1.600,01 1.600,01


24 =  Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -653.044,20 -266.900,00 -216.769,05 50.130,95


25 Einzahlungen a. der Aufnahme v. Krediten 


f. Investit ionen, sonstige Einzahlungen


13.103.690,10 1.252.500,00 1.252.423,62 -76,38


26 - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. 


Investit ionen, sonstige Einzahlungen


-8.173.820,37 -5.584.100,00 -6.616.087,21 -1.031.987,21


27 +  Aufnahme von Krediten zur 


Liquiditätssicherung


20.840.000,00 15.000.000,00 23.904.368,13 8.904.368,13


28 - Rückzahlung v. Krediten zur 


Liquiditätssicherung


-21.798.675,92 0,00 -24.879.692,10 -24.879.692,10


29 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 3.971.193,81 10.668.400,00 -6.338.987,56 -17.007.387,56
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Lutherstadt Eisleben


Jahresabschluss 2013


Stand zu Beginn 


des 


Haushaltsjahres


Zugänge im 


Haushaltsjahr


Abgänge im 


Haushaltsjahr


Umbuchungen im 


Haushaltsjahr


Stand am Ende 


des 


Haushaltsjahres


Stand am Ende 


des Vorjahres


Zugänge im 


Haushaltsjahr


Abgänge im 


Haushaltsjahr


Zuschreibungen 


(aus 


Wertaufholung) 


im Haushaltsjahr


Stand am Ende 


des 


Haushaltsjahres


Stand am Ende 


des Vorjahres


Stand am Ende 


des 


Haushaltsjahres


+ - +/- + - +


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


1. Immaterielles Vermögen 6.977.554,52 8.915.942,88 0,00 0,00 15.893.497,40 220.278,89 154.426,44 0,00 0,00 374.705,33 6.757.275,63 15.518.792,07


2. Sachanlagevermögen 82.725.267,41 5.761.820,24 5.212.773,85 0,00 83.274.313,80 11.125.287,41 3.512.320,92 0,00 0,00 14.637.608,33 71.599.980,00 68.636.705,47


2.1 unbebaute Grundstücke und 


grundstücksgleiche Rechte 2.417.613,33 142.871,69 65.670,44 0,00 2.494.814,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.417.613,33 2.494.814,58


2.2 bebaute Grundstücke und 


grundstücksgleiche Rechte 30.479.293,90 119.559,17 6.038,28 0,00 30.592.814,79 1.802.647,95 651.767,56 0,00 0,00 2.454.415,51 28.676.645,95 28.138.399,28


2.3 Infrastrukturvermögen 41.091.671,78 77.615,13 638,49 0,00 41.168.648,42 8.721.190,05 2.653.063,23 0,00 0,00 11.374.253,28 32.370.481,73 29.794.395,14


2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler 422.531,80 143,39 0,00 0,00 422.675,19 29.672,28 9.938,31 0,00 0,00 39.610,59 392.859,52 383.064,60


2.6 Maschinen und technische Anlagen, 


Fahrzeuge 797.057,66 118,45 0,00 0,00 797.176,11 371.771,26 83.437,05 0,00 0,00 455.208,31 425.286,40 341.967,80


2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und 


Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und 


Nutztiere 633.291,09 223.392,88 6.743,34 0,00 849.940,63 200.005,87 114.114,77 0,00 314.120,64 433.285,22 535.819,99


2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 6.883.807,85 5.198.119,53 5.133.683,30 0,00 6.948.244,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.883.807,85 6.948.244,08


3. Finanzanlagevermögen 34.772.509,48 0,00 0,00 0,00 34.772.509,48 1.535.644,87 0,00 0,00 0,00 1.535.644,87 33.236.864,61 33.236.864,61


3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 17.323.703,78 0,00 0,00 0,00 17.323.703,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.323.703,78 17.323.703,78


3.2 Beteiligungen 2.470.738,04 0,00 0,00 0,00 2.470.738,04 1.449.774,40 0,00 0,00 0,00 1.449.774,40 1.020.963,64 1.020.963,64


3.3 Sondervermögen 14.939.369,99 0,00 0,00 0,00 14.939.369,99 85.870,47 0,00 0,00 0,00 85.870,47 14.853.499,52 14.853.499,52


3.4 Ausleihungen 38.697,67 0,00 0,00 0,00 38.697,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.697,67 38.697,67


3.5 Wertpapiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Summe 124.475.331,41 14.677.763,12 5.212.773,85 0,00 133.940.320,68 12.881.211,17 3.666.747,36 0,00 0,00 16.547.958,53 111.594.120,24 117.392.362,15


Buchwert


Euro


Anlagenübersicht


Anlagevermögen


Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen, Wertveränderungen
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Jahresabschluss 2013


Gesamtbetrag zu 


Beginn des 


Haushaltsjahres


Gesamtbetrag am 


Ende des 


Haushaltsjahres bis zu 1 Jahr


mehr als 1 bis zu 5 


Jahre


mehr als 5 


Jahre


1 2 3 4 5


1. Öffentlich-rechtliche Forderungen 1.441.321,24 1.243.508,76 1.224.762,56 18.746,20 0,00


1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus 


Dienstleistungen


1.189.144,55 962.828,51 944.082,31 18.746,20 0,00


1.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 


(insbesondere aus Steuern und 


Transferleistungen)


252.176,69 280.680,25 280.680,25 0,00 0,00


2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige 


Vermögensgegenstände


723.255,71 494.305,70 365.277,09 129.028,61 0,00


2.1 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung 


und Leistung


99.049,37 30.838,56 -10.311,09 41.149,65 0,00


2.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen 595.155,38 463.467,14 375.588,18 87.878,96 0,00


2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 29.050,96 0,00 0,00 0,00 0,00


Summe 2.164.576,95 1.737.814,46 1.590.039,65 147.774,81 0,00


Euro


davon mit einer Restlaufzeit


Art der Forderungen


Forderungsübersicht
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Jahresabschluss 2013


Gesamtbetrag zu 


Beginn des 


Haushaltsjahres


Gesamtbetrag am 


Ende des 


Haushaltsjahres bis zu 1 Jahr


mehr als 1 bis zu 5 


Jahre


mehr als 5 


Jahre


1 2 3 4 5


1. Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.


Verbindlichkeiten aus 


Kreditaufnahmen für Investitionen 


und Investitionsförderungs-


maßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 


2 GemHVO 18.953.181,81 13.732.935,59 8.648.656,13 4.421.553,82 662.725,64


3. Verbindlichkeiten aus 


Kreditaufnahmen zur Sicherung der 


Zahlungsfähigkeit 11.551.580,06 8.756.307,90 8.756.307,90 0,00 0,00


4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 


Kreditaufnahmen wirtschaftlich 


gleichkommen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 


und Leistungen 1.472.425,13 633.676,66 617.802,23 15.874,43 0,00


6. Verbindlichkeiten aus 


Transferleistungen 2.412.859,37 2.293.204,64 2.216.907,78 76.296,86 0,00


7. Sonstige Verbindlichkeiten 1.090.852,52 850.289,18 837.507,93 12.781,25 0,00


Summe 35.480.898,89 26.266.413,97 21.077.181,97 4.526.506,36 662.725,64


Nachrichtlich


1. Haftungsverhältnisse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.1 Bürgschaften 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.2 Gewährverträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.3 ähnliche Verträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2. Sonstige Vorbelastungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Verbindlichkeitenübersicht


Art der Verbindlichkeiten


davon mit einer Restlaufzeit


Euro


Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, 


sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz 


auszuweisen sind:
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Anhang für das Jahr 2013 
 


 
 
1. Allgemeine Angaben   


Der Jahresabschluss der Lutherstadt Eisleben wurde gemäß § 108 Abs. 1 bis 4 GO LSA in Verbin-


dung mit §§ 41 ff. GemHVO Doppik erstellt. 


Das Vermögen und die Schulden wurden auf der Grundlage der folgenden Verordnungen / Unter-


lagen angesetzt, bewertet und ausgewiesen: 


1. Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 10.08.2009 (in der jeweils gültigen 


Fassung), 


2. Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 22.12.2010  


(GemHVO-Doppik) sowie 


3. Richtlinie zur Bewertung des kommunalen Vermögens und der kommunalen Verbindlich-


keiten (Bewertungsrichtlinie-BewertRL) vom 09.04.2006 (in der Fassung vom 08.05.2013). 


Die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden im 


Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung vom 22.12.2010 trat mit 


Wirkung zum 01.01.2011 in Kraft.  


Die Aufstellung des vorliegenden Jahresabschlusses erfolgte unter Zuhilfenahme der Software 


Microsoft Dynamics NAV. Die Software ist durch die TÜV-Informationstechnik GmbH 


Essen in Zusammenarbeit mit dem OKKSA e. V. geprüft. 


Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 
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2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden   


Die Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden der Lutherstadt Eisleben erfolgte 


unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sowie unter Berücksichtigung 


der Richtlinie zur Bewertung des kommunalen Vermögens und der kommunalen Verbindlichkeiten 


(Bewertungsrichtlinie – BewertRL) i. V. m. dem Entwurf der Dienstanweisung zur Bewertung von 


Vermögensgegenständen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsab-


grenzungsposten in der Eröffnungsbilanz der Lutherstadt Eisleben, um ein den tatsächlichen Ver-


hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln. 


Vermögensgegenstände sind gemäß §§ 38 und 40 GemHVO-Doppik mit den Anschaffungs- und 


Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen und zuzüglich Zuschreibungen zu bewerten. An-


schaffungskosten sind Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu 


erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit eine Einzelzuordnung 


möglich ist. Zu den Anschaffungskosten gehören auch Nebenkosten sowie etwaige nachträgliche 


Anschaffungskosten. Herstellungskosten sind Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gü-


tern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, 


seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende, wesentliche 


Verbesserung entstehen. 


Empfangene Zuschüsse im Zusammenhang mit der Aktivierung von Vermögensgegenständen 


werden als Sonderposten passiviert. Ein Vermögensgegenstand ist dann dem Vermögen der Lu-


therstadt Eisleben zuzurechnen, wenn diese über das wirtschaftliche Eigentum verfügt bzw. wenn 


die Gemeinde als Zuwendungsgeber ein konkretes Recht an dem geförderten Vermögensgegen-


stand erlangt hat. 


Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Eröffnungsbilanz und der darauf folgenden Jah-


resabschlüsse wurden für den Jahresabschluss 2013 beibehalten. Grund und Auswirkung etwaiger  


Änderungen werden jeweils in der nachstehenden Erläuterung der Bilanzposten kommentiert. 


Der Nachweis des Wertes des kommunalen Vermögens sowie der Zu- und Abgänge erfolgt durch 


die Führung von Anlagennachweisen.  


Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung konkretisiert § 37 GemHVO-Doppik. So sind in 


sinngemäßer Anlehnung an § 252 Abs. 1 HGB die folgenden Bewertungsprinzipien anzuwenden: 
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Vollständigkeit 


Es sind die gesamten Aktiva (Anlagevermögen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgren-


zungsposten) sowie die gesamten Passiva (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und 


passive Rechnungsabgrenzungsposten) zu ermitteln und zu bewerten. Das Eigenkapital ergibt 


sich als Residualgröße aus der Differenz von Vermögen und Schulden. Für den Jahresabschluss 


sind alle bilanzierungsfähigen Vermögensgegenstände, soweit gesetzlich verpflichtend vorge-


schrieben, auszuweisen. Dies äußert sich im Bruttoprinzip, welches die Verrechnung von Aktivpos-


ten mit Posten der Passivseite untersagt. Vollständig abgeschriebene, aber noch genutzte Vermö-


gensgegenstände sind weiterhin mit einem Erinnerungsbuchwert auszuweisen. 


Vorsichtsprinzip 


Dem handelsrechtlichen Grundsatz folgend, sind Vermögensgegenstände vorsichtig zu bewerten. 


Es sind insbesondere alle Risiken und Verluste zu berücksichtigen. Weiterhin ist gemäß § 37 


GemHVO-Doppik wirklichkeitsgetreu zu bewerten. Vorhersehbare Risiken und (Wert-)Verluste, die 


bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, sind zu berücksichtigen, selbst, wenn diese erst zwi-


schen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt ge-


worden sind. Risiken und (Wert-)Verluste, für deren Verwirklichung im Hinblick auf die besonderen 


Verhältnisse der öffentlichen Haushaltswirtschaft nur eine geringe Wahrscheinlichkeit spricht, blei-


ben außer Betracht. (Wert-)Gewinne sind nur zu berücksichtigen, wenn sie am Abschlussstichtag 


realisiert sind. 


Das Vorsichtsprinzip besitzt im kommunalen Bereich einen anderen Stellenwert als im handels-


rechtlichen Jahresabschluss. Die tatsächliche Darstellung der wirtschaftlichen Lage ist von heraus-


ragender Bedeutung. Die Bildung von stillen Reserven soll durch die wirklichkeitsgetreue Bewer-


tung verhindert werden. 


Einzelbewertung und Stichtagsprinzip 


Für die Bilanzierung des Vermögens gilt der Grundsatz der Einzelerfassung und Einzelbewertung. 


Demnach sind alle selbstständig bewertungsfähigen und nutzbaren Vermögensgegenstände zum 


Bilanzstichtag einzeln zu erfassen und zu bewerten. Ausnahmen vom Grundsatz der Einzelbewer-


tung,  wie die Anwendung von Bewertungsvereinfachungsverfahren, sind nur in gesetzlich zuge-


lassenen Fällen erlaubt. 
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Grundsatz der Bewertungsstetigkeit 


Die in der Eröffnungsbilanz angewandten Bewertungsmethoden sind beizubehalten. Dieser 


Grundsatz dient der Verbesserung der Vergleichbarkeit von aufeinanderfolgenden Jahresab-


schlüssen. 


 


3. Anlagevermögen 


a.) Immaterielles Vermögen 


Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht stoffliche bzw. nicht körperlich fassbare Gegen-


stände. Hierzu zählen beispielsweise Konzessionen, Lizenzen und Software. Die Lutherstadt Eis-


leben hat im Haushaltsjahr 2013 Software erworben, welche mit deren Anschaffungskosten bewer-


tet wurden. Laufende Updates sind dem Verwaltungsaufwand zugeordnet. Die DV-Software wurde 


entsprechend ihrer Nutzungsdauer von fünf Jahren linear abgeschrieben. Des Weiteren sind Zu-


wendungen für Investitionen Dritter als immaterielle Vermögensgegenstände zu aktivieren, wenn 


ein konkretes Recht an dem geförderten Vermögensgegenstand entsteht. Die Lutherstadt Eisleben 


war für investive Zwecke Dritter, Fördermittelgeber für mehrere Fördermaßnahmen, welche als 


immaterielle Vermögensgegenstände in der Bilanz ausgewiesen wurden.  


Das immaterielle Vermögen der Lutherstadt Eisleben stieg im Vergleich zum 31.12.2012 um 


8.761,5 TEUR auf 15.518,8 TEUR an. Der Anstieg erklärt sich im Wesentlichen durch geleistete 


Zuwendungen an Dritte für das Luthersterbehaus (1.926,9 TEUR), das Taufzentrum (48,4 TEUR), 


die Petrihöfe (97,4 TEUR), UNESCO Lutherschule (443,1 TEUR), UNESCO Lutherarchiv         


(83,7 TEUR), die unentgeltliche Übergabe der Straßenentwässerungsanlagen an den AZV Eisle-


ben-Süßer See (6.255,4 TEUR) sowie einen investiven Zuschuss an Eigenbetrieb Kindertagesein-


richtungen (44,0 TEUR). Anschaffungen von DV-Software und Lizenzen wurden in Höhe von     


16,7 TEUR gebucht. Dem gegenüber stehen Abgänge in Höhe von 154,4 TEUR durch Abschrei-


bung. 


b.) Sachanlagevermögen 


Das Sachanlagevermögen der Eröffnungsbilanz wurde zum Teil durch eine körperliche Bestands-


aufnahme und zum Teil durch eine Buchinventur erfasst und in einer Anlagenbestandsliste einzeln 


nachgewiesen. Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten 
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bewertet, sofern nicht gemäß BewertRL Ersatzwerte zu bestimmen war. Anschaffungsnebenkosten 


wurden in die Anschaffungskosten einbezogen und Anschaffungskostenminderungen (Skonti, Boni, 


sonstige Nachlässe) von den Anschaffungskosten abgesetzt. 


Die Abschreibungen wurden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der einzelnen 


Vermögensgegenstände nach der linearen Methode bemessen. Im Zugangsjahr wurden die Ab-


schreibungen zeitanteilig berücksichtigt.  


Von der Möglichkeit der Festwertbildung und der Gruppenbewertung wurde im Rahmen des Jah-


resabschlusses 2013 kein Gebrauch gemacht. 


Unbebaute und bebaute Grundstücke sowie grundstücksgleiche Rechte 


Die Bewertung der Grundstücke wurde gemäß der BewertRL und dem Entwurf der Dienstanwei-


sung zur Bewertung von Vermögensgegenständen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkei-


ten und Rechnungsabgrenzungsposten in der Eröffnungsbilanz der Lutherstadt Eisleben zum 


01.01.2010 vorgenommen. Diese Bewertungsmethodik wurde im Jahr 2013 beibehalten. 


Grundstücke 


Die Bewertung des Grund und Bodens erfolgte, sofern nicht gemäß BewertRL Ersatzwerte zu be-


stimmen waren, zu Anschaffungskosten; in den übrigen Fällen mittels Vergleichswertverfahren 


nach der Wertermittlungsverordnung mit dem Bodenrichtwert.  


Die bebauten Grundstücke wurden in kommunal genutzte und nicht kommunal genutzte Grund-


stücke unterschieden.  


Der Grund und Boden von nicht kommunal genutzten Grundstücken ist mit dem Bodenrichtwert der 


entsprechenden Bodenrichtwertzone bzw. dem entsprechenden Bodenrichtwert angesetzt worden. 


Bei kommunal genutzten Grundstücken wurde ein Abschlag von 70 Prozent vorgenommen.  


Die Bewertung erfolgte bei Straßen, Wegen, Plätzen, Parks, Gärten, Grünflächen und Friedhöfen 


aus Vereinfachungsgründen pauschal mit 1,50 EUR/m² und bei Spielplätzen und Sportanlagen mit 


30 Prozent des Bodenrichtwerts bzw. hilfsweise mit 30 Prozent des geringsten Bodenwerts der um-


liegenden Grundstücke.  
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Die Bewertung erfolgte bei landwirtschaftlich genutzten Flächen mit dem Wert des sich nach den 


regionalen Wertansätzen für Ackerland und Grünland nach § 5 Abs. 1 Flächenerwerbsverordnung 


(FlErwV) ergebenden Bodenwert und bei sonstigen unbebauten Grundstücken mit dem Boden-


richtwert der entsprechenden Bodenrichtwertzone oder mit dem durchschnittlichen Bodenrichtwert 


der umliegenden Bodenrichtwertzonen, falls das Grundstück außerhalb einer Bodenrichtwertzone 


liegt.  


Grundstücke, für die die Vermögenszuordnung noch nicht abgeschlossen ist  


Flurstücke in Rechtsträgerschaft der Lutherstadt Eisleben, für welche die Vermögenszuordnung 


noch nicht abgeschlossen und nicht gesichert mit der Vermögenszuordnung auf die Stadt gerech-


net werden kann, sind nicht in den Jahresabschluss einbezogen worden.  


Einige Flurstücke in der Rechtsträgerschaft der Lutherstadt Eisleben sind bereits vor dem Eröff-


nungsbilanzstichtag verwertet worden. Die erzielten Verkaufserlöse und Pachten wurden auf ei-


nem „Verwahrkonto“ nachgewiesen. Der verwahrte Betrag beläuft sich zum 31.12.2013 auf  


470,5 TEUR und ist unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.  


Gebäude und Bauten 


Die Bewertung der Gebäude, die nach dem 01.01.1991 errichtet wurden, erfolgte zu Anschaffungs- 


oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen bis zum Eröffnungsbilanzstichtag. Die Ge-


samtnutzungsdauer der Gebäude wurde in Übereinstimmung mit der verbindlichen landeseinheitli-


chen Abschreibungstabelle der BewertRL nach den unterschiedlichen Gebäudearten und nach der 


Bauweise der Gebäude festgelegt. Der überwiegende Teil der Gebäude ist in massiver Bauweise 


errichtet, so dass im Regelfall eine Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren angewandt wurde.  


Sofern die Bauten vor dem 01.01.1991 errichtet wurden oder die Anschaffungs- oder Herstellungs-


kosten nicht wirtschaftlich ermittelt werden konnten, wurde ein Ersatzwert nach § 13 bis 25  


Wertermittlungsverordnung bestimmt. Bei Gebäuden, die kommunal genutzt werden, wurde der 


Ersatzwert nach dem Sachwertverfahren unter Zugrundelegung der Normalherstellungskosten 


2000 ermittelt.  


Im Rahmen der Bewertung wurde die wirtschaftliche Restnutzungsdauer der Gebäude neu be-


stimmt und dem fiktiven Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt zugrunde gelegt. Neuanschaf-


fungen werden zu ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert. 
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Infrastrukturvermögen 


Die Bewertung der Straßen erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Die 


Gesamtnutzungsdauer der Straßen wurde übereinstimmend mit der verbindlichen landeseinheitli-


chen Abschreibungstabelle der BewertRL in Abhängigkeit vom Straßenunterbau (mit oder ohne 


schwere Packlage) und vom Oberflächenbelag der Straßen mit 10 bis 50 Jahren festgelegt.  


Zum Infrastrukturvermögen zählen die einzelnen Schichten des Straßenkörpers, Verkehrsinseln, 


Geschwindigkeitsbremsen, Fahrbahnmarkierungen, Fußgängerüberquerungshilfen, Pflanzbeete in 


der Fahrbahn, Gräben, Bermen und Bankette, Mulden, sofern nicht von Dritten mitgenutzt, Park-


stände (innerhalb des Fahrbahnbereichs), Poller, Straßenabläufe, Straßenentwässerungsanlagen, 


Grünstreifen, Straßenbäume, mehrjährige Pflanzen in Pflanzbeeten und auf Grünstreifen, Schutz-


planken, Betonschutzwände und –gleitwände sowie Verkehrszeichen.  


Das Infrastrukturvermögen verminderte sich im Haushaltsjahr 2013 um 2.576,1 TEUR. Abgänge 


durch Abschreibungen in Höhe von 2.653,7 TEUR standen Zugänge in Höhe von insgesamt     


77,6 TEUR gegenüber. 


Ingenieurtechnische Bauwerke  


Die Bewertung der ingenieurtechnischen Bauwerke erfolgte grundsätzlich mit den Anschaffungs- 


oder Herstellungskosten. 


Sofern bei ingenieurtechnischen Bauwerken bis 31.12.2009 Generalsanierungen vorgenommen 


wurden, wurden die Bauwerke in der Eröffnungsbilanz mit einem Ersatzwert angesetzt. Der Er-


satzwert wurde auf der Grundlage der vorhandenen Aufzeichnungen in Bauwerksakten  


oder mit Hilfe von Vergleichswerten aus dem An- bzw. Verkauf oder aus der Herstellung vergleich-


barer Bauwerke unter Beachtung eines Anpassungsbedarfs an die Besonderheiten des zu bewer-


tenden ingenieurtechnischen Bauwerks ermittelt. Lagen keine Vergleichswerte vor, wurden Pau-


schalsätze als Erfahrungswerte angesetzt. 


Baudenkmäler 


Baudenkmäler sind auf der Grundlage von Vergleichswerten aus dem An- bzw. Verkauf oder der 


Herstellung vergleichbarer Denkmäler unter Beachtung eines Anpassungsbedarfs an das zu be-


wertende Denkmal angesetzt worden. In den Fällen, in denen eine Wertermittlung nach o. g. Ver-


fahren nicht möglich war, ist ein Erinnerungswert von einem Euro angesetzt worden.  
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Bewegliche Kunstgegenstände, historische Medien und Sammlungen 


Bewegliche Kunstgegenstände, historische Medien und Sammlungen wurden, soweit die tatsächli-


chen Anschaffungs- oder Herstellungskosten ermittelt werden konnten, mit diesen angesetzt. So-


fern dies nicht möglich war, wurden die Vermögensgegenstände auf der Grundlage von Ver-


gleichswerten aus dem An- und Verkauf vergleichbarer Vermögensgegenstände unter Berücksich-


tigung der Besonderheiten der zu bewertenden Vermögensgegenstände angesetzt. Der vorhande-


ne Goldschatz (113 TEUR) wurde mit dem Versicherungswert bewertet. Soweit für einzelne Ver-


mögensgegenstände keine Anschaffungs- oder Herstellungskosten, Vergleichswerte oder Versi-


cherungswerte ermittelt werden konnten, wurden die einzelnen Vermögensgegenstände sowie die 


einzelnen Sammlungen mit einem Erinnerungswert von einem Euro bewertet. Planmäßige Ab-


schreibungen sind bei der Bewertung grundsätzlich nicht zu berücksichtigen.  


Fahrzeuge 


Die Fahrzeuge sind mit den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung der Abschreibungen auf 


Basis der Nutzungsdauer gemäß der Abschreibungstabelle des Landes Sachsen-Anhalt bilanziert. 


In einzelnen Fällen wurde bei Förderung mit verbundenem Zweckbindungszeitraum, soweit dieser 


länger als die Nutzungsdauer laut Tabelle ist, der Zweckbindungszeitraum zugrunde gelegt. 


Betriebsvorrichtungen 


Betriebsvorrichtungen sind Gebäudeteile, die nicht in einem einheitlichen Nutzungs- und Funkti-


onszusammenhang mit dem Gebäude stehen. Hierzu zählen auch fest mit dem Gebäude oder 


Grundstück verbundene bewegliche und unbewegliche Wirtschaftsgüter.                                       


Die Bilanzierung erfolgte mit den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung der Abschreibungen 


für die Nutzung bis zum Bilanzstichtag. 


Betriebs- und Geschäftsausstattung 


Für Anlagegüter der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit Anschaffungs- und Herstellungskos-


ten bis 3.000,00 EUR wurde bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz von der Möglichkeit der Ver-


einfachung gemäß Rundbrief 03/2008 vom 08.07.2008 des Ministeriums des Inneren LSA Ge-
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brauch gemacht. Demnach erfolgte die mengenmäßige Erfassung, von der Aufnahme in die Eröff-


nungsbilanz wurde jedoch abgesehen.  


Anlagegüter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten über 3.000,00 EUR wurden unter Berück-


sichtigung der Abschreibungen für die Nutzung aufgenommen. Hierbei wurde die Nutzungsdauer 


gemäß den Vorgaben der landeseinheitlichen verbindlichen Abschreibungstabelle zu Grunde ge-


legt. Vermögensgegenstände, deren Nutzungsdauer zum Eröffnungsbilanzstichtag bereits verstri-


chen war, wurden mit einem Erinnerungswert von einem Euro bilanziert. Neuanschaffungen wur-


den nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert. 


Bei der Bilanzierung ist nach der Höhe der Anschaffungskosten zu unterscheiden. Für die An-


schaffung von beweglich abnutzbaren Vermögensgegenständen von mehr als 150,00 bis  


1.000,00 EUR ohne Umsatzsteuer sind Sammelposten zu bilden, welche über fünf Jahre abzu-


schreiben sind. Für beweglich abnutzbare Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 


1.000,00 EUR ohne Umsatzsteuer erfolgt der Ausweis als Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die 


Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes und die damit im Zusammenhang ste-


hende Abschreibung richten sich nach den Vorgaben der Abschreibungstabelle des Landes Sach-


sen-Anhalt. 


Der Bestand der Betriebsvorrichtungen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie der Sam-


melposten stieg von 433,3 TEUR um 102,5 TEUR auf 535,8 TEUR an. Neuanschaffungen, haupt-


sächlich für Büromöbel sowie Technik, machten in diesem Zusammenhang die Zugänge in Höhe 


von 223,4 TEUR, Abschreibungen hingegen die Abgänge in Höhe von 120,6 TEUR, aus.  


Geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau 


Gemäß Runderlass „Bilanzierung von Treuhandbankkonten“ des Ministeriums für Inneres und 


Sport vom 07.12.2017, betreffen die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau, die Ausgaben 


für noch nicht fertiggestellte Investitionen und werden mit den tatsächlich ausgezahlten Beträgen 


ausgewiesen. Fördermittel und Eigenmittel für die Stadtsanierung/Denkmalschutz und Stadtumbau 


Ost, welche sich in der Verwaltung der DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesell-


schaft mbH & Co. KG befinden, werden als geleistete Anzahlungen dargestellt. Hierbei handelt es 


sich um den Bestand der beiden Treuhandbankkonten zum 31.12.2013. 
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c.) Finanzanlagen 


Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Beleginventur erfasst und in einer Anla-


genbestandsliste einzeln nachgewiesen.  


Die Anteile an verbundenen Unternehmen, die Beteiligungen bzw. die Mitgliedschaften in Tochter-


organisationen sowie die Wertpapiere wurden in der Eröffnungsbilanz mit den Anschaffungskosten 


angesetzt. Ein verbundenes Unternehmen wurde zum vorsichtig geschätzten Zeitwert bilanziert. In 


den Fällen, in denen Tochterorganisationen zum 01.01.2010 ein negatives Eigenkapital auswie-


sen, wurde in der Eröffnungsbilanz ein Erinnerungswert von einem Euro angesetzt. Die Sonder-


vermögen wurden nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode bewertet. Somit erfolgte zum 


31.12.2013 eine Überprüfung des Sondervermögens, ob Wertminderungen vorliegen und eine au-


ßerplanmäßige Abschreibung zu erfolgen hat. Folgende Finanzanlagen werden bilanziert: 
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Unternehmen
Anteil zum 


31.12.2012 in 
%


Anteil zum 
31.12.2013 in 


%


Buchwert zum 
31.12.2012 in 


EUR


Buchwert zum 
31.12.2013 in 


EUR
Anteile an verbundenen Unternehmen


Wohnungsbaugesellschaft Lutherstadt 
Eisleben GmbH 100,00 100,00 4.700.000,00 4.700.000,00
Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH 100,00 100,00 12.601.453,78 12.601.453,78
Wohnungsgesellschaft Hedersleben, 
Dederstedt, Neehausen mbH 89,00 89,00 22.250,00 22.250,00
Summe 17.323.703,78 17.323.703,78


Beteiligungen


AZV Eisleben-Süßer See 50,00 50,00 343.237,10 343.237,10
Gemeindewerk Seegebiet Mansfelder Land 
GmbH 49,60 49,60 12.400,00 12.400,00
Theater- und Kulturwerk gGmbH 19,10 19,10 4.970,00 4.970,00


Gesellschaft für Sanierung und 
Strukturentwicklung Mansfelder Land mbH 18,50 18,50 1,00 1,00


Standtortmarketing Mansfeld-Südharz GmbH 16,67 16,67 5.000,00 5.000,00
Technologie-und Gründerzentrum 
"Mansfelder Land" mbH i.L. 16,00 16,00 1,00 1,00
Kommunale Ökologische 
Sanierungsgesellschaft mbH 4,00 4,00 1.200,00 1.200,00
MIDEWA 0,27 0,27 2.500,00 2.500,00
KOWISA 367.617,51 367.617,51
Envia 284.035,03 284.035,03
AZV Salza 1,00 1,00
AZV Mansfeld-Schlenze 1,00 1,00
Summe 1.020.963,64 1.020.963,64


Sondervermögen


Eigenbetrieb Kinder- und Jugendhaus 100,00 100,00 1.109.163,15 1.109.163,15
Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen 100,00 100,00 169.065,00 169.065,00
Eigenbetrieb Märkte 100,00 100,00 2.245.841,65 2.245.841,65
Eigenbetrieb Bäder 100,00 100,00 9.289.795,14 9.289.795,14
Eigenbetrieb Betriebshof 100,00 100,00 2.039.634,58 2.039.634,58
Summe 14.853.499,52 14.853.499,52


Ausleihungen


Gemeindewerke Seegebiet Mansfelder Land 
GmbH 38.697,67 38.697,67
Summe 38.697,67 38.697,67


Summe Finanzanlagevermögen 33.236.864,61 33.236.864,61
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4. Umlaufvermögen  


a.) Vorräte 


Unter Vorräten werden die zum Verkauf bestimmten bebauten und unbebauten Grundstücke 


(Grundstücke in Entwicklung) und der Bestand an sonstigen Vorräten aufgeführt. Die Vorräte sind 


grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bewerten. In den Fällen, in denen 


der Marktpreis zum 31.12.2013 geringer als die Anschaffungs- oder Herstellungskosten war, wur-


de dieser angesetzt.  


 


Straßenbeleuchtungsanlagen 


Die Straßenbeleuchtung, die als eine Maßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzepts, welches 


am 10.08.2010 in der 4. Sondersitzung des Stadtrates beschlossen wurde (S4/127/10), an die 


Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH veräußert werden sollte, wurde mit dem Zeitwert (niedriger 


beizulegender Wert, 1.562 TEUR) angesetzt. Grundlage hierfür bildet das Gutachten der TAXON 


GmbH vom 22.01.2013. Nach Erstellung der Eröffnungsbilanz erhöhte sich der Wert um          


164,3 TEUR (im Haushaltsjahr 2010 um 16,6 TEUR, im Haushaltsjahr 2011 um 48,2 TEUR, im 


Haushaltsjahr 2012 um 20,3 TEUR und im Haushaltsjahr 2013 um 79,2 TEUR) aufgrund von Neu-


anschaffungen gemäß der Anschaffungskosten. 


Im Januar 2013 wurde die TAXON GmbH beauftragt, die gutachterlichen Stellungnahme vom 


07.06.2012 rechnerisch zu überarbeiten, da sich durch eine Neuzählung der Straßenbeleuch-


tungspunkte eine Differenz zwischen der tatsächlichen Anzahl und der der gutachterlichen Stel-


lungnahme vom 07.06.2012 zu Grunde liegende Anzahl von Lichtpunkten festgestellt wurde. Die 


festgestellte Abweichung betraf ausschließlich Leuchtpunkte ohne Rechnungsbelege. 


In der aktualisierten gutachterlichen Stellungnahme vom 22.01.2013 wurde ein Substanzwert in 


Höhe von 1.012.085,68 EUR als Preisuntergrenze und ein Ertragswert in Höhe von     


1.433.670,00 EUR als Preisobergrenze ermittelt. Der empfohlene Einigungspreis wurde auf 


1.200.000,00 EUR beziffert. 


Der Verkauf der Straßenbeleuchtungsanlagen scheiterte an anwaltlich geäußerten rechtlichen Be-


denken gegen eine sogenannte Inhouse-Lösung. Diese Bedenken wurden durch die Kommu-


nalaufsicht geteilt, so dass der Stadtrat seinen bereits gefassten Beschluss zur Veräußerung der 


Straßenbeleuchtungsanlagen aufheben musste. Die Verkaufsabsicht zum Verkauf der Straßenbe-
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leuchtungsanlagen blieb im Zusammenhang mit dem Konsolidierungsprogramm und Klärung der 


rechtlichen Bedenken bestehen. Daher erfolgte keine Umgliederung vom Umlaufvermögen in das 


Anlagevermögen. 


Gemäß §§ 104a GO LSA sowie 40 GemHVO sind auch Vermögensgegenstände des Umlaufver-


mögens abzuschreiben. Die Abschreibungen auf das Umlaufvermögen sind Ausfluss des in  


§ 37 GemHVO verankerten strengen Niederstwertprinzips. Daher erfolgt eine außerplanmäßige 


Abschreibung in Höhe von 526.253,64 EUR zum 31.12.2013 auf den Marktwert gemäß der Fort-


schreibung des Gutachtens der TAXON GmbH vom 22.01.2013 (Marktwert 1.200.000,00 EUR). 


Der bis dahin gebuchte Wert der Straßenbeleuchtungsanlagen betrug 1.726.253,64 EUR. 


 


Regenentwässerungsanlagen 


Die Regenentwässerungsanlagen sollen nach dem Haushaltskonsolidierungskonzept an den Ab-


wasserzweckverband Eisleben-Süßer See übertragen werden. Die Bilanzierung als Vorräte erfolg-


te auf der Grundlage des Gutachtens der Allevo Kommunalberatung GmbH vom 19.11.2010 zum 


ermittelten Restbuchwert, unter Berücksichtigung des Auflösungsrestwertes von Fördermitteln 


(5.678 TEUR). Der Wert erhöhte sich um die gebuchten Investitionen im Haushaltsjahr 2012 in 


Höhe von 16.538,04 EUR auf 5.694.609,21 EUR (Bilanzwert zum 01.01.2013). 


Der Abwasserzweckverband und die Lutherstadt Eisleben schlossen am 18. Juli 2013 den Vertrag 


zur Einbringung des Anlagevermögens für die Niederschlagswasserbeseitigung von der Lu-


therstadt Eisleben in den AZV „Eisleben-Süßer See“. Das Vermögen wurde mit wirtschaftlicher 


Wirkung zum 1. August 2013 an den AZV veräußert. 


Unter Anrechnung von Fördermitteln, Aufwandszuschüssen, der übernommenen Verpflichtung zur 


Reinigung eines Regenrückhaltebeckens und einem zu behebenden Instandhaltungsstau bei den 


übernommenen Kanälen beläuft sich die tatsächliche Zahlung für das von der Lutherstadt Eisleben 


erworbene abwassertechnische Vermögen auf 3.826 TEUR und setzt sich wie folgt zusammen: 
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Bezeichnung Betrag in EUR


Restbuchwert des Anlagevermögens per 31.07.2013 13.091.507,98
abzüglich Straßenentwässerungsanteil -6.255.392,08
bereinigter Restbuchwert 6.836.115,90


Korrektur des Anlagevermögens für Polleben, Schmalzerode und Bischofrode -26.938,61
Sondergebiet Leitenmeier -113.026,72
korrigierte Restbuchwert per 31.07.2013 6.696.150,57


abzüglich Fördermitteln und Hausanschlusskostenerstattungen -2.580.547,18
abzüglich Sanierungen im Bereich des Regenwassernetzes -290.000,00


Kaufpreis 3.825.603,39


Die Erfassung erfolgte ohne die Anlagen der Straßenentwässerung gemäß Gutachten zum 


31.12.2010 in Höhe von 6.850.160,49 EUR. Laut Kaufvertrag wurde die Anlagen der Straßenent-


wässerung unentgeltlich (mit einen Wert gem. Gutachten zum 31.07.2013 in Höhe von 


6.255.392,08 EUR) übergeben. Daher erfolgte eine Eröffnungsbilanzkorrektur und die Abbildung 


der Straßenentwässerungsanlagen (incl. Sinkkästen und Zuleitungen zum Hauptkanal) als Vorräte 


in Höhe von 6.255.392,08 EUR.  


Mit dem unentgeltlichen Verkauf des Anlagevermögens „Straßenentwässerung“ zum 01. August 


2013, erfolgte eine Bilanzierung als immaterieller Vermögensgegenstand mit einer Nutzungsdauer 


von 50 Jahren (Nutzungsdauer analog zum AZV). 


Kaufpreismindernd wirkten sich weitergereichte Investitionsfördermittel in Höhe von 1.752,0 TEUR 


und von der Lutherstadt Eisleben erhaltene Gebühren für Aufwandszuschüsse (Hausanschluss-


kosten für Niederschlagwasser) in Höhe von 829,0 TEUR aus. 


Da sich die erhaltenen Fördermittel für geleistete Investitionen der Niederschlagswasserbeseiti-


gung kaufpreismindernd auswirkten und bei der Lutherstadt verbucht wurden, müssen diese, auf-


grund der Übergabe des Anlagevermögens Niederschlagswasserbeseitigung an den AZV, er-


tragswirksam in Höhe von 1.751.824,85 EUR aufgelöst werden. Da das Anlagevermögen Nieder-


schlagswasserbeseitigung als Vorräte verbucht wurden und nicht als Vermögen in der Anlagen-


buchhaltung, wurden für die einzelnen geleisteten Fördermittel keine Sonderposten erfasst. Daher 


erfolgte eine Eröffnungsbilanzkorrektur in Höhe von 1.751.824,85 EUR und anschließender er-


tragswirksame Auflösung des Sonderpostens in Höhe von 1.751.824,85 EUR.  
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Von den Hausanschlusskostenerstattungen in Höhe von  829,0 TEUR wurden im Rahmen der 


Amtshilfe durch den AZV 651,0 TEUR erfasst. Die Differenz in Höhe von 178,0 TEUR ergibt sich 


aus Hausanschlusskosten von Gebäuden die der Stadt gehören, aber bisher nicht erfasst wurden, 


aus Vergleichen, Abhilfen und aufgehobenen Bescheide zusammen. 


 


Des Weitern erfolgte eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 1.869.005,81 EUR auf den 


Marktwert gem. Fortschreibung des Gutachten zum 31.07.2013 und gem. Kaufvertrag in Höhe von 


3.825.603,39 EUR, analog der Abschreibung bei der Bewertung und Verkauf der Straßenbeleuch-


tung. 


 


Mietwohnbauten 


Die Mietwohnbauten der Lutherstadt Eisleben sollen nach dem beschlossenen Haushaltskonsoli-


dierungskonzept veräußert werden. Für diese Immobilien wurde im ersten Schritt der Ertragswert 


zum 31.12.2011 bestimmt. Im zweiten Schritt wurden u. a. durch eine Markterkundung (u. a. 


Rückgriff auf Informationen der Sparkasse Mansfeld-Südharz) Verkehrswerte abgeleitet. Da die für 


die Mietwohnbauten ermittelten Verkehrswerte niedriger als die rechnerisch ermittelten Ertragswer-


te waren, wurden die Mietwohnbauten zum 31.12.2011 mit diesen Verkehrswerten (327,0 TEUR) 


angesetzt. Dieser Wert reduzierte sich um 92,0 TEUR durch den Verkauf von Mietwohnbauten 


zum 31.12.2012 auf 235,0 TEUR. Im Jahr 2013 erfolgte keine weitere Veräußerung oder Erwerb 


von Mietwohnbauten. 


Industrie- und Gewerbeflächen 


Die Industrie- und Gewerbeflächen wurden gemäß ihren aktuellen Bodenrichtwerten zum 


01.01.2010 in Höhe von 1.200 TEUR bilanziert. Die Erschließungskosten, welche eine Wertsteige-


rung nach sich ziehen, waren bisher nicht bilanziert. Es erfolgte eine Eröffnungsbilanzkorrektur in 


Höhe von 2.560,0 TEUR auf 3.760,0 TEUR.  In den Jahren 2010 bis 2012 reduzierte sich der 


Buchwert durch Ankauf und Veräußerungen von Grundstücke in Entwicklung auf  2.471,0 TEUR. 


Im Jahr 2013 wurden Industrie- und Gewerbeflächen in Höhe von 83,0 TEUR verkauft. Wie im 


Punkt Regenentwässerungsanlagen erwähnt, sind Hausanschlusskosten von Gebäuden die der 


Stadt gehören bisher nicht erfasst. Hierzu gehören auch Hausanschlusskosten in Höhe von       


19,6 TEUR für Industrie- und Gewerbeflächen, welche mit dem Jahresabschluss 2013 verbucht 


wurden. Dadurch hat sich der Buchwert insgesamt auf 2.407,6 TEUR reduziert. 
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b.) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  


Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buch- bzw.  


Beleginventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Die Forderungen wurden grundsätzlich mit dem 


Nennwert angesetzt. Forderungen wurden daher mit ihrem wahrscheinlichen Wert angesetzt. Die 


erkennbaren Einzelrisiken wurden durch angemessene Abschläge berücksichtigt. Die Forderungen 


der Lutherstadt Eisleben wurden anhand des Standes der Beitreibung wertberichtigt.  


Eine Abschreibung von Forderungen erfolgt durch eine Wertberichtigung, wenn Tatsachen vorlie-


gen, die die Werthaltigkeit beeinflussen. Als uneinbringlich wurden Forderungen in Höhe von  


95,1 TEUR bewertet. In Fällen, in denen keine einzelnen Sachverhalte zur Wertberichtigung vorla-


gen, wurde eine auf Erfahrungswerten basierende Wertberichtigung in Höhe von 670,7 TEUR vor-


genommen. Dazu wurden die bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2013 nicht realisierten 


Forderungsbeträge aus den Vorjahren der Wertberichtigung zugeführt.  


Insgesamt reduzierten sich die Forderungen um 397,7 TEUR. Zur weiterführenden Aufgliederung 


der Forderungsunterarten wird auf die Forderungsübersicht als Anlage zum Jahresabschluss ver-


wiesen. 
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c.) Liquide Mittel 


Die liquiden Mittel sind zum Nennwert bilanziert. Hierzu gehören alle Sichteinlagen bei Banken und 


Kreditinstituten in Höhe von 953.479,85 EUR, die vorhandenen Bargeldbestände (2.085,20 EUR) 


und der Bestand der Frankiermaschine der Lutherstadt Eisleben (1.150,00 EUR) zum Bilanzstich-


tag.  


Die Sichteinlagen bei Kreditinstituten setzen sich wie folgt zusammen: 


Kreditinstitut Guthaben zum Bilanzstichtag in EUR


Commerzbank Halle 881.134,60
Commerzbank Halle 55.894,05
Volks- und Raiffeisenbank 10.183,59
Sparkasse Mansfeld-Südharz 1.789,86
Deutsche Bank 847,77
Volks- und Raiffeisenbank 708,63
Deutsche Kreditbank 78,13
HypoVereinsbank 2.843,22
Summe 953.479,85


  


5. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 


Die Bewertung erfolgte zum Nennwert und umfasst die Aufwendungen für das Folgejahr 2014, die 


bereits im Haushaltsjahr 2013 ausgezahlt wurden.  


 


6. Eigenkapital 


Das Eigenkapital ergibt sich als Residualgröße und umfasst den Überschuss der Aktivposten über 


die Passivposten. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zum 31.12.2013 wurden Änderungen 


der Bilanzierung der Eröffnungsbilanz vorgenommen, dadurch hat sich das Eigenkapital der Eröff-


nungsbilanz von 47.779,5 TEUR um 4.517,3 TEUR auf 52.296,8 TEUR im Haushaltsjahr 2013 er-


höht. Die Korrekturbuchungen auf einem separaten Rücklagensachkonto. Bei den Korrekturen 


wurden die in Punkt 4a „Vorräte“ beschriebenen Korrekturen für die nachträgliche Aufnahme des 


Anlagegutes „Straßenentwässerung“ und die verbuchten Sonderposten für erhaltene Fördermittel 


für die Niederschlagsentwässerung berücksichtigt. Des Weiteren wurden Forderungen für einen 


Mietkauf verbucht, der nicht vollständig in der Eröffnungsbilanz erfasst war. 
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Der Jahresüberschuss 2013 beträgt 2.718,8 TEUR, so dass sich das Eigenkapital um diesen Be-


trag erhöht. Zum 31.12.2013 beträgt das Eigenkapital, unter Berücksichtigung des vorgetragenen 


Jahresüberschusses 2013, 53.054,8 TEUR. 


Die gemäß § 24 GemHVO geforderte Abdeckung von Jahresfehlbeträgen und der nachrichtliche 


Ausweisung in der Ergebnisrechnung ist erfolgt. Dabei wurde das Jahresergebnis 2012 ebenfalls 


aufgeführt, da in 2012 der Ausweis nicht nachrichtlich erfolgte. Das bereinigte Ergebnis beträgt 


758,1 TEUR und wird 2014 der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuge-


führt. 


 


7. Sonderposten 


a.) Sonderposten aus Zuwendungen 


Die Lutherstadt Eisleben hat Zuwendungen erhalten, die in den Sonderposten nachzuweisen sind. 


Der Nachweis dieser Zuwendungen erfolgte durch Zuwendungsbescheide. Sofern bereits geprüfte 


Verwendungsnachweise vorliegen, dienen diese als Beleg der Zuwendung. Zuweisungen für Infra-


strukturinvestitionen, die die Stadt zur Finanzierung der Investitionen erhalten hat, sind ebenfalls 


als Sonderposten bilanziert.  


Weiterhin sind in dem Posten ausgereichte Zuwendungen zur Finanzierung der städtebaulichen 


Maßnahmen enthalten, welche hauptsächlich von Bund und Land gewährt wurden. Die Auflösung 


erfolgt grundsätzlich linear, analog der bezuschussten Vermögensgegenstände. Nicht den einzel-


nen Objekten zurechenbare Investitionspauschalen/-hilfen werden pauschal über 20 Jahre, Investi-


tionszuweisungen der Stadtsanierung und des Denkmalschutzes über 25 Jahre aufgelöst.  


Ausgewiesen werden darüber hinaus KommInvest-Darlehen, deren Tilgung durch das Land Sach-


sen-Anhalt übernommen worden ist.  


b.) Sonderposten aus Beiträgen 


Der Sonderposten betrifft Straßenausbaubeiträge, die in der Lutherstadt Eisleben und in den Orts-


teilen Wolferode und Rothenschirmbach für Investitionsaufwendungen, die durch das Vorhalten 


von Verkehrsanlagen (öffentliche Straßen, Wege, Plätze sowie selbständige Grünanlagen und 


Parkeinrichtungen) entstanden sind.  
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Der Sonderposten umfasst die bisher veranlagten Beiträge unter Berücksichtigung der bisher über 


die Nutzungsdauer des Anlageguts, für das die Veranlagung erfolgte, vorzunehmenden Auflösun-


gen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam, entsprechend der Abschreibung der 


bezuschussten Vermögensgegenstände.  


 


c.) Sonstige Sonderposten 


Hier sind für zugeordnete Grundstücke gemäß Vermögenszuordnungsgesetz Sonderposten bilan-


ziert. 


Die ausgewiesenen Sonderposten erhöhen sich von 38.998,7 TEUR um 2.266,8 TEUR auf 


41.265,5 TEUR. Den ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten in Höhe von            


1.148,2 TEUR stehen neben der Investitionspauschale gemäß § 16 Finanzausgleichgesetz  


(860,7 TEUR) erhaltene Zuwendungen und Zuschüsse, u.a. für die Stadtsanierung Altstadt und 


den Stadtumbau Ost gegenüber. 
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8. Rückstellungen 


Rückstellungen stellen Verbindlichkeiten gegenüber sich selbst oder gegenüber einem Dritten dar, 


die dem Grunde, der Höhe oder der Fälligkeit nach noch ungewiss sind, deren wirtschaftliche Ur-


sache vor dem Bilanzstichtag liegt und bei denen eine hinreichende Wahrscheinlichkeit der Inan-


spruchnahme besteht. Die Bewertung erfolgte in Höhe der zukünftigen Zahlungsverpflichtungen 


bzw. der voraussichtlichen Inanspruchnahme. Eine Rückstellung ist aufzulösen, soweit der Grund 


für ihre Bildung entfallen ist. 


Folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Rückstellungen im Haushaltsjahr: 


Rückstellungsart
Bestand zum 


31.12.2012 in EUR
Bestand zum 


31.12.2013 in EUR


Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien 0,00 0,00
Sanierung von Altlasten 0,00 0,00
Unterlassene Instandhaltungen 0,00 27.350,30


Altersteilzeit, Urlaubsansprüche aufgrund von Krankheit 2.807.830,44 2.439.972,58
Finanzausgleich 0,00 0,00
Steuerschuldverhältnisse 0,00 0,00
Sonderabgabeschuldverhältnisse 7.118,79 4.114,19
Gerichtskosten 64.226,45 64.226,45
Verluste aus schwebenden Geschäften 0,00 0,00
Sonstige Rückstellungen:


Beratungskosten 0,00 0,00
Eröffnungsbilanz, Buchführung, Jahresabschluss 48.728,28 41.785,03
Schadensersatz 0,00 0,00
Feldhamster/Gewerbegebiet Strohhügel 302.109,23 290.214,83
Bereits erbrachte Leistungen 30.700,00 37.540,01
Verzinsung Fördermittel Stadtsanierung 482.130,69 607.971,78
Kinderbetreuung in anderen Kommunen 3.050,00 0,00
Summe 3.745.893,88 3.513.175,17  


Im Jahr 2013 erfolgte erstmalig die Bildung einer Rückstellung für unterlassene Instandhaltung in 


Höhe von 27,4 TEUR.  


 


Die Rückstellung für Altersteilzeit beruht auf Altersteilzeitvereinbarungen mit neun Beamten und  


19 Angestellten, wobei Erfüllungsrückstände und Aufstockungsbeträge Berücksichtigung fanden. 


Die Bilanzierung erfolgte in Anlehnung an handelsrechtliche Verfahren unter Einbeziehung der 
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Hinweise des Ministeriums des Inneren des Landes Sachsen-Anhalt vom 28.08.2009. Biometri-


sche Abschläge, Abzinsungen sowie Ausgleichsansprüche bei Nichterreichung des Rentenalters 


wurden nicht berücksichtigt.  


Es befinden sich insgesamt 17 Altersteilzeitnehmer in der Freizeitphase und 5 in der Beschäfti-


gungsphase. Fünf Beschäftigte wechselten in 2013 von der Beschäftigungsphase in die Freizeit-


phase über. Ein Beamter ist im Teilzeitmodell beschäftigt. Im Jahr 2013 wurden keine weiteren Al-


tersteilzeitvereinbarungen geschlossen. Die Rückstellungen für Altersteilzeit reduzierten sich in 


2013 von 2.773,8 TEUR um 377,3 TEUR auf 2.396,5 TEUR. 


Aufgrund von zu gering gebildeten Rückstellungen in den Vorjahren 2010 und 2011 und durch ei-


ne höhere Inanspruchnahme von Rückstellungen in den benannten Jahren erfolgten Korrekturbu-


chungen im Jahr 2012 und 2013. Auf Grundlage der Kenntnis der tatsächlichen Auszahlungen der 


Folgejahre werden Rückstellungen, die zu hoch gebildet wurden und die nicht mehr benötigt wer-


den, spätestens zum Ende der Freizeitphase aufgelöst.  


Der Gesetzgeber sieht vor, für abzugeltenden Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkran-


kung oder auch Elternzeit eine Rückstellung zu bilden. Zum 01.01.2013 besteht eine Rückstellung 


in Höhe von 9,3 TEUR. In dem Jahr 2013 erfolgte eine Inanspruchnahme in Höhe von  


6,4 TEUR und eine Auflösung in Höhe von 0,1 TEUR. Es erfolgte weiterhin eine Zuführung in Hö-


he von 16,0 TEUR, sodass zum 31.12.2013 18,7 TEUR erfasst wurden. 


Der Bestand an Rückstellungen für Nachzahlung der Beamtenbesoldung in Sachsen-Anhalt ver-


änderte sich 2013 nicht und beträgt 24,7 TEUR. 


Sachverhalte, die für die Bildung von Rückstellungen für den Finanzausgleich oder aus Steuer-


schuldverhältnissen in Betracht kommen, sind nicht bekannt.  


Für Sonderabgabenschuldverhältnisse besteht eine Rückstellung zum 01.01.2013 in Höhe von 


7,1 TEUR. Durch eine Inanspruchnahme der Rückstellungen in Höhe von 4,2 TEUR und einer Zu-


führung in Höhe von 1,2 TEUR reduzierte sich der Bestand zum 31.12.2013 auf 4,1 TEUR. 


Eine Zuführung und/oder Inanspruchnahme der Rückstellung für Verluste aus schwebenden Ge-


schäften und Gerichtskosten erfolgte nicht. 
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Die Rückstellung für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten unterteilt sich in Rückstellungen 


für Buchführungskosten, Feldhamster, bereits erbrachte Leistungen, Verzinsung von Fördermitteln 


sowie Kinderbetreuung. Rückstellungen für Beratungskosten und Schadensersatz wurden nicht 


gebildet. 


Die Rückstellungen für Buchführungskosten betragen zum 31.12.2012 48,8 TEUR. Neben Prü-


fungskosten, Beratungskosten und EDV-Kosten im Zuge der Einführung des neuen kommunalen 


Haushaltsrechtes wurden auch Schulungskosten berücksichtigt. Eine Inanspruchnahme erfolgte in 


2013 in Höhe von 8,0 TEUR, hauptsächlich für Schulungskosten zur Einführung des neuen kom-


munalen Haushaltsrechtes. Für die Prüfungskosten des Jahresabschlusses 2013 wurden           


1,0 TEUR zurückgestellt, sodass die Höhe der Rückstellung zum Bilanzstichtag 41,8 TEUR betrug. 


Die Rückstellung zur Sicherung des Lebensraumes der geschützten Feldhamster im Gewerbege-


biet Strohügel wurde gebildet, da seit 2009 Feldhamsterumsiedlungen erfolgen müssen, damit sich 


Unternehmen auf diesen Flächen ansiedeln und die Verpflichtungen der nächsten 25 Jahre erfüllt 


werden können. In 2013 wurden 12,0 TEUR für die Ausgleichszahlungen an einen Landwirt in An-


spruch genommen. Eine Zuführung erfolgte nicht, sodass die Höhe der Rückstellung 290,2 TEUR 


zum 31.12.2013 betrug. 


Die Rückstellung für bereits erbrachte Leistungen stand zum 31.12.2012 mit 30,7 TEUR für Hono-


rarleistungen sowie Ablöseanteile zu Buche. In 2013 erfolgte keine Veränderung. 


Für die Rückzahlung von Zinsen auf nicht verwendete Fördermittel besteht zum 01.01.2013 eine 


Rückstellung in Höhe von 482,1 TEUR. Nach einer Zuführung in Höhe von 125,8 TEUR wurden 


somit zum 31.12.2013 Rückstellungen in Höhe von 607,9 TEUR erfasst. Der Bestand setzt sich 


zusammen aus Verzinsungen aufgrund nicht fristgerechter Verwendung von Fördermitteln für 


Baumaßnahmen der Stadtsanierung (605,3 TEUR), sowie der Bahnübergänge „Wolferöder Weg“ 


und „Windmühlenweg“ (2,6 TEUR). 
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9. Verbindlichkeiten  


Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Kredite zur Sicherung der 


Zahlungsfähigkeit betrugen zum Bilanzstichtag 8.756,3 TEUR. Verbindlichkeiten aus Kreditauf-


nahmen für Investitionen hatten zum 31.12.2013 einen Bestand von 13.732,9 TEUR. Des Weiteren 


stehen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 2.293,2 TEUR sowie Verbindlichkei-


ten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 633,7 TEUR und sonstige Verbindlichkeiten in 


Höhe von 850,3 TEUR zu Buche. 


10. Passive Rechnungsabgrenzungsposten  


Die Bewertung erfolgte zum Nennwert und umfasst die Erträge für das Folgejahr 2014, die bereits 


in Vorjahren sowie dem Haushaltsjahr 2013 eingezahlt wurden.  


11. Ist-Ist Vergleich 


Vermögensrechnung 


Die Abweichungen sind unter 3. ff. bereits erläutert. 


Ergebnisrechnung 


Die Ergebnisrechnung zeigt im Vergleich der Ist-Zahlen 2012 zu den gebuchten Ist-Zahlen 2013 


folgende erhebliche Unterschiede: 


Im Jahr 2012 wurden Steuern und ähnliche Abgaben in Höhe von 12.518,8 TEUR gebucht. Im 


Haushaltsjahr 2013 wurden unter diesem Posten 13.870,8 TEUR erfasst. Dies entspricht einer 


Steigerung von 1.352,0 TEUR und ist im Wesentlichen auf Gewerbesteuermehrerträge in Höhe von 


870,9 TEUR und eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Höhe von   


371,5 TEUR zurückzuführen. 


Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr         


(13.730,9 TEUR) erheblich um 3.352,3 TEUR auf 17.083,2 TEUR. Grund hierfür ist im Wesentli-


chen eine Bedarfszuweisung vom Land Sachsen-Anhalt im Jahr 2013 in Höhe von 3.230,0 TEUR.  
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Im Haushaltsjahr 2013 waren Transfererträge (Schuldenerlasshilfe vom Land-STARK II) in Höhe 


von 408,2 TEUR zu verzeichnen. Die geringeren Erträge in 2012 waren darauf zurückzuführen, 


dass in 2012 weniger Umschuldungen in STARK II-Darlehen möglich waren. 


  
Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten reduzierten sich im Vergleich zum Vor-


jahr (1.634,1 TEUR) um 1.000,06 TEUR auf 633,5 TEUR. Ursächlich hierfür ist die ertragsminder-


ne Korrektur von Forderungen gegen den AZV Eisleben-Süßer See, aufgrund des Amtshilfeverfah-


rens. 


Im Gegenzug sind nahezu unwesentliche veränderte Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgel-


ten, Kostenerstattungen und Umlagen zu verzeichnen. Im Jahr 2012 wurden unter diesem Posten      


1.694,3 TEUR gebucht. Im Jahr 2013 sind nunmehr Beträge in Höhe von 1.650,0 TEUR erfasst 


worden. Dies entspricht einem Rückgang in Höhe von 44,3,0 TEUR und ist auf geringere Erträge 


aus Kostenerstattungen und Mieten und Pachten zurückzuführen.  


Durch den Verkauf der Niederschlagsentwässerungsanlagen an den AZV Eisleben-Süßer See und 


der damit verbundenen Auflösung der Sonderposten für Fördermittel für Niederschlagsentwässe-


rungsanlagen in Höhe von 1.751,8 TEUR erhöhten sich die sonstigen ordentliche Erträge auf 


4.899,2 TEUR. 


Die Finanzerträge reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr (5.774,0 TEUR) um 3.428,4 TEUR auf 


2.345,6 TEUR. Grund hierfür ist eine außerplanmäßige Ausschüttung der Wohnungsbaugesell-


schaft der Lutherstadt Eisleben mbH an die Lutherstadt Eisleben in Höhe von 4.710,0 TEUR, wel-


che nur einmalig im Jahr 2012 erfolgte. 


Im Bereich der Aufwendungen ist ein Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 


der Transferaufwendungen und der bilanziellen Abschreibungen zu verzeichnen.  


Im Jahr 2013 erhöhten sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 426,3 TEUR auf 


6.993,3 TEUR und ist auf höhere Aufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und bauli-


chen Anlagen sowie bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen zurückzufüh-


ren. 


Durch die Erhöhung der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um 1.070,9 TEUR erhöhten sich im 


Wesentlichen die Transferaufwendungen um 1.077,1 TEUR auf 15.163,2 TEUR.  
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Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen reduzierten sich um 113,1 TEUR im Vergleich zum Vor-


jahr auf 2.123,6 TEUR. Die hauptsächliche Ursache hierfür ist eine Reduzierung der sonstige Per-


sonal- und Versorgungsaufwendungen (um 57,4 TEUR), der Aufwendungen für Inanspruchnahme 


von Rechten und Diensten (um 31,8 TEUR), der Geschäftsaufwendungen (um 94,7 TEUR) und der 


weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufende Verwaltungstätigkeit (um 39,6 TEUR. Dem gegen-


über stand unteranderem eine Erhöhung der Aufwendungen für Wertveränderungen bei Vermö-


gensgegenständen um 119,9 TEUR. 


 


Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen reduzierten sich 2013 um 189,0 TEUR auf 688,3 TEUR. 


Grund hierfür sind im Wesentlichen geringere Zinsaufwendungen für Kreditinstitute durch bereits 


abgebaute Verbindlichkeiten. 


 
Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen erhöhten sich in 2013 um 840,8 TEUR auf       


6.062,0 TEUR. Die Erhöhung lässt sich auf die außerplanmäßige Abschreibung des Buchwertes 


des „Niederschlagswasserentwässerungsvermögen“ in Höhe von 1.869,0 TEUR und des Buchwer-


tes für „Straßenbeleuchtung“ in Höhe von 526,3 TEUR zurückzuführen.  


Finanzrechnung 


Die Finanzrechnung zeigt im Vergleich der Ist-Zahlen 2012 zu den gebuchten Ist-Zahlen 2013 fol-


gende erhebliche Unterschiede: 


Im Jahr 2012 wurden Steuern und ähnliche Abgaben in Höhe von 12.485,8 TEUR gebucht. Im 


Haushaltsjahr 2013 wurden unter diesem Posten 13.363,6 TEUR erfasst. Dies entspricht einer 


Steigerung von 877,8 TEUR und ist im Wesentlichen auf Gewerbesteuermehreinzahlungen in Hö-


he von 452,5 TEUR und eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Höhe 


von 371,9 TEUR zurückzuführen. 


Die Einzahlungen für Zuwendungen und allgemeine Umlagen erhöhten sich im Vergleich zum Vor-


jahr erheblich um 3.081,1 TEUR auf 16.400,8 TEUR. Grund hierfür ist im Wesentlichen eine Be-


darfszuweisung vom Land im Jahr 2013 in Höhe von 3.230,0 TEUR.  


 
Die Erhöhung der sonstigen Transfereinzahlungen um 206,4 TEUR auf 408,2 TEUR ist auf höhere 


Schuldendiensthilfen vom Land- „STARK II“ zurückzuführen. 
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Die Einzahlungen für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte erhöhten sich um 286,8 TEUR auf 


1.193,0 TEUR und sind auf höhere Einzahlungen bei Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgel-


ten zurückzuführen. 


Deutlich höhere Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und 


Umlagen in Höhe von 4.591,7 TEUR sind im Jahr 2013 zu verzeichnen. Dies entspricht einer Stei-


gerung in Höhe von 3.478,2 TEUR und ist auf den Verkauf von dem Niederschlagsentwässerungs-


anlagen an den AZV Eisleben-Süßer-See zurückzuführen.  


Die Zinsen und ähnliche Einzahlungen reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr um            


3.600,5 TEUR auf 2.134,1 TEUR. Grund hierfür ist im Wesentlichen eine außerplanmäßige Aus-


schüttung der Wohnungsbaugesellschaft der Lutherstadt Eisleben mbH an die Lutherstadt Eisleben 


in Höhe von 4.710,0 TEUR, welche nur einmalig im Jahr 2012 erfolgte. 


Die Personalauszahlungen in Höhe von 7.362,3 TEUR erhöhten sich 2013 um 347,9 TEUR und 


sind im Wesentlichen auf höhere Auszahlungen für Dienstauszahlungen und Beiträge für Versor-


gungskassen zurückzuführen. 


Im Jahr 2013 erhöhten sich die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen um 597,0 TEUR auf 


6.106,8 TEUR und sind auf höhere Auszahlungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und bauli-


chen Anlagen sowie bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen zurückzufüh-


ren. 


Durch die Erhöhung der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um 1.070,9 TEUR erhöhten sich im 


Wesentlichen die Transferauszahlungen um 1.100,4 TEUR auf 14.911,0 TEUR. 


Zinsen und ähnliche Auszahlungen reduzierten sich 2013 um 257,0 TEUR auf 639,2 TEUR. Grund 


hierfür sind im Wesentlichen geringere Zinsauszahlungen. 


Auszahlungen für Investitionen reduzierten sich im Jahr 2013 um 13.783,7 TEUR auf             


3.797,9 TEUR. Der Hauptgrund hierfür sind die Auszahlungen für den Anteilskauf der Stadtwerke  


Lutherstadt Eisleben im Jahr 2012. 


Im Jahr 2013 werden ungeklärte Einzahlungen in Höhe von 89,7 TEUR ausgewiesen. Diese resul-


tieren zum Teil aus den von Steuerschuldnern bewusst vorzeitig geleisteten Zahlungen, erhaltenen 


Spenden, die auf den Verwahrdebitor verbucht und erst später zugeordnet wurden sowie aus 


Überzahlungen, welche durch den Jahreswechsel erst in Folgejahren zurückgezahlt wurden. 
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Bei den ungeklärten Auszahlungen 2013 in Höhe von 201,6 TEUR handelt es sich überwiegend 


um durchlaufende Lohnzahlungen an den Eigenbetrieb Betriebshof über den Verwahr-Debitor. Der 


Ausgleich hier erfolge im Januar 2014. Bei den verbleibenden ungeklärten Auszahlungen war bei 


den Ausgleichszahlungen systembedingt das Buchungsdatum für den Ausgleich das Jahr 2015 


hinterlegt. Somit werden diese Zahlungen 2013 als ungeklärt dargestellt. Eine Korrektur erfolgt mit 


dem Jahresabschluss 2014. 


Das Gesamtvermögen der Lutherstadt Eisleben veränderte sich im Jahr 2013 nur minimal um     


51,0 TEUR auf 124.188,2 TEUR. Wesentliche Veränderungen sind bei den immateriellen Vermö-


gensgegenständen und dem Umlaufvermögen zu verzeichnen und auf den Verkauf der Nieder-


schlagsentwässerungsanlagen an den AZV Eisleben-Süßer See zurückzuführen. 


12. Sonstige Angaben  


Konzessionsverträge 


Die Lutherstadt Eisleben hat mit Versorgungsunternehmen Konzessionsverträge geschlossen, 


wodurch dem Konzessionsnehmer die Nutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze gestat-


tet wird. 


Konzessionsverträge 
Strom 


Abschluss / Inkrafttreten Ver-
längerung 


Gültigkeit 
bis 


 Konzessionsneh-
mer 


Lutherstadt Eisleben 21.04.2011/01.01.2012 30.06.2031 SLE GmbH 


Unterrißdorf 21.04.2011/01.01.2012 30.06.2031 SLE GmbH 


Volkstedt  21.04.2011/01.01.2012 30.06.2031 SLE GmbH 


Hedersleben 21.04.2011/01.01.2012 30.06.2031 SLE GmbH 


Rothenschirmbach 17.04.1991/27.11.2001 31.12.2019 MEAG/ EnviaM 


Wolferode 26.06.1991/22.05.2000 31.12.2019 MEAG/ EnviaM 


Osterhausen 29.12.1991/29.11.2001 31.12.2019 MEAG/ EnviaM 


Schmalzerode  22.07.1991/07.12.2001 31.12.2019 MEAG/ EnviaM 


Polleben 17.07.1991/24.04.2002 31.12.2019 MEAG/ EnviaM 


Bischofrode  25.07.1991/22.11.2001 31.12.2019 MEAG/ EnviaM 


Burgsdorf 07.10.1991/02.04.2002 31.12.2019 MEAG/ EnviaM 
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Konzessionsverträge Gas Abschluss / Inkrafttreten Gültigkeit 
bis 


Konzessionsnehmer 


Lutherstadt Eisleben rückw. 01.07.1995 30.06.2015 SLE GmbH 


Unterrißdorf 22.08.1995 31.07.2015 SLE GmbH 


Volkstedt 19.12.1995 30.11.2015 SLE GmbH 


Wolferode 07.03./ 26.03.1996 28.02.2016 GSA/ MITGAS 


Hedersleben 23.10.1996 30.09.2016 GSA/ MITGAS 


Rothenschirmbach 27.05/ 03.06.1997 31.05.2017 
/Übertragung 
2009 Flüs-
siggas  


GSA/ MITGAS 
Tyczka Totalgas 


Bischofrode  02.07./ 09.07.1997 30.06.2017 GSA/ MITGAS 


Schmalzerode  07.08./ 19.08.1997 31.07.2017 GSA/ MITGAS 


Osterhausen 12.08./ 21.08.1997 31.07.2017 GSA/ MITGAS 


Polleben 12.08./ 21.08.1997 31.07.2017 GSA/ MITGAS 
 


 
 


   


Konzessionsverträge 
Wasser 


Abschluss / Inkraft-
treten/Verlängerung 


Gültigkeit 
bis 


 Konzessionsnehmer 


Lutherstadt Eisleben 14.07./19.08.1998 19.08.2018 SLE GmbH 


Unterrißdorf 12.12.1996 / 01.01.1997 31.12.2016 SLE GmbH 


Volkstedt  19.11.1996 / 01.01.1997 31.12.2016 SLE GmbH 


Hedersleben 09.03.2000 / 01.01.2009 31.12.2022 MIDEWA 


Rothenschirmbach 01.01.1998 31.12.2022 MIDEWA 


Wolferode 29.06.2000 / 01.01.2009 31.12.2022 MIDEWA 


Osterhausen 19.09.2000 / 01.01.2009 31.12.2022 MIDEWA 


Schmalzerode  21.11.2000 / 01.01.2000 31.12.2022 MIDEWA 


Polleben 09.06.2000 / 01.01.2009 31.12.2022 MIDEWA 


Bischofrode  01.01.2000 31.12.2022 MIDEWA 


Burgsdorf 25.05.2000 / 01.01.2009 31.12.2022 MIDEWA 
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Personalbestand 


Im Jahr 2013 wurden durchschnittlich 115 Beschäftigte (vgl. 2012: 114 Beschäftigte) und 37 Be-


amte (vgl. 2012: 37 Beamte) beschäftigt. 


Einwohnerzahl 


Zum 31. Dezember 2013 betrug die Einwohnerzahl der Lutherstadt Eisleben 24.282. 


 
 
 
 
Lutherstadt Eisleben, den 05. Februar 2020 
 
 
 
Jutta Fischer  
Oberbürgermeisterin 


 







 


Lutherstadt Eisleben 


- Rechenschaftsbericht für das Jahr 2013 -           


 
 
 
 
 


 


 
 


169 
 


Rechenschaftsbericht für das Jahr 2013 
 
 


1. Allgemeine Vorbemerkungen 
 


Gemäß § 108 GO LSA hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jah-


resabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht, der als An-


lage beizufügen ist, zu erläutern. 


Im Rechenschaftsbericht sind nach Maßgabe des § 48 GemHVO-Doppik der Verlauf der Haus-


haltswirtschaft und die Lage der Gemeinde so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnis-


sen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresab-


schlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu 


erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen. Der Rechenschaftsbericht 


soll auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres einge-


treten sind und zu erwartende mögliche Risiken von besonderer Bedeutung darstellen. 


Nach der Umstellung des kommunalen Rechnungswesens auf die Doppik ist der vorliegende Jah-


resabschluss 2013 der vierte doppische Jahresabschluss der Lutherstadt Eisleben. Bei den zu-


künftigen Jahresabschlüssen könnte es unter Umständen erforderlich sein, Wertansätze des Jah-


resabschlusses und auch der Eröffnungsbilanz anzupassen.  


Als Anlage zum Jahresabschluss gibt der Rechenschaftsbericht Auskunft über die wirtschaftliche 


Lage der Lutherstadt Eisleben, beschreibt den Verlauf der Haushaltswirtschaft und nimmt eine 


Bewertung der Jahresabschlussrechnungen und der Vermögensrechnung der Lutherstadt vor. 


Der Rechenschaftsbericht in der kommunalen Doppik soll ein den tatsächlichen Verhältnissen der 


Lutherstadt Eisleben entsprechendes Bild über die wirtschaftliche Lage vermitteln und Aufschluss 


über besondere finanzwirtschaftliche Ereignisse des Berichtsjahres sowie mögliche zukünftige Ri-


siken in Bezug auf die Haushaltsführung der Kommune geben. Er lehnt sich an den Lagebericht 


entsprechend des § 289 HGB an.  
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2. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen der Lutherstadt Eisleben  


Die Lutherstadt Eisleben mit einer Gemeindefläche von ca. 144 km² und mit 24.282 Einwohnern 


(Stand 31.12.2013) ist wirtschaftliches und kulturelles Mittelzentrum für den Landkreis Mansfeld-


Südharz. 


In den Jahren 2004 bis 2010 wurden die Orte Volkstedt, Rothenschirmbach, Wolferode, Unterriß-


dorf, Polleben, Bischofrode, Schmalzerode, Osterhausen, Kleinosterhausen, Sittichenbach,      


Hedersleben, Oberrißdorf und Burgsdorf eingemeindet. 


Bereits im Jahr 994 wurde die Stadt erstmals urkundlich erwähnt und bekam im 12. Jahrhundert 


das Stadtrecht verliehen. 


Im 15. und 16. Jahrhundert entwickelte sich die Stadt auf Grund ihrer Lage am Schnittpunkt zweier 


großer Handelsstraßen und vor allem durch den Abbau und die Verhüttung des Kupferschiefers zu 


der bedeutendsten Stadt in der mächtigen Grafschaft Mansfeld. 


Eine zweite Blütezeit erlebte die Stadt im 19. Jahrhundert, begründet durch den Kupferbergbau 


und die Hüttenindustrie, aber auch durch die Samenzucht. Die Zeit des wirtschaftlichen Wohlstan-


des, des geistig kulturellen Hochs und der Macht der Mansfelder Grafen hat die Stadt geprägt und 


ihr bedeutende Zeugnisse deutscher Geschichte hinterlassen, wie z.B. den mittelalterlichen Markt 


mit dem Rathaus, die Stadtschlösser der Mansfelder Grafen oder die stattlichen Bürgerhäuser. Sie 


vermitteln einen historischen Einblick in das einstige Flair der Stadt. 


Martin Luther, eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der Stadt, wurde 1483 in Eisleben gebo-


ren, 1546 starb er hier bei einem seiner Besuche. 


Die Stadt bewahrt mit Stolz das Andenken an den Reformator und erhielt dafür 1946 den Beina-


men Lutherstadt. 1997 erfolgte die Aufnahme der Lutherstätten in die Liste des Weltkulturerbes der 


UNESCO. 


Die Luthergedenkstätten (insbesondere Geburts- und Sterbehaus) sind international bekannt und 


wichtige touristische Ziele. Mit Luthers Taufkirche St. Petri-Pauli, der Hauptkirche St. Andreas und 


weiteren historischen Gebäuden aus der Lutherzeit prägen sie den Welterbebereich in der Altstadt. 


Der Eisleber Wiesenmarkt ist als Mitteldeutschlands größtes Volksfest überregional etabliert. 
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Der Kupferschieferbergbau prägte nahezu 800 Jahre das Leben und die Entwicklung unseres 


Landstriches. Bereits seit den 70er Jahren ist Eisleben jedoch von Prozessen des wirtschaftlichen 


Strukturwandels betroffen. Das endgültige Ausschürfen der Kupfererzlagerstätten auf dem Stadt-


gebiet hatte bereits vor der Wende sowohl die Abwanderung von Einwohnern als auch eine wirt-


schaftliche Schwerpunktverlagerung zur Folge. Als Sitz der Leitung des VEB Mansfeld Kombinates 


war die Stadt trotzdem ein Zentrum ökonomischer Macht in der ehemaligen DDR. Mit der politi-


schen Wende brachen die wirtschaftlichen Strukturen in Eisleben nahezu komplett zusammen. Die 


in den 1990er Jahren erfolgten Ausgründungen und Neuansiedlungen von Unternehmen konnten 


das frühere Arbeitsplatzangebot nicht kompensieren. Dementsprechend beschleunigten sich die 


Einwohnerverluste deutlich. Dies zeigt die nachfolgende Tabelle: 


Entwicklung der Einwohnerzahlen 


Jahr 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013


Einwohner 31.882 29.526 27.540 25.489 24.556 24.384 24.282


Geburten 182 228 178 203 196 205 212
Sterbefälle 439 406 398 391 345 373 392


Saldo natürlich -257 -178 -220 -188 -149 -168 -180


Zuzüge 727 1.180 1.143 1.020 1.164 1.190 1.236
Fortzüge 969 1.467 1.423 1.047 1.220 1.193 1.158


Saldo Wanderung -242 -287 -280 -27 -56 -3 78
 


 
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt.  
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Voraussichtliche Bevölkerungsveränderung bis zum Jahr 2025 


2008 2025 absolut


Personen 26.190 19.342 -6.848


davon unter 20-jährige % 14,6 15,1


20 bis unter 65-jährige % 60,3 50,5


65 und älter % 25,1 34,4


Nichterwerbsfähige an Erwerbsfähigen
(unter 20 und 65 und älter) an (20 bis unter 65) % 66,0 98,0


 Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt.  
 


Die sinkende Einwohnerzahl geht außerdem mit einem Anstieg des Durchschnittsalters einher und 


entspricht daher dem allgemeinen Trend der demografischen Entwicklung. Diese Entwicklung stellt 


auch die Lutherstadt Eisleben vor neue Herausforderungen und muss bei allen 


kommunalpolitischen Entscheidungen beachtet werden. 


Der kontinuierliche Rückgang der Geburtenrate ist vor allem für die Entwicklung der Schul- und 


Kindereinrichtungen von Bedeutung.  


Entwicklung Gewerbe 


Im Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalt ist die Stadt als Mittelzentrum definiert und als 


Vorzugsstandort für landesbedeutsame Industrie- und Gewerbeflächen festgelegt. 


Die Lage an der unmittelbaren Peripherie des wirtschaftlichen Ballungsraumes Halle-Leipzig und 


die gute Verkehrsanbindung (Knoten B 80 / B 180, Umgehungsstraße und Autobahnzubringer zur 


A 38) bieten gute Rahmenbedingungen für mittelständische Produktionsbetriebe und sind 


Grundvoraussetzungen für die wirtschaftliche Entwicklung der Lutherstadt Eisleben. 


Die durch den langjährigen Kupferschieferbergbau historisch begründete Monostruktur wurde 


durch eine längerfristige Umstrukturierung der einseitig ausgeprägten Wirtschaft abgebaut. 


Einen wesentlichen Effekt brachte dabei die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe in den  


erschlossenen Gewerbe- und Industriegebieten. 
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Unternehmen wie z.B. die ARYZTA Bakeries Deutschland GmbH und die Hallog GmbH operieren 


erfolgreich am Standort und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter. 


Für ansiedelnde Gewerbebetriebe stehen ausreichend qualifizierte Arbeitskräfte aus einem breiten 


Berufsspektrum zur Verfügung. Zurzeit ist die Zahl der Pendler in den Wirtschaftsraum Halle/ 


Leipzig hoch.    


Entwicklung der Kommunalfinanzen 


Die Entwicklung der Kommunalfinanzen lässt sich in vier Phasen einteilen, die jedoch nicht syn-


chron zu den Phasen der Einwohnerentwicklung verlaufen. 


 


Die Tabelle (Werte aus kameralistischen Haushalt) wird ab 2010 nicht mehr fortgesetzt. Aufgrund der Doppik Einführung sind 
die Werte mit den Vorjahren nicht mehr vergleichbar.  
 


In der ersten Phase bis 1995 ist zu erkennen, dass diese durch hohe Sondertransfers im Rahmen 


des Aufbaus Ost gekennzeichnet ist. Die kommunalen Steuereinnahmen stiegen in den ersten 


Jahren bis 1995 um 200 Prozent. Die Bevölkerung ging in diesem Zeitraum um 2.047 Einwohner 


zurück. 


Die zweite Phase von 1995 bis 2000 ist gekennzeichnet durch einen Rückgang der Sondertrans-


fers. Die Steuereinnahmen erreichten erst 1999 wieder das Niveau von 1995. Die Verschuldung 


stieg in diesem Zeitraum um 400 EUR je Einwohner an.  
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Ein wichtiger Ausgabefaktor war hierbei der Erwerb von Land, auf dem Industriegebiete ausgewie-


sen und erschlossen wurden. Auch in diesem Zeitraum sank die Einwohnerzahl. 


In der dritten Phase von 2000 bis 2006 lässt sich einnahmeseitig zum Teil eine Stagnation feststel-


len. In den Jahren 2004 und 2006 gingen die Zuweisungen gegenüber dem Niveau von 1992 um 


ca. 50 Prozent zurück. Die Steuern stiegen in dieser Phase um 100 EUR/Einwohner.  


Ab 2006 bis zur Einführung der Doppik im Jahr 2010, der vierten Phase, ist ein deutlicher Rück-


gang der Verschuldung je Einwohner zu verzeichnen, aber leider auch eine Stagnation der Ein-


nahmen. 


Verschuldung Lutherstadt Eisleben pro Einwohner in Euro (ohne Kassenkredite) 


 


Die Graphik verdeutlicht die empfindliche Abhängigkeit der städtischen Finanzen von den Zahlun-


gen höherer Gebietskörperschaften. Die fallende Tendenz zeigt, dass sich mit den Eingemeindun-


gen und den daraus wachsenden Ausgaben für Infrastrukturinvestitionen in den neuen Ortsteilen 


diese Abhängigkeit bei stagnierenden Eigeneinnahmen noch verstärken wird. Für die Zukunft ist 


die Höhe der Transfers noch unsicher, da Eisleben bei sinkender Einwohnerzahl weniger pauscha-


le Mittel bekommen wird.  
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Umsetzung der Gemeindegebietsreform  


Die Lutherstadt Eisleben hatte die vom Land zum Gesetz erhobene Gemeindegebietsreform ge-


nauso umzusetzen, wie die umliegenden Gemeinden bzw. Verwaltungsgemeinschaften. Dies war 


mit Schwierigkeiten verbunden. Die Lutherstadt Eisleben musste zum Teil erhebliche Schulden 


übernehmen und außerdem dazu beitragen, den Investitionsstau in einigen ehemaligen Gemein-


den abzubauen. Für die Gemeinden bedeutete es, ihre Selbstständigkeit aufzugeben und damit 


einen vermeintlichen Identitätsverlust hinzunehmen. 


Trotz der schwierigen Situation hat die Lutherstadt Eisleben mit den in Frage kommenden Ge-


meinden Gebietsänderungsverträge abgeschlossen, durch deren Inhalt, im Rahmen der gesetzli-


chen Möglichkeiten, den Wünschen der Gemeinden nach Identitätssicherung und Traditionspflege 


nachgekommen wird. Auch mit den Gemeinden, die sich erst kurz vor dem Ende der "freiwilligen 


Phase" zum Beitritt entschlossen haben, wurden noch solche Verträge abgeschlossen. Damit ha-


ben sich die ehemaligen Gemeinden das Recht gesichert, als Ortschaft einen Ortschaftsrat zu 


wählen, der zu allen die Ortschaft betreffenden Angelegenheiten gehört werden muss. Außerdem 


haben die Ortsbürgermeister in jeder Sitzung des Stadtrates und seiner Ausschüsse das Recht, 


das Wort zu ergreifen oder Fragen zu stellen. Mit allen per Gebietsänderungsvertrag beigetretenen 


Gemeinden hatte die Lutherstadt Eisleben die Fortgeltung ihres bis dato gültigen Ortsrechtes, für 


den längst möglichen vom Gesetzgeber zugelassenen Zeitraum, vereinbart. 


Zum 01.01.2010 war die Eingliederung der zehn Ortschaften abgeschlossen. 


Die Ortschaften brachten Infrastrukturvermögen, Rücklagen und Sonderrücklagen in die Lu-


therstadt Eisleben, aber auch Schulden und bis dato nicht getilgte Investitionskredite mit in den 


städtischen Haushalt ein. 
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Entwicklung Kreditmarktschulden mit Eingemeindungen 


Aus der nachfolgenden Tabelle sind die Kreditsummen der Ortschaften zum Zeitpunkt der jeweili-


gen Eingemeindung aufgeführt. 


Kernstadt + Ortschaften Kreditsumme in EUR Einwohnerzahl Pro-Kopf-Verschuldung in EUR 


Eisleben  18.104.165,41 22.218 817,54 


Volkstedt - 2004 2.120.400,00 1.271 1.670,00 


Wolferode - 2005 1.491.558,00 1.282 1.163,00 


Rothenschirmbach - 2005 2.066.642,00 659 3.136,00 


Polleben - 2006 2.380.012,00 1.117 2.130,00 


Unterrißdorf - 2006 129.527,00 490 264,00 


Osterhausen - 2009* 362.972,00 1.094 331,00 


Bischofrode - 2009** 31.272,00 725 43,00 


Schmalzerode - 2009 265.043,00 301 880,00 


Hedersleben - 2010 764.029,00 951 803,00 


Burgsdorf - 2010 125.409,00 196 639,00 


* zuzüglich Festbetragskassenkredit in Höhe von 587.000,00 EUR 


** zuzüglich Festbetragskassenkredit in Höhe von 40.000,00 EUR 
 


Zum 01.01.2006 hatte Eisleben mit den Ortsteilen Volkstedt, Wolferode, Rothenschirmbach, Polle-


ben und Unterrißdorf einen Schuldenstand von 27,9 Mio. EUR.  


Zum 01.01.2009 betrug der Schuldenstand aufgrund hoher Tilgungsleistungen trotz der Einge-


meindungen Osterhausen, Bischofrode und Schmalzerode ca. 20,0 Mio. EUR. Zum 01.01.2010 


betrug der Schuldenstand nach den Eingemeindungen Hedersleben und Burgsdorf 18,1 Mio. EUR. 
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3. Verlauf der Haushaltswirtschaft  


Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan der Lutherstadt Eisleben für die Haushaltsjahre 2013 


und 2014 sowie das Haushaltskonsolidierungsprogramm wurden vom Stadtrat der Lutherstadt 


Eisleben in seiner Sitzung am 12.03.2013 beschlossen.  


Im Verlaufe der Jahre 2013 und 2014 wurden zwei Nachtragshaushaltssatzungen beschlossen. 


Die 2. Nachtragshaushaltssatzung wurde am 30.09.2014 beschlossen und am 03.11.2014 vom 


Landkreis Mansfeld-Südharz genehmigt. 


Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen ermöglicht eine Analyse der Jahresab-


schlussrechnungen und der Vermögensrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. 


Da es sich bei dem vorliegenden Jahresabschluss um den vierten doppischen Jahresabschluss 


handelt, kann ein Vergleich der Strukturen und Werte des Vorjahres vorgenommen werden. 


Im Folgenden wird eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen sowie der Vermögensrech-


nung zum Stichtag 31.12.2013 vorgenommen. Die weitergehende Aufbereitung von Kennzahlen 


wird in den Folgejahresabschlüssen sukzessive erweitert. Die Gliederung erfolgt nach Ergebnis-


rechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung 
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3.1 Ergebnisrechnung 


Die Ergebnisrechnung 2013 zeigt zusammengefasst folgendes Bild: 


Posten
Ergebnis des 


Vorjahres      
in EUR


fortgeschriebener 
Haushaltsansatz des 


Jahres in EUR


Ergebnis des 
Haushaltsjahres       


in EUR


  Plan/Ist-Vergleich 
in EUR


Ordentliche Erträge 38.698.101,58 37.063.100,00 40.890.490,31 3.827.390,31


Ordentliche 
Aufwendungen 


36.090.139,57 37.263.300,00 38.171.697,31 908.397,31


Ordentliches 
Ergebnis 


2.607.962,01 -200.200,00 2.718.793,00 2.918.993,00


Außerordentliche 
Erträge 


0,00 0,00 0,00 0,00


Außerordentliche 
Aufwendungen


0,00 0,00 0,00 0,00


Außerordentliches 
Ergebnis


0,00 0,00 0,00 0,00


Jahresergebnis 2.607.962,01 -200.200,00 2.718.793,00 2.918.993,00
 


Im Haushaltsjahr 2013 konnten ordentliche Erträge in Höhe von 40.890,5 TEUR realisiert werden. 


Dies entspricht einer Steigerung von 3.827,4 TEUR gegenüber dem Planansatz für das Haushalts-


jahr 2013. Weiterhin sind ordentliche Aufwendungen in Höhe von 38.171,7 TEUR zu verzeichnen. 


Dies sind 908,4 TEUR mehr als für 2013 geplant worden.  


Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2013 der Lutherstadt Eisleben weist einen Jahres-


überschuss in Höhe von 2.718,8  aus. Dies entspricht einer Verbesserung gegenüber dem Plan-


ansatz in Höhe von 2.919,0 TEUR und ist dem Verkauf der Niederschlagsentwässerungsanlagen 


an den AZV Eisleben-Süßer See geschuldet. Ein außerordentliches Ergebnis war nicht zu ver-


zeichnen.   
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3.1.1 Ordentliche Erträge  


Den Hauptbestandteil der ordentlichen Erträge stellen die Steuern und ähnliche Abgaben in Höhe 


von 13.870,8 TEUR (33,9 Prozent) sowie die Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von 


17.083,2 TEUR (41,8 Prozent) dar. Weiterhin sind sonstige ordentliche Erträge in Höhe von  


4.899,2 TEUR und privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen in Höhe 


von 1.650,0 TEUR sowie Finanzerträge in Höhe von 2.345,6 TEUR zu verzeichnen. Im Jahr 2013 


wurden ferner öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 633,5 TEUR gebucht. 


Steuern und ähnliche Abgaben  


Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern der Lutherstadt Eisleben und ihrer Ortsteile wur-


den im § 5 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 festgesetzt. Des Weiteren werden 


die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer erhoben.  


Die Steuererträge verteilen sich auf die einzelnen Steuerarten wie folgt: 


 


Posten
Ergebnis des 


Vorjahres      
in EUR


fortgeschriebener 
Haushaltsansatz des 


Jahres in EUR


Ergebnis des 
Haushaltsjahres     


in EUR


  Plan/Ist-Vergleich    
in EUR


Grundsteuer A 250.018,07 255.000,00 255.350,94 350,94
Grundsteuer B 2.229.927,49 2.260.000,00 2.289.195,93 29.195,93
Gewerbesteuer 5.457.323,42 5.400.000,00 6.328.206,06 928.206,06
Gemeindeanteil  
Einkommensteuer


3.375.081,82 3.270.000,00 3.746.593,15 476.593,15


Gemeindeanteil 
Umsatzsteuer


1.004.708,75 1.072.500,00 1.039.085,26 -33.414,74


Vergnügungssteuer 85.272,45 80.000,00 98.798,46 18.798,46
Hundesteuer 116.467,38 115.000,00 113.534,22 -1.465,78
Summe 12.518.799,38 12.452.500,00 13.870.764,02 1.418.264,02  
 


Zur Beurteilung der Finanzierung der Lutherstadt Eisleben aus Steuern und ähnlichen Abgaben 


wird mithilfe der Steuerquote festgestellt, zu welchem Anteil sich die Lutherstadt Eisleben mit eige-


nen kommunalen Steuern und ähnlichen Erträgen selbst finanziert. Bei Steuererträgen von 


13.870,8 TEUR und ordentlichen Gesamtaufwendungen in Höhe von 38.171,7 TEUR beträgt die 


Steuerquote 36,3 Prozent (im Vorjahr: 34,8 Prozent). Dieser Selbstfinanzierungsgrad ist jedoch 


stark von der künftigen konjunkturellen Entwicklung abhängig.  
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Die Steigerung der Erträge durch Steuern und ähnliche Abgaben gegenüber des Planansatzes in 


Höhe von 1.418,3 TEUR ist im Wesentlichen auf Gewerbesteuermehrerträge in Höhe von       


928,2 TEUR und einer Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Höhe von 


476,6 TEUR zurückzuführen. 


Zuwendungen und allgemeine Umlagen 


Den Hauptbestandteil der mit 17.083,2 TEUR gebuchten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 


stellen die Schlüsselzuweisungen des Landes Sachsen-Anhalt in Höhe von 8.707,9 TEUR dar. Im 


Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs werden die Schlüsselzuweisungen den Kommunen 


als allgemeine Verfügungsmittel bereitgestellt. Ferner sind im Haushaltsjahr 2013 Bedarfszuwei-


sungen vom Land in Höhe von 3.230,0 TEUR vereinnahmt worden. Gegenüber dem Planansatz 


(18.250,2 TEUR) wurden Mindererträge in Höhe von 1.167,0 TEUR bei den Zuwendungen und 


allgemeine Umlagen erzielt. Grund hierfür sind im Wesentlichen geringere Erträge aus Zuweisun-


gen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von 923,0 TEUR und geringere Zuweisungen für lau-


fende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände in Höhe von 256,2 TEUR. 


 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
   


Die öffentlich-rechtlichen Entgelte setzten sich aus Verwaltungsgebühren und Benutzungsentgel-


ten und ähnlichen Entgelten zusammen. Das Ergebnis in Höhe von 633,5 TEUR verschlechterte 


sich insgesamt um 107,5 TEUR gegenüber dem Haushaltsansatz. 


Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen 


In dieser Ergebnisposition sind im Wesentlichen Erträge aus Mieten (888,7 TEUR), Erträge aus 


Pachten (182,2 TEUR), Erträge aus Betriebskosten (19,7 TEUR) und Kostenerstattungen  


(557,5 TEUR) zu verzeichnen. Im Ergebnis wurden unter dieser Position in Summe Mehrerträge 


von 393,4 TEUR (hauptsächlich aufgrund höherer Erträge aus Kostenerstattun-


gen/Kostenumlagen) gegenüber dem Planansatz (1.256,6 TEUR) vereinnahmt. 
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Sonstige ordentliche Erträge 


Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten im Wesentlichen Erträge aus Konzessionsabgaben 


(900,6 TEUR) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2.906,5 TEUR). Gegenüber dem 


Planansatz (821,0 TEUR) sind bei den Erträgen aus Konzessionsabgaben Mehrerträge in Höhe 


von 79,6 TEUR und bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (Planansatz:  


1.343,1 TEUR) Mehrerträge in Höhe von 1.563,4 TEUR zu konstatieren. Ursache für die Mehrer-


träge aus der Auflösung von Sonderposten ist die Auflösung der Sonderposten für Fördermittel für 


Niederschlagsentwässerungsanlagen in Höhe von 1.751,8 TEUR durch den Verkauf der Nieder-


schlagsentwässerungsanlagen an den AZV Eisleben-Süßer See. 


Finanzerträge 


Die Finanzerträge in Höhe von 2.345,6 TEUR sind im Wesentlichen aus Erträgen aus Gewinnbe-


teiligungen in Höhe von 1.963,9 TEUR geprägt. Der Hauptgrund für die wesentliche Reduzierung 


der Erträge aus Gewinnbeteiligungen gegenüber dem Vorjahr ist eine Ausschüttung der Woh-


nungsbaugesellschaft der Lutherstadt Eisleben mbH an die Lutherstadt Eisleben in Höhe von 


4.710,0 TEUR im Jahr 2012. Gegenüber dem Planansatz konnte dennoch bei den Finanzerträgen 


insgesamt ein Mehrertrag von 829,6 TEUR verbucht werden. 


 


3.1.2 Ordentliche Aufwendungen  


Die ordentlichen Aufwendungen liegen im Haushaltsjahr in Summe 908,4 TEUR über dem Haus-


haltsgesamtansatz 2013. 


Personalaufwendungen 


Zu den Personalaufwendungen der Lutherstadt Eisleben zählen insbesondere Entgeltzahlungen, 


Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen und Unterstützungsleistungen und Versorgungsbeiträge für 


die Arbeitnehmer und Beamten der Stadt. Zu den Personalaufwendungen zählen auch Zuführun-


gen zu den Rückstellungen für das Personal in Altersteilzeit, welches sich in der Arbeitsphase be-


findet. 


Bei den Personalaufwendungen ergibt sich ein nahezu unwesentlicher Mehraufwand in Höhe von  


10,0 TEUR gegenüber der Planung.  
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Mithilfe der Kennzahl der Personalintensität wird festgestellt, in welcher Höhe Gesamtaufwendun-


gen durch Personalaufwendungen gebunden sind. Es wird ersichtlich mit welchem prozentualen 


Anteil Personalaufwendungen den städtischen Haushalt belasten. Bei Personalaufwendungen in 


Höhe von 7.141,1 TEUR und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 38.171,7 TEUR ergibt sich 


eine Quote von 18,7 Prozent. 


Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  


In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (6.993,3 TEUR) sind im Wesentlichen Auf-


wendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Vermögenswerten sowie Betriebskosten 


jeglicher Art enthalten. Der Posten ist weiterhin durch Aufwendungen für sonstige Dienstleistun-


gen von Dritten ganz wesentlich geprägt. Diese betrugen im Haushaltsjahr 3.049,3 TEUR und sind 


insbesondere auf Leistungen des Betriebshofes (2.668,0 TEUR) zurückzuführen. 


Im Haushaltsjahr 2013 war die Inanspruchnahme des Haushaltsansatzes für Aufwendungen für 


Sach- und Dienstleistungen gegenüber den Planansätzen um 724,5 TEUR geringer. Im Wesentli-


chen wurden hier geringere Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla-


gen sowie für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens erfasst. 


Transferaufwendungen  


Die Transferaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2013 auf 15.163,2 TEUR. Dies ent-


spricht 39,7 Prozent (im Vorjahr: 39,0 Prozent) der ordentlichen Gesamtaufwendungen. Im Ver-


gleich zur Planung war das Rechnungsergebnis im Haushaltsjahr 2013 um 1.609,1 TEUR gerin-


ger. 


Den Hauptbestandteil der Transferaufwendungen macht entsprechend der Haushaltsplanung die 


Kreisumlage mit einem Betrag von 9.360,8 TEUR aus. Weiterhin sind Zuschüsse an verbundene 


Unternehmen in Höhe von 2.660,4 TEUR (Planansatz: 3.041,9 TEUR) und Zuschüsse an übrige 


Bereiche (Planansatz: 3.627,8 TEUR) in Höhe von 2.232,6 TEUR in den Transferaufwendungen 


gebucht.  
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Bei den Zuschüssen an verbundene Unternehmen handelt es sich hauptsächlich um die Zuschüs-


se an den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen einschließlich Altersteilzeit und um die Zuschüs-


se für die Altersteilzeit an den Eigenbetrieb Betriebshof. Die Zuschüsse an übrige Bereiche setzen 


sich unter anderem aus den Betriebskostenzuschüssen an die Sportvereine und aus den Zu-


schüssen an die Ortschaften laut der Gebietsänderungsvereinbarungen zusammen. 


 


Sonstige ordentliche Aufwendungen  


Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.123,6 TEUR setzen sich hauptsächlich 


aus Geschäftsaufwendungen (473,3 TEUR) sowie Aufwendungen für Steuern, Versicherungen 


und Schadensfälle (392,4 TEUR) zusammen.  


In dieser Position sind weiterhin die Wertminderungen des Umlaufvermögens gebucht, d.h. hier 


werden Wertkorrekturen auf Forderungen, wie z.B. durch Niederschlagung in Form von Einzel-


wertberichtigung und anhand des Beilegungsstandes abgebildet. Die Summe der Wertberichtigun-


gen im Jahr 2013 beträgt 771,6 TEUR. Diese stellen sich je nach Wertberichtigungsposten exemp-


larisch wie folgt dar: 


Wertberichtigungsposten
Ergebnis des Haushaltsjahres in 


EUR


Grundsteuer A 1.400,00
Grundsteuer B 173.920,00
Gewerbesteuer 219.600,00
Vergnügungssteuer 12.850,00
Hundesteuer 10.730,00
Kleinstbeträge 5.728,09
Einzelwertberichtigung ausgebuchte Forderungen 21.644,15
Einzelwertberichtigung niedergeschlagende Forderungen 73.478,34
Wertberichtigung anhand des Beitreibungsstandes - sonstige 
Forderungen


252.230,00


Summe 771.580,58  
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Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 


Diese Ergebnisposition in Höhe von 688,3 TEUR enthält im Wesentlichen Zinsaufwendungen an 


Kreditinstitute in Höhe von 366,0 TEUR. Der Haushaltsansatz wurde geringfügig in Höhe von     


3,3 TEUR überschritten. Eine Übersicht zu erbrachten Zinsaufwendungen für Investitionskredite ist 


als Anlage beigefügt. 


Bilanzielle Abschreibungen 


Durch die Abschreibungen wird der Werteverzehr des kommunalen Vermögens in Form von Auf-


wendungen erfasst. Im Rahmen der Haushaltsplanungen wurde der Wert der Abschreibungen mit 


einem Betrag von 3.484,5 TEUR veranschlagt. 


Im Haushaltsjahr 2013 wurden bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 6.062,0 TEUR gebucht. 


Die Überschreitung des Planansatzes in Höhe von 2.575,5 TEUR lässt sich auf die außerplanmä-


ßige Abschreibung des Buchwertes des „Niederschlagswasserentwässerungsvermögen“ in Höhe 


von 1.869,0 TEUR und des Buchwertes für „Straßenbeleuchtung“ in Höhe von 526,3 TEUR zu-


rückzuführen. Die Planwerte für die Folgejahre wurden anhand des tatsächlichen Abschreibungs-


volumens für die Folgejahre angepasst.  


Bei der Bewertung der Abschreibungen ist das Ergebnis der Auflösungserträge aus Sonderposten 


zu berücksichtigen, da es sich bei den Sonderposten um die ertragswirksame Auflösung eines In-


vestitionszuschusses oder einer Investitionszuweisung handelt. Der Sonderposten wird parallel zur 


Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.   


Wird vom gesamten Abschreibungsbetrag das Ergebnis der Sonderposten abgezogen, ist das Er-


gebnis der Nettoabschreibungsbetrag. Anhand des Nettoabschreibungsbetrags kann der reale 


Werteverzehr des abgeschriebenen Vermögens festgestellt werden. Im Haushaltsjahr 2013 belief 


sich dieser Betrag auf 2.512,7 TEUR. Nicht berücksichtigt sind die außerplanmäßigen Abschrei-


bungen in Höhe von insgesamt 2.395,3 TEUR und die Auflösung des Sonderpostens für Förder-


mittel der Niederschlagswasserbeseitigung in Höhe von 1.752,0 TEUR, da es sich um Sonder-


effekte handelt. 
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Bei der Berechnung der Abschreibungsintensität werden die ordentlichen Aufwendungen mit den 


jährlichen Abschreibungen ins Verhältnis gesetzt. Anhand dieser Verhältniszahl wird deutlich, wel-


chen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen der Werteverzehr des kommunalen Vermögens 


der Lutherstadt Eisleben ausmacht. Die Abschreibungsintensität beträgt 15,9 Prozent (im Vorjahr: 


14,9 Prozent). 


Außerordentliche Erträge und Aufwendungen  
 
Im Haushaltsjahr 2013 sind keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen zu verzeichnen.  


 


3.2 Finanzrechnung  
 


Die doppische Finanzrechnung bildet die Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahres ab und 


gliedert sich in drei Abschnitte (laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzie-


rungstätigkeit). Die Finanzrechnung wird nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit aufgestellt. 


Dies bedeutet, dass die Finanzvorfälle nach ihrem zahlungsmäßigen Eingang dokumentiert wer-


den.  


Steuern und ähnliche Abgaben 


Die Steigerung der Einzahlungen durch Steuern und ähnliche Abgaben gegenüber des Planansat-


zes in Höhe von 911,1 TEUR ist im Wesentlichen auf Gewerbesteuermehreinzahlungen in Höhe 


von 488,8 TEUR und einer gestiegenen Einzahlungen von Gemeindeanteilen an der Einkommens-


teuer in Höhe von 476,6 TEUR zurückzuführen. 


Zuwendungen und allgemeine Umlagen 


Den Hauptbestandteil der mit 16.400,8 TEUR erfassten Einzahlungen für Zuwendungen und all-


gemeinen Umlagen stellen die Schlüsselzuweisungen des Landes Sachsen-Anhalt in Höhe von 


8.707,9 TEUR dar. Im Haushaltsjahr 2013 sind weitere Bedarfszuweisungen vom Land in Höhe 


von 3.230,0 TEUR vereinnahmt worden.  


Gegenüber dem Planansatz (17.591,3 TEUR) wurden Mindereinzahlungen in Höhe von       


1.190,5 TEUR bei den Zuwendungen und allgemeine Umlagen erzielt. Grund hierfür sind im We-
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sentlichen geringere Einzahlungen bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe 


von 950,4 TEUR und geringere Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemein-


deverbänden in Höhe von 256,2 TEUR. 


 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
   


Die öffentlich-rechtlichen Entgelte setzen sich aus Verwaltungsgebühren und Benutzungsentgelten 


und ähnlichen Entgelten zusammen. Die Einzahlungen in Höhe von 1.193,0 TEUR erhöhten sich 


gegenüber dem Haushaltsansatz insgesamt um 452,0 TEUR. Im Wesentlichen sind hier höhere 


Einzahlungen für Kostenerstattungen „Niederschlagswasser“ bei den Benutzungsgebühren und 


ähnlicher Entgelte erfasst. 


Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen 


Unter diesem Posten wurden in Summe Mehreinzahlungen in Höhe von 3.333,9 TEUR gegenüber 


dem Planansatz in Höhe von 1.257,8 TEUR erfasst. Ursache für die wesentliche Abweichung ist 


der Verkauf der Niederschlagsentwässerungsanlangen an den AZV Eisleben-Süßer See, welche 


als Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten gebucht sind. 


Sonstige Einzahlungen 


Die sonstigen Einzahlungen beinhalten im Wesentlichen Einzahlungen aus Konzessionsabgaben 


(977,5 TEUR). Gegenüber dem Planansatz (821,0 TEUR) sind Mehreinzahlungen in Höhe von 


156,5 TEUR zu konstatieren. 


Personalauszahlungen 


Bei den Personalauszahlungen ergibt sich eine Minderauszahlung in Höhe von  


188,5 TEUR gegenüber der Planung (7.550,8 TEUR).  
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Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  


In den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (6.106,8 TEUR) sind im Wesentlichen Auf-


zahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Vermögenswerten sowie Betriebskosten 


jeglicher Art enthalten. Der Posten ist weiterhin durch Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 


von Dritten ganz wesentlich geprägt. Diese betrugen im Haushaltsjahr 2.865,1 TEUR und sind 


insbesondere auf Auszahlungen für Leistungen des Betriebshofes zurückzuführen. 


Die Inanspruchnahme des Haushaltsansatzes für Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 


im Haushaltsjahr 2013 fiel um 1.617,9 TEUR geringer gegenüber den Planansätzen aus. Im We-


sentlichen wurden hier geringere Auszahlungen für Bewirtschaftung von Grundstücken und bauli-


chen Anlagen, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie für Unterhaltung des 


sonstigen unbeweglichen Vermögens erfasst. 


Transferauszahlungen  


 
Die Transferauszahlungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2013 auf 14.911,0 TEUR und sind im 


Vergleich zur Planung 1.965,2 TEUR geringer.  


 


Den Hauptbestandteil der Transferauszahlungen resultieren aus der zu entrichtenden Kreisumla-


ge in Höhe von 9.360,8 TEUR. Weiterhin sind Auszahlungen für Zuschüsse an verbundene Un-


ternehmen in Höhe von 2.867,4 TEUR (Planansatz: 3.145,8 TEUR) und Zuschüsse an übrige Be-


reiche (Planansatz: 3.699,4 TEUR) in Höhe von 1.915,5 TEUR in den Transferauszahlungen ent-


halten.  


Zinsen und ähnliche Auszahlungen 


Diese Position in Höhe von 639,2 TEUR enthält im Wesentlichen Zinsauszahlungen an Kreditinsti-


tute in Höhe von 425,8 TEUR. Aufgrund von bereits abgebauten Verbindlichkeiten wurde der 


Haushaltsansatz (695,0 TEUR)  in Höhe von  55,8 TEUR unterschritten.  
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Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 


Im Haushaltsjahr 2013 sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 


39.251,2 TEUR und Auszahlungen in Höhe von 30.691,9 TEUR zu verzeichnen. Dieser erheblich  


positive Saldo von 8.559,3 TEUR steht zur Deckung des Saldos aus Investitionstätigkeit und zur 


Kredittilgung zur Verfügung. 


Saldo aus Investitionstätigkeit  


Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.711,4 TEUR und die entsprechenden Auszahlun-


gen von 3.816,4 TEUR des Haushaltsjahres 2013 ergeben einen geringfügig negativen Saldo in 


Höhe von 105,0 TEUR. Dies bedeutet, dass die erhaltenen investiven Einzahlungen die geleiste-


ten investiven Auszahlungen nicht decken und die somit liquiditätsschwächend zu Buche stehen. 


Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich hauptsächlich aus Investitionszuweisungen  


vom Land zusammen. Hierin enthalten sind auch die Städtebaufördermittel zur Finanzierung der 


Maßnahmen „Stadtsanierung / Denkmalschutz“ und „Stadtumbau Ost“. 


Die Investitionsauszahlungen gliedern sich in Hochbaumaßnahmen (52,0 TEUR) und Tiefbau-


maßnahmen (40,0 TEUR) sowie Investitionsauszahlungen in Form von Städtebaufördermitteln 


einschließlich des Eigenanteils der Lutherstadt Eisleben auf die DSK-Treuhandkonten in Höhe von 


2.924,2 TEUR für Maßnahmen im Rahmen der „Stadtsanierung / Denkmalschutz“ und „Stadtum-


bau Ost“. Des Weiteren sind Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       


(465,8 TEUR) und Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögens-


gegenständen (315,1 TEUR) gebucht.   


Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag  


Aus den Salden der laufenden Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit ergibt sich der Fi-


nanzmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag. Zum Abschluss des Jahres 2013 ergibt sich ein Finanzmit-


telüberschuss von 8.454,3 TEUR. Die Abweichung in Höhe von 3.784,1 TEUR zum Planansatz 


erklärt sich überwiegend durch den Verkauf der Niederschlagsentwässerungsanlagen an den AZV 


Eisleben-Süßer See und der damit verbundenen Einzahlung aus laufenden Verwaltungstätigkeit in 


Höhe von 3.825,6 TEUR, welche den Finanzmittelüberschuss wesentlich beeinflusst.  
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Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (inkl. Umschuldungen) wurden in Höhe von         


6.616,1 TEUR geleistet. Der Schuldenstand aus Verbindlichkeiten für Investitionskrediten reduzier-


te sich um 5.220,2 TEUR.  


Die Summe der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung in Höhe von 8.756,3 TEUR zum 


31.12.2013 setzt sich aus dem Festbetragskassenkredit (8.000,0 TEUR), aus dem Darlehen der 


Eigenbetriebe Bäder (406,3 TEUR), dem Kinder- und Jugendhaus (150,0 TEUR) sowie dem Ei-


genbetrieb Märkte (200,0 TEUR) zusammen. 


  


3.3 Vermögensrechnung  


Zur Bewertung der Vermögensrechnung der Lutherstadt Eisleben wird ein Vergleich zwischen der 


Schlussbilanz zum 31.12.2012 mit der Schlussbilanz zum 31.12.2013 vorgenommen. Die Eröff-


nungsbilanz wurde im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses teilweise aufgrund der Hinwei-


se des Landesrechnungshofes sowie eigener Erkenntnisse überarbeitet. Diese eigenkapitalerhö-


henden Korrekturen sind auf einem separaten Rücklagensachkonto gebucht und betragen     


4.517,3 TEUR. 
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3.3.1 Aktiva  


Die Aktivseite der Vermögensrechnung gliedert sich wie folgt: 


Posten
Buchwert zum 


31.12.2012       
in EUR


Buchwert zum 
31.12.2013        


in EUR


Veränderung     
in EUR


Anteil in %


1.1 Immaterielles Vermögen 6.757.275,63       15.518.792,07   8.761.516,44            12,5   
1.2 Sachanlagenvermögen 71.599.980,00 68.636.705,47 -2.963.274,53            55,3   
1.3 Finanzanlagenvermögen 33.236.864,61 33.236.864,61 0,00            26,8   
1.4 Umlaufvermögen 12.417.733,72 6.650.693,13 -5.767.040,59              5,4   


1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung 125.321,65 145.113,68 19.792,03              0,1   


Summe 124.137.175,61 124.188.168,96 50.993,35          100,0   
 


Die Aktivseite der Vermögensrechnung ist wesentlich vom Anlagevermögen geprägt, welches  


94,6 Prozent der Bilanzsumme ausmacht. 


Immaterielles Vermögen 


Das immaterielle Vermögen der Lutherstadt Eisleben stieg im Vergleich zum 31.12.2012 um  


8.761,5 TEUR auf 15.518,8 TEUR an. Der Anstieg erklärt sich durch geleistete Zuwendungen an 


Dritte für das Luthersterbehaus (1.926,9 TEUR), das Taufzentrum (48,4 TEUR), die Petrihöfe 


(97,4 TEUR), UNESCO Lutherschule (443,1 TEUR), UNESCO Lutherarchiv (83,7 TEUR), die un-


entgeltliche Übergabe der Straßenentwässerungsanlagen an den AZV Eisleben-Süßer See 


(6.255,4 TEUR) sowie einen Zuschuss an Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen (44,0 TEUR). 


Anschaffungen von DV-Software und Lizenzen wurde in Höhe von 16,7 TEUR gebucht. Dem ge-


genüber stehen Abschreibungen in 2013 in Höhe von 154,4 TEUR. 
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Sachanlagevermögen  


Das Sachanlagevermögen macht mit einem Wert von 68.636,7 TEUR den Hauptbestandteil des 


Vermögens der Lutherstadt Eisleben zum 31.12.2013 aus. Der Bestand des im Sachanlagever-


mögen bilanzierten Vermögens verringerte sich im Berichtsjahr um 2.963,3 TEUR. Ursache hierfür 


sind bei Investitionen in Höhe von 549,0 TEUR die erfolgten Abschreibungen                    


in Höhe von 3.512,3 TEUR.  


Posten des Sachanlagevermögens
Buchwert zum 


31.12.2012           
in EUR


Buchwert zum 
31.12.2013           


in EUR


Veränderung       
in EUR


1.2.1 Unbebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte


2.417.613,33 2.494.814,58 77.201,25


1.2.2 Bebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte


28.676.645,95 28.138.399,28 -538.246,67


1.2.3 Infrastrukturvermögen 32.370.481,73 29.794.395,14 -2.576.086,59
1.2.4 Bauten auf fremden Grund 
und Boden


0,00 0,00 0,00


1.2.5 Kunstgegenstände, 
Kulturdenkmäler


392.859,52 383.064,60 -9.794,92


1.2.6 Maschinen und technische 
Anlagen, Fahrzeuge


425.286,40 341.967,80 -83.318,60


1.2.7 Betriebsvorrichtungen, 
Betriebs- und 
Geschäftsausstattung, 
Nutzpflanzungen und -tiere


433.285,22 535.819,99 102.534,77


1.2.8 Geleistete Anzahlungen, 
Anlagen im Bau


6.883.807,85 6.948.244,08 64.436,23


Summe Sachanlagevermögen 71.599.980,00 68.636.705,47 -2.963.274,53
 


Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  


Der Bilanzposten der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte beinhaltet die ak-


tivierten Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten, Sonderflächen sowie sonstige nicht klassifi-


zierte unbebaute Grundstücke. Der Bestand an unbebauten Grundstücken und grundstücksglei-


chen Rechten erhöhte sich um 77,2 TEUR. 
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Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  


Die Reduzierung des Buchwertes der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte von 


28.676,6 TEUR um 538,2 TEUR auf 28.138,4 TEUR ist hauptsächlich auf erfolgte Abschreibungen 


zurückzuführen. 


Infrastrukturvermögen 


Das Infrastrukturvermögen verminderte sich im Haushaltsjahr 2013 um 2.576,1 TEUR. Abschrei-


bungen in Höhe von 2.653,7 TEUR standen ein Zugang des Infrastrukturvermögens in Höhe von 


insgesamt 77,6 TEUR gegenüber. Zum Infrastrukturvermögen zählen insbesondere Brücken und 


Tunnel, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen sowie bauliche Anlagen. Das Infra-


strukturvermögen macht den Hauptbestandteil des Sachanlagevermögens in der Schlussbilanz 


zum 31.12.2013 aus.  


Bauten auf fremden Grund und Boden 


Bauten auf fremden Grund und Boden werden nicht ausgewiesen. 


Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  


Der Bestand der Kunstgegenstände, Kultur- und Baudenkmäler blieb weitestgehend unverändert 


und verminderte sich nur geringfügig von 392,9 TEUR um 9,8 TEUR auf 383,1 TEUR aufgrund von 


Abschreibungen. 


Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  


Der unter dieser Bilanzposition ausgewiesene Fuhrpark, welcher hauptsächlich aus Fahrzeugen 


des Feuerlöschwesens besteht, verminderte sich abschreibungsbedingt im Haushaltsjahr 2013 


von 425,3 TEUR um 83,3 TEUR auf 342,0 TEUR. Neuanschaffungen erfolgten 2013 nicht. 


Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  


Der Bestand der Betriebsvorrichtungen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie der Sam-


melposten stieg von 433,3 TEUR um 102,5 TEUR auf 535,8 TEUR an. Neuanschaffungen, haupt-


sächlich für Büromöbel sowie Technik, machten in diesem Zusammenhang die Zugänge in Höhe 


von 223,4 TEUR, Abschreibungen hingegen die Abgänge in Höhe von 120,6 TEUR, aus.  
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Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  


Die geleisteten Anzahlungen für die Stadtsanierung/Denkmalschutz und den Stadtumbau Ost 


sanken im Haushaltsjahr 2013 von 5.594,4 TEUR um 749,4 TEUR auf 4.845,0 TEUR. Die Anla-


gen im Bau stiegen von 1.289,4 TEUR um 813,9 TEUR auf 2.103,3 TEUR. 


Finanzanlagen 


Unter der Bilanzposition des Finanzvermögens werden Anteile an verbundenen Unternehmen, 


Beteiligungen, Sondervermögen und Ausleihungen bilanziert.  


Posten des Finanzanlagevermögens
Buchwert zum 


31.12.2012           
in EUR


Buchwert zum 
31.12.2013           


in EUR


Veränderung       
in EUR


1.3.1 Anteile an verbundenen 
Unternehmen


17.323.703,78 17.323.703,78 0,00


1.3.2 Beteiligungen 1.020.963,64 1.020.963,64 0,00
1.3.3 Sondervermögen 14.853.499,52 14.853.499,52 0,00
1.3.4 Ausleihungen 38.697,67 38.697,67 0,00
1.3.5 Wertpapiere 0,00 0,00 0,00
Summe Finanzanlagevermögen 33.236.864,61 33.236.864,61 0,00
 


Die Summe der Finanzanlagen veränderte sich im Haushaltsjahr 2013 nicht. Abschreibungsbe-


darfe waren nicht zu konstatieren.  


Vorräte 


Die Industrie- und Gewerbeflächen sind gemäß den aktuellen Bodenrichtwerten sowie Erschlie-


ßungskosten zum Vorjahrsbilanzstichtag 31.12.2012 in Höhe von 2.471,3 TEUR bilanziert. Die 


Grundstücke in Entwicklung verringerten sich um 63,3 TEUR aufgrund von Grundstücksverkäufen 


im Gewerbegebiet Rothenschirmbach bei gleichzeitiger Erfassung von Hausanschlusskosten für 


Regenwasser für das Gewerbegebiet Helfta – Alleebreite in Höhe von 19,6 TEUR.  


 
Der Bestand der Straßenbeleuchtung erhöhte sich um getätigte Investitionen in Höhe von         


79,2 TEUR. Dem gegenüber stand eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 526,3 TEUR 


auf den beizulegenden Marktwert von 1.200,0 TEUR gemäß Fortschreibung des Gutachtens der   


TAXON GmbH.  
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Eine wesentliche Änderung erfuhren die sonstigen Vorräte durch den Verkauf der Niederschlags-


entwässerungsanlagen an den AZV Eisleben-Süßer See. Es erfolge eine Eröffnungsbilanzkorrek-


tur in Höhe von 6.255,4 TEUR und die damit verbundene Erfassung der Straßenentwässerungsan-


lagen als sonstige Vorräte. Mit Verkauf der Niederschlagsentwässerungsanlagen an den AZV Eis-


leben-Süßer See zum 31.07.2013 erfolge eine Bilanzierung der „Straßenentwässerung“ als imma-


terieller Vermögensgegenstand. Der Grund hierfür war die unentgeltliche Übergabe an den AZV. 


Des Weitern erfolgte eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 1.869.005,81 EUR auf den 


Marktwert gemäß der Fortschreibung des Gutachtens zum 31.07.2013 und gemäß des Kaufver-


trags in Höhe von 3.825.603,39 EUR, analog der Abschreibung bei der Bewertung und Verkauf der 


Straßenbeleuchtung. 


Der Bestand der Wohngebäude veränderte sich 2013 nicht.  


 
Somit reduzierten sich die Vorräte im Haushaltsjahr 2013 um 6.205,0 TEUR auf 3.956,2 TEUR. 


 
Forderungen 
 
Die zum Umlaufvermögen gehörenden Forderungen stellen sich wie folgt dar. 
 


Forderungsart
Buchwert zum 


31.12.2012           
in EUR


Buchwert zum 
31.12.2013           


in EUR


Veränderung       
in EUR


2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen 
aus Dienstleistungen


1.189.144,45 962.828,51 -226.315,94


2.2.3 sonstige öffentlich-rechtliche 
Forderungen (insbesondere aus 
Steuern, Transferleistungen)


252.176,69 280.680,25 28.503,56


2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen


99.049,37 30.838,56 -68.210,81


2.3.2 sonstige privatrechtliche 
Forderungen


595.155,38 463.467,14 -131.688,24


Summe Forderungen 2.135.525,89 1.737.814,46 -397.711,43
 
 
Im Rahmen der Erstellung der Jahresabschlüsse sind die Forderungen auf ihre Werthaltigkeit zu 


untersuchen und gegebenenfalls anzupassen und abzuschreiben. Die daraus resultierenden Auf-


wendungen sind unter dem Posten „sonstige ordentliche Aufwendungen“ gebucht. 
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Eine Abschreibung von Forderungen erfolgt durch eine Wertberichtigung, wenn Tatsachen vorlie-


gen, die die Werthaltigkeit beeinflussen. Als uneinbringlich wurden Forderungen in Höhe von  


95,1 TEUR bewertet. In Fällen, in denen keine einzelnen Sachverhalte zur Wertberichtigung vorla-


gen, wurde eine auf Erfahrungswerten basierende Wertberichtigung in Höhe von 670,7 TEUR vor-


genommen. Dazu wurden die bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2013 nicht realisierten 


Forderungsbeträge aus den Vorjahren der Wertberichtigung zugeführt.  


Insgesamt reduzierten sich die Forderungen um 397,7 TEUR. Zur weiterführenden Aufgliederung 


der Forderungsunterarten wird auf die Forderungsübersicht als Anlage zum Jahresabschluss ver-


wiesen.  


Die in der Forderungsübersicht dargestellten privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und 


Leistungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von -10,3 TEUR, resultieren aus 


einer gebuchten Gutschrift für Konzessionsabgaben in Höhe von 96,0 TEUR, welche 2014 ausge-


glichen wurde. 


Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 


Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst die Aufwendungen in Höhe von 145,1 TEUR für 


das Jahr 2014, für die bereits in 2013 Auszahlungen geleistet wurden. Hierunter zählen im We-


sentlichen die Beamtenbezüge für Januar 2014 in Höhe von 124,0 TEUR. 
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3.3.2 Passiva 


Die Passivseite der Vermögensrechnung gibt Auskunft über die Mittelherkunft und somit über die 


Finanzierung der Vermögensgegenstände der Aktivseite der Bilanz.   


Posten
Buchwert zum 


31.12.2012           
in EUR


Buchwert zum 
31.12.2013           


in EUR


Veränderung       
in EUR


Anteil    
in %


1. Eigenkapital 45.818.791,23 53.054.872,85 7.236.081,62 42,72
2. Sonderposten 38.998.736,63 41.265.537,49 2.266.800,86 33,23
3. Rückstellungen 3.745.893,88 3.513.175,17 -232.718,71 2,83
4. Verbindlichkeiten 35.480.898,89 26.266.413,97 -9.214.484,92 21,15
5. passive 
Rechnungsabgrenzung


92.854,98 88.169,48 -4.685,50 0,07


Summe 124.137.175,61 124.188.168,96 50.993,35 100,00  


Die Passivseite ist wesentlich vom Eigenkapital als Residualgröße geprägt. Der Anteil an der Bi-


lanzsumme beträgt 42,7 Prozent (vgl. Vorjahr: 36,9 Prozent). 


Eigenkapital 


Zum 31.12.2013 beträgt das Eigenkapital der Lutherstadt Eisleben 53.054,9 TEUR und hat sich 


gegenüber der Eröffnungsbilanz aufgrund des Jahresüberschuss aus dem Haushaltsjahr 2013 


(2.718,8 TEUR) und der Eröffnungsbilanzkorrektur (4.517,3 TEUR) um 7.236,1 TEUR erhöht.  


Bei den Eröffnungsbilanzkorrekturen wurden nachträglich das Anlagegut „Straßenentwässerung“ 


und die Sonderposten für erhaltene Fördermittel für die Niederschlagsentwässerung berücksich-


tigt. Des Weiteren wurden Forderungen für einen Mietkauf verbucht, der nicht vollständig in der 


Eröffnungsbilanz erfasst war. 


Sonderposten  


Die ausgewiesenen Sonderposten erhöhen sich von 38.998,7 TEUR um 2.266,8 TEUR auf 


41.265,5 TEUR. Den ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten in Höhe von            


1.148,2 TEUR stehen neben der Investitionspauschale gemäß § 16 Finanzausgleichgesetz  


(860,7 TEUR) erhaltene Zuwendungen und Zuschüsse, u.a. für die Stadtsanierung Altstadt und 


den Stadtumbau Ost gegenüber. 
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Verschuldung 


Zur Analyse der Verschuldung der Lutherstadt Eisleben im Haushaltsjahr 2013 wird neben der 


Betrachtung der Verschuldung in Form von langfristigen Krediten für Investitionstätigkeit (Geld-


schulden) auch eine Betrachtung der Verbindlichkeiten vorgenommen.  


Den Hauptbestandteil der Schulden der Lutherstadt Eisleben bilden die Verbindlichkeiten aus 


Krediten für Investitionen in Höhe von 13.732,9 TEUR. Der Bestand an Investitionskrediten redu-


zierte sich um 5.220,3 TEUR. Als Verbindlichkeiten werden noch offene finanzielle Verpflichtun-


gen gegenüber den Gläubigern der Lutherstadt Eisleben erfasst. Verbindlichkeiten stehen zum 


Bilanzstichtag in ihrer Höhe und Fälligkeit fest.  


Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten kreditorische Debitoren in Höhe von 10,1 TEUR. Hier-


bei handelt es sich um Überzahlungen zu Forderungen der Lutherstadt Eisleben. 


Verbindlichkeitenart
Buchwert zum 


31.12.2012           
in EUR


Buchwert zum 
31.12.2013           


in EUR


Veränderung       
in EUR


4.1 Anleihen 0,00 0,00 0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus 
Investitionskrediten


18.953.181,81 13.732.935,59 -5.220.246,22


4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur 
Sicherung der Zahlungsfähigkeit


11.551.580,06 8.756.307,90 -2.795.272,16


4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, 
die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 
gleichkommen


0,00 0,00 0,00


4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen


1.472.425,13 633.676,66 -838.748,47


4.6 Verbindlichkeiten aus 
Transferleistungen


2.412.859,37 2.293.204,64 -119.654,73


4.7 sonstige Verbindlichkeiten 1.090.852,52 850.289,18 -240.563,34
Summe 35.480.898,89 26.266.413,97 -9.214.484,92
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Zahlungsfähigkeit  


Zum Stichtag der Eröffnungsbilanz 2013 als auch in der Schlussbilanz 2013 wurden Liquiditäts-


kredite in Anspruch genommen. Der Liquiditätskredit beträgt zum 31.12.2013 8.756,3 TEUR. Die 


Lutherstadt Eisleben war jederzeit in der Lage den Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. 


Rückstellungen 


Die Rückstellungen reduzierten sich um 232,7 TEUR auf 3.513,2 TEUR. Hauptgrund hierfür ist die 


Inanspruchnahme und Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 700,3 TEUR 


und der Zuführung von Rückstellungen für Altersteilzeit (323,0 TEUR) und summierten Rückstel-


lungen für die Verzinsung von Fördermitteln (125,9 TEUR). 


Auf Rückstellungen und deren Entwicklung wird auf den Anhang zum Jahresabschluss 2013 ver-


wiesen. 


Passive Rechnungsabgrenzungsposten 


Der passive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst die Abgrenzung von Erträgen in Höhe von 


88,2 TEUR für das Jahr 2014, die bereits in Vorjahren und dem Haushaltsjahr 2013 eingezahlt 


wurden. Für die im Eigentum des Landesbetriebes Bau stehenden Radwege der Halleschen Stra-


ße wurde der Lutherstadt Eisleben eine Ablösesumme für Wartung, Unterhaltung und Winterdienst 


gezahlt, welche im Rechnungsabgrenzungsposten der Eröffnungsbilanz in Höhe von 80,2 TEUR 


eingestellt wurde. Eine Auflösung erfolgte in 2013 nicht. Zusätzlich wurden Einzahlungen in Höhe 


von 5,0 TEUR als Spende der Sparkasse MSH als passiver Rechnungsabgrenzungsposten zum 


Stichtag 31.12.2013 ausgewiesen. Eine Inanspruchnahme erfolgte für den Windpark Osterhausen 


in (9,0 TEUR) und für die Miete der Touristeninfo (0,7 TEUR). 


 


3.4 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres 2013 


eingetreten sind   


Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres liegen vor, wenn 


mit ihnen eine andere Darstellung der Lage der Gemeinde verbunden gewesen wäre, hätten sie 


vor Ablauf des Haushaltsjahres stattgefunden. Solche Vorgänge sind nicht zu verzeichnen. 
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3.5 Mögliche Risiken von besonderer Bedeutung 


Die Lutherstadt Eisleben erzielte 2013 einen Jahresüberschuss, dies ist auf den Verkauf der Nie-


derschlagsentwässerungsanlagen an den AZV Eisleben-Süßer See zurückzuführen. 


Zukünftig wird es weiterhin schwierig für die Lutherstadt Eisleben in Planung und Rechnung einen 


Haushaltsausgleich zu erreichen. Da dieser jedoch gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist, ist ein 


Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen. Dieses Konzept befindet sich in einer permanen-


ten Fortschreibung und zeigt Potenziale zur Ertragsverbesserung bzw. Aufwandssenkung. Die 


Lutherstadt Eisleben befindet seit Jahren in der laufenden Haushaltskonsolidierung. Hierbei ist die 


Kommune stark von übergeordneten föderalen Ebenen abhängig.  


So zeigt die Finanzausstattung durch das Finanzausgleichsgesetz in Form von Auftragskosten-


pauschalen, Investitionspauschalen und Schlüsselzuweisungen einen erheblich volatilen Verlauf, 


welcher eine stabile Finanzplanung nicht realisierbar macht. 


Auf eine Vielzahl der kommunalen Aufwendungen ist seitens der Lutherstadt Eisleben keine we-


sentliche Einflussnahme möglich (u a. Tariferhöhungen). Sie entstehen unabhängig von der Er-


tragslage der Kommune, so dass eine weitergehende Konsolidierung nicht möglich war. Einspa-


rungen aus dem Haushaltssicherungskonzept wurden insbesondere im Bereich der Sach- und 


Dienstleistungsaufwendungen und Geschäftsaufwendungen erreicht und werden auch in den 


Folgejahren fortgeführt werden.  


Für die Finanzierung der städtischen Investitionen ergeben sich für die kommenden Jahre De-


ckungslücken in Höhe von mehreren Millionen Euro, die ohne weitere Kreditaufnahmen nicht ge-


schlossen werden können. Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ist damit zu rechnen, 


dass die Belastung durch Liquiditätskredite in den laufenden Haushaltsjahren wieder zunehmen 


wird.   


Um die Verschuldung der Lutherstadt Eisleben mittel- bis langfristig zu verringern, besteht insbe-


sondere vor dem Hintergrund der intergenerativen Gerechtigkeit die Notwendigkeit, eine weitere 


Konsolidierung des Haushaltes anzustreben. Eine Ausweitung der freiwilligen Aufgaben der Stadt 


ist nicht möglich. Vielmehr sind freiwillige Aufgaben auf den Prüfstand zu stellen.  
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Zur Finanzierung der öffentlichen Aufgaben der Lutherstadt Eisleben rücken immer mehr alternati-


ve Finanzierungsmöglichkeiten wie Öffentlich-Private-Partnerschaften (sog. ÖPP-Modelle) oder 


Ausgliederungen im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung in den Vordergrund, um den Kern-


haushalt zu entlasten.  Ein wesentlicher Bestandteil der kommunalen Doppik ist die Möglichkeit der 


Budgetierungen, die zum Ziel haben, funktional begrenzte Teilbereiche der Verwaltung zu einer 


Bewirtschaftungseinheit zusammenzufassen.  


Ein Budget kann sich auf Teilhaushalte, Produktbereiche oder Produkte erstrecken. Der Verwal-


tung wird damit ermöglicht, flexibel auf Änderungen in der Aufwandsstruktur einzuwirken. Die Ein-


führung der Budgetierung erfolgte bisher nicht, weil die Erstellung der Jahresabschlüsse Vorrang 


hatte.    


Lutherstadt Eisleben, den 05. Februar 2020 
 
 


 
 
 
Jutta Fischer  
Oberbürgermeisterin 







Tilgungsübersicht 2013


Darlehensnummer          


Laufzeit 1 - 5 Jahre


Bestand 


31.12.2012
Aufnahme 2013


Tilgung 2013 


ohne 


Umschuldung u. 


Schuldenerlass


Umschuldung
Schulden-


erlass 


Tilgung 2013 


gesamt


Bestand 


31.12.2013


SK MSH 815 0025 716 1.280.000,00 60.000,00 854.000,00 366.000,00 1.280.000,00 0,00


SK MSH 738 0000 629 77.800,00 77.800,00 77.800,00 0,00


SK MSH 6195000 637 300.000,00 300.000,00


DGHYP 3031103914 170.000,00 170.000,00


DGHYP 3214998100 58.000,00 58.000,00 58.000,00 0,00


DKB 6700113563 715.800,00 715.800,00


DKB 6700113555 2.866.200,00 2.866.200,00


Summe 5.167.800,00 300.000,00 195.800,00 854.000,00 366.000,00 1.415.800,00 4.052.000,00


Darlehensnummer          


Laufzeit mehr als 5 Jahre


Bestand 


31.12.2012
Aufnahme 2013


Tilgung 2013 


ohne 


Umschuldung u. 


Schuldenerlass


Umschuldung
Schulden-


erlass 


Tilgung 2013 


gesamt


Bestand 


31.12.2013


SK MSH 780 8000 293 650.000,00 140.000,00 140.000,00 510.000,00


SK MSH 738 0000 645 1.940.000,00 100.000,00 100.000,00 1.840.000,00


SK MSH 738 0000 637 400.000,00 100.000,00 300.000,00 400.000,00 0,00


SK MSH 7808000099 286.834,79 286.834,79 286.834,79 0,00


DGHYP 303 1103 909 82.400,00 41.200,00 41.200,00 41.200,00


DGHYP 303 1103 907 155.200,00 77.600,00 77.600,00 77.600,00


DGHYP 303 1103 903 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00


DKB 6887699 1.890.000,00 420.000,00 420.000,00 1.470.000,00


DKB 6887707 585.000,00 130.000,00 130.000,00 455.000,00


KFW 480 7566 154.665,70 14.060,53 98.423,62 42.181,55 154.665,70 0,00


KFW 7503034 275.361,32 32.395,46 32.395,46 242.965,86


Summe 6.539.461,81 0,00 1.462.090,78 398.423,62 42.181,55 1.902.695,95 4.636.765,86


Darlehensnummer          


Laufzeit 1 - 5 Jahre         


Investitionsbank


Bestand 


31.12.2012
Aufnahme 2013


Tilgung 2013 


ohne 


Umschuldung u. 


Schuldenerlass


Umschuldung
Schulden-


erlass 


Tilgung 2013 


gesamt


Bestand 


31.12.2013


IB LSA 3106246018 115.400,91 23.551,86 23.551,86 91.849,05


IB LSA 3106621019 98.423,62 9.468,74 9.468,74 88.954,88


Summe 115.400,91 98.423,62 33.020,60 0,00 0,00 33.020,60 180.803,93


Darlehensnummer          


Laufzeit mehr als 5 Jahre    


Investitionsbank


Bestand 


31.12.2012
Aufnahme 2013


Tilgung 2013 


ohne 


Umschuldung u. 


Schuldenerlass


Umschuldung
Schulden-


erlass 


Tilgung 2013 


gesamt


Bestand 


31.12.2013


IB LSA 3106247012 341.950,00 32.584,20 32.584,20 309.365,80


IB LSA 3107118018 854.000,00 854.000,00


Summe 341.950,00 854.000,00 32.584,20 0,00 0,00 32.584,20 1.163.365,80


Darlehensnummer          


Darlehen Landkreis MSH


Bestand 


31.12.2012
Aufnahme 2013


Tilgung 2013 


ohne 


Umschuldung u. 


Schuldenerlass


Umschuldung
Schulden-


erlass 


Tilgung 2013 


gesamt


Bestand 


31.12.2013


6.788.569,09 3.088.569,09 3.088.569,09 3.700.000,00


Summe 6.788.569,09 0,00 3.088.569,09 0,00 0,00 3.088.569,09 3.700.000,00


Summe gesamt 18.953.181,81 1.252.423,62 4.812.064,67 1.252.423,62 408.181,55 6.472.669,84 13.732.935,59
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Zinsübersicht 2013


Darlehensnummer         


Laufzeit 1 Jahr


Abgrenzung Zinsen   


zum Vorjahr


Finanzrechnung 


Zinsen 2013


Abgrenzung Zinsen   


aus Folgejahr


Ergebnisrechnung 


Zinsen 2013


Darlehensnummer         


Laufzeit 1 - 5 Jahre


Abgrenzung Zinsen   


zum Vorjahr


Finanzrechnung 


Zinsen 2013


Abgrenzung Zinsen   


aus Folgejahr


Ergebnisrechnung 


Zinsen 2013


SK MSH 815 0025 716 18.078,00 35.742,00 17.250,00 34.914,00


SK MSH 738 0000 629 602,95 1.205,90 602,95


SK MSH 619 5000 637 810,00 810,00


DGHYP 3031103914 4.879,00 4.879,00


DGHYP 3214998100 1.409,80 1.409,80


DKB 6700113563 557,73 13.385,46 557,73 13.385,46


DKB 6700113555 2.233,25 53.597,94 2.233,25 53.597,94


Darlehensnummer         


Laufzeit mehr als 5 Jahre


Abgrenzung Zinsen   


zum Vorjahr


Finanzrechnung 


Zinsen 2013


Abgrenzung Zinsen   


aus Folgejahr


Ergebnisrechnung 


Zinsen 2013


SK MSH 780 8000 293 6.435,00 24.354,00 5.049,00 22.968,00


SK MSH 738 0000 645 17.945,00 70.855,00 17.020,00 69.930,00


SK MSH 738 0000 637 3.300,00 12.375,00 9.075,00


SK MSH 7808000099 9.175,13 18.350,26 9.175,13


DGHYP 303 1103 909 2.195,96 2.195,96


DGHYP 303 1103 907 4.388,28 4.388,28


DGHYP 303 1103 903 2.812,50 2.812,50


DKB 6887699 18.498,38 69.882,75 14.387,63 65.772,00


DKB 6887707 5.725,69 21.630,38 4.453,32 20.358,01


KFW 480 7566 823,59 3.277,74 2.454,15


KFW 7503034


Darlehensnummer         


Laufzeit 1 - 5 Jahre        


Investitionsbank


Abgrenzung Zinsen   


zum Vorjahr


Finanzrechnung 


Zinsen 2013


Abgrenzung Zinsen   


aus Folgejahr


Ergebnisrechnung 


Zinsen 2013


IB LSA 3106246018 2.025,46 2.025,46


IB LSA 3106621019 1.034,97 1.034,97


Darlehensnummer         


Laufzeit mehr als 5 Jahre   


Investitionsbank


Abgrenzung Zinsen   


zum Vorjahr


Finanzrechnung 


Zinsen 2013


Abgrenzung Zinsen   


aus Folgejahr


Ergebnisrechnung 


Zinsen 2013


IB LSA 3106247012 6.265,80 6.265,80


IB LSA 3107118018


Darlehensnummer  


Darlehen Landkreis MSH      


Abgrenzung Zinsen   


zum Vorjahr


Finanzrechnung 


Zinsen 2013


Abgrenzung Zinsen   


aus Folgejahr


Ergebnisrechnung 


Zinsen 2013


171.758,57 171.758,57


Summe 83.374,72 522.236,77 60.950,93 499.812,98
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Lutherstadt Eisleben


Jahresabschluss 2013


2 3 4


1. Aufwendungsermächtigungen


                                                                                                                                                                                                        


2. Auszahlungsermächtigung


2.1 Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


2.2 Auszahlungen aus 


Investitionstätigkeit


2.3


Auszahlungen aus 


Finanzierungstätigkeit


keine
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Euro


1
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Haushaltsjahres
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Jahresabschluss 2013 der Lutherstadt Eisleben 
Stellungnahme zum Entwurf des Prüfungsberichts vom 11.02.2021 


 


Sehr geehrte Damen und Herren,  


bezugnehmend auf den vorgenannten Entwurf des Prüfungsberichts, welchen der Fachbereich 2 -
Finanzen vom Rechnungsprüfungsamt am 25.02.2021 korrigiert am 02.03.2021 erhielt, wird wie 
folgt Stellung genommen (Die zitierten Feststellungen sind kursiv dargestellt und dem Prüfbericht 
entnommen):  


 


zu 1.3 Vorangegangene Prüfung (S.9) 


Feststellung  
Die Prüfungsfeststellungen aus dem Prüfungsbericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2012 der 
Lutherstadt Eisleben wurden nur zum Teil im Jahresabschluss zum 31.12.2013 ausgeräumt.  
 
Der Fachbereich 2 - Finanzen ist bestrebt, alle Feststellungen umzusetzen. Die Prüfungs-
feststellungen aus dem Jahr 2012, welche die Themenbereiche Skonti und verbindliche 
Muster betreffen, sind systembedingt derzeit nicht umsetzbar. Der Fachbereich 2 - Finanzen 
hat den Softwareanbieter mehrfach aufgefordert, Abhilfe zu schaffen. Von Seiten des Anbie-
ters ist eine Lieferung der verbindlichen Muster in Aussicht gestellt aber bisher nicht er-
folgt. Die Verwaltung wird hier weiter auf eine schnelle Lösung drängen. 


 


zu 2.2 Buchführung (Seite 10): 


Feststellung  
Gem. § 11 Abs. 1 GemKVO Doppik sind alle eine Buchung auslösende Vorfälle, insbesondere je-
der Anspruch und jede Zahlungsverpflichtung auf ihren Grund und ihre Höhe zu prüfen. Bei der 
stichprobenhaften Belegabforderung enthielten nicht alle Belege eine entsprechende Anordnung. 
Feststellung  
Nach § 23 Abs. 2 S. 2 GemKVO Doppik muss die Buchführung so beschaffen sein, dass sie einem 
sachverständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die Finanzvorfälle der 
Gemeinde vermitteln kann. Die bisherigen Buchungsbeschreibungen im Finanzbuchhaltungspro-
gramm sind bei einer Vielzahl der abgeforderten Belege unausreichend bezeichnet. Das Rech-
nungsprüfungsamt empfiehlt ausführlichere Beschreibungen in den folgenden Jahresabschlüssen.   
Beanstandung  
Der Belegpflicht wurde bei nicht allen Belegen nachgekommen und ist zu beanstanden. Die auf-
grund der stichprobenhaften Abforderung vorgelegten Unterlagen zur Prüfung der Vermögens- und 
Ergebnisrechnung waren zum Teil unvollständig, bspw. enthielten sie keine die Buchung begrün-
denden Unterlagen, Auszahlungsanordnungen oder Mittelfreigaben. Einige Unterlagen konnten auf 
Nachfrage, jedoch zum Teil nicht im Original, nachgereicht werden. Gem. § 35 Abs. 1 S. 1 GemK-
VO Doppik müssen die Buchungen durch Vorgangsanordnungen, ferner durch Unterlagen, aus 
denen sich der Buchungsgrund ergibt (begründende Unterlagen) belegt sein. Bei der Erstellung 
künftiger Jahresabschlüsse ist der Belegpflicht zwingend nachzukommen.   
 


Den Feststellungen wird künftig gefolgt. Durch Inkrafttreten der Dienstanweisung Nr. 
36/2020 zum Umgang mit Anträgen auf Mittelfreigaben und der Einführung des Rech-
nungsworkflows werden Buchungen nunmehr ausnahmslos durch Vorgangsanordnungen, 
begründende Unterlagen und Mittelfreigaben belegt. 


 


5.1.1 Ordentliche Erträge (Seite 18) 
 
Feststellung  
Zum 31.12.2013 bestehen ungeklärte Einzahlungen in Höhe von 89,7 T€ (VJ: 95,3 T€), welchen 
keine Forderungen zugeordnet werden konnten. Es ist davon auszugehen, dass die Erträge der 
Kommune nicht immer rechtzeitig und vollständig erfasst wurden und eine Nichteinhaltung des § 
25 Abs. 1 GemHVO Doppik vorliegt. Eine Zuordnung der entsprechenden Fälle hat in den folgen-
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den Jahresabschlüssen zwingend zu erfolgen. Den bereits in den Prüfberichten zum Jahresab-
schluss zum 31.12.2011 sowie zum 31.12.2012 der Lutherstadt Eisleben getroffenen Feststellun-
gen wurde nicht gefolgt. Eine Erläuterung der ungeklärten Einzahlungen erfolgte im Anhang.  
 
Der Zahlungseingang wurde nicht ordnungsgemäß überwacht. Aufgrund der ungeklärten Einzah-
lungen in Höhe von 89,7 T€ ist davon auszugehen, dass in 2013 keine konsequente Überwachung 
des ordnungsgemäßen Eingangs der Erträge stattfand. Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt, 
solche Sachverhalte zeitnah unter Einbeziehung aller Bereiche der Stadtverwaltung zu klären. Für 
den Umgang mit ungeklärten Einzahlungen sollte eine entsprechende Dienstanweisung durch den 
Fachbereich Finanzen erstellt werden. 


 
Die im Sachkonto 69990000 „ungeklärte Einzahlungen“ ausgewiesen 89,7 TEUR sind nicht 
vollständig Einzahlungen, denen keine Forderungen zugeordnet werden konnte. Nach jetzi-
gem Stand können tatsächlich ungeklärte Einzahlungen nicht über das Sachkonto „unge-
klärte Einzahlungen“ identifiziert werden. Ursache hierfür ist, dass bei allen Debitoren die 
Finanzbuchungsgruppe „ungeklärte Einzahlungen (69990000)“ systembedingt hinterlegt ist 
und dadurch alle Buchungen, die einen Debitor ansprechen über das Sachkonto „ungeklär-
te Einzahlungen“ angesprochen werden. 
Dadurch werden Zahlungen die aus vorzeitig geleisteten Zahlungen von Steuerschuldnern 
resultieren, erhaltenen Spenden, die auf den Verwahrdebitor verbucht und erst später zu-
geordnet wurden sowie aus Überzahlungen, welche durch den Jahreswechsel erst in Folge-
jahren zurückgezahlt wurden, als ungeklärte Einzahlungen ausgewiesen, die allerdings kei-
ne ungeklärten Einzahlungen sind.  
 
Um ungeklärte Einzahlungen eindeutig zu identifizieren, muss der Bericht ID5010557 der 
Finanzsoftware verwendet werden. Hier werden Einzahlungen, welchen keine Forderungen 
zugeordnet werden konnten eindeutig ausgewiesen. 
 
Der Fachbereich 2 - Finanzen ist bestrebt, die konsequente Überwachung des ordnungs-
gemäßen Eingangs der Erträge zu verbessern und Einzahlungen der dazugehörigen Forde-
rungen zuzuordnen. Daher ist aus Sicht des Fachbereich 2 – Finanzen keine Dienstanwei-
sung erforderlich. 
 


5.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Seite 19) 
 
Feststellung  
Bei der stichprobenhaften Belegabforderung wurde festgestellt, dass bei der Verbuchung des Bu-
chungsbeleges 13FWE01773 die Rückzahlung einer Barauszahlung in Höhe von 21,84 € fälschli-
cherweise als Zuschuss für laufende Zwecke von privaten Unternehmen dargestellt wurde. Die 
vorherige Barauszahlung wurde als Aufwand in Höhe von 100,00 € und die vorausgegangene 
Spende als Zuschuss bereits in voller Höhe verbucht. Demnach hätte mit der Rückzahlung eine 
Gutschrift auf den Aufwand erfolgen müssen. 
 
Der Feststellung wird gefolgt. 
 


Zu 5.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Seite 
19) 
 
Feststellung  
Im Rahmen der stichprobenhaften Überprüfung der „privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostener-
stattungen und –umlagen“ wurde festgestellt, dass der Beleg 13FWE00209 gegen die Haushalts-
grundsätze der Einzelveranschlagung und der Periodengerechtigkeit verstößt. Die als Gesamtbe-
trag in Höhe von 8,9 T€ verbuchte Forderung besteht aus sechs Verträgen, welche bereits im Vor-
jahr geschlossen wurden.  
Beim Beleg RDR13-0126 handelt es sich um eine Rückerstattung eines Stromguthabens, wodurch 
aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes als Ausnahme zum Bruttoprinzip anstatt einer Ertragsbu-
chung eine Verringerung der Aufwendungen zu erfolgen hat. 
 
Der Feststellung wird gefolgt. 
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Zu 5.1.1.6 Sonstige ordentliche Erträge (Seite 20) 
 
Feststellung  
Im Rahmen der stichprobenhaften Überprüfung der „sonstigen ordentlichen Erträge“ wurde festge-
stellt, dass bei einem Tauschvertrag für ein Grundstück (Beleg-Nr.: 13FWA00596) der volle Ge-
genstandswert als Ertrag dargestellt wurde. Bei der Prüfung konnte die Aktivierung und der ent-
sprechende Buchwert zum Tauschzeitpunkt nachvollzogen werden. Ein Ertrag aus der Veräuße-
rung von Anlagevermögen ist gegeben, wenn der Verkaufspreis den Buchwert in der Anlagen-
buchhaltung übersteigt. Im Beispielfall betrug der Buchwert des Grundstücks 3 T€ und der 
Tauschwert 33 T€, wonach der Ertrag und Buchgewinn 30 T€ ergibt. In der Ergebnisrechnung wird 
jedoch ein Ertrag in Höhe von 33 T€ und ein Aufwand für die Wertveränderungen von Grundstü-
cken und Gebäuden i.H.v. 3 T€ dargestellt. Eine Wertminderung bei Sachanlagen entsprechend 
dem Kontenrahmenplan Sachsen-Anhalt ist bei diesem Sachverhalt nicht gegeben. Somit wird die 
Ergebnisrechnung unnötig erweitert. Das Jahresergebnis verändert sich hierdurch nicht. 
 
Beim Buchungsbeleg 13FWA00550 entspricht der ausgewiesene Ertrag aus der Veräußerung von 
Grundstücken und Gebäuden nicht dem tatsächlichen Ertrag, welcher sich aus der Vermögens-
übertragung ergibt. Der Buchwert für alle Flurstücke beträgt 56,9 T€. Bei einer Veräußerung zu 
einem Wert i.H.v. 78 T€ ergibt sich ein Buchgewinn in Höhe von 21,1 T€. In der Ergebnisrechnung 
wurde ein Ertrag in Höhe von 78 T€ dargestellt, sodass diese Erträge ein falsches Bild abgeben. 
 
Der Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes werden zur Kenntnis genommen. Auf-
grund des fortgeschrittenen Jahresabschlusses 2014 erfolgt eine Überprüfung mit dem 
Jahresabschluss 2015. 
 
Des Weiteren wurde festgestellt, dass bei der Rückzahlung von Fördermitteln (Beleg-Nr.: 
13FWA00108) und Straßenausbaubeiträgen (Beleg-Nr.: 13FWA00319) die Ergebnisrechnung an-
gesprochen wird, obwohl es sich hierbei um eine Aktiv-Passiv-Minderung handelt. 
 
Bei der Rückzahlung von Fördermitteln wird der gebildete Sonderposten um den zurück-
zahlenden Betrag gemindert. Dies wird systembedingt im Anlagevermögen durch einen 
„Teilverkauf“ gebucht, wodurch die Ergebnisrechnung angesprochen wird. Dies ist aber 
ergebnisneutral, da Aufwand und Ertrag in gleicher Höhe gebucht werden. Der Fachbereich 
Finanzen wird in Zusammenarbeit mit dem Systemanbieter prüfen, ob eine Anpassung der 
Verfahrensweise möglich ist. 
 
Wie bereits in den Prüfungen des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 und zum 31.12.2012 der 
Lutherstadt Eisleben festgestellt, sind unter den „anderen sonstigen ordentlichen Erträgen“ Skon-
toerträge in Höhe von 0,9 T€ gebucht. Die Zuordnung zu den sonstigen ordentlichen Erträgen ist 
hier nichtzutreffend. Der Kontenrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt sieht keine Skontoerträge 
vor. Gem. § 38 Abs. 2 S. 3 GemHVO Doppik sind Minderungen des Anschaffungspreises, und 
somit Skonti, abzusetzen. Die Kommune hat den Grundsatz der Sparsamkeit zu beachten. Dem-
nach ist zu gewährleisten, dass die Rechnung im gewährten Zeitraum für das Skonto durch die 
anordnende Stelle geprüft und rechtzeitig durch die Stadtkasse beglichen wird und somit Skonto 
gezogen werden kann.  
Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt die Darstellungen bzw. Verfahrensweisen zu den vier zuvor 
genannten Prüffeststellungen durch den Finanzsoftwareanbieter bei der Erstellung künftiger Jah-
resabschlüsse den tatsächlichen Gegebenheiten anpassen zu lassen. 
 
Skontoerträge werden bis auf Weiteres unter anderen sonstigen ordentlichen Erträgen ge-
bucht. Eine Umsetzung ist zurzeit systembedingt nicht möglich. Der Fachbereich Finanzen 
drängt weiter auf eine systemseitige Umsetzung.  
 
Feststellung  
Bei einem Sachverhalt handelte es sich um eine „nicht zurückzahlbare Überzahlung“ (Beleg-Nr.: 
13FSE00030). Zur Prüfung wurde eine Aktennotiz vom 03.03.2020 vorgelegt, da kein Beleg vor-
handen war. Das Rechnungsprüfungsamt weist erneut darauf hin, dass bei ungeklärten Einzah-
lungen zeitnah eine Klärung unter Einbeziehung sämtlicher Bereiche der Stadtverwaltung oder ggf. 
des Einzahlers zu erfolgen hat. Ggf. ist der entsprechende unberechtigt erhaltene Betrag an den 
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Einzahler zurückzuüberweisen. Einer ungeklärten Einzahlung ist zur korrekten buchhalterischen 
Darstellung eine entsprechende sonstige Verbindlichkeit gem. § 28 Abs. 2 GemHVO Doppik ent-
gegenzusetzen. Die Erstellung einer entsprechenden Dienstanweisung durch den Fachbereich 
Finanzen zum Umgang mit ungeklärten Einzahlungen wird vom Rechnungsprüfungsamt dringend 
empfohlen. 
 
Die Feststellung wird künftig beachtet. 
Der Fachbereich 2 - Finanzen ist bestrebt, eine konsequente Überwachung des ordnungs-
gemäßen Eingangs der Erträge zu verbessern und Einzahlungen der dazugehörigen Forde-
rungen direkt zuzuordnen. Daher ist aus Sicht des Fachbereich 2 – Finanzen keine Dienst-
anweisung erforderlich. 


 


Zu 5.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Seite 23) 
 
Feststellung  
Des Weiteren wurde bei der stichprobenhaften Belegabforderung festgestellt, dass der Erlass ei-
ner Vergnügungssteuer (Beleg-Nr. 13FKU01747) unkorrekterweise als Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen gebucht wurde. Wenn es sich um einen Erlass im Jahr der Steuererhebung 
handelt, hat eine Sollbuchung auf dem Steuerertragskonto zu erfolgen. Es wurde festgestellt, dass 
ein entsprechender Ausgleich der Buchung nicht erfolgte, da eine entsprechende Sollstellung mit 
dem Debitor nicht erfolgt ist. Eine Korrektur hat im Jahresabschluss 2014 zu erfolgen. 


Der Feststellung wird gefolgt.  


 
Feststellung  
Der Buchungsbeleg RKR13-0555 wurde der falschen Kontengruppe zugeordnet. Es handelt sich 
um Aufwendungen aus einem Vertrag mit einer Sicherheitsfirma für den Schließdienst an stadtei-
genen Objekten. Der vorgelegte Vertrag endete zum 31.12.2010. Eine Verlängerung bis zum 
31.12.2013 wurde zur Prüfung nicht vorgelegt. Die sachliche und rechnerische Richtigkeit kann 
nicht nachvollzogen werden. 


Der Feststellung wird gefolgt.  


  
Feststellung  
Die stichprobenhafte Überprüfung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2013 
ergab einen Sachverhalt (Beleg-Nr.: 13FWE01888), dass der erfolgswirksame Erhaltungsaufwand 
nichtzutreffend von dem aktivierungspflichtigen Herstellungsaufwand abgegrenzt wurde. Bei der 
als „Gehwegreparatur“ deklarierten Buchung wurde der komplette Gehweg erneuert, sodass eine 
Aktivierung im Anlagevermögen hätte erfolgen müssen. 


Die Feststellung wird künftig beachtet. 
Durch das Inkrafttreten einer stadteigenen Bewertungsrichtlinie der Lutherstadt Eisleben 
wurde die Abgrenzung von Erhaltungsaufwand (Instandhaltung) und von Herstellungsauf-
wand (Investitionen) eindeutig deklariert. 
 
Feststellung  
In den Prüfberichten zum Jahresabschluss zum 31.12.2011 und zum 31.12.2012 der Lutherstadt 
Eisleben hat das Rechnungsprüfungsamt empfohlen, die Abgrenzung von Erhaltungsaufwand (In-
standhaltung) und von Herstellungsaufwand (Investitionen) zu deklarieren. Die Erarbeitung einer 
eigenen Aktivierungs- und Bewertungsrichtlinie, auch als Hilfestellung für die gesamte Stadtverwal-
tung, scheint hierbei unerlässlich. Neben einer stadteigenen Aktivierungsrichtlinie ist die Bewer-
tungsrichtlinie einschließlich der Abschreibungstabelle des Landes Sachsen-Anhalt zu beachten. 
Eine entsprechende stadteigene Bewertungsrichtlinie der Lutherstadt Eisleben wurde zwischen-
zeitlich erstellt und in der Stadtratssitzung am 18.02.2020 beschlossen. Die Evaluierung und er-
neute Beschlussfassung, welche gemäß Beschluss-Nr. 5/150/20 bis zum 30.11.2020 erfolgen soll-
te, steht derzeit noch aus. 
 
Die Bewertungsrichtlinie wird momentan evaluiert und soll in fortgeschriebener Form im 
Juli 2021 im Stadtrat beschlossen werden. 
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Zu 5.1.2.3 Transferaufwendungen (Seite 24) 
  
Feststellung  
Bei der stichprobenhaften Belegabforderung wurde jedoch festgestellt, dass dem Kontenbereich 
fälschlicherweise Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätigkeiten (Beleg-Nr.: 13FWE0308, 
13FKU00757) zugeordnet worden, welche gemäß Kontenrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt 
unter „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ deklariert sind. Das Rechnungsprüfungsamt emp-
fiehlt die Anwendung des verbindlichen Kontenrahmenplanes des Landes Sachsen-Anhalt. 


Der Feststellung wird gefolgt.  


 


Zu 5.1.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Seite 24) 
 
Feststellung  
Bei dem Beleg 13FWE00187 wurde festgestellt, dass ein Betrag in überhöhter Summe ausgezahlt 
wurde. Eine Rückerstattung erfolgte durch den Gläubiger. Des weiteren wurde gegen den Haus-
haltsgrundsatz der Periodengerechtigkeit verstoßen. Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt, die 
Mitarbeiter dahingehend zu sensibilisieren, Sachzusammenhänge in Verbindung mit der Kontie-
rung zu prüfen. 


Der Feststellung wird gefolgt.  


 


Zu 5.2 Teilergebnisrechnungen (Seite 26) 
 
Feststellung  
Die Teilergebnisrechnungen entsprachen nicht der in § 45 GemHVO Doppik vorgeschriebenen 
Staffelform sowie den Vorgaben des verbindlichen Musters Nr. 15 des Landes Sachsen-Anhalt. 
Die verbindlichen Muster sind, wie bereits in den Prüfungsberichten „Jahresabschluss zum 
31.12.2011 der Lutherstadt Eisleben“ sowie „Jahresabschluss zum 31.12.2012 der Lutherstadt Eis-
leben“ festgestellt, bei zukünftigen Jahresabschlüssen anzuwenden. 


Der Feststellung wird gefolgt.  
Der Fachbereich 2 - Finanzen hat den Softwareanbieter mehrfach aufgefordert, Abhilfe zu 
schaffen. Von Seiten des Anbieters ist eine Lieferung der verbindlichen Muster in Aussicht 
gestellt, ist aber bisher nicht erfolgt. Die Verwaltung wird hier weiter auf eine schnelle Lö-
sung drängen. 
 


Zu 5.3 Finanzrechnung (Seite 28) 
 
Feststellung  
Beim Abgleich der Summen der Saldenlisten mit denen der Finanzrechnung 2013 wurde festge-
stellt, dass die Ausleihungen an eine Beteiligung der Lutherstadt Eisleben in Höhe von 22,6 T€ als 
„Zinsen und ähnliche Auszahlungen“ anstatt als „sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätig-
keit“ dargestellt werden. Die Höhe der „Auszahlungen fremder Finanzmittel“ konnte anhand der 
Saldenliste nicht nachvollzogen werden. Entsprechende Umgliederungen haben mit dem Jahres-
abschluss zum 31.12.2014 zu erfolgen. 


Der Feststellung wird gefolgt.  
Bei dem entsprechenden Finanzkonto war systembedingt der falsche Finanzgliederungs-
code hinterlegt. Eine Korrektur erfolgt mit dem Jahresabschluss 2014. 
 
 


Zu 5.3.4 Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Seite 30) 
 
Feststellung  
Bei der stichprobenhaften Belegabforderungen konnte ein Beleg (RDR13-0008) nicht vorgelegt 
werden. Gemäß § 35 Abs. 1 GemKVO Doppik müssen Buchungen durch Unterlagen, aus denen 
sich der Buchungsgrund ergibt (begründende Unterlagen) belegt sein. 


Der Feststellung wird gefolgt.  
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Zu 5.4 Teilfinanzrechnungen (Seite 32) 
 
Feststellung  


Die Teilfinanzrechnungen entsprechen nicht den Vorgaben des verbindlichen Musters Nr. 16 des 
Landes Sachsen-Anhalt. Die verbindlichen Muster sind, wie bereits in den Prüfungsberichten „Jah-
resabschluss zum 31.12.2011 der Lutherstadt Eisleben“ und „Jahresabschluss zum 31.12.2012 
der Lutherstadt Eisleben“ festgestellt, bei zukünftigen Jahresabschlüssen anzuwenden.  


Der Feststellung wird gefolgt.  


Der Fachbereich 2 - Finanzen hat den Softwareanbieter mehrfach aufgefordert, Abhilfe zu 
schaffen. Von Seiten des Anbieters ist eine Lieferung der verbindlichen Muster in Aussicht 
gestellt, ist aber bisher nicht erfolgt. Die Verwaltung wird hier weiter auf eine schnelle Lö-
sung drängen. 
 
 


Zu 5.5.1.1.2 Sachanlagevermögen (S.34) 
 
Feststellung  
Bei der stichprobenhaften Prüfung der Erfassung und Bewertung von unbebauten Grundstücken 
und grundstücksgleichen Rechten waren bei zwei Belegen die Beträge zum Anlagenabgang 
nicht nachvollziehbar.  
Beim Buchungsbeleg 13FWA00596 erfolgte die Ausbuchung in Höhe von 2.944,53 EUR, obwohl 
gemäß Tauschvertrag eine Ausbuchung in Höhe von 2.943,00 EUR hätte erfolgen müssen. Das 
Buchungsdatum entspricht nicht dem Datum des Besitzübergangs. 
 
Diese Feststellung steht im Zusammenhang mit der Feststellung zu Punkt 5.1.1.6 Sonstige 
ordentliche Erträge (Seite 20) und wird aufgrund des fortgeschrittenen Jahresabschlusses 
2014 mit dem Jahresabschluss 2015 überprüft und ggf. korrigiert.  
 
Beim Buchungsbeleg 13FWA00080 wurde eine Grünfläche zu einem Betrag in Höhe von 339,00 
EUR veräußert. Die Bewertung bei einer Fläche von 113 m² betrug bei 1,50 EUR/m² im Anlage-
vermögen 169,50 EUR. Demnach wurden dem Anlagevermögen 169,50 EUR zu viel entnommen. 
Eine entsprechende Korrektur hat im Jahresabschluss 2014 zu erfolgen. 


 
Der Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes wird gefolgt. Aufgrund des fortgeschritte-
nen Jahresabschlusses 2014 erfolgt Korrektur mit dem Jahresabschluss 2015. 
 
Feststellung (Seite 35) 
Beim Beleg-Nr. 13FWA00238 wurde festgestellt, dass keine Nutzungsdauer hinterlegt wurde und 
somit keine Abschreibung erfolgte. Gemäß Abschreibungstabelle des Landes Sachsen-Anhalt ist 
für Umzäunungen eine Nutzungsdauer von 10 bis 15 Jahren anzusetzen. Des Weiteren ist noch 
ein Erinnerungswert in Höhe von 1,00 € von der vorherigen Einfriedung verbucht. Bei Verschrot-
tung der Vermögensgegenstände sind diese aus der Anlagenbuchhaltung zu entnehmen. Entspre-
chende Korrekturen haben im Jahresabschluss 2014 zu erfolgen.   
 


Der Feststellung wird gefolgt. Die Korrektur erfolgt mit dem Jahresabschluss 2014. 
 
Feststellung (Seite 35) 
Der Beleg 13FWA00758 handelt es sich um Hausanschlusskosten für Regenwasserleitungen von 
31 stadteigenen Grundstücken. Bei Hausanschlusskosten handelt es sich um Erschließungskos-
ten, welche dem Grundstück und nicht dem Gebäude zuzuordnen sind. Die Buchung erfolgte in 
Summe für alle Grundstücke, was dem Grundsatz der Einzelveranschlagung widerspricht. Eine 
entsprechende Korrektur hat zum Jahresabschluss 2014 zu erfolgen. 
 
Der Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes wird gefolgt. Aufgrund des fortgeschritte-
nen Jahresabschlusses 2014 erfolgt die Korrektur mit dem Jahresabschluss 2015. 
 
 







7 
 


 
 


Feststellung (Seite 35) 
Die Veranschlagung der Buchungsbelege 13FWA00604, 13FWA00605, 13FWA00607 und 
13FWA00610 als Infrastrukturvermögen kann nicht nachvollzogen werden, da es sich hierbei um 
den Rückbau des Gebäudes der ehemaligen Straßenmeisterei handelt. Die Verbuchung hätte im 
konsumtiven Bereich erfolgen müssen, da kein Zusammenhang mit einem Neubau gegeben ist. 
Eine Korrektur hat im Jahresabschluss 2014 zu erfolgen. 
 
Der Rückbau des Gebäudes der ehemaligen Straßenmeisterei war eine Auflage des Land-
kreis Mansfeld- Südharz im Rahmen der Maßnahme „Zentrumsumgehung“. Da der Rückbau 
zur Maßnahme gehörte, wurde es der Anlage des Infrastrukturvermögens zugeordnet. 
 
Feststellung (Seite 35) 
Der vorhandene Goldschatz (113 T€) wurde mit dem Versicherungswert ausgewiesen. Versiche-
rungsschutz besteht ebenfalls für das Lenin-Denkmal, die Kerßenbrocksche Tellersammlung und 
die Totenlade von Helmsdorf. Es handelt sich bei diesen Vermögensgegenständen um Ausstel-
lungsstücke. Der Aussteller übernimmt den Versicherungsschutz, wofür ein Versicherungswert der 
Gegenstände ermittelt wurde. Dieser beträgt für das Lenin-Denkmal und dessen Schrifttafel 100 
T€, die Totenlade von Helmsdorf 366 T€ und für die Kerßenbrocksche Tellersammlung 150 T€. In 
der Anlagenbuchhaltung sind diese Vermögensgegenstände mit dem Erinnerungswert von 1,00 € 
veranschlagt. Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt, die Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 
dahingehend zu überprüfen, inwiefern ein Versicherungswert anzusetzen und eine Eröffnungsbi-
lanzkorrektur vorzunehmen ist.  
Des Weiteren wurde festgestellt, dass entsprechend der durch das Landesamt für Archäologie und 
Denkmalpflege des Landes Sachsen-Anhalt erstellten Denkmalliste weit über 300 Einzeldenkmale 
in der Lutherstadt Eisleben existieren. Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt eine Überprüfung der 
in der Eröffnungsbilanzerstellung angesetzten Bewertungen sowie der Vollständigkeit und infolge-
dessen entsprechende Eröffnungsbilanzkorrekturen bei der Erstellung der folgenden Jahresab-
schlüsse vorzunehmen. 
 
Der Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes wird gefolgt. Aufgrund des fortgeschritte-
nen Jahresabschlusses 2014 erfolgt eine Überprüfung mit dem Jahresabschluss 2015. 
 
Feststellung (Seite 36) 
Die Anschaffungskosten für geringwertige Vermögensgegenstände wurden nicht immer direkt als 
Aufwand erfasst, sodass ein Verstoß gegen § 40 Abs. 1 GemHVO Doppik vorliegt. Bei der stich-
probenhaften Überprüfung wurde festgestellt, dass bei der Erfassung der angeschafften Gegen-
stände die Wertgrenzen nicht beachtet wurden, sodass sofortabschreibbare geringwertige Vermö-
gensgegenstände bis 150,00 € ohne Umsatzsteuer fälschlicherweise als Sammelposten (Beleg-
Nr.: 13FWA00106; 13FWA00308; 13FWA00309; 13FWA00423) mit einer Nutzungsdauer von fünf 
Jahren sowie tatsächliche Sammelposten (150,01 € bis 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer) als Be-
triebs- und Geschäftsausstattung (Beleg-Nr.: 13FWA00406; 13FWA00007) erfasst wurden. Bei der 
Verbuchung künftiger Geschäftsvorfälle sind die Wertgrenzen zu beachten. 
 
Der Feststellung wird gefolgt. 
 
Feststellung (Seite 36) 
Bei der Verbuchung des Erwerbs einer Industriewaschmaschine und eines Industrietrockners für 
die Feuerwehr (Beleg-Nr.: 13FWA00415, 13FWA00341, 13FWA00342, 13FWA00794) wurde der 
Grundsatz der Einzelveranschlagung nicht eingehalten. Sachspenden, Veräußerungen von alten 
Geräten und die Neuanschaffungen wurden hierbei vermischt. Somit wurde ein kreditorisch-
debitorischer Ausgleich nicht gesetzt, sodass eine ungeklärte Auszahlung i.H.v.7,1 T€ zum 
31.12.2013 bestehen blieb. Für die Ausbuchung der gespendeten Geräte, welche jedoch gemäß 
vorliegender Unterlagen nicht genutzt werden können, lag zur Prüfung kein Verschrottungsproto-
koll vor. Eine Auflösung der parallel aktivierten Sonderposten (Beleg-Nr.: SOP13-0113, SOP13-
0114) erfolgte nicht. Die Zubuchungen nach der Entnahme der alten Geräte zum 31.10.2013 in 
Höhe von 132,22 € und 264,44 € können aus den zur Prüfung vorgelegten Unterlagen nicht nach-
vollzogen werden. Eine Korrektur hat im Jahresabschluss 2014 zu erfolgen. 
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Der Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes wird zur Kenntnis genommen. Aufgrund 
des fortgeschrittenen Jahresabschlusses 2014 erfolgt eine Überprüfung mit dem Jahresab-
schluss 2015. 
 
Feststellung (Seite 36) 
Die Guthabenbestände der Treuhandbankkonten für städtebauliche Entwicklungs- und Sanie-
rungsmaßnahmen werden bis zur Beendigung der Maßnahme als „geleistete Anzahlungen“ bilan-
ziert. Nach Beendigung der Maßnahme ist der entsprechende Vermögensgegenstand zu aktivie-
ren. Der Abgleich der in der Vermögensrechnung dargestellten geleisteten Anzahlungen mit den 
zur Prüfung vorgelegten entsprechenden Tagesauszügen der Treuhandbankkonten ergab eine 
Differenz von 0,01 €, welche im Jahresabschluss 2014 zu korrigieren ist. 


Der Feststellung wird gefolgt. Es handelt sich hierbei um einen Rundungsfehler, welcher 
mit dem Jahresabschluss 2014 korrigiert wird.  
 
Feststellung (Seite 37) 
Nach Fertigstellung einer Baumaßnahme hat die Umbuchung der Anlage im Bau in den entspre-
chenden Vermögensposten zu erfolgen. Unter den als „Anlage im Bau“ befindlichen Maßnahmen 
ist u.a. „Gut Peter“ und das „Herdlager“ aufgeführt. Dem Rechnungsprüfungsamt liegen Unterlagen 
vor, wonach die Abnahme für „Gut Peter“ bereits 2012 und die Verwendungsnachweisprüfung 
2013 erfolgte. Im „Herdlager“ fanden bereits 2010 Ausstellungen statt. Das Rechnungsprüfungs-
amt empfiehlt eine entsprechende Überarbeitung im Jahresabschluss zum 31.12.2014. 
 
Der Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes wird zur Kenntnis genommen. Aufgrund 
des fortgeschrittenen Jahresabschlusses 2014 erfolgt eine Überprüfung mit dem Jahresab-
schluss 2015. 
 


 Zu 5.5.1.1.4.2 Forderungen (Seite 38) 
 
Feststellung  
Bei der stichprobenhaften Überprüfung der offenen Forderungen zum 31.12.2013 ergaben sich 
Anhaltspunkte für nicht erfolgte Wertberichtigungen und Forderungsverfolgungen. Beim Abgleich 
der offenen Posten zum 31.12.2013 und der offenen Posten im Zeitraum der Prüfung wurde fest-
gestellt, dass es noch offene Forderungen aus der Eröffnungsbilanz und den Folgejahren bis 2013 
gibt, die seither unberührt im Buchhaltungssystem stehen. In den folgenden Jahresabschlüssen 
sind, wie bereits in den Prüfungsberichten „Jahresabschluss zum 31.12.2011 der Lutherstadt Eis-
leben“ sowie „Jahresabschluss zum 31.12.2012 der Lutherstadt Eisleben“ bemerkt, die offenen 
Posten auf noch einzutreibende Forderungen, offene Vollstreckungssachverhalte sowie ggf. einzu-
leitende Wertberichtigungen zu überprüfen. 


Der Feststellung wird gefolgt. Die Korrektur erfolgt mit dem Jahresabschluss 2014. Die 
Dienstanweisung „über Stundungen, Niederschlagungen und Erlass von privatrechtlichen 
und öffentlich-rechtlichen Ansprüchen der Luth. Eisleben“ sowie die Bewertungsrichtlinie 
werden momentan überarbeitet. 
 


Zu 5.5.1.1.4.3 Liquide Mittel (Seite 38) 
 
Feststellung  
Die erforderlichen Nachweise für die Einzelbestände der liquiden Mittel lagen weitestgehend vor. 
Auf die Einholung von Saldenbestätigungen der Banken wurde aus Kostengründen verzichtet, je-
doch konnte durch andere geeignete Prüfungshandlungen die Erfassung der vorgelegten Sichtein-
lagen nachvollzogen werden. Der Nachweis für den Bestand der Frankiermaschine in Höhe von 1 
T€ konnte, wie bereits in den vorherigen Prüfungen, nicht vorgelegt werden. 
 
Der Feststellung wird gefolgt. Der Nachweis für den Bestand der Frankiermaschine kann 
mit dem Jahresabschluss 2015 erbracht werden. 
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Zu 5.5.1.2.1 Eigenkapital, Rücklagen, Jahresergebnis (Seite 40) 
 
Feststellung  
Beim Abgleich der Summen der Saldenlisten mit denen des Jahresabschlusses 2013 wurde fest-
gestellt, dass der Fehlbetragsvortrag und der Jahresüberschuss in der Vermögensrechnung nicht 
übereinstimmen. 


Der Feststellung wird gefolgt. Die Korrektur ist mit dem Jahresabschluss 2014 erfolgt. 
 


Zu 5.5.1.2.4 Verbindlichkeiten (Seite 41) 
 
Feststellung  
Bei der Zuordnung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähig-
keit in Sachkonten wurden die Darlehen vom Eigenbetrieb Bäder sowie vom Eigenbetrieb Kinder- 
und Jugendhaus fälschlicherweise nicht als Sondervermögen, sondern als öffentliche Sonderrech-
nungen, dargestellt. Eine im Prüfungsbericht zum Jahresabschluss der Lutherstadt Eisleben zum 
31.12.2011 geforderte Korrektur ist nicht erfolgt. Zum 31.12.2012 weist diese Position einen nega-
tiven Betrag, also keine Verbindlichkeit, sondern eine Forderung aus. Die im Prüfungsbericht zum 
Jahresabschluss der Lutherstadt Eisleben zum 31.12.2012 geforderte Korrektur ist gemäß zur Prü-
fung vorgelegter Saldenliste nicht erfolgt und hat im Jahresabschluss 2014 zu erfolgen. 
 
Der Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes wird gefolgt. Aufgrund des fortgeschritte-
nen Jahresabschlusses 2014 erfolgt eine Korrektur mit dem Jahresabschluss 2015. 
 
Feststellung  
Zum Prüfungszeitpunkt stehen noch Verbindlichkeiten in Höhe von 0,8 Mio. € als offene kreditori-
sche Posten zu Buche, wobei es sich hauptsächlich um Verbindlichkeiten gegenüber Sonderver-
mögen (Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen 695 T€, Eigenbetrieb Betriebshof 97 T€) handelt. 
Eine entsprechende Bemerkung gab es bereits im „Prüfungsbericht zum Jahresabschluss zum 
31.12.2012“, wonach die Klärung durch den Fachbereich Finanzen im Jahresabschluss 2013 an-
gestrebt werden sollte. Diese Klärung hat im Jahresabschluss 2014 zu erfolgen. 
 
Die durch das Rechnungsprüfungsamt in der Feststellung benannten Verbindlichkeiten (Ei-
genbetrieb Kindertageseinrichtungen 695 T€, Eigenbetrieb Betriebshof 97 T€), sind Verbind-
lichkeiten gegenüber Sondervermögen zum Stichtag 31.12.2013, welche bis dato noch offen 
sind. Ursache hierfür ist, dass die Bereinigung dieser Verbindlichkeiten mit Jahresab-
schlussbuchungen der einzelnen Jahresabschlüsse erfolgt. Da zum Zeitpunkt des Jahres-
abschlusses 2013 die Jahresabschlussbuchungen für die Folgejahre noch nicht erfolgt ist, 
bleiben die Verbindlichkeiten bis dato offen. Der Fachbereich 2 –Finanzen, wird in Rahmen 
der Jahresabschlussarbeiten 2015 für diesen Sachverhalt, auch die Abschlussbuchungen 
für alle Folgejahre abarbeiten. 
 
 


Zu 5.6 Anhang (Seite 42) 
 
Feststellung  
Gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO Doppik sind erhebliche Unterschiede der Beträge im Vergleich zum 
Vorjahr in der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung zu erläutern. Die Abweichungen wur-
den weitestgehend, jedoch nicht vollumfänglich, erläutert. Die Erläuterung erheblicher Unterschie-
de zum Vorjahr erfolgte in der Vermögens- und Finanzrechnung nur teilweise. Im Jahresab-
schlussbericht zum 31.12.2014 sind die Angaben entsprechend der §§ 41, 47 und GemHVO Dop-
pik zu erläutern bzw. darzustellen 
. 
Der Auffassung des Rechnungsprüfungsamtes, dass erhebliche Unterschiede zum Vorjahr 
in Vermögens-, Ergebnis-, und Finanzrechnung nur teilweise erfolgt ist, kann vom Fachbe-
reich 2- Finanzen nicht geteilt werden. Gegenüber dem Jahresabschluss 2012 wurde dieser 
Sachverhalt umfangreich und ausreichend überarbeitet. 
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Zu 5.7.3 Forderungsübersicht (Seite 43) 
 
Feststellung  
Die Forderungen wurden durch Saldenlisten nachgewiesen. Beim Abgleich der händisch erstellten 
Vermögensrechnung der Lutherstadt Eisleben zum 31.12.2013 sowie der Forderungsübersicht 
2013 mit dem Systemdruck der Summen-Salden-Liste zum 31.12.2013 wurde festgestellt, dass 
der Ausweis der Forderungen aus Steuern entgegen der Vorgaben des Kontenrahmenplanes Lan-
des Sachsen-Anhalt als "öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen“ erfolgte. Die ver-
bindlichen Vorgaben des Kontenrahmenplanes sind einzuhalten. Im Jahresabschluss zum 
31.12.2014 hat eine Umgliederung zu erfolgen. 


Der Feststellung wird gefolgt. Eine Korrektur erfolgt mit dem Jahresabschluss 2014. 
 


Zu 5.7.4 Verbindlichkeitenübersicht Seite (44) 
 
Feststellung  
Im Rahmen der Prüfung erfolgte eine Abstimmung der einzelnen Schuldenpositionen durch einen 
Abgleich mit der Summen-Salden-Liste zum Stichtag 31.12.2013. Die Unterteilung der Verbind-
lichkeiten nach Restlaufzeiten in der Summen-Salden-Liste konnte nicht nachvollzogen werden, 
wodurch, wie bereits bei den Prüfungen der Jahresabschlüsse der Lutherstadt Eisleben zum 
31.12.2011 sowie zum 31.12.2012, keine plausible Prüfung der Restlaufzeiten in der Verbindlich-
keitenübersicht erfolgen konnte. Eine entsprechende Klärung hat zum Jahresabschluss 2014 zu 
erfolgen.  
 
Eine Unterteilung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten in der Summen-Salden-Liste ist 
für Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen er-
folgt. Die Zuteilung der Kredite in die Sachkonten für die jeweiligen Restlaufzeiten erfolgt 
bei Aufnahme der Kredite. Bei Laufzeitänderung durch Tilgung oder Prolongation erfolgt 
aufgrund nichtverhältnismäßigen Aufwand keine Umbuchung. 
 
 


Zu 5.7.5 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Ermächtigungen (Seite 45) 
 
Feststellung  
Dem Jahresabschluss sind gem. § 118 Abs. 4 Nr. 2 KVG LSA i.V.m. § 49 Abs. 4 GemHVO Doppik 
als weitere Anlagen Übersichten über in das folgende Jahr zu übertragenden Ermächtigungen für 
Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen beizufügen. Hierzu sind 
die vom Ministerium des Inneren erlassenen Muster 21 und 22 zu verwenden. Diese Übersichten 
sind als Anlagen an den Jahresabschluss zum 31.12.2013 enthalten, beinhalten jedoch, wie be-
reits im Vorjahresprüfbericht festgestellt, keine zu übertragenden Ermächtigungen. In den folgen-
den Jahresabschlüssen sind entsprechende Übersichten der vorliegenden Übertragungen zu er-
stellen. 
 
Bis zum Jahresabschluss 2013 gab es keine zu übertragenden Ermächtigungen sowie Ver-
pflichtungsermächtigungen. 
 


Lutherstadt Eisleben, den 04.03.2021    


 


 


 


gez. Carsten Staub 
Bürgermeister 
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2.2. Beschlussvorlage Nr. 579/7: Prioritätenliste 2021 Sachgebiet Tiefbau

Beschlussvorlage 579/7 

Einreicher: Bürgermeister aktuelles Gremium
Hauptausschuss

Sitzung am: 23.03.2021

TOP: 2.5

 Fachbereich 3 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
579/7

erarbeitet: gez. i. V. Ralph Andree 
Sven Kassik 
Fachbereichsleiter 
Kommunalentwicklun
g/ Bau

Az.: TB-And-MMI erstellt am: 16.11.2020

Betreff

Prioritätenliste 2021 Sachgebiet Tiefbau

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11

10.12.2020: Ortschaftsrat Osterhausen 
19.02.2021: Ortschaftsrat Rothenschirmbach 
22.02.2021: Ortschaftsrat Burgsdorf 
24.02.2021: Ortschaftsrat Wolferode 
04.03.2021: Ortschaftsrat Polleben 
08.03.2021: Stadtentwicklungsausschuss 
23.03.2021: Hauptausschuss 
10.03.2021: Ortschaftsrat Unterrißdorf 
17.03.2021: Ortschaftsrat Volkstedt 
18.03.2021: Ortschaftsrat Bischofrode 
13.04.2021: Stadtrat

10.12.2020 
19.02.2021 
22.02.2021 
24.02.2021 
04.03.2021 
08.03.2021 
23.03.2021 
10.03.2021 
17.03.2021 
18.03.2021

zur Annahme empf. 
zur Annahme empf. 
zur Annahme empf. 
zur Annahme empf. 
abgelehnt 
(kein Protokoll)



_____________________________________________________________________________________________________

10. Sitzung des Hauptausschusses am 23.03.2021 8/24

Beschlussentwurf

Der Stadtrat beschließt die Prioritätenliste Tiefbau 2021 und ermächtigt den Fachbereich 3 zur 
Ausschreibung der in der Anlage aufgeführten Projekte und Pakete.
Die Prioritätenliste wurde auf Grundlage der bis zum 13.11.2020 durch die Ortsbürgermeister, 
Fraktionen und die Mitarbeiter des FB 3 zusammengetragenen Bedarfe erstellt. Die Prioritätenliste 
bildet die in 2021 einzuplanenden und durch das Sachgebiet Tiefbau des FB 3 in 2021 zu 
realisierenden Maßnahmen ab. Somit sammelt die Prioritätenliste Reparaturbedarfe als 
Schadenskataster im Stadtgebiet der Lutherstadt Eisleben sowie Ortsteile, welche wie nachfolgend 
priorisiert werden. Die Umsetzung der Bedarfe erfolgt im Rahmen der finanziellen Mittel.

Gesetzliche Grundlagen:

Kommunalverfassungsgesetz LSA, GVBl. LSA  Nr. 12 vom 17.06.2014 (S. 288) in der Fassung vom 
05.04.2019 (GVBl LSA Nr. 9 vom 11.04.2019)

Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Inhalt
1. Zum Verfahren der Priorisierung

1.1. Reparaturen

1.2. Instandhaltungen und Einzelprojekte

1.3. Größere Projekte

2. Zeitlicher Ablauf

3. Ergebnis der Priorisierung

3.1. Datengrundlage

3.2. Ergebnis nach Vergabepaketen

1. Zum Verfahren der Priorisierung

Grundlegend werden die Bedarfe in Reparaturen, Instandsetzungen, Einzelprojekte und 
Asphaltdünnschicht unterschieden.

        1.1. Reparaturen

Reparaturen werden, wenn sicherheitsrelevant, sofort über den laufenden Zeitvertrag beauftragt und 
so schnell wie möglich erledigt. Eine weitere Priorisierung erfolgt nicht. Der Stadt obliegt hier die 
Verkehrssicherungspflicht und schnellst mögliches Handeln ist hier geboten. Um dieser Verantwortung 
besser zu entsprechen bzw. um die Handlungsfähigkeit der Lutherstadt zu verbessern, werden kleine 
Reparaturen und notwendige sofortige Sicherungsmaßnahmen über den bestehenden 
Zeitvertrag/Rahmenvertrag realisiert. Diese Reparaturen sind nicht Bestandteil der Prio-Liste.

        1.2. Instandhaltungen und Einzelprojekte
 
Die zusammengetragenen Bedarfe werden durch Mitarbeiter des FB 3 aufgenommen und vor Ort 
bewertet. Unter der Maßgabe eine sichere, ökonomische und nachhaltige Infrastrukturmaßnahme 
bereitzustellen werden der Schaden und die zur Beseitigung des Schadens notwendigen Kosten 
eingeschätzt. Bei diesen Kostenschätzungen durch den FB 3 handelt es sich um eine 
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augenscheinliche Bewertung der Schadensbilder und grobe Abschätzung des zu erbringenden 
Leistungsumfanges.
Dabei wird der Schaden mit Hilfe Verschiedener Kriterien bewertet. Die verschiedenen Kriterien haben 
unterschiedliche Gewichte für die Priorität eines Schadens. Die Bewertung erfolgt mittels Punkten von 
1 bis 5. Das Gefahrenpotenzial ist deutlich gewichtiger als der Planungsbedarf. Dieser Umstand wird 
durch die Multiplikation der Kriterien mit einem Wichtungsfaktor abgebildet. In Summe ergibt sich für 
jeden Schaden eine Prioritätenkennzahl. 

 Bewertungskriterien

 Zustand Gefahren 
potenzial

öffentl. 
Interesse

Anlieger 
Interesse

Komplexität Planungs 
bedarf

Nachhaltigkeit Prioritäten 
Kennzahl

Erläuterung
Beispiele

1 = wie 
neu 
5 = 
völlig 
zerstört

real oder 
juristisch

1 = Sack- 
gasse 
5 = 
Schulweg 

1 - keine 
Anlieger 
5 - sehr 
viele 
Anlieger

1 - viele 
Schnittstelle
n mit Dritten 
5 - keine 
Schnittstellen

1 - komplette 
Planung inkl. 
Gutachten 
notw. 
5 - ohne 
Planung

1 - Maßnahme 
verpufft 
5 - Maßnahme 
alleinstehend 
sinnvoll

 

Skala
1 - gut 1 - niedrig

1 - 
niedrig 1 - wenige 1 - hoch 1 - hoch 1 - gering

Summe 
aus 

Kriterium 
x Faktor

5 - 
schlecht 5 - hoch 5 - hoch 5 - viele 5 - gering 5 - gering 5 - hoch

Faktor 2 6 4 2 1 1 3

Beispiel 3 3 2 4 4 3 5 62

Die aufgenommenen und bewerteten Schäden werden auf ihre finanzielle Wirkung hin bewertet und 
einem verbalen Skalenbereich zugeordnet. Dieser entspricht einem Kostenbereich. 

Die Zuordnung in einen Kostenbereich über Skalenbegriffe trägt der großen Unschärfe, mit welcher 
die Mitarbeiter des FB 3 die zusammengetragenen Schäden bewerten können, Rechnung. Da in die 
vorgenommenen Bewertungen keinerlei Planungen und Gutachten mit einfließen und da als 
Kalkulationshilfe lediglich allgemeiner Kostenkatalog dienen kann, wäre eine genaue Bezifferung der 
Maßnahmen unseriös.

Diese Kostenbereiche lassen einen Schluss auf die Projektart und damit den Projektcharakter der 
Maßnahme, ob Reparatur oder Einzelprojekt zu. Aus der Projektart lassen sich die Art der 
Beauftragung und damit auch der Realisierungszeitraum ableiten. 

Aus diesen Zusammenhängen ergibt sich folgende Bewertungsübersicht:

Skala Kostenbereich Projektart Beauftragung Realisierungs-
zeitraum

sehr gering bis 1.000 € Reparaturen Zeitvertrag Ad hoc

gering 1.001 bis 5.000 € Reparaturen Zeitvertrag Ad hoc

mäßig 5.001 bis 10.000 € Instandhaltung Zeitvertrag oder 
Einzelvertrag

unterjährig

überschaubar 10.001 bis 30.000 € Instandhaltung Einzelvertrag unterjährig

hoch 30.001 bis 60.000 € Instandhaltung 
ggf. Einzelprojekt

Einzelvertrag ggf. 
unterjährig

sehr hoch bis 100.000 € Einzelprojekt, 
ggf. Ausbau

Kleines Projekt, 
ggf. 
Mehrjahresplanung

ggf. 
unterjährig,
mittelfristig

nicht schätzbar ab 100.001 € Einzelprojekt Projekt für mittelfristig
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Ausbau Mehrjahresplanung

Für alle zu realisierenden Maßnahmen stehen der Lutherstadt Eisleben begrenze Mittel zur 
Verfügung. Damit die maximale Anzahl an Schäden behoben werden kann, ist es zielführend 
Maßnahmen und Einzelprojekte in Vergabepaketen zu bündeln. Reparaturen werden über den 
Zeitvertrag realisiert und erfahren damit eine deutliche Rabattierung. Auch für bestimmte 
Instandhaltungsmaßnahmen wie die Deckschichterneuerung von Asphaltstraßen oder die Befestigung 
geschotterter Wege ist es ökonomisch wie technisch notwendig, die bevorstehenden Maßnahmen zu  
bündeln und im Paket zu vergeben. 

Für die einzelnen Vergabepakete und die Einzelmaßnahmen ist folgendes  Budget eingeplant:

Maßnahmen Vergabe Budget 2021

Asphalt Dünnschicht 
(DSK/Emulsionen)

Vergabe in Paketen 61 TE

Instandhaltungen (kleine 
Projekte)

Einzelaufträge 101 TE €

Einzelprojekte Einzelaufträge 127 TE

Havarien/sofort Reparaturen im 
Rahmen der 
Verkehrssicherungspflicht

Einzelaufträge 50 TE

Zeitvertrag Laufende Reparaturen 161 TE

Gesamt 500 TE

In Summe stehen für die zu planenden Maßnahmen ca. 500.000 € in 2021 zur Verfügung (inklusive 
Reparaturen über Zeitvertrag). Rückstellungen aus dem HH 2020 sind hierbei nicht enthalten.

Für Havarien/Sofort Reparaturen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sind erfahrungsgemäß 
zw. 50 – 100 TE jährlich einzuplanen. Für das Haushaltsjahr 2021 werden ca. 50 TE eingeplant. Diese 
Mittel stehen somit nicht zur Umsetzung der Prioritätenliste zur Verfügung.

Größere und langfristig zu planende Maßnahmen müssen, wenn nötig und möglich, längerfristig 
eingeplant werden und sind nicht Bestandteil dieser Prioritätenliste, da hierzu offenen Fragen zur 
Finanzierung/Planung sowie Umsetzung geklärt werden müssen (siehe Pkt. 1.3).

Der für die Straßenunterhaltung bestehende Zeit-/Rahmenvertrag ist nicht Bestandteil dieser 
Beschlussvorlage.

1.3. Größere Projekte 

Große Schadensbereiche und Komplexe Maßnahmen werden über die Liste zusammengetragen und 
im Rahmen des Sanierungsgebiets oder Stadtumbaugebiets erörtert und einzeln den Gremien der 
Lutherstadt Eisleben vorgestellt. Häufig leitet sich aus diesen Projekten ein Ausbaucharakter ab. 
Zusätzlich sind für diese Projekte Abstimmungen mit den Trägern öffentlicher Belang (TÖB) 
notwendig. Diese Maßnahmen sind ebenfalls nicht Bestandteil der Prioritätenliste.

2. Zeitlicher Ablauf

Priorisierung

Durch Ortsbürgermeister sowie den FB 3 zusammengetragene Bedarfe: 11/2020

Bewertung und Priorisierung durch den FB 3: 01/2021
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Gremien

Siehe Beschlussvorlage

Beauftragung

Unmittelbar nach Bestätigung/Beschlussfassung können die Auftragsvergaben erfolgen bzw. 
Vergabeverfahren eingeleitet werden.

3. Ergebnis der Priorisierung

3.1. Datengrundlage

Durch den FB 3 erfolgte am 24.08.2020 eine schriftliche Anfrage an die jeweiligen Ortschaftsräte und 
Fraktionen. Die Rückmeldungen wurden entsprechend vor Ort besichtigt und in die Prioritätenliste für 
2021 eingearbeitet, gegebenenfalls erfolgten Rücksprachen mit den Ortsbürgermeistern und 
Fraktionen. Sonstige Meldungen, die dem FB 3 bis 11/2020 vorgelegen haben, sind ebenfalls 
eingearbeitet.

3.2. Ergebnis nach Vergabepaketen

Wie vorgesehen wurden die zusammengetragenen Bedarfe in 4 Kategorien aufgeteilt:

 1. Asphalt Dünnschicht (DSK/Emulsionen)

 2. Instandhaltungen (kleine Projekte)

 3. Einzelprojekte

 4. Havarien/sofort Reparaturen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

Die Maßnahmen wurden, wie zuvor beschrieben, einzeln bewertet. Maßgebend für die Nummerierung 
ist dabei die Prioritätenkennzahl.

Die zusammengestellten Bedarfe wurden gemäß Punkt 1 auf Priorität und Kosten eingeschätzt. Bei 
den angegebenen Kosten handelt es sich ausdrücklich um geschätzte Kosten ohne Planungsbasis. 
Die Kostenschätzung beruht auf den Erkenntnissen durchgeführter Projekte und auf der Begutachtung 
der Örtlichkeit. Planungen und Gutachten welche zu Kostensicherheit führen wurden aus 
ökonomischen Gründen nicht durchgeführt.

Die gemeldeten Bedarfe wurde gem. der Prioritätenkennzahl den entsprechenden Vergabepaketen 
zugeordnet. Die Bildung von einzelnen Vergabepaketen erfolgt unter dem Gesichtspunkt der 
wirtschaftlichen Ausführung (Mindestmengen, Örtlichkeiten, etc.).

Anlagen:
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 Finanzielle Auswirkungen:

ý ja 
o nein 

Die erforderlichen Mittel sind bei der Planung für das Haushaltsjahr 2021 berücksichtigt.
(vorbehaltlich Stadtratbeschluss Januar 2021)

Die erforderlichen Mittel sind nicht berücksichtigt, müssen daher bereitgestellt werden.

betroffen ist der: 

ý Ergebnisplan
ý Finanzplan 

Ob die Haushaltslage die jeweilige Ausschreibung erlaubt, ist vor der jeweiligen Ausschreibung zu 
klären.

Maßnahme kann finanziert werden durch:

o Einsparungen durch Aufwendungen                Ergebnishaushalt
o zusätzliche Erträge

o Verzicht auf andere Investitionsmaßnahmen   Finanzhaushalt 
o zusätzliche Investitionszuschüsse

betroffenes Produkt:  Gemeindestraßen

Kontengruppe: Unterhaltung

Jährliche Folgekosten

ý nein
o ja, und zwar 

Personalkosten Sachkosten kalkul. Kosten 

gez. Haag
25.11.2020

Anlagen:




lfd.Nr. Bezeichnung Maßnahme Ortschaft Straße/Örtlichkeit gemeldet/von gemeldet/am Schadensbeschreibung Zuordnung Schaden
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Gesamtkosten


Rückstellungen (2019/2020)


P19-001 DSK Gewerbegebiet Rothenschirmbach Gewerbegebiet Ortschaftsrat div. Fahrbahnschäden, Asphalt Fahrbahn Stadt Eisleben x 10.000,00 €           


P20-009 Instandsetzung Gehweg Eisleben Karl-Marx-Straße Bürgeranliegen Instandsetzung Oberfläche Gehweg Stadt Eisleben 4 4 3 4 4 4 5 67 x 13.000,00 €           


P20-011 Vorprofil (DSK) Eisleben Mittelreihe Stadtrat Instandsetzung Oberfläche Fahrbahn Stadt Eisleben 4 4 5 5 4 4 5 75 x 10.000,00 €           


P20-014 Oberflächeninstandsetzung (DSK) Eisleben Berggasse Bürgeranliegen div. Fahrbahnschäden, Asphalt Fahrbahn Stadt Eisleben 4 4 5 5 4 4 5 75 x 10.000,00 €           


P20-026 Oberflächeninstandsetzung (DSK) Eisleben Nappianstraße Ortschaftsrat 02.12.2019 div. Fahrbahnschäden, Pflaster Fahrbahn Stadt Eisleben 4 4 5 5 4 4 5 75 x 25.000,00 €           


P20-027 Instandsetzung Gehweg Rothenschirmbach Gewerbegebiet Ortschaftsrat 02.12.2019 Instandsetzung Oberfläche Gehweg Stadt Eisleben 4 4 5 5 4 4 5 75 x 10.000,00 €           


P20-031 Rißsanierung Asphalt Wolferode Gartenstraße Ortschaftsrat 28.11.2019 Rißsanierung Fahrbahn Stadt Eisleben 4 4 5 5 4 4 5 75 x 5.000,00 €              


83.000,00 €           


P21-001 Instandsetzung Gehweg Eisleben Rudolph-Breitscheid-Straße (Abschnitt) Bürgeranliegen 09.10.2020 Instandsetzung Oberfläche Gehweg Stadt Eisleben 4 4 5 5 4 4 5 75 x 15.000,00 €           


P21-002 Instandsetzung Gehweg Eisleben Hessestraße Kontrollfahrt 28.09.2020 Instandsetzung Oberfläche Gehweg Stadt Eisleben 4 4 5 5 4 3 5 74 x 30.000,00 €           


P21-003 Instandsetzung Gehweg Wolferode Kunstbergstraße Ortschaftsrat 05.11.2020 Instandsetzung Oberfläche Fahrbahn Stadt Eisleben 4 4 5 5 4 4 4 73 x 5.000,00 €              


P21-004 Instandsetzung Gehweg (abschnittsweise) Rothenschirmbach Alte Hauptstraße Ortschaftsrat 30.10.2020 Instandsetzung Oberfläche Gehweg Stadt Eisleben 4 4 5 5 3 3 5 73 x 30.000,00 €           


P21-005 Rißsanierung (Asphalt) Eisleben Unterrißdorfer Straße (präventiv) Kontrollfahrt 05.10.2020 Rißsanierung Fahrbahn Stadt Eisleben 4 4 5 4 4 5 4 72 x 4.000,00 €              


P21-006 Rißsanierung (Asphalt) Eisleben Gewerbegebiet (präventiv) Kontrollfahrt 05.10.2020 Rißsanierung Fahrbahn Stadt Eisleben 4 4 5 4 4 5 4 72 x 5.000,00 €              


P21-007 Rißsanierung (Asphalt) Osterhausen Am Roten Berg (präventiv) Stadtrat 19.10.2020 Rißsanierung Fahrbahn Stadt Eisleben 4 4 5 4 4 5 4 72 x 3.000,00 €              


P21-008 Instandsetzung Fahrbahn (DSK) Eisleben Mittelreihe Stadtrat 19.10.2020 Instandsetzung Oberfläche Fahrbahn Stadt Eisleben 5 4 4 5 3 4 4 71 x 10.000,00 €           


P21-009 Befestigung Buswendschleife Polleben Friedeburger Weg Ortschaftsrat 10.10.2020 Instandsetzung Oberfläche Fahrbahn Stadt Eisleben 5 4 5 3 3 3 4 69 x 12.000,00 €           


P21-010 Instandsetzung Gehweg Unterrißdorf Am Anger Ortschaftsrat 04.11.2020 Instandsetzung Oberfläche Gehweg Stadt Eisleben 4 4 4 4 3 4 5 69 x 5.000,00 €              


P21-011 Instandsetzung Zuwegung Osterhausen Zuwegung Dorfgemeinschaftshaus Stadtrat 19.10.2020 Inst. Fahrbahn/Gehweg Fahrbahn Stadt Eisleben 4 4 5 3 4 3 4 68 x 12.000,00 €           


P21-012 Instandsetzung Fahrbahn Hedersleben Am Gehtfeld (DSK) Ortschaftsrat 18.11.2020 Instandsetzung Oberfläche Fahrbahn Stadt Eisleben 4 4 3 3 3 4 5 64 x 6.000,00 €              


P21-013 Instandsetzung Gehweg Osterhausen Neue Reihe Stadtrat 19.10.2020 Instandsetzung Oberfläche Gehweg Stadt Eisleben 4 3 4 4 4 4 5 64 x 25.000,00 €           


P21-014 Abschnitt 2 ca. 100 m Eisleben Kreisfelder Gasse (Abschnitt) Stadtrat 19.10.2020 Instandsetzung Oberfläche Gehweg Stadt Eisleben 4 3 4 5 3 3 5 64 x 25.000,00 €           


P21-015 Instandsetzung Gehweg Volkstedt Fortführung Rittergasse (DSK-Gehweg) Ortschaftsrat 28.05.2020 Instandsetzung Oberfläche Gehweg Stadt Eisleben 3 4 3 3 3 4 5 62 x 13.000,00 €           


P21-016 Instandsetzung Gehweg (abschnittsweise) Unterrißdorf Hintere Dorfstraße (DSK) Ortschaftsrat 04.11.2020 Instandsetzung Oberfläche Fahrbahn Stadt Eisleben 2 2 5 5 5 5 5 61 x 9.930,55 €              


P21-017 Instandsetzung Fahrbahn Hedersleben Lindengraben (DSK) Ortschaftsrat 18.11.2020 Instandsetzung Oberfläche Fahrbahn Stadt Eisleben 3 3 4 4 3 4 5 61 x 20.000,00 €           


P21-018 Instandsetzung Gehweg Volkstedt Am Pollebener Berg Ortschaftsrat 17.09.2020 Instandsetzung Oberfläche Gehweg Stadt Eisleben 4 3 4 3 3 3 5 60 x 17.000,00 €           


P21-019 Instandsetzung Gehweg Rothenschirmbach Finkengasse Ortschaftsrat 30.10.2020 Instandsetzung Oberfläche Gehweg Stadt Eisleben 3 3 3 4 3 3 5 57 x 12.000,00 €           


P21-020 Instandsetzung Gehweg Polleben Ernst-Thälmann-Straße Ortschaftsrat 10.10.2020 Instandsetzung Oberfläche Gehweg Stadt Eisleben 3 3 4 4 2 2 4 56 x 12.000,00 €           


P21-021 Wiederherstellung Oberfläche Polleben Schlenzeweg (DSK) Ortschaftsrat 10.10.2020 Nebenbereiche/Entwässerung Fahrbahn Stadt Eisleben 4 3 3 4 3 3 3 55 x 11.000,00 €           


P21-022 Instandsetzung Gehweg Osterhausen Wasserwerkstraße Stadtrat 19.10.2020 Instandsetzung Oberfläche Gehweg Stadt Eisleben 4 2 3 4 4 4 5 55 x 7.000,00 €              


288.930,55 €         


P21-023 Instandsetzung/Entwässerung Osterhausen Allstedter Straße Stadtrat 19.10.2020 Instandsetzung Oberfläche Gehweg Stadt Eisleben 3 3 3 3 2 3 5 54 x 12.000,00 €           


P21-024 Instandsetzung Gehweg Osterhausen Farnstädter Weg Ortschaftsrat 11.11.2020 Instandsetzung Oberfläche Gehweg Stadt Eisleben 3 3 2 3 4 4 5 54 x 12.000,00 €           


P21-025 Instandsetzung Gehweg Bischofrode Weg zum Friedhof (DSK) Ortschaftsrat 15.09.2020 Instandsetzung Oberfläche (Schotter) Fahrbahn Stadt Eisleben 4 3 3 3 3 4 3 54 x 5.000,00 €             


P21-026 Instandsetzung Zufahrt Friedhof Burgsdorf Heiligentaler Weg Ortschaftsrat 25.08.2020 Oberflächeninst./Wasserführung Fahrbahn Stadt Eisleben 4 4 2 2 3 2 3 53 x 15.000,00 €           


P21-027 Instandsetzung Fahrbahn (DSK) Osterhausen Rainstraße/Wygbertgang Ortschaftsrat 11.11.2020 Instandsetzung Oberfläche Fahrbahn Stadt Eisleben 4 3 3 3 2 2 4 53 x 22.000,00 €           


P21-028 Instandsetzung Gehweg Osterhausen Feldweg, Querstraße Stadtrat 19.10.2020 Instandsetzung Oberfläche Gehweg Stadt Eisleben 5 2 3 3 3 3 5 53 x 10.000,00 €           


P21-029 Instandsetzung Fahrbahn (DSK) Polleben Lutherweg Ortschaftsrat 10.10.2020 Instandsetzung Oberfläche Fahrbahn Stadt Eisleben 4 3 3 2 2 3 4 52 x 18.000,00 €           


P21-030 Instandsetzung Fahrbahn Eisleben Hüttenstraße Stadtrat 19.10.2020 Instandsetzung Oberfläche Fahrbahn Stadt Eisleben 3 3 2 4 2 3 4 51 x 2.000,00 €             


P21-031 Oberflächeninstandsetzung (DSK) Polleben Eislebener Landstraße 2-8 Ortschaftsrat 10.10.2020 Instandsetzung Oberfläche Fahrbahn Stadt Eisleben 4 2 3 4 3 3 3 49 x 12.000,00 €           


P21-032 Instandsetzung Verkehrsinsel Polleben Ernst-Thälmann-Straße Ortschaftsrat 10.10.2020 Instandsetzung Oberfläche Nebenflächen Stadt Eisleben 4 2 2 2 4 4 5 48 x 12.000,00 €           


P21-033 Instandsetzung Gehweg Osterhausen Feldweg Ortschaftsrat 11.11.2020 Gehweg Gehweg Stadt Eisleben 3 2 3 3 2 3 5 48 x 30.000,00 €           


P21-034 Instandsetzung Gehweg Osterhausen Am Mühlbach Ortschaftsrat 11.11.2020 Instandsetzung Oberfläche Gehweg Stadt Eisleben 2 2 3 3 3 3 4 45 x 13.000,00 €           


P21-035 Instandsetzungen Pflaster Bischofrode Schulplatz (DSK) Ortschaftsrat 15.09.2020 Instandsetzung Oberfläche (Pflaster) Fahrbahn Stadt Eisleben 3 2 2 3 3 3 4 44 x 39.000,00 €           


P21-036 Instandsetzung Gehweg Polleben Weg am Sportplatz Ortschaftsrat 10.10.2020 Instandsetzung Oberfläche Gehweg Stadt Eisleben 3 2 2 2 4 4 3 42 x 5.000,00 €             


P21-037 Instandsetzung Fahrbahn (DSK) Rothenschirmbach Bauernsiedlung Ortschaftsrat 05.11.2020 Instandsetzung Oberfläche Fahrbahn Stadt Eisleben 3 2 2 2 4 4 3 42 x 8.000,00 €             


503.930,55 €        


Prioritätenliste 2021 - Erfassung von Instandhaltungen - SG Tiefbau


Zwischensumme (Summe der zur Verfügung stehenden Mittel, s. BV Pkt. 1.2 Tabelle 3)


Summe (gesamt/brutto - aller gemeldeten u. priorisierten Maßnahmen)*


Summe (gesamt/brutto) - nicht in Prio2021/Rückstellungen aus 2020


131211 2120191817140 1 2 3 4


Datenerfassung gemeldeter/festgestellter Schäden Kosten (brutto)Bewertungskriterien


5 6 7 8 9 10 1615


* Alle Maßnahmen, die nicht priorisiert werden konnten und z.B. über Zeitvertrag abgerechnet werden bzw. investive Maßnahmen sind, übergeben wir in einer separaten Aufstellung. Stand 24.11.2020





CN=Sigrid Herbst/O=Lutherstadt Eisleben
Prio2021.pdf
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2.3. Beschlussvorlage Nr. 658/1: Modifizierung des Leihvertrages bezüglich des Lenindenkmals mit 
dem Deutschen Historischen Museum Berlin 

Stadtrat 
der Lutherstadt Eisleben

Beschlussvorlage 658/1 

Einreicher: Stabsstelle 
Öffentlichkeitsarbeit 
und Kultur

aktuelles Gremium
Hauptausschuss

Sitzung am: 23.03.2021

TOP: 2.6

 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
658/1

erarbeitet: Daniela Messerschmidt Az.: erstellt am: 02.03.2021

Betreff

Modifizierung des Leihvertrages bezüglich des Lenindenkmals mit dem 
Deutschen Historischen Museum Berlin 

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3 
4

23.03.2021: Hauptausschuss 
06.04.2021: Schul-, Kultur- und Sportausschuss 
12.04.2021: Stadtentwicklungsausschuss 
13.04.2021: Stadtrat

23.03.2021

Beschlussentwurf

Der Stadtrat beauftragt den Bürgermeister mit der Veränderung des §1 des bestehenden 
Leihvertrages zwischen der Lutherstadt Eisleben (Leihgeber) und dem Deutschen 
Historischen Museum Berlin (Leihnehmer) bezüglich des Lenin-Denkmals, dahingehend, 
dass unter §1 - Zweck der Ausleihe - "Verwahrung im Depot" hinzugefügt wird. Alle anderen 
Vereinbarungen des Leihvertrages bleiben davon unberührt.

Gesetzliche Grundlagen:

 Kommunalverfassungsgesetz LSA, GVBl. LSA  Nr. 12 vom 17.06.2014 (S. 288), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 2020 (GVBl. LSA S. 712); BGB 

Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Im Jahre 1991 wurde das Lenin-Standbild (Entstehungszeit 1925; Inventarnummer V-91165 
K3) via Leihvertrag (26.11.1991) an das Deutsche Historische Museum (kurz DHM) zum 
Zwecke der Ausstellung, wissenschaftlichen Dokumentation und der Durchführung von 
Pflegemaßnahmen verliehen. Unterzeichner des zunächst auf fünf Jahre angelegten 
Leihvertrages war die Lutherstadt Eisleben, vertreten durch Bürgermeister Peter Pfützner, als 
Leihgeber. 
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Am 11.08.1997 wurde ein neuer Leihvertrag zwischen der Lutherstadt Eisleben und dem 
DHM geschlossen. Auch dieser hatte eine Vertragslaufzeit von fünf Jahren. 
Per Stadtratbeschluss vom 12.02.2002 wurde der Bürgermeister der Lutherstadt Eisleben 
beauftragt, einen neuen Leihvertrag (dieser wurde vom Stadtrat am 12.02.2002 bestätigt und 
beauftragt, siehe Anlage) abzuschließen. Der Leihvertrag wurde auf unbefristete Zeit 
abgeschlossen. Beiden Parteien wurde das Recht eingeräumt, nach Ablauf von zehn Jahren 
mit einer Frist von drei Monaten den neuen Vertrag erstmalig zu kündigen. Auch in diesem 
sind als Zweck der Leihgabe "Ausstellung, wissenschaftliche Dokumentation und 
Pflegemaßnahmen" vermerkt. Die damals unter §1 und §5 festgelegten Pflege- und 
Restaurierungsmaßnahmen wurden 2001 auf Kosten des Leihnehmers veranlasst. 

Das DHM hat nun mit Schreiben vom 01.02. 2021 (Posteingang 09.02.2021; BM 15.02.2021, 
siehe Anlage) angezeigt, seine Dauerausstellung in seinen Räumlichkeiten zu schließen und 
abzubauen. Man bietet an, das Lenin-Standbild weiterhin zu verwahren bzw. das Denkmal an 
die Stadt zurück zu übersenden. 
Das DHM bittet um kurzfristige Entscheidung (eigentlich bis Ende Februar 2021) von Seiten 
der Stadt, wie verfahren werden solle. 
Nach telefonischer Rücksprache mit der Frau Dr. Neuner am 23.02.2021 zur Klärung des 
Sachverhaltes wurde der Stadt angezeigt, dass das DHM eine schnellstmögliche 
Entscheidung der Stadt braucht, da in die Leistungsbeschreibung der europaweiten 
Ausschreibungen des DHM bezüglich des Schwerlasttransportes ins Depot des DHM die 
2.900 Kilogramm schwere Bronzestatue einfließen - oder eben ein separater Auftrag nach 
Eisleben ausgeschrieben werden muss. 
In Paragraph 1 des bestehenden Leihvertrages ist geregelt, dass eine Änderung des 
Verwahrungsortes der schriftlichen Genehmigung des Leihgebers bedarf. Diese ist 
problemlos durch den BM zu geben (analog zur Ausfuhr zu Ausstellungszwecken nach 
Zürich im Jahre 2017). Der Verwahrungsort wäre dann nicht mehr das Foyer des DHM im 
Rahmen der Dauerausstellung, sondern das Depot der DHM in Berlin-Spandau, Neuendorfer 
Straße 69, 13585 Berlin. 
Der Zweck der Ausleihe ändert sich allerdings erheblich von "Ausstellung, wissenschaftliche 
Dokumentation und Pflegemaßnahmen" zu "Verwahrung im Depot". 
Das DHM konnte auf Rückfrage noch nicht angeben, wann das Standbild wieder in eine 
Ausstellung integriert wird, da derzeit zunächst umfangreiche Sanierungsmaßnahmen im 
Hause anstehen; eine Neukonzeption ist noch nicht erfolgt. 

Da die Änderung eines Leihvertrages nicht zu den laufenden Geschäften der Verwaltung 
gehört, bedarf sie eines neuen Stadtratbeschlusses (analog Änderung des Leihvertrages zum 
Helmsdorfer Goldschatz mit dem Landesmuseum Halle). Die Lutherstadt Eisleben, vertreten 
durch den Bürgermeister Carsten Staub, möchte deshalb den Auftrag bekommen, den 
bestehen Leihvertrag mit dem DHM dahingehend zu ändern, dass unter §1 - Zweck der Leihe -
" fachgerechte Aufbewahrung im Depot" hinzugefügt wird. 
Das Recht des Leihgebers (der Stadt) das Standbild wegen dringenden Eigenbedarfs wieder 
zurückzufordern, den bestehenden Leihvertrag zu kündigen sowie alle weiteren Paragraphen 
des Leihvertrages bleiben davon unberührt. 

Wir geben zu bedenken: Entschließt sich der Stadtrat gegen eine Erweiterung des 
Leihvertrages, hieße das im Umkehrschluss, das Lenin-Standbild würde durch den 
Leihnehmer zurück an die Lutherstadt Eisleben überführt. 
Eine Rückführung des Lenin-Standbildes in die Lutherstadt Eisleben wäre, obwohl die 
Kosten für den Rücktransport vertraglich festgelegt durch den Leihnehmer zu übernehmen 
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wären, mit erheblichem, finanziellen Aufwand verbunden. 
Nach Rücksprache mit Fachbereich 3 werden Kosten für Fundament / Sockel oder Postament 
zwischen 5000 Euro (in einfacher Ortbeton- oder Betonfertigteilbauweise) und 20.000 bis 
30.000 Euro (bei speziellem Material, Kapitelle, Schmuckelemente, Pfeilerabdeckungen ...) 
auflaufen. 
Dies ist dann auch in Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde zu geschehen. 
Diese gab bereits zu bedenken, dass eine Aufstellung des Denkmals am ehemaligen Standort 
einen erheblichen Eingriff in das städtebauliche Konzept der Lutherstadt Eisleben bedeutet. 
Auch eine konzeptionelle Aufstellung ist mit erheblichen finanziellen Kosten verbunden. Der 
historische Kontext, in dem das Denkmal künftig und unbedingt eingebettet werden sollte, 
um einen sachlichen Diskus und Umgang mit dem Standbild zu wahren, bedeutet einen 
erheblichen wissenschaftlichen Aufwand, der von der Stadt alleine nicht geleistet werden 
kann.   

Anlagen:

 Finanzielle Auswirkungen:

ý ja 
o nein 

Die erforderlichen Mittel sind nicht berücksichtigt, müssen daher bereitgestellt werden.

betroffen ist der: 

ý Ergebnisplan
ý Finanzplan 

Maßnahme kann finanziert werden durch:

ý Einsparungen durch Aufwendungen                Ergebnishaushalt
o zusätzliche Erträge

ý Verzicht auf andere Investitionsmaßnahmen   Finanzhaushalt 
o zusätzliche Investitionszuschüsse

betroffenes Produkt: 28101

Kontengruppe: laufende Aufwendungen und Investitionsauszahlungen

Jährliche Folgekosten

o nein
ý ja, und zwar Instandhaltung, Pflege, Restauration

Die Errichtung des Fundamentes ist als Investitionsmaßnahme zu betrachten. Dafür stehen keine 
Investitionsmittel bereit. Es müsste auf andere Investitionen verzichtet werden. 

gez. M. Dominka 
05.03.2021
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Anlagen:
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2.4. Beschlussvorlage Nr. 656/2: Erhebung der Kostenbeiträge für die Kindertageseinrichtungen der 
Lutherstadt Eisleben 

Stadtrat 
der Lutherstadt Eisleben

Beschlussvorlage 656/2  (I)

Einreicher: Bürgermeister aktuelles Gremium
Hauptausschuss

Sitzung am: 23.03.2021

TOP: 2.7

 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
656/2 (I)

erarbeitet: Kathrin Gantz Az.: erstellt am: 01.03.2021

Betreff

Erhebung der Kostenbeiträge für die Kindertageseinrichtungen der 
Lutherstadt Eisleben 

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3

15.03.2021: Sozialausschuss 
23.03.2021: Hauptausschuss 
13.04.2021: Stadtrat

15.03.2021 
23.03.2021
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Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt, dass die Erhebung der Kostenbeiträge nur noch für 
den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtung ab dem 01.08.2021 durch die Stabsstelle Wirtschaft, Schule, 
Jugend, Sport, und Fördermittelkoordination erfolgen soll. 

Für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft stellt sich die Lutherstadt Eisleben als Dienstleister 
nicht mehr zur Verfügung.

Gesetzliche Grundlagen:

Kommunalverfassungsgesetz LSA, GVBl. LSA  Nr. 12 vom 17.06.2014 (S. 288)

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. November 2020 (GVBl. LSA S. 630)
Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege des 
Landes Sachsen-Anhalt (Kinderförderungsgesetz – KiFöG LSA) vom 5. März 2003 i. d. j. g. Fassung
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch (SGB VIII) i. d. j. g. Fassung
 

Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Gemäß § 13 Abs. 1 des Gesetzes zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 
und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalts (KiFöG LSA) können von Eltern Kostenbeiträge für 
die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung und Betreuung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und in Tagespflegestellen erhoben werden.

Gemäß § 13 Abs. 3 KiFöG LSA wird der Kostenbeitrag durch die Gemeinde oder Verbandsgemeinde, 
in deren Gebiet das Kind betreut wird, erhoben. Die Erhebung kann auf die Träger von 
Tageseinrichtungen übertragen werden.

Der Stadtrat hat in seiner 10. Sitzung am 23.02.2021 zum Ausdruck gebracht, dass die „Freien 
Träger“ den für ihre Kindertageseinrichtung beschlossenen Kostenbeitrag selbst erheben sollen.

Die Lutherstadt Eisleben erhebt seit dem 01.01.2015 für alle Kindertageseinrichtungen die 
Kostenbeiträge. Im Hinblick auf die 7. Änderungssatzung  über die Festsetzung und Erhebung von 
Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung und Betreuung von Kindern 
in den Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen der Lutherstadt Eisleben und der darin 
enthaltenen Hortstaffelung haben die Stadträte diese Vorgehensweise empfohlen.

Anlagen:

 Finanzielle Auswirkungen:

ý ja 
o nein 

gez. Haag 05.03.2021
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2.5. Beschlussvorlage Nr. 660/1: Beitrittsbeschluss

Stadtrat 
der Lutherstadt Eisleben

Beschlussvorlage 660/1 

Einreicher: Fachbereich 2 aktuelles Gremium
Hauptausschuss

Sitzung am: 23.03.2021

TOP: 2.9

 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
660/1

erarbeitet: Matthias Dominka Az.: erstellt am: 04.03.2021

Betreff

Beitrittsbeschluss

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2

23.03.2021: Hauptausschuss 
13.04.2021: Stadtrat

23.03.2021

Beschlussentwurf

Gesetzliche Grundlagen:

Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Anlagen:

 Finanzielle Auswirkungen:

o ja 
o nein 

Die erforderlichen Mittel sind bei der Planung für das Haushaltsjahr ........  berücksichtigt.

Die erforderlichen Mittel sind nicht berücksichtigt, müssen daher bereitgestellt werden.

betroffen ist der: 
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o Ergebnisplan
o Finanzplan 

Maßnahme kann finanziert werden durch:

o Einsparungen durch Aufwendungen                Ergebnishaushalt
o zusätzliche Erträge

o Verzicht auf andere Investitionsmaßnahmen   Finanzhaushalt 
o zusätzliche Investitionszuschüsse

betroffenes Produkt: 

Kontengruppe:

Jährliche Folgekosten

o nein
o ja, und zwar 

Personalkosten Sachkosten kalkul. Kosten 
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2.6. Beschlussvorlage Nr. 537/13: Spielflächenkonzept der Lutherstadt Eisleben - Beschlussfassung 
als Handlungskonzept mit Maßnahmenstrategie 

Beschlussvorlage 537/13 

Einreicher: Bürgermeister aktuelles Gremium
Hauptausschuss

Sitzung am: 23.03.2021

TOP: 2.10

 Fachbereich 3 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
537/13

erarbeitet: gez. Sven Kassik 
Fachbereichsleiter 
Kommunalentwicklun
g / Bau

Az.: AR erstellt am: 23.09.2020

Betreff

Spielflächenkonzept der Lutherstadt Eisleben - Beschlussfassung als 
Handlungskonzept mit Maßnahmenstrategie 

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14

14.10.2020: Ortschaftsrat Unterrißdorf 
15.10.2020: Ortschaftsrat Osterhausen 
20.10.2020: Ortschaftsrat Volkstedt 
28.10.2020: Ortschaftsrat Wolferode 
29.10.2020: Ortschaftsrat Rothenschirmbach 
03.11.2020: Ortschaftsrat Burgsdorf 
05.11.2020: Ortschaftsrat Polleben 
11.11.2020: Ortschaftsrat Hedersleben 
12.11.2020: Ortschaftsrat Bischofrode 
19.11.2020: Ortschaftsrat Schmalzerode 
01.12.2020: Finanzausschuss 
08.03.2021: Stadtentwicklungsausschuss 
23.03.2021: Hauptausschuss 
13.04.2021: Stadtrat

14.10.2020 
15.10.2020 
20.10.2020 
28.10.2020 
29.10.2020 
03.11.2020 
05.11.2020 
11.11.2020 
12.11.2020 
19.11.2020 
01.12.2020 
08.03.2021 
23.03.2021

an StR lt.BV 
an StR lt.BV 
zur Annahme empf. 
an StR lt.BV 
zur Annahme empf. 
an StR lt.BV 
zur Annahme empf. 
an StR lt.BV 
zur Annahme empf. 
an StR lt.BV 
zur Annahme empf. 
(kein Protokoll)
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Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt das Spielflächenkonzept der Lutherstadt Eisleben als 
städtebauliches Entwicklungskonzept im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 Baugesetzbuch.

Gesetzliche Grundlagen:
- Kommunalverfassungsgesetz LSA, GVBl. LSA  Nr. 12 vom 17.06.2014 (S. 288) in der Fassung vom 
05.04.2019 (GVBl LSA Nr. 9 vom 11.04.2019);
- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) geändert worden ist.

Darlegung des Sachverhalts / Begründung
Für die Lutherstadt Eisleben ist die Spielflächenausstattung ein wichtiger Aspekt der 
Familienfreundlichkeit. Die Errichtung und der Erhalt von attraktiven Spiel- und Freizeitflächen sind 
kommunale Aufgaben von hoher Bedeutung. Es soll für Kinder jeden Alters attraktive und gut 
erreichbare Spielflächenangebote vorhanden sein. Im Rahmen der fortlaufenden Ertüchtigungen 
sowie der Neugestaltung vorhandener Spielplätze und der Schaffung neuer Standorte, wurde deutlich, 
dass eine aktuelle gesamtstädtische Zusammenstellung der Spielflächen erforderlich wird.

Daher hat die Stadtverwaltung der Lutherstadt Eisleben ein gesamtstädtisches Spielflächenkonzept 
erarbeitet, welches alle öffentlich zugänglichen Spielflächen im Bestand erfasst hat. Dazu wurden 
Ausstattung und Erreichbarkeit für die einzelnen Anlagen bewertet. Mit diesen Bewertungen wurde die 
räumliche Verteilung von Spielflächen in den Siedlungsbereichen analysiert, um Defizite zu erkennen.

Mit dem Spielflächenkonzept der Lutherstadt Eisleben und ihren 10 Ortschaften soll der 
Stadtverwaltung ein Handlungsleitfaden zur Verfügung stehen, mit dem die ermittelten 
Handlungserfordernisse in den kommenden Jahren umgesetzt werden können. Dafür beinhaltet das 
Konzept einen Maßnahmenkatalog als kompakte Übersicht der empfohlenen Maßnahmen und 
Strukturanpassungen, kategorisiert nach Priorität. Die Maßnahmen stellen Empfehlungen dar, deren 
Umsetzung kontinuierlich evaluiert werden soll. In größeren Zeitabständen sind Fortschreibungen des 
Konzeptes notwendig, um die aktuellen Entwicklungen in der Lutherstadt Eisleben abbilden zu 
können.

Das Spielflächenkonzept der Lutherstadt Eisleben soll ein von der Gemeinde beschlossenes 
städtebauliches Entwicklungskonzept für die Stadtverwaltung werden, als informelles städtebauliches 
Planungsinstrument gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 Baugesetzbuch. Anders als Satzungen beinhalten 
informelle städtebauliche Planungen keine verbindlichen Festlegungen. Sie sind dennoch bei 
thematisch berührenden Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen, um Widersprüche zu 
vermieden.

Anlagen:
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 Finanzielle Auswirkungen:

o ja 
ý nein  -  aus dem Konzept abgeleitete Einzelmaßnahmen werden als eigene Beschlussvorlagen 

dem Stadtrat der Lutherstadt Eisleben vorgelegt

Die erforderlichen Mittel sind bei der Planung für das Haushaltsjahr ........  berücksichtigt.

Die erforderlichen Mittel sind nicht berücksichtigt, müssen daher bereitgestellt werden.

betroffen ist der: 

o Ergebnisplan
o Finanzplan 

Maßnahme kann finanziert werden durch:

o Einsparungen durch Aufwendungen                Ergebnishaushalt
o zusätzliche Erträge

o Verzicht auf andere Investitionsmaßnahmen   Finanzhaushalt 
o zusätzliche Investitionszuschüsse

betroffenes Produkt: 

Kontengruppe:

Jährliche Folgekosten

o nein
o ja, und zwar 

Personalkosten Sachkosten kalkul. Kosten 

Anlagen:




SpielflächenSpielflächenkkonzeponzeptt


derder


Lutherstadt EislebenLutherstadt Eisleben


Fassung: September 2020







Spielflächenkonzept der Lutherstadt Eisleben


Impressum


Lutherstadt Eisleben
Fachbereich 3
SG Stadtplanung / -sanierung
Markt 1
06295 Lutherstadt Eisleben


Vertreten durch
Sven Kassik, Leiter FB 3, Kommunalentwicklung/Bau
Pia Ryll, Leiterin SG Stadtplanung/-sanierung


Bearbeitung
SG Stadtplanung/-sanierung
Alexander Raksi
Markt 1
06295 Lutherstadt Eisleben


Lutherstadt Eisleben, September 2020


2







Spielflächenkonzept der Lutherstadt Eisleben


Inhaltsverzeichnis


1 Einleitung........................................................................................4


1.1 Anlass und Zielstellung...................................................................4


1.2 Vorgehensweise...........................................................................5


1.3 Das Konzept als Gestaltungsinstrument...............................................7


2 Rahmenbedingungen...........................................................................9


2.1 Bedeutung von Spielflächen in der Stadtentwicklung...............................9


2.2 Spielflächenentwicklung und der Demografische Wandel..........................9


2.3 Rechtliche Vorgaben und fachliche Anforderungen................................11


3 Bestandserfassung und Bewertung.........................................................15


3.1 Bestandserfassung.......................................................................15


3.2 Spielflächenangebot - Struktur und Zugehörigkeit.................................16


3.3 Zustand und Ausstattung der einzelnen Spielflächen (Steckbriefe).............17


3.4 Spielflächenbewertung - Handlungsbedarfe.........................................67


4 Versorgungsanalyse...........................................................................70


4.1 Versorgungsanalyse (Räumliche Analyse)............................................70


4.2 Auswertung der Erreichbarkeit zur Versorgungsanalyse...........................75


4.3 Variantendiskussion für das Stadtgebiet der Lutherstadt Eisleben..............85


4.4 Öffentlichkeitsbeteiligung.............................................................92


5 Handlungsempfehlungen.....................................................................95


5.1 Leitlinien..................................................................................96


5.2 Maßnahmenkatalog......................................................................99


5.3 Prozessempfehlungen und Monitoring...............................................100


3







Spielflächenkonzept der Lutherstadt Eisleben


1 Einleitung


1.1 Anlass und Zielstellung


Die Lutherstadt Eisleben verfolgt seit jeher das Ziel, für Kinder jeden Alters attraktive
und gut erreichbare Spielflächenangebote vorzuhalten. Die Errichtung und der Erhalt von
zeitgemäßen Spiel- und Freizeitflächen sind eine kommunale Aufgabe von hoher Bedeu-
tung, da auch zukünftig den jüngsten Bewohnern der Lutherstadt Eisleben in zumutbarer
Entfernung ein moderner, vielfältig ausgestatteter und gepflegter Spielplatz zur Verfü-
gung stehen soll.


Im  Rahmen  der  fortlaufenden  Ertüchtigungen  sowie  der  Neugestaltung  vorhandener
Spielplätze und der Schaffung neuer Standorte, wie am Klosterplatz, wurde deutlich,
dass  eine  aktuelle  gesamtstädtische  Zusammenstellung  der  Spielflächen  erforderlich
wird. Diese soll eine räumliche Analyse, eine Erhebung der Spielgeräte sowie Handlungs-
ziele für die kommenden Jahre beinhalten. Das ist insbesondere vor dem Hintergrund
der Eingemeindungen der Ortschaften der Lutherstadt Eisleben in der Vergangenheit be-
deutsam. Zudem wurde auch durch Bürgeranfragen zu speziellen Spielflächen im Stadt-
gebiet ein Entwicklungspotenzial festgestellt.


Diese Gründe gaben Anlass die vorhandenen öffentlich zugänglichen Spielflächen konzep-
tionell zu prüfen und im Bedarfsfall den Bedürfnissen der Kinder unter Berücksichtigung
neuer Entwicklungen anzupassen. Im Rahmen der Möglichkeiten können dabei Umgestal-
tungen erfolgen, die die Idee generationenübergreifender Begegnungsorte gleicherma-
ßen für Kinder und ihre Eltern sowie Großeltern als lebenswerte Räume aufgreifen.


Mit diesem Ansatz soll der hohe Stellenwert der Familienfreundlichkeit in der Luther-
stadt  Eisleben unterstrichen werden,  wofür  kinderfreundliche öffentliche Räume we-
sentlich sind, auch in Form von Spielplätzen. Diese Bereiche sind für alle Kinder offen
zugänglich und ermöglichen einen wichtigen Austausch zwischen verschiedenen (sozia-
len) Gesellschaftsgruppen der Lutherstadt im gemeinsamen Erleben, Agieren und Kom-
munizieren.  Neben Spielflächen mit  zeitgemäßen,  pädagogisch  wertvollen  Spielgerät-
schaften sind modellierte, aus natürlichem Material gestaltete Grünflächen mit Kletter-
und Versteckmöglichkeiten für Kindern in gleicherweise spannend. Dadurch können fan-
tasievolle, frei inspirierte Spielabläufe angeregt werden.


Mit Blick auf die Vergangenheit hat die Bevölkerungszahl der Stadt, aber auch in der Re-
gion Mansfeld-Südharz mehr oder weniger stark abgenommen. Damit leben nicht nur in
der Lutherstadt Eisleben merklich weniger Kinder und Jugendliche als vor der Jahrtau-
sendwende. Grundsätzlich sind es die niedrigeren „Nutzerzahlen“, die ein Prüfen von be-
stehenden Spielflächen und Geräteangeboten erfordern, nicht zuletzt mit Blick auf die
städtische Finanzausstattung. Ziel der Stadtverwaltung ist es dennoch diese öffentliche
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Daseinsaufgabe so zu erfüllen, dass die hohe Bedeutung der Kinder für die Lutherstadt
Eisleben deutlich wird.


Damit sich die Kinder und Jugendlichen gesellschaftlich und körperlich entwickeln kön-
nen, brauchen sie auch den öffentlichen Raum, wo sie im Stadtraum, im Park oder eben
auf Spiel- und Sportflächen Kommunikation, Interaktion und Sozialisation erlernen kön-
nen, in Ergänzung zum Elternhaus, der Schule oder dem Kindergarten.


Junge Menschen unterschiedlicher Altersstufen und aus verschiedenen sozialen Schichten
haben individuelle Ansprüche und Vorstellung von ihrer Umgebung. Ziel der Stadtplanung
ist die Entwicklung attraktiver Wohnlagen für die Einwohner. Insbesondere für die jüngs-
ten Bewohner sind Freiräume für die Freizeitgestaltung von zentraler Bedeutung. Dort
können sie ihren Bewegungsdrang ausleben, gegenseitig spielerisch Fähigkeiten erlernen
und soziale Anerkennung erleben. Im Idealfall soll das dazu führen, dass sich das Wohn-
umfeld mit Spielflächen als zentrale Elemente auf die Geborgenheit auswirkt. Die Her-
anwachsenden identifizieren sich mit dem Ort, dem Quartier und mit der Stadt. Diesen
Umstand möchte die Stadtverwaltung erreichen, so dass die Schaffung und Weiterent-
wicklung solcher Freiräume von zentraler Bedeutung in der Stadtplanung sind. Mit dem
Vorhalten entsprechender Spielflächen und Anlagen kann sich die Kommune attraktiv
aufstellen.


Die Zielstellung der vorliegenden Spielflächenkonzeption ist es, für die Lutherstadt Eisle-
ben einen Leitfaden zu erarbeiten, wie das zukünftige Spielflächenangebot in der Stadt
einschließlich der Ortschaften aussehen kann. Der Leitfaden als Idealbild der öffentlich
zugänglichen Spielplätze wird um einen Maßnahmenkatalog ergänzt, welcher bereits ge-
genwärtig absehbare Handlungsbedarfe aufzeigt. Dies können insbesondere Investitions-
empfehlungen in Erweiterungen oder Erneuerungen mittels konkreter Maßnahmenvor-
schläge des Konzeptes sein.


Im Rahmen der Erarbeitung des vorliegenden Spielflächenkonzeptes sollen auch zu Ideen
und Empfehlungsvarianten Öffentlichkeitsbeteiligungen durchgeführt werden, die es den
Bürgerinnen und Bürgern der Lutherstadt Eisleben ermöglichen, Vorschläge und Meinun-
gen einzubringen. Konkrete Aktionen für eine Mitgestaltung eines ggf. erforderlich wer-
denden neuen Spielplatzes oder einer Schaffung einer Ersatzanlage sind zudem auch
nach der Erarbeitung des Konzeptes im Zusammenhang mit einzelnen Maßnahmen vorzu-
sehen.


1.2 Vorgehensweise


Im Hinblick auf die Zielstellung, in Zukunft eine bedarfsgerechte, zielgruppenorientierte
und ansprechende Ausstattung des Stadtgebietes mit Spielflächen entwickeln zu können,
bedarf es einer strukturierten Vorgehensweise. Damit soll eine sachliche, objektive, ge-
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recht  verteilte Spielflächenausstattung erreicht  werden,  welche darüber  hinaus  auch
den Ansprüchen an Nachhaltigkeit und finanzielle Ausgeglichenheit entsprechen kann. 


Zur Entwicklung eines Konzeptes, welches sich durch eine hohe Anwendbarkeit auszeich-
nen soll, ist zunächst eine detaillierte Erfassung des Bestandes an Spielflächen essenti-
ell. Dafür wird für jede öffentlich zugängliche Spielfläche der Lutherstadt Eisleben ein
detaillierter  Steckbrief  erstellt.  Dabei  ist  eine  Konkretisierung nach Ausstattung,  Zu-
stand, aber auch nach Eigentumsverhältnissen und Zugänglichkeit etc. erforderlich. Auf
Basis dieser Erfassung wird eine Bewertung der einzelnen Spielflächen vorgenommen.
Die einzelnen Standorte sind im Hinblick auf die Lage im Stadtgebiet, der Verteilung
bzw. Erreichbarkeit ausgehend von den Wohngebieten der Lutherstadt Eisleben zu prü-
fen. Selbstverständlich werden hierbei auch die  Ortschaften entsprechend berücksich-
tigt, um die Lebenswertigkeit in dieser Hinsicht weiter zu stärken.


Mit der Erfassung des Bestandes wird Analyse ermöglicht. Hier sind Fragestellungen von
Interesse, wie Einzugsgebiet, Einwohnerdichte, zeitgemäße Ausstattung, Treffpunktpo-
tenziale für Jugendliche und Erwachsene sowie für Senioren (Potenzial für einen Mehrge-
nerationsspielplatz), aber auch Zuständigkeiten (in kommunaler Hand oder durch bspw.
einen Verein betreut). Des Weiteren spielen in die qualitative Analyse mit hinein, ob ge-
gebenenfalls Konflikte mit der näheren Umgebung bekannt oder absehbar sind, sowie ob
Gefahrenstellen (bspw. an einer verkehrsreichen Hauptstraße gelegen oder nahe eines
Fließ- oder stillen Gewässers (Löschteich) etc.) vorliegen. Konfliktpotenziale können sich
zudem für die Ordnung und Sicherheit ergeben, z. B. durch eine Abseitslage mit Gefahr
für Vandalismus, Fremdnutzungen, nächtliche Ruhestörung und ähnliches.


Mittels einer räumlichen Versorgungsanalyse werden zunächst Defizite der Versorgung
mit öffentlich zugänglichen Spielplätzen im Gemeindegebiet der Lutherstadt Eisleben
untersucht. Da sich die  Ortschaften der Lutherstadt Eisleben in räumlicher Entfernung
zum Stadtgebiet aber auch untereinander befinden, erfolgt hierbei eine Ortsteil bezoge-
ne Bewertung der Spielflächen. Da es nicht das Anliegen der Lutherstadt Eisleben ist,
dass sich Kinder zum Spielen in andere Ortsteile zu begeben haben, erfolgt die Analyse
und die Empfehlung für Maßnahmen in der Regel nur mit Blick auf den Ortsteil. Konkrete
Altersstufen in den jeweiligen Einzugsgebieten werden nicht separat für die Analyse er-
mittelt. Gerade in Ortsteilen mit geringen Einwohnerzahlen und damit niedrigen Fallzah-
len verfälscht sich dadurch das Ergebnis im Laufe der kommenden Jahre erheblich, so-
wohl durch die natürliche Alterung der Kinder und Jugendlichen, als auch durch Zu- und
Wegzug. Eine Altersstufen konkrete Zuordnung zu Spielflächen ist damit lediglich eine
Momentaufnahme und sollte keinen besonderen Einfluss auf eine zukünftige Ausstattung
oder ähnliches haben.


Ein Ergebnis der Versorgungsanalyse soll aufzeigen, ob potenzielle Bereiche des Sied-
lungsgebietes der Lutherstadt Eisleben unterversorgt sind. Dies soll heißen, es wird ge-
prüft ob es Wohngebiete gibt, von denen ausgehend der Weg zum nächstgelegenen Spiel-
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platz oder vergleichbaren Freizeitflächen überdurchschnittlich lang ist und nicht inner-
halb einer angemessenen Zeit (kinder-)fußläufig erreicht werden kann. In unterversorg-
ten Gebieten sollen so Potenzialstandorte für neue Spielplätze untersucht und auf Eig-
nung geprüft  werden.  Dafür  können bereits  vorhandene Treffpunkte oder  öffentliche
Grünflächen im näheren Umfeld in Betracht kommen und von der Stadtverwaltung be-
wertet werden, ob diese sich als potenzielle Standorte für die Ergänzung von Spielgerät-
schaften eignen würden. Diese in Frage kommenden Standorte für die „Nachverdich-
tung“ des Spielflächennetzes der Stadt sind zu identifizieren und als mögliche Vorschläge
auch mit Aussagen zu angedachten Spielgeräten im Rahmen einer öffentlichen Beteili-
gung zu diskutieren. Durch eine solche Beteiligung der Öffentlichkeit können Bedürfnisse
und Ideen der Spielplatznutzer und Anwohner bei der Realisierung Berücksichtigung fin-
den.


Die aus Bestandserfassung, Versorgungsanalyse entwickelte Strategie wird anschließend
in den politischen Gremien der Lutherstadt Eisleben zur Diskussion gestellt. Als Ergebnis
steht am Ende dieser Spielflächenkonzeption eine räumliche Zukunftsstrategie für das
gesamte Gemeindegebiet  mit  Ausrichtungs-  und Schwerpunktmaßnahmen für  einzelne
Spielflächen. Diese sind mit Hilfe des Konzeptes auf die Ebene der Objektplanung zu lei-
ten und durch Öffentlichkeitsbeteiligungen zu optimieren.


Die Erstellung des Spielflächenkonzeptes greift den gegenwärtigen Ausstattungszustand
der Spielflächen auf und setzt diese auch in den Kontext des gesellschaftlichen aber
auch des demografischen Wandels. Mit Blick auf die Entwicklungen in Folge des Demo-
grafischen Wandels ist es auch eine Fragestellung, wie Treffpunkte für alle Altersklassen
geschaffen werden können, ob hierfür vorhandene Spielflächen das Potenzial für eine
mittelfristige Erweiterung zu sog. Mehrgenerationsspielflächen haben.


Mit dem Ansatz solcher Mehrgenerations-Freizeitflächen mit Spielplatz und Treffpunkt
(Rutsche, Grillplatz, seniorengerechte Bänke) können Flächen und Ressourcen effizienter
genutzt werden. Es können Freizeit- und Erholungsflächen stärker verknüpft werden, um
in Siedlungsbereichen und Wohngebieten Treffpunkte zu entwickeln und zu stärken. Die-
ser Ansatz ist sowohl für die dichter besiedelten Stadtbereiche als auch für die dörflicher
geprägten Ortschaften von Bedeutung.


1.3 Das Konzept als Gestaltungsinstrument


Mit dem vorliegenden Spielflächenkonzept der Lutherstadt Eisleben wird erstmalig in der
Form eine gesamtstädtische Erhebung und Konzeption für alle Spielflächen durchgeführt,
sowohl für die Kernstadt als auch für die Ortschaften. Damit besteht die Möglichkeit, De-
fizite bspw. bei der Erreichbarkeit oder der Ausstattung konzeptionell zu ermitteln und
den Umstand kurzfristig abzumildern sowie die Beseitigung strukturiert zu planen. Mit-
telfristig sind grundsätzliche Anpassungen möglich, welche einer Neuordnung von Spiel-
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flächen in Entwicklungsbereichen (wie Stadtumbau- oder Neubaugebiete) entspricht. In
gleicher Weise kann der Anlagenbestand den rechtlichen Anforderungen, aber auch den
zeitgemäßen Ansprüchen und Kinderwünschen sukzessive fortentwickelt werden. Der mit
Hilfe des vorliegenden Konzeptes erfasste Bestand dient dafür als Entscheidungshilfe,
welche Prioritäten bestehen, welcher finanzielle Rahmen für die kommenden Jahre er-
forderlich werden kann und an welchen Standorten bereits zeitgemäße Spielflächen be-
stehen. Letztere können ggf. Erfahrungen mit neueren Geräten und Materialien verschie-
dener Hersteller liefern, welche für zukünftige Maßnahmen beachtet werden sollten. Da-
für ist eine regelmäßige Fortschreibung des Konzeptes, insbesondere der „veränderli-
chen“  Kapitel  (Bestandserfassung,  Ausstattung,  Prioritätenlisten,  Maßnahmenkatalog),
erforderlich, um zuverlässig auf veränderte Bestands- und Bedarfssituationen reagieren
zu können. Hierfür ist es erforderlich, jede abgeschlossene Maßnahme entsprechend im
Konzept „abzuhaken“. Des Weiteren sollte im Rahmen der städtischen Haushaltsplanun-
gen aller zwei Jahre (Doppelhaushalt) die gesetzten Prioritäten und (anstehenden) kon-
kreten Maßnahmen (Kostenschätzung) geprüft werden.


Für die Nutzbarkeit des Konzeptes ist es ratsam, circa aller fünf Jahre die Bestandsanla-
gen vollständig mit der vorliegenden Erhebung auf Abweichungen (z.B. Zustand, Nutz-
barkeit) abzugleichen.


Das Konzept soll des Weiteren einen einheitlichen Bewertungsmaßstab für die Spielflä-
chen ermöglichen. Mit der Gesamtbetrachtung kann eine vergleichende Bewertung erfol-
gen und gleichwertige Maßstäbe für alle Kinder angesetzt werden, ohne die verschiede-
nen Siedlungsstrukturen der Lutherstadt Eisleben außen vorzulassen. So resultieren für
Wohngebiete  mit  verdichteter  Geschossbauweise  andere  Nachfragen  an  öffentlichen
Spielflächen und deren Zielgruppen und Ausstattung, als in ländlich geprägten Ortslagen,
die durch eine lockere Wohnbebauung mit großen Grundstücken geprägt sind. Zum einen
kann in letzteren Bereichen eher der für Kinder notwendige Aufenthalt an der frischen
Luft gewährleistet werden, als in den benannten stark versiegelten Wohnlagen, zum an-
deren resultiert auch aus der Siedlungsdichte eine unterschiedliche Anzahl an Kindern in
den Einzugsbereichen von Spielflächen. Aber es soll aus Sicht der Lutherstadt Eisleben
keine exakte Berechnung der jeweiligen Anzahl an Kleinkindern, Kindern und Jugendli-
chen  für die einzelnen  Einzugsbereiche erfolgen, da dies nur eine untergeordnete Ein-
flussgröße darstellen soll, weil es nur eine Momentaufnahme wäre. Die Einwohnerdichte
soll hingegen grundsätzlich einen anteiligen Einfluss nehmen auf die angemessene Er-
reichbarkeit  (Einzugsbereich),  die  Maßnahmenpriorisierung  und den  Ausstattungsmaß-
stab. Eine strukturelle Benachteiligung der kleineren Ortsteile entsteht damit ausdrück-
lich nicht. Vielmehr soll  ein objektiver Maßstab erarbeitet werden, der zwischen An-
spruch und Ideal, Bedarf und Nachfrage sowie finanzieller Möglichkeiten vermittelt. Die
resultierende Prioritätenliste und der Maßnahmenkatalog sollen diesen objektiven Maß-
stab abbilden. Da dieses Konzept einschließlich Empfehlungen zur Priorisierung und zur
Definition von Maßnahmen, die politischen Ausschüsse durchlaufen und vom Stadtrat der
Lutherstadt Eisleben beschlossen werden sollen, besteht für die zukünftige Verwaltungs-
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arbeit eine gewisse Verlässlichkeit bzw. Verbindlichkeit für zukünftige einzelne Vorha-
ben.


Zugleich schafft ein solches Konzept einen verlässlichen Planungsleitfaden für weitere,
verwaltungsexterne  Akteure  (Vereine,  Wohnungsunternehmen,  Bürgerinitiativen  etc.)
sich auch zukünftig in abgestimmter Weise für die Kinder und Jugendlichen der Luther-
stadt Eisleben zu engagieren. Doppelte Strukturen können so ausgeschlossen werden,
nah beieinanderliegende Spielflächen können unterschiedliche Schwerpunkte (Alter der
Zielgruppe, thematisches Anlagenkonzept) verfolgen. Damit signalisiert die Lutherstadt
Eisleben auch eine Form der Wertschätzung der Leistung dieser privaten Akteure für das
Stadtentwicklungsgeschehen.


2 Rahmenbedingungen


2.1 Bedeutung von Spielflächen in der Stadtentwicklung


In der Stadtentwicklung sind Spielflächen und -anlagen als ein Teil der öffentlichen Infra-
struktur und damit der kommunalen Daseinsvorsorge einzubeziehen. Die stadträumliche
Komponente ergibt sich quasi zwangsläufig durch die erforderliche Nähe zu Wohnvier-
teln, die Erreichbarkeit zu Fuß („Kinderfußläufigkeit“) ist elementar für die Lage solcher
Flächen. Dabei kann die konkrete „Nähe“ abhängig vom Zielgruppenalter variieren. Der
Kleinkindspielplatz ist zwingend im direkten Umfeld des Wohnviertels zu erreichten, äl-
teren Kindern und Jugendlichen wird die Fähigkeit und Bereitschaft zur Mobilität unter-
stellt. Die Distanzen bleiben dennoch angemessen. Ziel der Stadtentwicklung ist es, al-
len Kindern und Jugendlichen den uneingeschränkten Zugang zu Spielflächen zu ermögli-
chen. Dabei ist eine verträgliche Balance zu einer guten Anbindung (zentrale Wohnge-
bietslage) und einer sicheren Distanz zu verkehrsreichen Straßenverbindungen zu finden.


In der gegenwärtigen Stadtentwicklung spielen bei der Gestaltung moderner Wohngebie-
te zunehmend Mehrgenerationsspielflächen („generationsübergreifend“) eine Rolle. Der
Grundgedanke ist dabei, allen Altersgruppen vom Kleinkind bis zu den Senioren einen ge-
meinsamen Treffpunkt, Aufenthalts- und Bewegungsflächen im Wohnumfeld zu schaffen.
Dieser  städtebaulich  ganzheitliche  Ansatz  bettet  diese  Spiel-  und  Bewegungsflächen
(„Gesundheitsförderung“)  sowie  Treffpunkte  in  kleine  parkähnliche  Grünflächen  mit
Schatten spendenden Bäumen („Klimaanpassung“) ein. Damit erhalten die Spielflächen
in der Stadtentwicklung und -planung zunehmen größere Bedeutung.


2.2 Spielflächenentwicklung und der Demografische Wandel


Eine wichtige Einflussgröße für die zukünftige Entwicklung und Ausrichtung der Spielflä-
chen in der Lutherstadt Eisleben ist die Anzahl der Kinder sowie generell die Einwohner-
struktur. 


9







Spielflächenkonzept der Lutherstadt Eisleben


Der Blick in die vergangenen Jahre zeigt vor allem eine Bevölkerungsabnahme und die
Zunahme des Altersdurchschnittes. Für die Lutherstadt Eisleben sind dafür insbesondere
zwei Ursachen auszumachen: Zum einen die politische Wende mit der Wiedervereinigung
und dem ökonomischen Umbruch sowie zum anderen der Demografische Wandel, also die
Veränderung der Zusammensetzung der Bevölkerung insbesondere geprägt durch die Al-
terung. Der Demografische Wandel und die Folgen der Wiedervereinigung greifen zudem
ineinander und verstärken sich zum Teil. So beschleunigt sich die (Über-)Alterung in be-
troffenen Regionen, wenn zur gesunkenen Geburtenrate eine gestiegene Abwanderung
junger Menschen in der Familiengründungsphase hinzutritt.


Der Demografische Wandel ist in den Regionen unterschiedlich ausgeprägt und führt zu-
sammenfassend in der Lutherstadt Eisleben dazu, dass wir weniger und älter werden.
Folglich müsste auch der Wohnraumbedarf sinken. Doch passiert dies nicht im gleichen
Maß. Haben um 1990 im Schnitt 4 Personen auf 75 m² Wohnfläche gewohnt, haben heute
2 Personen im Schnitt 80 m². Damit wird deutlich, dass – verkürzt gesagt – trotz Bevölke-
rungsabnahme (Migration) und Demografischem Wandel der Siedlungsraum nicht in dem
Maße abnimmt. 


Die Annahme, dass der Bedarf an Spielplätzen abnehmen müsste, da sich in der Region
die Einwohnerzahl seit der politischen Wende deutlich verkleinert  hat,  hat sich in der
Form nicht bestätigt. Dies ist  insbesondere  darauf zurückzuführen, dass  die bewohnte
Fläche in den Gemeinden  trotz Bevölkerungsabnahme eher zugenommen  hat. Um eine
flächenhafte Versorgung mit Spielplätzen sicher zu stellen, sind daher aus Sicht der Lu-
therstadt Eisleben weniger die Kinderzahlen pro Viertel und deren prognostizierte Ent-
wicklung in den kommenden 10 Jahren bedeutsam. Viel wichtiger ist es, erreichbare
Orte für Kinder anzubieten, unabhängig von der Anzahl im Einzugsgebiet. Auch in den
kleinen Ortsteilen soll eine Basisausstattung vorhanden sein. Daher das Eingangsthema:
Wie wirkt sich der Demografische Wandel auf die Spielflächenausstattung in der Luther-
stadt Eisleben aus?


Der  Demografische  Wandel  beeinflusst  viele  Bereiche,  auch  die  Stadtplanung  und
-entwicklung. Strategien und Entscheidungen zu Maßnahmen hängen oft davon ab, wie
sich die Einwohnerzahl lokal verändert und welchen Anteil davon Kinder oder Senioren
haben werden. Die Veränderung hängt vor allem vom Geburten-Sterbefall-Verhältnis und
vom Wanderungsverhalten ab. Im Zutun zahlreicher weiterer Faktoren (Wirtschaft, Le-
bensqualität etc.) kann die zukünftige Einwohnerzahl für Gemeinden und Regionen vor-
ausberechnet werden. Je kleiner die Gemeindegröße und je weiter der Blick in die Zu-
kunft, desto unzuverlässiger werden die Prognosen jedoch. Trotzdem stellen Prognosen
ein wichtiges Planungsinstrument dar. Daher werden Bevölkerungsprognosen kontinuier-
lich aufgestellt, um die eingangs formulierten Abhängigkeiten von der Anzahl an Einwoh-
nern in den einzelnen Gemeinden planen zu können. Beispielsweise sind für die Schul-
und Kindergartenplatzplanung kurz- und mittelfristige Kinderzahlen erforderlich, um die
Betreuung und Bildungsmöglichkeiten sicherzustellen. Für den Wohnraum- oder Bauland-
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bedarf hingegen spielen eher mittel- bis langfristige Einwohnerprognosen eine Rolle und
sind daher auch weniger genau voraus berechenbar. Bei langfristigen Vorausberechnun-
gen bekommt neben Geburten- und Sterbezahlen die räumliche Migration, also Zu- und
Wegzug über die Gemeindegrenze ein deutlich stärkeres Gewicht. Hinzu kommen Umzü-
ge innerhalb der Stadtgrenzen, die sich markant niederschlagen können, welche aber in
der Regel durch Prognosen nicht erfasst sind. Dies ist insbesondere in sanierten Altbau-
beständen oder Neubaugebieten einerseits und in Großwohnsiedlungen am Stadtrand an-
dererseits erkennbar.


Diese Ausführungen zeigen die Relevanz von Bevölkerungsprognosen aber  auch deren
Schwächen für die Planung der zukünftigen Spielflächenausstattung. Insbesondere die
Tatsache, dass die Einwohnerzahl für die Ortschaften oder einzelne Stadtquartiere der
Lutherstadt Eisleben nicht belastbar vorausberechenbar sind, begrenzt die Sinnhaftig-
keit. Vielmehr möchte die Lutherstadt Eisleben über erreichbare Spielplätze verfügen,
ungeachtet der prognostizierten Kinderzahl im Jahr 2035. Dennoch spielt der Demografi-
sche Wandel eine wichtige Rolle. Ziel der Lutherstadt Eisleben ist es, mit den Entwick-
lungen des Demografischen Wandels vereinbarende Szenarien für die zukünftige Ausstat-
tung mit Spielflächen aufzuzeigen.


Grundprämisse ist es, den weniger gewordenen Kindern gleichbleibend erreichbare Spiel-
plätze anzubieten, aber zugleich Doppelstrukturen abzubauen. Dies ist insbesondere der
Fall,  wenn zwei  oder mehr vergleichbar ausgestattete Flächen sich im Einzugsgebiet
deutlich überlagern. Solche Strukturen finden sich häufig in (ehemals) dicht bebauten
Großwohnsiedlungen. Heute wohnen hier  einfach formuliert  weniger und ältere Men-
schen. Die zukünftige Spielflächenversorgung muss dies berücksichtigen, beispielsweise
durch die Aufwertung von Anlagen mit generationenübergreifendem Geräteangebot für
Fitnessaktivitäten. Dies kann auch durch attraktive Sitzbereiche ergänzt werden, die ein
Einbeziehen aller Bewohner erleichtert (Teilhabe am öffentlichen Leben).


2.3 Rechtliche Vorgaben und fachliche Anforderungen


Spielplätze, Freizeit- und Sportflächen unterliegen verschiedenen gesetzlichen Bestim-
mungen und Normen. Für die Standortwahl, die Anlagenplanung und -errichtung sowie
für die Unterhaltung sind  zahlreiche gesetzliche Vorschriften zu beachten, Regelungen
einzuhalten und Normen anzuwenden. Die für  das Konzept relevanten Vorgaben sind
nachfolgend erläutert. Zudem wird darauf hingewiesen, dass eine Vielzahl wichtiger Re-
gelungen in DIN-Vorschriften zum Bau und zur Unterhaltung von Spielflächen und -gerä-
ten im Zuge konkreter (baulicher) Maßnahmen beachtlich werden, auf diese jedoch im
Rahmen dieses Konzeptes nicht weiter eingegangen werden soll.
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-            internationale Bestimmungen  


Auf internationaler Ebene ist hierzu der Artikel 3 der UN-Kinderrechtskonvention hervor-
zuheben, deren Festlegungen grundsätzlich als allgemein wirkende völkerrechtliche Ver-
pflichtungen zu erfüllen sind. Diese Verpflichtungen werden durch die jeweiligen Staa-
ten mit einer Ratifizierung verbindlich. Demnach ist „Bei allen Maßnahmen, die Kinder
betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen
Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen wer-
den, [...] das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen [ist].“
(Artikel 3 Absatz 1 der UN-Kinderrechtskonvention). Für die Bundesrepublik Deutschland
ist die Kinderrechtskonvention mit Ratifizierung im April 1992 in Kraft getreten. Dem-
nach sind vorliegend – sobald das Wohl von Kindern betroffen ist – im Rahmen von Abwä-
gungen im Planungsprozess weitere Gesichtspunkte nachrangig zum Kinderwohl zu be-
rücksichtigen. Ein absoluter Vorrang ist gegenüber anderen Belangen aber nicht abzulei-
ten.


-            nationale Regelungen, Landesrecht  


Laut Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland haben Kinder das Recht auf eine freie
Entfaltung der Persönlichkeit. Mit der Ratifizierung der UN-Kinderrechtskonvention sind
sie als gleichberechtigte Mitglieder der menschlichen Gemeinschaft und eigenständige
Persönlichkeiten mit eigener Würde und individueller Entfaltung anerkannt worden. Aus
diesem Grund sollen sie bei allen sie betreffenden Maßnahmen – wie z.B. im städtischen
Raum –  eingebunden  werden.  Der  Vorrang  des  Kindswohls,  die  freie  Entfaltung,  die
Schaffung kindgerechter Lebensbedingungen, die Förderung von Chancengleichheit sowie
schließlich die Einbindung durch Beteiligungsmöglichkeiten nehmen hierbei eine wichtige
Rolle ein.


Diese Rechte zeigen an, inwiefern Kindern in der Gesellschaft und wie im vorliegenden
Fall im Siedlungsraum der notwendige Freiraum eingeräumt werden muss, in dem sie
sich entfalten können und dabei eigene Vorstellungen und Interessen entwickeln und
verorten.


Spielflächen sind im Rahmen der Stadtplanung insbesondere im Kontext von Wohngebie-
ten von Bedeutung. Für die Stadtplanung sind im Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung
mit der Baunutzungsverordnung die zentralen Vorschriften der Bauleitplanung geregelt.
Mit Blick auf das BauGB finden sich jedoch nur wenige Vorgaben für die Qualität und
Quantität solcher Bereiche und Anlagen. In § 1 BauGB „Aufgabe, Begriff und Grundsätze
der Bauleitplanung“ wird in Absatz 6 gefordert, dass im Rahmen der Aufstellung von Bau-
leitplänen „die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die
Bedürfnisse der Familien, der jungen, alten und behinderten Menschen, unterschiedliche
Auswirkungen auf Frauen und Männer sowie die Belange des Bildungswesens und von
Sport, Freizeit und Erholung“ (§1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB) und somit auch die besonderen Be-
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lange der Kinder und Jugendlichen zu berücksichtigen sind. Darüberhinausgehende Rege-
lungen oder Vorschriften zu Spielflächen ergeben sich aus dem BauGB nicht. In der Bau-
nutzungsverordnung finden sich keine Regelungen zu Spielflächen oder ähnlichem.


Auf  Landesebene  ergeben  sich  hingegen  konkrete  Vorschriften  zu  Spielflächen  bzw.
Spielplätzen. In der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt wird geregelt, wann und in
welcher Weise ein Kinderspielplatz erforderlich wird (vergl. § 8 BauO LSA „Kinderspiel-
plätze“). So ist „Bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen […] auf


dem Baugrundstück oder in unmittelbarer Nähe auf einem anderen geeigneten Grund-


stück, dessen dauerhafte Nutzung für diesen Zweck rechtlich gesichert sein muss, ein


ausreichend großer, barrierefrei erreichbarer Spielplatz für Kleinkinder anzulegen.“ Da-
mit müsste jeder Neubau eines Mehrfamilienhauses eine entsprechende Anlage für Klein-
kinder vorhalten bzw. mit errichten. „Bei bestehenden Gebäuden […] [mit mehr als drei
Wohnungen] kann die Herstellung von barrierefrei erreichbaren Spielplätzen für Klein-


kinder verlangt werden, wenn dies die Gesundheit und der Schutz der Kinder erfor-


dern.“ Von der Errichtung einer dem Mehrfamilienwohnhaus zugeordneten Spielanlage
nach Bauordnung kann abgesehen werden, „[…]  wenn in unmittelbarer Nähe eine Ge-


meinschaftsanlage oder ein sonstiger  für  die Kinder nutzbarer  Spielplatz  geschaffen


wird, vorhanden oder ein solcher Spielplatz wegen der Art und der Lage der Wohnungen


nicht erforderlich ist.“ (§ 8 BauO LSA „Kinderspielplätze“ - Bauordnung des Landes Sach-
sen-Anhalt (BauO LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 2013, zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Juli 2018 (GVBl. LSA S. 187).


-            informelle Empfehlungen für Spielflächen  


Mit der Norm DIN 18 034 „Spielplätze und Freiräume zum Spielen. Anforderungen und
Hinweise für die Flächensicherung, die Planung und den Betrieb“ werden umfassende
Leitlinien und Regeln für die Errichtung von Spielflächen und Freiräumen zusammenge-
fasst vorgegeben. Sie enthält alle wichtigen Vorgaben für die „Planung und den Betrieb
von Spielplätzen und Freiräumen zum Spielen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene“.
Die  Norm umfasst  neben  Spielplätzen  auch  weitere  Freiräume,  wie  Schulhöfe  sowie
Grünflächen und Plätze im direkten Wohnumfeld. Für die Planung einer Spielfläche ist
die DIN 18 034 daher sehr empfehlenswert, sie enthält eine Vielzahl relevanter und hilf-
reicher Regelungen. Jedoch sind DIN-Normen im Grundsatz nicht rechtsverbindlich, son-
dern als allgemein anerkannte Regeln zum Stand der Technik einzuordnen. Sie dienen
daher in den meisten Fällen der Orientierung.


Die DIN 18 034 beinhaltet Empfehlung und Richtlinien für die Wahl des geeigneten Stand-
ortes im Siedlungsbereich und zur Schaffung und Ausgestaltung der Spiel- und Freizeitflä-
chen. Zudem gibt die Norm auch Vorgaben und Hinweise zu einzelnen Spielanlagen und -
elementen und wie diese sicher, langlebig und mit zeitgemäßem Spielwert errichtet wer-
den sollten, eine umweltverträgliche Planung und Ausführung wird mit benannt. Diese
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Norm ist in Teil als Idealmaß zu werten und in den Kontext der siedlungsräumlichen, de-
mografischen aber auch finanziellen Gegebenheiten zu setzen.


So werden zwar jeweils quantitativ genau definierte Mindestanforderungen beispielswei-
se für die Einzugsgebiete oder auch die Flächengrößen vorgegeben, aber zugleich be-
tont, dass diese zur Orientierung dienen und den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten
und lokalen Bedingungen gegenübergestellt werden müssen. Des Weiteren werden in der
DIN 18 034 Grundsatzziele für die Planung benannt. Hierzu sind Richtwerte und Anforde-
rungen u. a. zu Erreichbarkeit, Bewegungsangeboten, Gestaltung und Modellierung sowie
zu Barrierefreiheit, Rückzugsbereichen und Sicherheit aufgeführt.


Einen zentralen Aspekt der Planung von Spielflächen stellt die Erreichbarkeit dar, im
Grundsatz sind diese möglichst wohnungsnah vorgesehen und selbstständig für die Kinder
erreichbar. Je nach Alter der vorgesehenen Benutzergruppe wird ein maximaler Fußweg
zwischen Wohnort und Spielplatz als Entfernung [m] oder Zeiteinheit [min] definiert:
• Kinder bis 6 Jahre: bis 200 m oder 6 min


• Kinder zwischen 6 bis 12 Jahren: bis 400 m oder 10 min


• Kinder über 12 Jahre und Jugendliche: bis 1.000 m oder 15 min


Barrieren, wie z. B. Hauptstraßen, Bahnstrecken, Gewässer oder Gräben etc., sind bei
der Ermittlung der Erreichbarkeit mit zu berücksichtigen.


Damit definiert die DIN 18 034 sehr konkret, wie sich die Anforderungen an Spielplätze
gestalten sollen.  Grundsätzlich beinhaltet diese DIN-Norm lediglich empfehlende Anga-
ben, eine strikte Anwendung resultiert daraus nicht. Daher werden die Werte von der Lu-
therstadt Eisleben – wie auch von anderen Kommunen – als generelle Orientierungshilfe
hinzugezogen. Erste Ermittlungen der Erreichbarkeit der vorhandenen Spielflächen im
Stadtgebiet der Lutherstadt Eisleben zeigen eine grundsätzliche Vereinbarkeit. Geringfü-
gige Überschreitungen, aber auch örtlich konzentrierte Überschneidungen liegen aus ob-
jektiver Sicht im Gestaltungsspielraum.
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3 Bestandserfassung und Bewertung


3.1 Bestandserfassung


Die Lutherstadt Eisleben verfügt über ein vielfältiges Spielflächenangebot. In der Stadt
gibt es einige neu entstandene, sehr moderne Spielflächen, die zeitgemäße Anforderun-
gen erfüllen. Auf der anderen Seite bestehen auf anderen Flächen dringender Handlungs-
bedarf (Erneuerung oder Neuerrichtung). Bei einzelnen Spielgeräten ist der Materialver-
schleiß erkennbar und damit absehbar nicht mehr ansprechend für Kinder und deren El-
tern. Von Seiten des Eigenbetriebes Betriebshof der Lutherstadt Eisleben erfolgen konti-
nuierlich Kontrollen der Anlagen, dabei erfasste Schäden werden umgehend beseitigt,
um Gefährdungen zu verhindern. Die Prüfung des sicherheitstechnischen Zustandes der
Spielflächen und Gerätschaften ist kein Schwerpunkt der Spielflächenkonzeption, da dies
bereits kontinuierlich durch die geschulten Mitarbeiter des Eigenbetriebes Betriebshof
durchgeführt wird. Dieser aktuelle Zustand wurde im Rahmen der Bestandserfassung be-
rücksichtigt.


Mit dieser Vorgehensweise konnten bisher sukzessive die vorhandenen Gerätschaften bei
Bedarf repariert und erhalten werden. Dabei mussten auch ältere Spielgeräte im Einzel-
fall ersatzlos entfernt werden. Mit dem Ziel und der Notwendigkeit zur Erneuerung und
Modernisierung weiterer Spielplätze wird jedoch eine umfassende Untersuchung erfor-
derlich. Im Rahmen einer solchen konzeptionellen Untersuchung der vorhandenen Flä-
chen mit deren gegenwärtiger Ausstattung und einen Blick auf den tatsächlichen Bedarf
für eine zeitgemäße Spielfläche, sollen den Kinder der Lutherstadt Eisleben und den Be-
suchern attraktive Spielmöglichkeiten geboten werden und damit  die Kinderfreundlich-
keit der Lutherstadt Eisleben unterstreichen. Dafür ist es erforderlich, einen Überblick
über die Spielflächen zu haben. Es wurde eine zusammenfassende Beschreibung des der-
zeitigen Ausstattungsgrades der Spielanlagen erstellt, verbunden mit einer Einschätzung
zu ggf. erforderlichem Handlungsbedarf. So wurde für jeden der öffentlich zugänglichen
Spielflächen Steckbriefe erstellt. Mit diesen Steckbriefen sind die wichtigen Informatio-
nen zusammengefasst und bewertet.


Im Sommer 2019 und im Frühjahr 2020 fanden Begehung aller Spielplätze durch Mitarbei-
ter des Sachgebietes Stadtplanung / -sanierung des Fachbereiches 3 Kommunalentwick-
lung/Bau und durch Mitarbeiter des Eigenbetriebes Betriebshof der Lutherstadt Eisleben
statt. Das Ergebnis ist eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Spielgeräte mit einer Be-
urteilung zum Zustand auf den städtischen Spielflächen. Dies ist Bestandteil der nachfol-
genden Steckbriefe. Bei nicht städtischen, öffentlich zugänglichen Spielplätzen erfolgte
ebenfalls eine Bestandsaufnahme, jedoch nur in dem für eine sachliche Bewertung erfor-
derlichen Umfang.
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Zusätzliche Strukturdaten, wie die altersbezogene  Anzahl der Einwohner in den  Orts-
chaften und Stadtquartieren, wurden nicht erfasst, da diese Schwankungen unterliegen
können. Damit soll diese Analyse auch mittelfristig aussagekräftig bleiben. Ziel der Lu-
therstadt Eisleben ist  es,  für  jedes  Wohngebiet  angemessen erreichbare Spielflächen
vorzuhalten. Die genaue Anzahl der Kleinkinder, Kinder oder Jugendlichen stellt i. d. R.
nur einen kurzen statischen Moment dar und die Anteile können sich gerade in dünnbe-
siedelten Ortschaften innerhalb eines Jahres grundlegend verschieben. Dies soll jedoch
nicht bedeuten, dass andere Kriterien, wie hohe Bebauungsdichte oder ähnliches insbe-
sondere bei Neugestaltungen oder Ergänzungen von Spielflächen außen vor bleiben. Da-
her sind entsprechende Informationen zur Lage im Siedlungsgebiet, zur städtebaulichen
Struktur des Einzugsbereiches sowie zu weiteren Spielflächen und –anlagen im näheren
Umfeld benannt. Auf diese Weise sind Ableitungen zur erforderlichen Größe und Ausstat-
tungsumfang des betroffenen Spielplatzes möglich. Mit Hilfe der einzelnen Steckbriefe
zu den jeweiligen Spielflächen erfolgt neben dieser räumlichen Einordnung, einer quan-
titativen Bestandserfassung und der Beurteilung der siedlungsstrukturellen Funktion auch
eine Bewertung. Im Ergebnis dessen werden für jeden Standort Perspektiven, Entwick-
lungspotenziale und gegebenenfalls Handlungserfordernisse formuliert. Dabei spielen ne-
ben dem Standort im Siedlungsgefüge und der resultierenden Erreichbarkeit, Einsehbar-
keit und Sicherheit eine wichtige Rolle. So wurden auch Zustand, Ausstattung für die da-
mit angesprochene Zielgruppe, Erlebniswert, Aufenthaltsqualität für Eltern sowie Erwei-
terungspotenziale benannt und bewertet.


3.2 Spielflächenangebot - Struktur und Zugehörigkeit


Die Bestandsaufnahme zeigt, dass in der Lutherstadt Eisleben für Kinder und Jugendliche
verschiedene Spielflächenangebote vorhanden sind. Gegenwärtig  stehen  26  öffentlich
zugängliche Spielflächen zur Verfügung. Davon sind jedoch auf  vier dieser Flächen fast
alle Spielgeräte aufgrund von Verschleiß und Schäden entfernt worden. Hierzu soll im
Rahmen des vorliegenden Spielflächenkonzepts beurteilt werden, ob und wie ein Wie-
derbesatz bzw. eine Reaktivierung sinnvoll sein kann.


Eine Besonderheit  sind einrichtungsgebundene Spielflächen, da diese innerhalb abge-
schlossener Gelände liegen. Diese sind in der Regel nur für bestimmte Nutzergemein-
schaften und zeitlich geregelt verfügbar. Daher wird im vorliegenden Konzept die Erhe-
bung von Spielflächen im Bereich von Kindergärten oder Schulen ausgeschlossen. Das er-
folgt insbesondere vor dem Hintergrund, dass diese im Grundsatz nicht öffentlich zu-
gänglich sind und beispielsweise an Wochenenden oder  in der Ferienzeit  somit  auch
nicht zur freien Nutzung bereitstehen. Dies ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt weder von
städtischer Seite noch von den Trägern der Einrichtungen gewollt noch erforderlich. Soll-
te sich für einzelne Straßenzüge eine nicht zumutbare Unterversorgung zeigen, möchte
sich die Stadtverwaltung hierzu ergebnisoffene Einzelfallprüfungen vorbehalten.
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Von den 26 öffentlich zugänglichen Spielflächen in der Gesamtstadt der Lutherstadt Eis-
leben befinden sich 14 in den Ortschaften, von denen elf in städtischer Trägerschaft
sind. Die übrigen drei werden von Vereinen betreut (in Volkstedt und Rothenschirmbach)
sowie durch ein privates Unternehmen (Landmarkt Rothenschirmbach) betrieben. Dem-
nach sind im Stadtgebiet der Lutherstadt Eisleben weitere 12 Spielflächen vorhanden,
sieben davon in städtischer Trägerschaft,  fünf Anlagen betreut von Wohnungsunterneh-
men der Lutherstadt Eisleben. Auf den jeweiligen Steckbriefen gibt es entsprechende
Vermerke zum Grundeigentum und dem Betreiber.


3.3 Zustand und Ausstattung der einzelnen Spielflächen (Steckbriefe)


Für die Bewertung der Spielflächen sind verschiedene Kriterien von Bedeutung. Diese Be-
wertungskriterien wurden für jede einzelne Spielfläche erfasst bzw. ermittelt und auf
dem Steckbrief in einer tabellarischen Form zusammengestellt. Im Ergebnis der Zusam-
menstellung sind die einzelnen Kriterien in einer entsprechenden Methode eine Gesamt-
betrachtung und -bewertung zuzuführen. Mit der Methode werden auch jeweilige lokale
Besonderheiten berücksichtigt. Hierdurch sollen insbesondere die Unterschiede zwischen
den Ortschaften und dem Stadtgebiet der Lutherstadt Eisleben zu keinen Verzerrungen
in der Bewertung führen.


Grundlagen für eine gewichtete Bewertung sind u. a. mit strukturellen Unterschieden
zwischen dem Stadtgebiet und den Ortschaften zu begründen. Kurzgefasst kann vorweg
gesagt werden, dass Kinder in den Ortschaften zu einem deutlich höheren Anteil in ei-
nem Wohnhaus aufwachsen, das über einen eigenen Gartenbereich auf dem Grundstück
im unmittelbaren Umfeld verfügt. Zudem ist die Einwohnerdichte, Bewohner pro Fläche,
aufgrund der Dominanz von Einfamilienhäusern geringer. Hieraus sollen keine Abstriche
bei der Ausstattung der jeweiligen Spielflächen abgeleitet werden. Jedoch soll eine an-
gepasste Anforderung an die Erreichbarkeit (Distanz) bzw. den Einzugsbereich (Anzahl
Kinder) zur Geltung kommen. Es wird explizit keine Schlechterstellung von Spielflächen
in den Ortslagen vorbereitet, sondern nur exemplarisch eine gewichtete Bewertung in
der Methode zeigen, die dieses Konzept vornimmt. Schlussendlich bestimmen politische
Gremien vor der Umsetzung von konkreten Maßnahmen, inwieweit sie die fachlichen
Empfehlungen aus objektiv ermittelten Sachverhalten des Konzeptes folgen.
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Übersicht der Spielflächen in der Lutherstadt Eisleben


lfd. Nr. Ortschaft / Ortslage Lagebezeichnung / Straßenname Betreiber Bewertung


01 Burgsdorf An der Kirche Lutherstadt Eisleben Einzelmaßnahmen
empfehlenswert


02 Polleben Klein Berlin / Ernst-Thälmann-Straße Lutherstadt Eisleben Einzelmaßnahmen
empfehlenswert


03 Volkstedt Rittergasse Lutherstadt Eisleben Handlungsbedarf


04 Volkstedt Lindenweg Verein grundsätzlich ohne
Handlungsbedarf


05 Hedersleben Lawekestraße / Denkmalstraße Lutherstadt Eisleben Handlungsbedarf


06 Oberrißdorf Am Wasserturm/ August-Heine-Straße Lutherstadt Eisleben dringender
Handlungsbedarf


07 Unterrißdorf Alte Dorfstraße / Am Anger Lutherstadt Eisleben Einzelmaßnahmen
empfehlenswert


08 Wolferode Waldsiedlung / Feldstraße Lutherstadt Eisleben grundsätzlich ohne
Handlungsbedarf


09 Schmalzerode Zum Spring / Rundweg Lutherstadt Eisleben Einzelmaßnahmen
empfehlenswert


10 Bischofrode Brunnengasse Lutherstadt Eisleben grundsätzlich ohne
Handlungsbedarf


11 Osterhausen Bornstedter Straße / ehem. Freibad Lutherstadt Eisleben grundsätzlich ohne
Handlungsbedarf


12 Kleinosterhausen Freiplatz Lutherstadt Eisleben grundsätzlich ohne
Handlungsbedarf


13 Rothenschirmbach Alte Hauptstraße / Dorfstraße Verein grundsätzlich ohne
Handlungsbedarf


14 Rothenschirmbach Gewerbegebiet Rothenschirmbach privat grundsätzlich ohne
Handlungsbedarf


lfd. Nr. Stadtteil / Quartier Lagebezeichnung / Straßenname Betreiber Bewertung


15 Helbraer Straße Straße am Friedhof / Novalisstraße Wohnungsunternehmen grundsätzlich ohne
Handlungsbedarf


16 Helbraer Straße Joh.-Agricola-Str. / Magdeburger Str. Wohnungsunternehmen grundsätzlich ohne
Handlungsbedarf


17 Gerbstedter Chaussee Weg zum Hutberg / Helbraer Straße Lutherstadt Eisleben dringender
Handlungsbedarf


18 Wilhelm-Pieck-Siedlung Von-Veltheim-Straße Wohnungsunternehmen grundsätzlich ohne
Handlungsbedarf


19 Klosterplatz / Altstadt Klosterplatz Lutherstadt Eisleben grundsätzlich ohne
Handlungsbedarf


20* Neustadt Mittelreihe


21* Neustadt Mühlplatz


22 Parkviertel / Rammberg Hintere Siebenhitze Lutherstadt Eisleben Einzelmaßnahmen
empfehlenswert


23 Parkviertel / Bahnhofstraße Carl-Eitz-Weg / Stadtpark Lutherstadt Eisleben Einzelmaßnahmen
empfehlenswert


24 Ernst-Thälmann-Siedlung Bergmannsallee Wohnungsunternehmen grundsätzlich ohne
Handlungsbedarf


25 Ernst-Thälmann-Siedlung Raismeser Straße Wohnungsunternehmen grundsätzlich ohne
Handlungsbedarf


26 Helfta Teichstraße / Maststraße Lutherstadt Eisleben Einzelmaßnahmen
empfehlenswert


* die Spielflächen „Mittelreihe“ und „Mühlplatz“ sind zzt. vollständig beräumt und daher ohne Steckbrief
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Spielplatz Nr. 01 – Burgsdorf
An der Kirche


Grundstückseigentum / Spielplatzbetreiber:
Lutherstadt Eisleben


Größe: ca. 300 m²


Lage: Ortsmitte,  zwischen  den  Straßen  „An  der
Kirche“  und  „Bösenburger  Weg“ auf  einer  Verbin-
dungsfläche


Öffnungszeiten:  keine Regelung


Zugang:
Erreichbar  von  der  Straße
„An  der  Kirche“  und  vom
„Bösenburger Weg“
keine Einzäunung


Umfeld/Stadtraum:
kaum  befahrene  Straßen,
getrennt durch vorgelagerte
Freiflächen/Stellplätze,
Wohnbebauung, Hausgarten


Einzugsbereich:
dörflich geprägte Siedlungs-
struktur des gesamten Sied-
lungsbereiches  von  Burgs-
dorf


Erscheinung:
Rasen  mit  jungen  Bäumen,
kaum  Schatten,  teilweise
Hecke  in  Randlage,  Wasch-
kies im  Bereich  der  Rut-
sche / Schaukel


Beschreibung: Der Spielplatz in Burgsdorf befindet sich in zentraler Ortslage und ist daher gut erreichbar. Er
ist von Wohn- und gewerblich genutzten Gebäuden umgeben. Die Abgrenzung erfolgt teilweise
durch Hecken, die Fläche ist nicht abschließbar. Der Spielbereich kann gut eingesehen werden.
Aufgrund der noch recht jungen Bäume, ist gegenwärtig noch keine ausreichende Verschattung
als Sonnenschutz gegeben. Der Aufenthalt für Erwachsene ist durch eine Bank sowie durch ei-
nen überdachten Sitzkreis gewährleistet. Für einen längeren Aufenthalt von Gruppen ist dies
durch die Anordnung weniger attraktiv. Der Verzehr von Speisen (Picknick) ist durch das Fehlen
von Tischen nur bedingt möglich. Die Anlage mit den vorhandenen Spielgeräten ist vorrangig
für jüngere Kinder ausgelegt und verfügt über eine Basisausstattung. Für weitere potenzielle
Spielgeräte ist Fläche vorhanden.


Ausstattung: - Turmkombination (errichtet in 2014) mit Rutsche, Klettergerüst und Doppelschaukel
- Sandfläche, auf der sich die Turmkombination befindet
- Sitzbalken (Holzstamm mit Konturen
- Sandkiste (errichtet im Juni 2020)
- Rundsitz mit Überdachung, Bank


Bewertung: Der Spielplatz bietet für die jüngeren Kinder des Ortsteils Burgsdorf grundlegende Spielmög-
lichkeiten an, die Geräteausstattung ist durchgängig modern. Vielfältige und abwechslungsrei-
che Spielabläufe sind jedoch insbesondere für ältere Kinder nur eingeschränkt möglich, deren
durchschnittliche Verweildauer wird als gering eingeschätzt. Für Jugendliche verfügt der Spiel-
platz über sehr geringe Aufenthaltsqualität, für sie gibt es attraktivere Bereiche in der Ortsla-
ge.


rot [dringender Handlungsbedarf], orange [Handlungsbedarf], gelb [einzelne Maßnahmen emp-
fehlenswert], grün [kein grundsätzlicher Handlungsbedarf]


Empfehlung: Es besteht kein grundsätzliches Handlungserfordernis. Mittelfristig wird eine Erweiterung des
Spielangebotes empfohlen. Hierfür sind Geräte in Erwägung zu ziehen, die auch ältere Kinder
ansprechen, idealerweise auch die Begleit- und Aufsichtspersonen in Spielabläufe mit einbe-
ziehen können. Zudem ist die Ergänzung des Sitzangebotes um eine Abstellmöglichkeit (Tisch
etc.) für Speisen und Getränke vorzusehen. Hierfür würde sich eine Sitzraufe anbieten, da die-
se auch Schutz vor der Sonne gibt, solange die vorhandenen Bäume noch nicht die zum Schat-
ten spenden erforderliche Größe haben.
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Fotos der Spielfläche Nr. 01 - Burgsdorf
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Spielplatz Nr. 02 – Polleben
Klein Berlin / Ernst-Thälmann-Straße


Grundstückseigentum / Spielplatzbetreiber:
Lutherstadt Eisleben


Größe: ca. 500 m²


Lage: südliche  Ortsmitte,  zwischen  dem Verwal-
tungsgebäude  und  der  Turnhalle  an  den  Straßen
„Klein Berlin“ und „Ernst-Thälmann-Str.“


Öffnungszeiten:  08:00 Uhr bis 20:00 Uhr


Zugang:
Eingangstür  von  „Ernst-
Thälmann-Straße“ am Park-
platz nördlich der Turnhalle
und Zauntür von „Klein Ber-
lin“ - Spielplatz eingezäunt


Umfeld/Stadtraum:
von  Ortsdurchfahrtsstraße
getrennt  durch  Gebäude/
Stellplätze,  angrenzend  an
Gemeinbedarfsgebäuden
und Wohnbebauung


Einzugsbereich:
dörflich geprägte Siedlungs-
struktur des gesamten Sied-
lungsbereiches von Polleben


Erscheinung:
Rasen  mit  einzelnen  Bäu-
men  angrenzend,  vollstän-
dig  eingezäunt  bzw.  zwei-
seitig  von  Gebäuden  be-
grenzt (Nord- und Westseite)


Beschreibung: Der Spielplatz befindet sich in zentraler Lage des Siedlungsbereiches südlich des Pollebener
Grabens. Im nördlichen Siedlungsbereich (mit Gerbstedter Straße und Thomas-Müntzer-Stra-
ße) befindet sich kein weiterer Spielplatz, wenngleich für den vorhandenen Spielplatz die Er-
reichbarkeit als angemessen bewertet werden kann (ca. 1.000 m vom nördlich gelegenen
Friedeburger Weg). Eingebunden in den Kontext von Gemeinbedarfsgebäuden (Verwaltung,
Turnhalle), dem Sparkassenautomaten, dem Kindergarten „Sonnenland“ und weiterer Gewer-
bebetriebe weist die Anlage eine gute Lage auf. Im weiteren Umfeld grenzen Wohngebäude
an. Die Eingrenzung erfolgt durch eine Einzäunung, die Fläche ist abschließbar. Der Spielbe-
reich kann teilweise gut eingesehen werden, die Sicht ist durch die unmittelbar angrenzen-
den Gebäude von der Ernst-Thälmann-Straße und dem vorgelagerten Parkplatz nicht möglich.
Aufgrund der auf dem Grundstück fehlenden Bäume ist keine ausreichende Verschattung als
Sonnenschutz gegeben, angrenzend befinden sich einzelne Bäume mit geringer Wirkung. Für
den Aufenthalt von Aufsichtspersonen ist ein überdachter Sitzkreis vorhanden. Für einen län-
geren Aufenthalt von Gruppen ist dies durch die Sitzform wenig attraktiv. Der Verzehr von
Speisen (Picknick) ist durch das Fehlen von Tischen nur bedingt möglich. Die Anlage mit den
vorhandenen Spielgeräten ist vorrangig für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter aus-
gelegt und verfügt über eine erweiterte Basisausstattung. Hervorzuheben ist die Gestaltung
eines „Grünen Klassenzimmers“ u. a. mit Kreidetafeln. Für eine potenzielle Erweiterung ist
nur wenig zusätzliche Fläche vorhanden.


Ausstattung: - Turm-  und Kletterkombination  (Errichtet  in  2016)  mit  Rutsche,  Klettergerüst,  Kletter-
wand, Hängebrücke, Kletternetz und Rutschstange


- kleiner Sandkasten
- Vogelnetzschaukel (2016)
- Sitzbalken (Holzstamm) mit Tier-Konturen
- Holzstamm als Sitzangebot (Jugendsitzbänke)
- Rundsitz mit Überdachung
- zwei Kreidetafeln


Bewertung: Der Spielplatz bietet für die Kinder bis einschließlich Grundschulalter des Ortsteils Polleben
über das Grundlegende hinausgehend erweiterte Spielmöglichkeiten an, die Geräteausstat-
tung ist durchgängig modern. Vielfältige und abwechslungsreiche Spielabläufe sind für jünge-
re Kinder möglich, die durchschnittliche Verweildauer wird als mittel eingeschätzt. Für Ju-
gendliche verfügt der Spielplatz über eine sehr geringe Aufenthaltsqualität, für sie gibt es at-
traktivere Bereiche in der Ortslage.


rot  [dringender  Handlungsbedarf],  orange  [Handlungsbedarf],  gelb  [einzelne  Maßnahmen
empfehlenswert], grün [kein grundsätzlicher Handlungsbedarf]
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Empfehlung: Es besteht kein grundsätzliches Handlungserfordernis. Mittelfristig wird eine Erweiterung des
Spielangebotes empfohlen. Hierfür sind Geräte in Erwägung zu ziehen, die auch ältere Kinder
ansprechen sowie auch die Begleit- und Aufsichtspersonen in Spielabläufe mit einbeziehen
können. Zudem ist die Ergänzung des Sitzangebotes um eine Abstellmöglichkeit (Tisch etc.)
für Speisen und Getränke vorzusehen. Hierfür würde sich eine Sitzraufe anbieten, da diese
auch Schutz vor der Sonne gibt.


Fotos der Spielfläche Nr. 02 -   Polleben  
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Spielplatz Nr. 03 – Volkstedt
Rittergasse


Grundstückseigentum / Spielplatzbetreiber:
Lutherstadt Eisleben


Größe: ca. 1.000 m²


Lage: im  nördlichen  Bereich  der  Ortsmitte  in
rückwärtiger Lage am Anger angrenzend an den Wil-
den Graben.


Öffnungszeiten:  keine Regelungen


Zugang:
Anlage  eingebettet  in  Par-
kanlage  mit  Zugang  über
Rittergasse und Schulstraße
keine Einzäunung


Umfeld/Stadtraum:
mit  der  rückwärtigen  Lage
der Bebauung ist die Anlage
Teil  des  Grünzuges  des  An-
gers,  angrenzend  befindet
sich ein Kindergarten


Einzugsbereich:
dörflich geprägte Siedlungs-
struktur des gesamten Sied-
lungsbereiches  von  Volks-
tedt


Erscheinung:
Parkanlage  mit  hohem
Baumbestand/  Baumgrup-
pen,  ausreichend Schatten-
bereiche  vorhanden,  Spie-
lanlage  deutlich  unterge-
ordnet


Beschreibung: Der städtische Spielplatz an der Rittergasse liegt innerhalb des Siedlungsbereiches im Anger
zwischen der Bebauung der Schulstraße und dem Lindenweg. Die Spielgeräte sind locker in
einer  Parkanlage  angeordnet,  angrenzend  befindet  sich  die  Kindertagesstätte  sowie  der
Sportplatz (jenseits des Wilden Grabens). Ein weiterer von einem Verein errichtet und betrie-
bener Spielplatz (Steckbrief Nr. 04) liegt 200 m in südöstlicher Richtung mit öffentlichem Zu-
gang über den Lindenweg. Eingeordnet in die Parkanlage am Wilden Graben stehen die Spiel-
geräte in einem naturnah gestaltetem Umfeld, sind in der Wahrnehmung sogar deutlich un-
tergeordnet („versteckt“). Dennoch besteht eine gute Anbindung über die Rittergasse an die
Wohnlagen von Volkstedt. Im weiteren Umfeld grenzt östlich eine gewerbliche Nutzung an,
Konflikte (z.B. durch Immissionen) ergeben sich daraus nicht. Der angrenzende Graben ist
ohne große Barriere erreichbar und kann so unter Umständen ein Gefahrenpotenzial für un-
beaufsichtigte Kinder darstellen. Die Spielgeräte sind jederzeit zugänglich, eine Einzäunung
der Parkanlage existiert nicht. Der Spielbereich kann gut eingesehen werden, einzelne Spiel-
geräte sind jedoch zum Teil von Baumgruppen verdeckt. Die Verschattung der Spielflächen
(Sonnenschutz) ist ausreichend gegeben. Für den Aufenthalt von Aufsichtspersonen sind Sitz-
möglichkeiten mit Tischbereich in geringer Entfernung vorhanden (Raufe). Für einen längeren
Aufenthalt ist der Spielbereich durch die Lage im Park attraktiv. Die Anlage mit den vorhan-
denen Spielgeräten ist vorrangig für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter ausgelegt
und verfügt  über eine Grundausstattung.  Für eine potenzielle Ergänzung weiterer Geräte
(z.B. für ältere Kinder und Jugendliche) ist ausreichend zusätzliche Fläche vorhanden.


Ausstattung: - Stickleiter-Reifen-Kletterkombi („Wichtelwald“, errichtet 2015)
- Turmkombination mit Rutsche (errichtet 2010)
- Doppelschaukel
- Jugendsitzbank
- Raufe


Bewertung: Der Spielplatz bietet für die jüngeren Kinder grundlegende Spielmöglichkeiten an, die Gerä-
teausstattung ist teilweise modern. Vielfältige und abwechslungsreiche Spielabläufe sind je-
doch nicht  möglich,  die durchschnittliche Verweildauer wird als  gering eingeschätzt, dies
kann durch die Lage im Park jedoch den Aufenthalt aufwerten. Für ältere Kinder und Jugend-
liche verfügt der Spielplatz über sehr geringe Aufenthaltsqualität.


rot  [dringender  Handlungsbedarf],  orange  [Handlungsbedarf],  gelb  [einzelne  Maßnahmen
empfehlenswert], grün [kein grundsätzlicher Handlungsbedarf]
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Empfehlung: Es besteht ein Handlungsbedarf. Zum einen sind Mängel an den Geräten und den Schutzberei-
chen sichtbar, zum anderen ist im Hinblick auf den nah gelegenen Spielplatz am Lindenweg,
der durch einen Verein betrieben wird, eine attraktivere Alternativen in Volkstedt für einen
längeren Spielaufenthalt gegeben. Für die zukünftige Entwicklung des städtisch betriebenen
Spielplatzes sollte daher ein anderer Schwerpunkt gelegt werden und beispielsweise die the-
matische Einbindung in die Parkanlage fokussiert werden (z. B. mit Naturlehrpfad oder Fit-
nessgeräten auch für Erwachsene etc.).


Fotos der Spielfläche Nr. 0  3   –   Volkstedt (Rittergasse)  
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Spielplatz Nr. 04 – Volkstedt
Lindenweg


Grundstückseigentum: Lutherstadt Eisleben
Spielplatzbetreiber: IG Generation Volkstedt e.V.


Größe: ca. 1.500 m²


Lage: in der Ortsmitte in  rückwärtiger Lage des
Lindenwegs  am Anger  angrenzend  an  den  Wilden
Graben.


Öffnungszeiten:  08:00 Uhr bis 20:00 Uhr


Zugang:
Eingangstor über  die  Frei-
fläche auf dem Grundstück
„Lindenweg 21“
Spielplatz eingezäunt


Umfeld/Stadtraum:
mit  rückwärtiger  Lage  zur
Bebauung  des  Lindenwegs
im Grünzug des Angers/ Wil-
den Grabens eingebunden


Einzugsbereich:
dörflich geprägte Siedlungs-
struktur des gesamten Sied-
lungsbereiches  von  Volks-
tedt


Erscheinung:
Rasenfläche  mit  Bäumen/
Baumgruppen,  ausreichend
Schattenbereiche  vorhan-
den


Beschreibung: Der Spielplatz wird durch einen Verein betrieben und befindet sich in zentraler Lage des
Siedlungsbereiches von Volkstedt, ein weiterer Spielplatz liegt 200 m in nordwestlicher Rich-
tung an der Rittergasse und wird durch die Lutherstadt Eisleben betrieben (Spielplatz Steck-
brief Nr. 03). Für die Errichtung des Spielplatzes am Lindenweg wurde der Verein „Interessen-
gemeinschaft Generation Volkstedt e.V.“ gegründet, die Eröffnung des öffentlich zugängli-
chen Platzes erfolgte 2015. Eingebunden in den Grünzug entlang des Wilden Grabens im An-
gerbereich von Volkstedt zeichnet sich die Anlage durch ein naturnahes Umfeld aus. Dennoch
besteht eine gute Anbindung an den Lindenweg. Im weiteren Umfeld grenzen Wohngebäude
an, sowie gewerbliche Nutzungen. Konflikte (z.B. Immissionen) ergeben sich daraus nicht. Die
Eingrenzung erfolgt durch eine Einzäunung, die Fläche ist abschließbar. Der Spielbereich kann
teilweise gut eingesehen werden, jedoch vom Lindenweg als Siedlungsstraße aufgrund der Di-
stanz nur bedingt möglich. Die Verschattung des Spielplatzes (Sonnenschutz) ist ausreichend.
Für den Aufenthalt von Aufsichtspersonen sind Sitzmöglichkeiten mit Tischbereichen vorhan-
den (Raufe, Bänke). Für einen längeren Aufenthalt ist die Anlage damit attraktiv. Die Anlage
mit den vorhandenen Spielgeräten ist vorrangig für Kinder im Kindergarten- und Grundschul-
alter ausgelegt und verfügt über eine erweiterte, umfangreiche Ausstattung. Für ältere Kin-
der und Erwachsene bietet die Tischtennisplatte eine Beschäftigung. Für eine potenzielle Er-
gänzung weiterer Geräte ist zusätzliche Fläche vorhanden.


Ausstattung: - verschiedene Federtiere, Wippe, Drehsitz
- Rutsche, Klettergerüst
- Nestschaukel, Doppelschaukel
- Trampolin
- Tischtennisplatte
- Spielhaus (in Form einer Eisenbahn), Sandkasten, Spielhügel
- Raufe und Bänke


Bewertung: Da der Spielplatz durch einen Verein betrieben wird, soll die Einflussnahme zur Gestaltung
durch die Lutherstadt Eisleben nur in einem gewissen Rahmen erfolgen. Als öffentlich zu-
gänglicher Spielplatz erfolgt dennoch eine Bewertung im Rahmen des Spielflächenkonzeptes.
Der Spielplatz bietet für Kinder bis einschließlich Grundschulalter Spielmöglichkeiten an, die
über das Grundlegende hinausgehen. Die Geräteausstattung ist durchgängig modern. Vielfäl-
tige und abwechslungsreiche Spielabläufe sind für jüngere Kinder gegeben, die durchschnitt-
liche Verweildauer wird als hoch eingeschätzt. Auch für ältere Kinder und teilweise Jugendli-
che ist die Anlage zum Beispiel durch die Tischtennisplatte attraktiv.


rot  [dringender  Handlungsbedarf],  orange  [Handlungsbedarf],  gelb  [einzelne  Maßnahmen
empfehlenswert], grün [kein grundsätzlicher Handlungsbedarf]
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Empfehlung: Es sind gegenwärtig keine grundsätzlichen Empfehlungen erforderlich.


Fotos der Spielfläche Nr. 0  4   –   Volkstedt (Lindenweg)  
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Spielplatz Nr. 05 – Hedersleben
Lawekestraße / Denkmalstraße


Grundstückseigentum / Spielplatzbetreiber:
Lutherstadt Eisleben


Größe: ca. 800 m²


Lage: im nordöstlichen Bereich von Hedersleben im
Amtshof. Weitere Spielgeräte befinden sich auf einer
südlich des Amtshofes angrenzenden Grünfläche


Öffnungszeiten: 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr (Hof)
 keine Regelung (Grünfläche)


Zugang:
Spielplatz  im  Amtshof  über
drei Zugänge von „Denkmal-
straße“ und „Lawekestraße“
erreichbar,  Nebenstandort
direkt  südlich  an  „Laweke-
straße“ - H  of verschließbar  


Umfeld/Stadtraum:
von der Ortsdurchfahrtsstra-
ße getrennt durch Gebäude
vom  Amtshof,  Wohnbebau-
ung im weiteren Umfeld


Einzugsbereich:
dörflich  geprägte  Sied-
lungsstruktur des gesamten
Siedlungsbereiches von He-
dersleben


Erscheinung:
Spiel- und Freizeitfläche in
Insellage im Hof,  überwie-
gend  Kiesboden,  teilge-
pflastert, Einzelbäume, Ne-
benstandort auf Grünfläche
mit hohem Baumbesatz


Beschreibung: Der Spielplatz von Hedersleben befindet sich hauptsächlich im Amtshof, der von Gebäuden für
öffentliche Zwecke (Verwaltung, Betriebshof, Feuerwehr) umschlossen ist. Ein Nebenstandort
mit weiteren Spielgeräten ist auf einer südlich angrenzenden Grünfläche vorhanden. Somit
befindet sich der Spielplatz von Hedersleben im nördlichen Siedlungsbereich, im südlichen
Teil gibt es keinen weiteren öffentlich zugänglichen Spielplatz, wenngleich für den vorhande-
nen Spielplatz die Erreichbarkeit als angemessen bewertet werden kann (max. 750 m vom
südlich gelegenen Lindengraben). Der dort vorhandene Spielplatz im Bereich des Kindergar-
tens ist nicht öffentlich zugänglich. Eingebunden in den Kontext von Gemeinbedarfsgebäuden
verfügt die Anlage über einen guten Standort hinsichtlich Einsehbarkeit, Konfliktvermeidung
und Zugänglichkeit. Im weiteren Umfeld befindet sich Wohnbebauung. Der Spielbereich ist als
Teil des Hofes mit abschließbar. Aufgrund der auf dem Hof vorhandenen Bäume ist eine aus-
reichende Verschattung als Sonnenschutz gegeben. Neben der Spielfläche besteht ein Aufent-
halts- und Freizeitbereich für Jugendliche und Erwachsene mit Grillplatz, Ausschankhäuschen,
Raufe, Steingarten, Teich und Taubenschlag. Für einen längeren Aufenthalt von Aufsichtsper-
sonen sowie von anderen Gruppen ist dieser Bereich sehr attraktiv. Der Verzehr von Speisen
ist möglich. Die Spielfläche ist damit ein untergeordneter Teil des Treffpunkte und mit den
vorhandenen Spielgeräten vorrangig für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter ausge-
legt, es besteht eine moderne Basisausstattung. Für eine potenzielle Erweiterung ist im Hof
selber  nur  wenig  zusätzliche Fläche vorhanden.  Am Nebenstandort  auf  der  angrenzenden
Grünfläche befinden sich zwei weitere Spielgeräte (Wippe, Reifenturm) auf einer Rasenflä-
che. Hier besteht deutlich mehr zusätzliche Fläche für potenzielle Erweiterungen.


Ausstattung: - Turm- und Kletterkombination (im Amtshof, errichtet in 2016) mit Rutsche und Kletternetz
innerhalb einer Sandfläche (Kies)


- Raufe, Bänke
- weitere Elemente eines Treffpunktes für Jugendliche und Erwachsene (z.B. Grillplatz)


- Wippe, Reifenturm (temporär rückgebaut), Bank (Nebenstandort)


Bewertung: Der Spielplatz bietet für die Kinder bis einschließlich Grundschulalter grundlegende Spielmög-
lichkeiten an, die Geräteausstattung ist überwiegend modern. Vielfältige und abwechslungs-
reiche Spielabläufe sind jedoch insbesondere für ältere Kinder nur eingeschränkt möglich, de-
ren durchschnittliche Verweildauer wird als gering eingeschätzt. Für Jugendliche verfügt der
Treffpunkt  neben dem Spielplatz  über  eine  durchschnittliche Aufenthaltsqualität,  darüber
hinaus gehende Gerätschaften zur körperlichen Betätigung fehlen. Die Spielgeräte auf der an-
grenzenden Wiese am Nebenstandort sind in Ergänzung eine niedrigschwellige Bereicherung.
Durch die verhinderte Sichtbeziehung zwischen beiden Standorten wird die Spieldynamik un-
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terbrochen. Die Geräte nicht mehr zeitgemäß und für das direkte wie auch weitere Umfeld
besteht Handlungsbedarf. So sind die Fallschutzbereiche wieder herzurichten, in Randlage
der „Spielplatzwiese“ befinden sich Mauerreste sowie der Graben („Laweke“) im hohen Gras
versteckt.


rot  [dringender  Handlungsbedarf],  orange  [Handlungsbedarf],  gelb  [einzelne  Maßnahmen
empfehlenswert], grün [kein grundsätzlicher Handlungsbedarf]


Empfehlung: Es besteht insbesondere am benannten Nebenstandort Handlungserfordernis. Mittelfristig wird
eine Erweiterung des Spielangebotes empfohlen. Hierfür sind Geräte in Erwägung zu ziehen,
die auch ältere Kinder ansprechen, idealerweise auch die Begleit- und Aufsichtspersonen in
Spielabläufe mit einbeziehen können. Aufgrund der Platzverhältnisse und des Fahrzeugver-
kehres im Amtshof sollte dort keine weitere Konzentration der Spielflächen erfolgen. Auf dem
Nebenstandort empfiehlt sich eine Stärkung der Attraktivität durch Umgestaltung zu einem
Erlebnis- bzw. Naturspielplatz für Schulkinder in Abgrenzung zu den Spielgeräten (Turmkombi-
nation) im Amtshof.


Fotos der Spielfläche Nr. 0  5   –   Hedersleben  
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Spielplatz Nr. 06 – Oberrißdorf
Am Wasserturm / August-Heine-Straße


Grundstückseigentum / Spielplatzbetreiber:
Lutherstadt Eisleben


Größe: ca. 20 m²


Lage: am  östlichen  Ortseingang,  zwischen  der
Wohnbebauung  und  dem  Sportplatz  der  Ortslage
Oberrißdorf


Öffnungszeiten:  keine Regelung


Zugang:
die Spielfläche kann von der
Straße  Am  Wasserturm  er-
reicht werden
ohne Einzäunung


Umfeld/Stadtraum:
die Spielfläche befindet sich
nördlich von der Ortsdurch-
fahrtsstraße  zurückgesetzt
und bildet den Ortsrand von
Oberrißdorf


Einzugsbereich:
dörflich geprägte Siedlungs-
struktur des gesamten Sied-
lungsbereiches von Oberriß-
dorf


Erscheinung:
Aufgrund  der  Ausstattung
und Gestaltung ist die Wahr-
nehmung eingeschränkt. Die
Spielfläche  ist  vollständig
auf Rasen gelegen


Beschreibung: Der Spielplatz befindet sich am östlichen Siedlungsrand der Ortslage von Oberrißdorf und ist
gut erreichbar. Die Spielfläche grenzt an einen Bolzplatz an. Der gegenwärtige Zustand der
Spielfläche kann als solche nicht genutzt werden. Eingeordnet in die Ortsrandeingrünung,
steht das verbliebene Spielgerät  in einem naturnahem Umfeld.  Die Spielfläche ist  in der
Wahrnehmung deutlich untergeordnet („versteckt“),  dies  liegt  insbesondere  an fehlenden
Spielgeräten. Dennoch ist der Standort prinzipiell gut einsehbar und zu erreichen sowie kon-
fliktarm. Hervorzuheben ist die angrenzende Sportfläche (Fußballfeld bzw. Bolzplatz). Die
Spielfläche besitzt keine Einzäunung und ist daher nicht abschließbar. Aufgrund der vorhan-
denen Bäume ist eine ausreichende Verschattung als Sonnenschutz gegeben. Für den Aufent-
halt von Aufsichtspersonen ist eine Sitzbank vorhanden. Für einen längeren Aufenthalt von
Gruppen ist diese Sitzform wenig attraktiv. Der Verzehr von Speisen (Picknick) ist durch das
Fehlen von Tischen nur bedingt möglich. Die Anlage verfügt nicht mehr über die im Mindesten
erforderliche Ausstattung. Das eine vorhandene Spielgerät ist aufbereitungswürdig. Einzig der
Bolzplatz ermöglicht gegenwärtig eine Form der Beschäftigung. Für eine potenzielle Ergän-
zung um weiterer Geräte ist sowohl im bisherigen Bereich als auch daran angrenzend weitere
Fläche in begrenztem Umfang vorhanden. In dem Zusammenhang ist auch unter Einbeziehung
der Sportfläche eine Stärkung des Standortes im Sinne eines Mehrgenerationsfreizeittreffs zu
prüfen.


Ausstattung: - Reifenturm (temporär rückgebaut)
- Bank


Bewertung: Das  vorhandene Gerät  ist  mangelhaft  und bietet  keine grundlegenden Spielmöglichkeiten
mehr an. Spielabläufe können dadurch nicht entstehen. Lediglich der angrenzende Bolzplatz
bietet freizeitsportliche Betätigung an, wenn auch nur als Gruppe. Dies ist auch für ältere
Kinder und Jugendliche interessant. Jedoch nur, wenn die Rasenfläche gemäht wird.


rot  [dringender  Handlungsbedarf],  orange  [Handlungsbedarf],  gelb  [einzelne  Maßnahmen
empfehlenswert], grün [kein grundsätzlicher Handlungsbedarf]


Empfehlung: Es besteht dringender Handlungsbedarf für die Spielfläche in Oberrißdorf. So ist ein Neube-
satz mit Spielgeräten erforderlich, die im Mindesten den Bedarf der Basisausstattung erfül-
len. Zudem ist eine Verknüpfung mit dem Bolzplatz zu prüfen, um auch ältere Kinder anzu-
sprechen. Grundsätzlich sind wenige Spielgeräte (Kombinationsmodelle) empfehlenswert, da
die Nachfrage aus der Ortslage Oberrißdorf im Vergleich geringer ist (geringe Einwohnerzahl).
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Fotos der Spielfläche Nr. 0  6   –   Oberrißdorf  
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Spielplatz Nr. 07 – Unterrißdorf
Alte Dorfstraße / Am Anger


Grundstückseigentum / Spielplatzbetreiber:
Lutherstadt Eisleben


Größe: ca. 1.000 m²


Lage: im westlichen Bereich der Ortslage von Un-
terrißdorf an der Straßenkreuzung „Am Anger“ und
„Alte Dorfstraße“


Öffnungszeiten:  keine Regelung


Zugang:
die  Spielfläche  kann  von
den Straßen  „Am  Anger“
und  „Alte  Dorfstraße“  er-
reicht werden.
Keine Einzäunung


Umfeld/Stadtraum:
am westlichen Ende des An-
gers  zwischen  Grünflächen
und Wohnbebauung, mit an-
grenzenden Verkehrsflächen
ergibt sich eine Platzsituati-
on,  in  der  die  Spielfläche
einordnet ist


Einzugsbereich:
dörflich geprägte Siedlungs-
struktur des gesamten Sied-
lungsbereiches  von  Unter-
rißdorf


Erscheinung:
überwiegend  Rasen  und
Sandflächen  mit  einzelnen
Großbäumen,  vorgelagerte
Wiese mit  Blühstreifen und
historischer Brunnenanlage


Beschreibung: Der Spielplatz befindet sich im westlichen Siedlungsbereich der Ortslage von Unterrißdorf
und ist gut erreichbar. Er ist überwiegend von Wohngebäuden umgeben. Die Spielfläche und
weitere Bereiche für sportliche Aktivitäten (Basketball, Tischtennis) sind Teil einer Freifläche
im Bereich des Angers von Unterrißdorf. Des Weiteren gehören Grünflächen mit Zierbepflan-
zung, Sitzangeboten und Schotterflächen (Parkplatz) zu dem Bereich an der „Alten Dorfstra-
ße“. Durch die Einbindung der Anlage in die Wohnbebauung im Umfeld, ist eine gute Erreich-
barkeit gewährleistet. Die Spielgeräte sind jederzeit zugänglich, eine Einzäunung des Spiel-
platzes existiert nicht. Der Spielbereich kann sehr gut eingesehen werden. Für einen großen
Teil der Fläche ist die Verschattung durch die vorhandenen Großbäume als Sonnenschutz aus-
reichend. Jedoch ist mit der Sandfläche ein Hauptteil des Spielplatzes aufgrund der noch
recht jungen Bäume angrenzend in der Straße „Am Anger“ gegenwärtig noch nicht ausrei-
chend verschattet. Für den Aufenthalt von Aufsichtspersonen sind ausreichend Sitzmöglich-
keiten mit Tischbereichen vorhanden (Raufe, Bänke). Damit ist die Spielfläche für einen län-
geren Aufenthalt von Aufsichtspersonen sowie von anderen Gruppen attraktiv. Die Anlage mit
den vorhandenen Spielgeräten ist vorrangig für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter
ausgelegt und verfügt über eine erweiterte, umfangreiche Ausstattung. Für ältere Kinder und
Erwachsene bieten u. a. die Tischtennisplatte oder der Basketballplatz eine Beschäftigung.
Für eine potenzielle Ergänzung weiterer Geräte ist zusätzliche Fläche vorhanden.


Ausstattung: - Kletterturm
- Rutsche
- Wippe und Wippgeräte
- Schaukel
- Holzeisenbahn
- Kleinkindersandkasten
- Tischtennisplatte
- Basketballplatz
- Tipi-Zelt
- Raufe


Bewertung: Der Spielplatz bietet für die Kinder bis einschließlich Grundschulalter über das Grundlegende
hinausgehend erweiterte Spielmöglichkeiten an, die Geräteausstattung ist überwiegend mo-
dern. Vielfältige und abwechslungsreiche Spielabläufe sind für jüngere Kinder möglich, die
durchschnittliche Verweildauer wird als mittel eingeschätzt. Für ältere Kinder und Jugendli-
che ist die Anlage zum Beispiel durch die Tischtennisplatte attraktiv. Der Basketballplatz ist


31







Spielflächenkonzept der Lutherstadt Eisleben


gegenwärtig nur eingeschränkt nutzbar.


rot  [dringender  Handlungsbedarf],  orange  [Handlungsbedarf],  gelb  [einzelne  Maßnahmen
empfehlenswert], grün [kein grundsätzlicher Handlungsbedarf]


Empfehlung: Es besteht kein grundsätzliches Handlungserfordernis. Mittelfristig wird eine Erweiterung des
Spielangebotes empfohlen. Hierfür sind Geräte in Erwägung zu ziehen, die auch ältere Kinder
ansprechen, idealerweise auch die Begleit- und Aufsichtspersonen in Spielabläufe mit einbe-
ziehen können. Eine Stärkung des vorhandenen Sportangebotes ist empfehlenswert.


Fotos der Spielfläche Nr. 0  7   –   Unterrißdorf  
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Spielplatz Nr. 08 – Wolferode
Waldsiedlung / Feldstraße


Grundstückseigentum / Spielplatzbetreiber:
Lutherstadt Eisleben


Größe: ca. 500 m²


Lage: am östlichen Ortsrand im Bereich der „Neu-
en Siedlung“ auf einer Siedlungsgrünfläche an der
„Feldstraße“ und der Straße „Waldsiedlung“


Öffnungszeiten:  08:00 Uhr bis 20:00 Uhr


Zugang:
die Spielfläche kann von der
Straßen  „Feldstraße“  und
„Waldsiedlung“  erreicht
werden.
Keine Einzäunung


Umfeld/Stadtraum:
auf  Siedlungsgrünfläche,
von drei Seiten mit Anlieger-
straßen  begrenzt,  westlich
verläuft ein Graben, angren-
zend Wohnbebauung.


Einzugsbereich:
dörflich geprägte Siedlungs-
struktur vorrangig der west-
lichen  Ortslage  von  Wolfe-
rode


Erscheinung:
Durchgängige  Rasen-  oder
Sandflächen  mit  einer  ho-
hen Anzahl an Bäumen, aus-
reichend  Schattenbereiche
vorhanden


Beschreibung: Der Spielplatz ist in der sog. Neuen Siedlung im westlichen Bereich der Ortslage von Wolfero-
de verortet. Er ist von Wohngebäuden der Waldsiedlung und der Bebauung der Feldstraße um-
geben und durch die Lage auf einer Siedlungsgrünfläche gut erreichbar. Im östlichen Sied-
lungsbereich befindet sich kein weiterer Spielplatz, wenngleich für den vorhandenen Spiel-
platz die Erreichbarkeit als angemessen bewertet werden kann (ca. 1.000 m von der östlich
gelegenen Türkeistraße). Durch die Einbindung der Anlage in die Wohnbebauung im Umfeld,
verfügt die Anlage über einen guten Standort hinsichtlich Einsehbarkeit, Konfliktvermeidung
und Zugänglichkeit. Der westlich angrenzende Graben ist ohne große Barriere erreichbar und
kann so unter Umständen ein Gefahrenpotenzial für unbeaufsichtigte Kinder darstellen. Die
Spielgeräte sind jederzeit zugänglich, eine Einzäunung des Spielplatzes existiert nicht. Der
Spielbereich kann trotz des Baumbesatzes sehr gut eingesehen werden. Zugleich resultiert
daraus eine ausreichend gegebene Verschattung der Spielfläche (Sonnenschutz). Für den Auf-
enthalt von Aufsichtspersonen sind Sitzmöglichkeiten mit Tischbereichen vorhanden (Raufe,
Bänke mit Tisch). Für einen längeren Aufenthalt ist die Anlage damit attraktiv, da so das Ver-
zehren von Speisen möglich ist. Die Anlage mit den vorhandenen, modernen Spielgeräten ist
vorrangig  für  Kinder  im  Kindergarten-  und  Grundschulalter  ausgelegt  („bis  14  Jahre  be-
stimmt“) und verfügt über eine erweiterte, umfangreiche Ausstattung. Für eine potenzielle
Ergänzung weiterer Geräte ist zusätzliche Fläche begrenzt vorhanden.


Ausstattung: - Karussell (2019 errichtet)
- Schaukel- und Rutschturm (2009)
- Wippgerät (2019)
- Vogelnetzschaukel (2019)
- Kletterkombination (2019)
- Holzhaus (2019) und Raufe (2019)


Bewertung: Der Spielplatz bietet für Kinder bis einschließlich Grundschulalter erweiterte Spielmöglichkei-
ten an. Die Geräteausstattung ist durchgängig modern. Vielfältige und abwechslungsreiche
Spielabläufe sind für jüngere Kinder gegeben, die durchschnittliche Verweildauer wird als
hoch eingeschätzt. Für Jugendliche verfügt der Spielplatz über eine sehr geringe Aufenthalts-
qualität, für sie gibt es attraktivere Bereiche in der Ortslage.


rot  [dringender  Handlungsbedarf],  orange  [Handlungsbedarf],  gelb  [einzelne  Maßnahmen
empfehlenswert], grün [kein grundsätzlicher Handlungsbedarf]


Empfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. Mit der Zielstellung eines Spielplatzes für bis zu 14 Jahre
ist älteren Kindern und Jugendlichen in der Ortslage Alternativen zu bieten. Diese Einschät-
zung resultiert auch aus den Platzverhältnissen am Spielplatzstandort.
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Fotos der Spielfläche Nr. 0  8   –   Wolferode  
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Spielplatz Nr. 09 – Schmalzerode
Zum Spring / Rundweg


Grundstückseigentum / Spielplatzbetreiber:
Lutherstadt Eisleben


Größe: ca. 50 m²


Lage: in  Ortsmitte,  zwischen  den  Straßen  „Zum
Spring“ und „Rundweg“ auf einer Grünfläche neben
der Feuerwehr und dem Löschwasserbecken


Öffnungszeiten:  keine Regelung


Zugang:
die Spielfläche kann von der
Straßen  „Zum  Spring“  und
„Rundweg“ erreicht werden
Keine Einzäunung


Umfeld/Stadtraum:
auf  Grünflächen  der  Orts-
mitte, Bebauung ergibt eine
(Dorf-) Platzsituation, in der
sich das Feuerwehrgebäude
freistehend  auf  dem  Platz
einfügt


Einzugsbereich:
dörflich geprägte Siedlungs-
struktur des gesamten Sied-
lungsbereiches von Schmal-
zerode


Erscheinung:
Aufgrund der Ausstattung ist
die  Wahrnehmung  einge-
schränkt,  vollständig  auf
Rasen  gelegen,  einzelne
Bäumen angrenzend


Beschreibung: Der Spielplatz in Schmalzerode befindet sich in zentraler Ortslage und ist daher gut erreichbar. Er
ist überwiegend von Wohngebäuden umgeben und befindet sich auf einer Aufweitung der Stra-
ßenflucht der Straße „Zum Spring“. Diese Aufweitung ist eine Grünfläche und nimmt das Gebäude
der Feuerwehr und das Löschwasserbecken auf; dazwischen befinden sich die Spielgeräte. Durch
diese Lage ist der Standort des Spielplatzes gut erreichbar und einzusehen. Konflikte oder Gefah-
renpotenziale für unbeaufsichtigte Kinder mit den Abläufen der Feuerwehr ergeben sich grund-
sätzlich nicht, der Ausfahrtsbereich ist auf der dem Spielplatz abgewandten Seite und das Lösch-
wasserbecken ist eingezäunt. Die Spielgeräte selber sind jederzeit zugänglich, eine Einzäunung
des Spielplatzes existiert nicht. Aufgrund der fehlenden Bäume ist keine ausreichende Verschat-
tung als Sonnenschutz gegeben, angrenzend befinden sich einzelne Bäume mit geringer Wirkung.
Für den Aufenthalt von Aufsichtspersonen ist eine Sitzbank vorhanden. Für einen längeren Aufent-
halt von Gruppen ist dies durch die Sitzform wenig attraktiv. Der Verzehr von Speisen (Picknick)
ist durch das Fehlen von Tischen nur bedingt möglich. Die Anlage mit den vorhandenen Spielgerä-
ten ist vorrangig für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter ausgelegt („bis 14 Jahre be-
stimmt“) und verfügt über eine Minimalausstattung.Für eine potenzielle Ergänzung weiterer Ge-
räte ist zusätzliche Fläche in begrenztem Umfang vorhanden.


Ausstattung: - Turm- und Kletterkombination (Errichtet in 2006)
- Federtier


Bewertung: Der Spielplatz bietet für die jüngeren Kinder grundlegende Spielmöglichkeiten an, die Geräte-
ausstattung  ist  modern.  Vielfältige  und  abwechslungsreiche Spielabläufe  sind  hingegen  kaum
möglich, die durchschnittliche Verweildauer wird als kurz eingeschätzt. Für Jugendliche verfügt
der Spielplatz über keine Aufenthaltsqualität, für sie gibt es attraktivere Bereiche in der Ortsla-
ge.


rot [dringender Handlungsbedarf], orange [Handlungsbedarf], gelb [einzelne Maßnahmen empfeh-
lenswert], grün [kein grundsätzlicher Handlungsbedarf]


Empfehlung: Es  besteht  kein  grundsätzliches  Handlungserfordernis.  Mittelfristig  wird  eine  Erweiterung  des
Spielangebotes empfohlen. Hierfür sind einzelne Geräte in Erwägung zu ziehen, die auch ältere
Kinder ansprechen und idealerweise auch die Begleit- und Aufsichtspersonen in Spielabläufe mit
einbeziehen können. Grundsätzlich sind wenige Spielgeräte (Kombinationsmodelle) empfehlens-
wert, da die Nachfrage aus der Ortslage Schmalzerode im Vergleich geringer ist (geringe Ein-
wohnerzahl).
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Fotos der Spielfläche Nr. 09 –   Schmalzerode  
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Spielplatz Nr. 10 – Bischofrode
Brunnengasse


Grundstückseigentum / Spielplatzbetreiber:
Lutherstadt Eisleben


Größe: ca. 900 m²


Lage: in der Ortsmitte von Bischofrode östlich an
die Brunnengasse angrenzend


Öffnungszeiten: bis Einbruch der Dunkelheit


Zugang:
die Spielfläche kann von der
„Brunnengasse“  und  vom
„Bergmannsweg“  erreicht
werden
teilweise eingezäunt


Umfeld/Stadtraum:
auf Grünfläche in zentraler
Ortslage,  im  Umfeld  sind
Wohn- und Gewerbenutzun-
gen sowie zum Gemeinwohl
(Feuerwehr,  Friedhof,  Ver-
waltung,  Kirche,  Kindergar-
ten)


Einzugsbereich:
dörflich geprägte Siedlungs-
struktur des gesamten Sied-
lungsbereiches  von  Bischo-
frode


Er  scheinung  :
Rasen  mit  jungen  Bäumen
und  einzelnen  größeren
Bäumen,  überwiegend  mit
Hecken eingefriedet, übrige
Seiten eingezäunt, nicht ab-
schließbar


Beschreibung: Der Spielplatz in Bischofrode befindet sich in zentraler Ortslage und ist gut erreichbar. Er ist
von Wohn- und gewerblich genutzten Gebäuden umgeben. Zudem sind Gebäude für öffentli-
che Zwecke (Verwaltung, Feuerwehr, Kindergarten etc.) im Umfeld. Die Spielfläche ist in ei-
ner Parkanlage eingefügt. Im Siedlungsbereich befindet sich kein weiterer öffentlich zugäng-
licher Spielplatz, wenngleich für den vorhandenen Spielplatz die Erreichbarkeit als angemes-
sen bewertet werden kann (ca. 650 m vom östlichen Abschnitt der Hermann-Heyne-Straße).
Der ferner im Ortsteil Bischofrode vorhandene Spielplatz im Bereich des Kindergartens ist
nicht öffentlich zugänglich. Eingebunden in den Kontext von Gemeinbedarfsgebäuden, aber
auch Wohn- und Gewerbegebäuden verfügt die Anlage über einen guten Standort hinsichtlich
der Erreichbarkeit. Mit der Integration des Spielplatzes in die vorhandene Parkanlage ergibt
sich eine naturnahe Prägung der Anlage. Die Abgrenzung erfolgt überwiegend durch Hecken.
An den übrigen Seiten befinden sich Zaunelemente mit Durchgängen, die Fläche ist nicht ab-
schließbar. Die Spielgeräte selber sind jederzeit zugänglich. Der Spielbereich kann nur teil-
weise eingesehen werden, insbesondere von der Brunnengasse aus verhindert die Heckenan-
pflanzung die Sicht. Aufgrund der teilweise noch recht jungen Bäume, ist gegenwärtig für
größere Bereiche noch keine ausreichende Verschattung als Sonnenschutz gegeben. Für den
Aufenthalt von Aufsichtspersonen ist ein überdachter Sitzkreis und mehrere Sitzbänke mit Ti-
schen vorhanden. In der Nähe befindet zudem eine Raufe. Damit ist die Spielfläche für einen
längeren Aufenthalt von Aufsichtspersonen sowie von anderen Gruppen attraktiv. Die Anlage
mit den vorhandenen Spielgeräten ist vorrangig für Kinder im Kindergarten- und Grundschul-
alter ausgelegt („bis 14 Jahre bestimmt“) und verfügt über eine erweiterte Basisausstattung.
Für eine potenzielle Ergänzung weiterer Geräte ist zusätzliche Fläche vorhanden.


Ausstattung: - Federtiere (errichtet in 2015)
- Doppelschaukel
- Holzhaus
- Wippe
- Sitzgruppe
- Rutsche
- Pavillion


Bewertung: Der Spielplatz bietet für Kinder bis einschließlich Grundschulalter Spielmöglichkeiten an, die
über das Grundlegende hinausgehen. Die Geräteausstattung ist durchgängig modern. Vielfäl-
tige und abwechslungsreiche Spielabläufe sind für jüngere Kinder möglich, die durchschnittli -
che Verweildauer wird als mittel eingeschätzt. Für Jugendliche verfügt der Spielplatz über
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eine sehr geringe Aufenthaltsqualität, für sie gibt es attraktivere Bereiche in der Ortslage.


rot  [dringender  Handlungsbedarf],  orange  [Handlungsbedarf], gelb  [Einzelne  Maßnahmen
empfehlenswert], grün [kein grundsätzlicher Handlungsbedarf]


Empfehlung: Es sind gegenwärtig keine grundsätzlichen Empfehlungen erforderlich.


Fotos der Spielfläche Nr. 10 –   Bischofrode  
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Spielplatz Nr. 11 – Osterhausen
Bornstedter Straße / ehemaliges Freibad


Grundstückseigentum / Betreiber:
Lutherstadt Eisleben


Größe: ca. 400 m²


Lage: am westlichen Ortsrand im Bereich des ehe-
maligen Freibades


Öffnungszeiten:  08:00 Uhr bis 20:00 Uhr


Zugang:
erreichbar  von  der  „Borns-
tedter Straße“
eingezäun  t  


Umfeld/Stadtraum:
in rückwärtiger Lage zur Be-
bauung  der  Bornstedter
Straße im Grünzug des Orts-
randes  im  Übergang  zur
freien Landschaft


Einzugsbereich:
dörflich geprägte Siedlungs-
struktur des gesamten Sied-
lungsbereiches  von  Oster-
hausen


Erscheinung:
vollständig im Sandbereich,
angrenzend  Rasenfläche,
kaum  Schatten,  Baumgrup-
pen/Hecken  in  Randlage,
großzügig eingezäunt


Beschreibung: Die Spielfläche befindet sich am westlichen Siedlungsrand von Osterhausen im naturnahen
Umfeld und ist durch die rückwärtige Lage in der Wahrnehmung untergeordnet („versteckt“).
Dennoch ist die Spielfläche gut erreichbar und konfliktarm, beispielsweise durch die Minimie-
rung des Gefahrenpotenzials durch den Straßenverkehr. Die Anlage befindet sich im Bereich
des ehemaligen Schwimmbades und wurde im Jahr 2020 als Spielplatz umgestaltet. Die Er-
richtung wurde u.a. durch den „Verein zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehr Osterhausen
e.V.“ initiiert und mit Privatspenden sowie Fördergeldern des Landeskreises Mansfeld-Südharz
unterstützt. Der Einzugsbereich des Standortes schließt den überwiegenden Teil von Oster-
hausen ein. Die Wohnbebauung entlang des Feldweges und im nördlichen Abschnitt der Sitti-
chenbacher Chaussee liegt außerhalb des 500-Meter-Radius. Die maximale Entfernung beträgt
vom westlichen Ortsrand ca. 800m. Der angrenzend an die Landschule Osterhausen vorhande-
ne Spielplatz („Neue Reihe“) ist nicht öffentlich zugänglich. Die Eingrenzung erfolgt durch
eine Einzäunung, die Fläche ist abschließbar. Der Spielbereich kann teilweise gut eingesehen
werden, die Sicht ist durch die unmittelbar angrenzenden Gebäude von der Bornstedter Stra-
ße nicht möglich. Aufgrund der auf dem Grundstück fehlenden Bäume ist keine ausreichende
Verschattung als Sonnenschutz gegeben, angrenzend befinden sich Baumreihen mit geringer
Wirkung auf den Spielbereich. Insbesondere für die Sandfläche als Hauptteil des Spielplatzes
ist noch kein ausreichender Schatten vorgesehen. Der Aufenthalt für Erwachsene ist durch
Bänke gewährleistet. Für einen längeren Aufenthalt von Gruppen ist dies durch die Anordnung
weniger attraktiv. Der Verzehr von Speisen (Picknick) ist durch das Fehlen von Tischen nur
bedingt möglich. Die Anlage mit den vorhandenen Spielgeräten ist vorrangig für Kinder im
Kindergarten- und Grundschulalter („3 bis 14 Jahre“) ausgelegt und verfügt über eine erwei-
terte Basisausstattung. Für weitere potenzielle Spielgeräte ist Fläche vorhanden.


Ausstattung: - Kletterturmkombination (errichtet in 2020)
- Vogelnetzschaukel (2020)
- Rutsch-Schaukeln-Turm (2020)
- Federgerät (2020)
- Karussell (2020)
- Spielhäuschen (2020)
- Sandkasten (2020)
- Sitzbänke


Bewertung: Der Spielplatz bietet für die Kinder bis einschließlich Grundschulalter des Ortsteils Osterhau-
senüber  das  Grundlegende  hinausgehend  erweiterte  Spielmöglichkeiten  an,  die  Geräte-
ausstattung ist sehr modern. Vielfältige und abwechslungsreiche Spielabläufe sind für jüngere
Kinder möglich, die durchschnittliche Verweildauer wird als mittel eingeschätzt. Für Jugend-
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liche verfügt der Spielplatz über eine sehr geringe Aufenthaltsqualität, für sie gibt es attrak-
tivere Bereiche in der Ortslage.


rot  [dringender  Handlungsbedarf],  orange  [Handlungsbedarf],  gelb  [einzelne  Maßnahmen
empfehlenswert], grün [kein grundsätzlicher Handlungsbedarf]


Empfehlung: Es besteht kein grundsätzliches Handlungserfordernis. Mittelfristig wird eine Erweiterung des
Spielangebotes empfohlen. Hierfür sind Geräte in Erwägung zu ziehen, die auch ältere Kinder
ansprechen, idealerweise auch die Begleit- und Aufsichtspersonen in Spielabläufe mit einbe-
ziehen können. Zudem ist die Ergänzung des Sitzangebotes um eine Abstellmöglichkeit (Tisch
etc.) für Speisen und Getränke vorzusehen. Hierfür würde sich eine Sitzraufe anbieten, da
diese auch Schutz vor der Sonne gibt.


Fotos der Spielfläche Nr.   11 – Osterhausen  
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Spielplatz Nr. 12 – Kleinosterhausen
Freiplatz


Grundstückseigentum / Betreiber:
Lutherstadt Eisleben


Größe: ca. 50 m²


Lage: innerhalb der Ortsmitte auf dem Freiplatz


Öffnungszeiten:  keine Regelung


Zugang:
erreichbar von der „Rothen-
schirmbacher  Straße“  auf
dem „Freiplatz“
keine Einzäunung


Umfeld/Stadtraum:
durch  Wohnbebauung  und
angrenzende  Straßen  mit
Teich ergibt sich eine Platz-
situation


Einzugsbereich:
dörflich geprägte Siedlungs-
struktur des gesamten Sied-
lungsbereiches von Kleinos-
terhausen


Erscheinung:
überwiegend  Rasenfläche
mit  einzelnen  Bäumen  an-
grenzend, Hecken, Holzzäu-
ne in Randlage, Teich


Beschreibung: Der Spielplatz in  Kleinosterhausen befindet sich in zentraler Ortslage und ist daher gut er-
reichbar. Er ist überwiegend von Wohngebäuden umgeben und befindet sich  auf dem Frei-
platz  südlich  an  die  Ortsdurchfahrtsstraße  „Rothenschirmbacher  Straße“  angrenzend.  Der
Freiplatz stellt sich als zentrale Grünfläche des Dorfes dar und wird vom Dorfteich (Lösch-
teich) geprägt. Daher ist der Standort des  Spielplatzes gut einzusehen. Gefahrenpotenziale
können sich unter Umständen für unbeaufsichtigte Kinder durch die unmittelbare Nähe zum
Teich und der Ortsdurchfahrtsstraße ergeben. Der Einzugsbereich des Spielplatzes umfasst
den gesamten Siedlungsbereich von Kleinosterhausen. Die Spielgeräte sind jederzeit zugäng-
lich, eine Einzäunung des Spielplatzes existiert  gegenwärtig  nicht.  Der Spielbereich verfügt
über einen Baumbesatz, der eine grundlegende Verschattung der Spielfläche (Sonnenschutz)
bietet. Für den Aufenthalt von Aufsichtspersonen sind Sitzmöglichkeiten  auf dem Freiplatz
vorhanden. Für einen längeren Aufenthalt von Gruppen ist dies durch die Sitzform wenig at-
traktiv. Der Verzehr von Speisen (Picknick) ist durch das Fehlen von Tischen nur bedingt mög-
lich. Die Anlage mit den vorhandenen Spielgeräten ist vorrangig für Kinder im Kindergarten-
und Grundschulalter ausgelegt  und verfügt über eine Basisausstattung. Für eine potenzielle
Ergänzung weiterer Geräte ist zusätzliche Fläche in begrenztem Umfang vorhanden.


Ausstattung: - Kletterturmkombination (2020)


Bewertung: Der Spielplatz bietet für die jüngeren Kinder grundlegende Spielmöglichkeiten an, die Gerä-
teausstattung  ist  modern.  Vielfältige  und  abwechslungsreiche  Spielabläufe  sind  hingegen
kaum möglich, die durchschnittliche Verweildauer wird als kurz eingeschätzt. Für Jugendli-
che verfügt der Spielplatz über keine Aufenthaltsqualität, für sie gibt es attraktivere Berei -
che in der Ortslage.


rot  [dringender  Handlungsbedarf],  orange  [Handlungsbedarf],  gelb  [einzelne  Maßnahmen
empfehlenswert], grün [kein grundsätzlicher Handlungsbedarf]


Empfehlung: Es besteht kein grundsätzliches Handlungserfordernis. Mittelfristig wird eine Erweiterung des
Spielangebotes empfohlen. Hierfür sind einzelne Geräte in Erwägung zu ziehen, die auch äl-
tere Kinder ansprechen und idealerweise auch die Begleit- und Aufsichtspersonen in Spielab-
läufe mit einbeziehen können. Grundsätzlich sind wenige Spielgeräte empfehlenswert, da die
Nachfrage aus der Ortslage  Kleinosterhausen  im Vergleich geringer ist (geringe Einwohner-
zahl).
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Fotos der Spielfläche Nr.   12   –   Kleinosterhausen  
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Spielplatz Nr. 13 – Rothenschirmbach
Alte Hauptstraße / Dorfstraße


Grundstückseigentum: Lutherstadt Eisleben
Betreiber: Verein „Wir-für-Rothenschirmbach e.V.“


Größe: ca. 800 m²


Lage: innerhalb  der  Ortsmitte,  zwischen  Kirche
und Wohnbebauung


Öffnungszeiten:  keine Regelung (Grünfläche)


Zugang:
erreichbar  von  der  „Dorf-
straße“  und  „Alte  Haupt-
straße“
keine Einzäunung


Umfeld/Stadtraum:
durch  Wohnbebauung  und
angrenzende  Straßen  mit
Friedhof  ergibt  sich  eine
Platzsituation


Einzugsbereich:
dörflich geprägte Siedlungs-
struktur des gesamten Sied-
lungsbereiches  von  Rothen-
schirmbach


Erscheinung:
überwiegend  Rasenfläche
mit  einzelnen  Bäumen  an-
grenzend, Hecken, Holzzäu-
ne in Randlage


Beschreibung: Aufgrund der zentralen Lage im Siedlungsbereich von Rothenschirmbach ist die Fläche gut er-
reichbar. Die Spielfläche und weitere Bereiche für sportliche Aktivitäten (Basketball, Tisch-
tennis) sind Teil einer Freifläche im Bereich des Platzes. Des Weiteren gehören Grünflächen
mit  Zierbepflanzung  und  Sitzangebote  zum Bereich  an  der  „Alten Hauptstraße“  und  der
„Dorfstraße“. Ein weiterer Spielplatz liegt 200 m in südlicher Richtung im Gewerbegebiet
(„Landmarkt“) und wird privat betrieben (Spielplatz Steckbrief Nr. 14). Vorliegender Spiel-
platz an der „Alten Hauptstraße“ wird durch den Verein „Wir-für-Rothenschirmbach e.V.“ be-
trieben. Durch die Einbindung der Anlage in die Wohnbebauung im Umfeld, verfügt diese über
einen guten Standort hinsichtlich Einsehbarkeit, Konfliktvermeidung und Zugänglichkeit in-
nerhalb der Ortslage von Rothenschirmbach. Die Abgrenzung des Spielplatzes zu den angren-
zenden Straßen erfolgt teilweise durch Hecken, die Fläche ist nicht eingezäunt oder ander-
weitig abschließbar. Für einen großen Teil der Fläche ist die Verschattung durch die vorhan-
denen Großbäume als Sonnenschutz ausreichend, die jungen Bäume an der Südseite der Anla-
ge erfüllen dies noch nicht. Für den Aufenthalt von Aufsichtspersonen ist ein überdachter
Sitzkreis, eine Raufe und mehrere Sitzbänke mit Tischen vorhanden. Damit ist die Spielfläche
für einen längeren Aufenthalt attraktiv. Die Anlage mit den vorhandenen Spielgeräten ist vor-
rangig für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter ausgelegt und verfügt über eine um-
fangreiche Ausstattung. Für ältere Kinder und Erwachsene bieten u. a. die Tischtennisplatte
oder der Basketballplatz eine Beschäftigungsmöglichkeit. Für eine potenzielle Ergänzung wei-
terer Geräte ist zusätzliche Fläche in begrenztem Umfang vorhanden.


Ausstattung: - Kletterturmkombination
- Schaukeln
- Vogelnetzschaukel
- Kletter-Rutsch-Tunnel-Turmhügel
- Tischtennisplatte
- Basketballkorb (auf Rasenfläche)
- Pavillion, Raufe, Sitzbank-Tisch-Kombi


Bewertung: Da der Spielplatz durch einen Verein betrieben wird, soll die Einflussnahme zur Gestaltung
durch die Lutherstadt Eisleben nur in einem gewissen Rahmen erfolgen. Als öffentlich zu-
gänglicher Spielplatz erfolgt dennoch eine Bewertung im Rahmen des Spielflächenkonzeptes.
Der Spielplatz bietet für Kinder bis einschließlich Grundschulalter erweiterte Spielmöglichkei-
ten an. Die Geräteausstattung ist durchgängig modern. Vielfältige und abwechslungsreiche
Spielabläufe sind für jüngere Kinder gegeben, die durchschnittliche Verweildauer wird als
hoch eingeschätzt. Auch für ältere Kinder und teilweise Jugendliche ist die Anlage zum Bei-
spiel durch die Tischtennisplatte bzw. der Basketballkorb attraktiv.
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rot  [dringender  Handlungsbedarf],  orange  [Handlungsbedarf],  gelb  [einzelne  Maßnahmen
empfehlenswert], grün [kein grundsätzlicher Handlungsbedarf]


Empfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf.


Fotos der Spielfläche Nr. 1  3   –   Rothenschirmbach  
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Spielplatz Nr. 14 – Rothenschirmbach (Landmarkt)
Gewerbegebiet Rothenschirmbach


Grundstückseigentum / Spielplatzbetreiber:
privat (Landmarkt der Rothenschirmbacher Agrarge-
nossenschaft)


Größe: ca. 1.500 m²


Lage: zentral zwischen dem Gewerbestandort und
der Wohnbebauung von Rothenschirmbach


Öffnungszeiten: gemäß  der  Marktöffnungszeiten
(wochentags: 08 - 18 Uhr, samstags: 07:30 - 16 Uhr (April
bis Oktober) bzw. 07:30 - 14 Uhr (November bis März)


Zugang  :  
Eingangsbereich  am  Han-
delsbetrieb „Landmarkt“ im
Gewerbegebiet
S  pielplatz eingezäunt  


Umfeld/Stadtraum:
angrenzend  gewerbliche
Nutzungen  (v.  a.  Handel)
und Grünflächen


Einzugsbereich:
dörflich geprägte Siedlungs-
struktur des gesamten Sied-
lungsbereiches  von  Rothen-
schirmbach, aber auch Kun-
den des Handelsmarktes


Erscheinung:
überwiegend Rasen mit ein-
zelnen Bäumen,  vollständig
eingezäunt,  vielfältig  ge-
gliedert


Beschreibung: Auf dem Gelände des Verbrauchermarktes „Landmarkt Rothenschirmbach“ hat der Betreiber
in seinem Außenbereich einen Erlebnisgarten mit einem Abenteuer-(„Kleiner Landwirt“) und
einem Generationsspielplatz  sowie  weiteren Themenbereichen  errichtet.  Damit  wird  der
Spielplatz durch ein Privatunternehmen betrieben und befindet sich in zentraler Lage der
bebauten Ortslage im Umgangsbereich zwischen dem Gewerbestandort im Süden und der
Wohnbebauung im Nordosten von Rothenschirmbach. Der Spielplatz ist aufgrund dieser Lage
gut erreichbar für die Anwohner aber auch für autoorientierte Kunden des Handelsbetriebes.
Ein weiterer von einem Verein betriebener, öffentlich zugänglicher Spielplatz (Steckbrief Nr.
13) liegt 200 m in nordöstlicher Richtung an der „Alten Hauptstraße“. Durch die Lage auf
dem Grundstück der Handelseinrichtung ist die Zugänglichkeit reglementiert, wodurch auch
Konfliktvermeidungen bspw. aufgrund der Lage im Gewerbegebiet ermöglicht wird. Die Ein-
grenzung erfolgt durch eine Einzäunung, die Fläche ist abschließbar. Die Zugangszeiten rich-
ten sich nach den Öffnungszeiten des Landmarktes, i. d. R. werktags vom Frühjahr bis in den
späten Herbst. Der Eintritt ist kostenfrei (Stand: Mai 2020). Der Spielbereich kann überwie-
gend gut eingesehen werden. Aufgrund der teilweise noch recht jungen Bäume, ist gegen-
wärtig für größere Bereiche noch keine ausreichende Verschattung als Sonnenschutz gege-
ben. Neben der Spielfläche besteht ein Aufenthalts- und Freizeitbereich für Jugendliche und
Erwachsene. Für einen längeren Aufenthalt von Aufsichtspersonen sowie von anderen Grup-
pen ist dieser Bereich sehr attraktiv. Der Verzehr von Speisen ist möglich. Die Anlage mit den
vorhandenen Spielgeräten und den weiteren Themenbereichen des Erlebnisgartens ist  so-
wohl für Kinder im Kindergarten- als auch im Schulalter ausgelegt und verfügt über eine er-
weiterte, umfangreiche Ausstattung. Aufgrund der vielfältigen Erlebnisangebote geht die An-
ziehungswirkung über die Ortschaft Rothenschirmbach hinaus. Eine potenzielle Ergänzung
weiterer Geräte liegt im Entscheidungsrahmen der privaten Eigentümer.


Ausstattung: u. a.
- Rutsch-Kletter-Kombi (Mähdreschermodell)
- Kletternetze
- Schaukelanlagen
- Holzeisenbahn
- Wipp-Labyrinth
- Hindernisparcours
- Klangspiele
- Sitzangebote
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Bewertung: Da der Spielplatz durch ein Privatunternehmen betrieben wird, kann die Einflussnahme zur
Gestaltung durch die Lutherstadt Eisleben nur zum Schutz vor negativen Entwicklungen er-
folgen. Diese bestehen nicht. Der Erlebnisgarten mit Spielplätzen zielt auf alle Altersgrup-
pen. Die Ausstattung ist vielfältig und modern. Vielfältige und abwechslungsreiche Spielab-
läufe und Lernprozesse sind gegeben, die durchschnittliche Verweildauer wird als sehr hoch
eingeschätzt. Auch für Jugendliche verfügt der Erlebnisgarten über eine sehr hohe Aufent-
haltsqualität. Die Nutzbarkeit und Zugangszeiten obliegen dem privaten Betreiber, gegen-
wärtig ist  der Erlebnisgarten mit den Spielplätzen an Sonn- und Feiertagen sowie in Winter-
monaten geschlossen.


rot  [dringender  Handlungsbedarf],  orange  [Handlungsbedarf],  gelb  [einzelne  Maßnahmen
empfehlenswert], grün [kein grundsätzlicher Handlungsbedarf]


Empfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf.


Fotos der Spielfläche Nr. 14 – Rothenschirmbach,   Landmarkt  
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Spielplatz Nr. 15 – Helbraer Straße (WBG)
Straße am Friedhof / Novalisstraße


Grundstückseigentum: Lutherstadt Eisleben
Spielplatzbetreiber: Wohnungsbaugenossenschaft


Größe: ca. 700 m²


Lage: nördliches Stadtgebiet zwischen dem Wohn-
gebiet „Helbraer Straße“ und dem Friedhof


Öffnungszeiten: bis 20:00 Uhr,
Mittagsruhe von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr


Zugang:
Eingangsbereich  über  die
„Straße am Friedhof“ im Ab-
schnitt „Novalisstraße“
Spielplatz eingezäunt


Umfeld/Stadtraum:
südlich befinden sich Wohn-
gebäude, westlich ein Gara-
genkomplex,  im  Übergang
zum nördlich  angrenzenden
Friedhof


Einzugsbereich:
nördliches  Stadtgebiet  der
Lutherstadt  Eisleben,  vor-
rangig  aus  Wohngebiet
„Helbraer Straße“


Erscheinung:
überwiegend  Rasen  mit
Sandfläche  und  Einzelbäu-
men,  vollständig  einge-
zäunt


Beschreibung: Der  Spielplatz  wird  durch  ein  Wohnungsunternehmen  (Wohnungsbaugenossenschaft  Luther-
stadt Eisleben e. G.) betrieben und befindet sich am nördlichen Stadtrand an die „Straße am
Friedhof“ angrenzend. Die Spielfläche ist damit in das Wohngebiet „Helbraer Straße“ einge-
bunden. Die nächstgelegene öffentlich zugängliche Spielfläche innerhalb des Stadtgebietes der
Lutherstadt Eisleben befindet sich am östlichen Ende der „Straße am Friedhof“ (ca. 300 m,
Betreiber: Wohnungsbaugesellschaft Lutherstadt Eisleben, Steckbrief Nr. 16). Durch die Einbin-
dung der Anlage in die Wohnbebauung im Umfeld, verfügt diese über einen guten Standort hin-
sichtlich der Einsehbarkeit und Zugänglichkeit. Direkt nördlich angrenzend befindet sich der
Friedhof der Lutherstadt Eisleben, östlich und westlich sind Stellplatzanlagen und ein Gara-
genkomplex. Hieraus ergibt sich ein Gefahrenpotenzial, da der Spielplatz aus dem Wohngebiet
nur durch Querung der „Straße am Friedhof“ erreichbar ist, die diese Garage anbindet. Die Ab-
grenzung der Spielfläche erfolgt überwiegend durch Hecken und Zäunen, die Fläche ist ab-
schließbar. Für einen großen Teil der Fläche ist die Verschattung durch die vorhandenen Groß-
bäume als Sonnenschutz ausreichend. Jedoch ist für die Sandfläche des Spielplatzes aufgrund
von ergänzten, jungen Bäumen gegenwärtig noch keine ausreichende Verschattung möglich.
Für den Aufenthalt von Aufsichtspersonen sind Sitzmöglichkeiten vorhanden. Die Anlage mit
den vorhandenen Spielgeräten ist vorrangig für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter
ausgelegt und verfügt über eine Basisausstattung. Für eine potenzielle Ergänzung weiterer Ge-
räte ist zusätzliche Fläche in begrenztem Umfang vorhanden.


Ausstattung: u. a.
- Rutschen-Kletter-Turmkombination
- Doppelschaukel
- Federgerät


Bewertung: Da der Spielplatz durch eine Wohnungsbaugenossenschaft betrieben wird, kann die Einfluss-
nahme zur Gestaltung durch die Lutherstadt Eisleben nur zum Schutz vor negativen Entwick-
lungen erfolgen. Diese bestehen nicht. Der Spielplatz bietet für die Kinder bis einschließlich
Grundschulalter grundlegende Spielmöglichkeiten an, die Geräteausstattung ist durchgängig
modern. Vielfältige und abwechslungsreiche Spielabläufe sind für jüngere Kinder möglich, die
durchschnittliche Verweildauer wird als mittel eingeschätzt. Für Jugendliche verfügt der Spiel-
platz  über  eine  sehr  geringe Aufenthaltsqualität,  für  sie  gibt  es  attraktivere  Bereiche im
Wohngebiet.


rot [dringender Handlungsbedarf], orange [Handlungsbedarf], gelb [Einzelne Maßnahmen emp-
fehlenswert],grün [kein grundsätzlicher Handlungsbedarf]
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Empfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. Es ist empfehlenswert, das Spielgeräte- und Freizeitangebot
für ältere Kinder und Jugendliche zu erweitern. Hierfür sind alternative Flächen im Norden
des Stadtgebietes zielführender.


Fotos der Spielfläche Nr. 15 –   Helbraer Straße (WBG) - Straße am Friedhof / Novalisstraße  
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Spielplatz Nr. 16 – Helbraer Straße (WoBau)
Straße am Friedhof / Johann-Agricola-Straße


Grundstückseigentum / Spielplatzbetreiber:
Wohnungsbaugesellschaft Lutherstadt Eisleben mbH


Größe: ca. 1.250 m²


Lage: nördliches Stadtgebiet zwischen dem Wohn-
gebiet  „Helbraer  Straße“,  dem  Friedhof  und  der
„Magdeburger Straße“


Öffnungszeiten: 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr


Zugang:
Eingangsbereich  über  die
„Johann-Agricola-Straße“
Spielplatz eingezäunt


Umfeld/Stadtraum:
westlich befinden  sich
Wohngebäude,  östlich  die
„Magdeburger  Straße“,
nördlich  der  Friedhof  der
Lutherstadt Eisleben 


Einzugsbereich:
nördliches  Stadtgebiet  der
Lutherstadt  Eisleben,  vor-
rangig  aus  den  Wohngebie-
ten  „Helbraer  Straße“  und
„Gerbstedter Chaussee“


Erscheinung:
überwiegend  Rasen  mit
Sandfläche, vollständig ein-
gezäunt, innerhalb parkähn-
licher Grünfläche


Beschreibung: Der Spielplatz wird durch ein Wohnungsunternehmen (Wohnungsbaugesellschaft der Luther-
stadt Eisleben mbH) betrieben und befindet sich am nördlichen Stadtrand angrenzend zur
„Straße am Friedhof“ im östlichen Abschnitt zwischen der „Johann-Agricola-Straße“ und der
„Magdeburger Straße“. Die Spielfläche ist damit in das Wohngebiet „Helbraer Straße“ einge-
bunden und ist Bestandteil des parkähnlichen Grünflächenzuges entlang der „Magdeburger
Straße“. Die nächstgelegenen öffentlich zugänglichen Spielflächen innerhalb des Stadtgebie-
tes der Lutherstadt Eisleben befinden sich am westlichen Ende der „Straße am Friedhof“ (ca.
300 m, Betreiber: Wohnungsbaugenossenschaft Lutherstadt Eisleben e. G., Steckbrief Nr. 15).
Zudem ist im Bereich der Straße „Weg zum Hutberg“ die Spielfläche „Kiste“ in ca. 250 m Ent-
fernung in südöstlicher Richtung (Betreiber: Lutherstadt Eisleben, Steckbrief Nr. 17). Als Be-
standteil des Grünzuges entlang der Wohnbebauung parallel zur „Magdeburger Straße“ zeich-
net sich die Anlage durch ein naturnahes Umfeld aus. Dennoch besteht eine gute Anbindung
aus dem Wohngebiet „Helbraer Straße“. Durch die Einbindung der Anlage in die Wohnbebau-
ung im Umfeld, verfügt  der Spielplatz  über einen guten Standort hinsichtlich Einsehbarkeit
und Zugänglichkeit. Für die Bewohner des Wohngebietes „Gerbstedter Chaussee“ ergibt sich
hingegen ein Gefahrenpotenzial, da der Spielplatz von dort aus nur durch Querung der fre-
quentierten „Magdeburger Straße“ erreichbar ist. Die Abgrenzung erfolgt mit Zäunen und
teilweise durch Hecken, die Fläche ist abschließbar. Die Verschattung des Spielplatzes (Son-
nenschutz) ist verbesserungswürdig. Für den Aufenthalt von Aufsichtspersonen sind Sitzmög-
lichkeiten vorhanden. Die Anlage mit den vorhandenen Spielgeräten ist vorrangig für Kinder
im Kindergarten- und Grundschulalter ausgelegt und verfügt über eine Basisausstattung. Für
eine potenzielle Ergänzung weiterer Geräte ist zusätzliche Fläche in begrenztem Umfang vor-
handen.


Ausstattung: u. a.
- große Doppelrutschen-Kletter-Turmkombination
- Schaukel, Vogelnetzschaukel, Kleinkinderschaukel
- Wippe
- Federgeräte
- Bänke


Bewertung: Da der Spielplatz durch eine Wohnungsbaugesellschaft betrieben wird, kann die Einflussnah-
me zur Gestaltung durch die Lutherstadt Eisleben nur zum Schutz vor negativen Entwicklun-
gen erfolgen. Diese bestehen nicht. Der Spielplatz bietet für Kinder bis einschließlich Grund-
schulalter erweiterte Spielmöglichkeiten an. Die Geräteausstattung ist durchgängig modern.
Vielfältige und abwechslungsreiche Spielabläufe sind für jüngere Kinder möglich, die durch-
schnittliche Verweildauer wird als mittel eingeschätzt. Für Jugendliche verfügt der Spielplatz
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über keine Aufenthaltsqualität, für sie gibt es attraktivere Bereiche im Wohngebiet.


rot  [dringender  Handlungsbedarf],  orange  [Handlungsbedarf],  gelb  [einzelne  Maßnahmen
empfehlenswert], grün [kein grundsätzlicher Handlungsbedarf]


Empfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. Es ist empfehlenswert, das Spielgeräte- und Freizeitange-
bot für ältere Kinder und Jugendliche zu erweitern. Hierfür sind alternative Flächen im Nor-
den des Stadtgebietes zielführender.


Fotos der Spielfläche Nr.   16 – Helbraer Straße (WoBau) - Straße am Friedhof / Johann-Agricola-Straße  
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Spielplatz Nr. 17 – Gerbstedter Chaussee
Helbraer Straße / Weg zum Hutberg


Grundstückseigentum / Spielplatzbetreiber:
Lutherstadt Eisleben


Größe: ca. 2.500 m²


Lage: nördliches  Stadtgebiet  im  Wohngebiet
„Gerbstedter  Chaussee“,  im  Bereich  der  Nahver-
sorgungslage östlich der „Magdeburger Straße“


Öffnungszeiten:  keine Regelung


Zugang:
erreichbar  über  die  „Hel-
braer Straße“ und den „Weg
zum Hutberg“
keine Einzäunung


Umfeld/Stadtraum:
nördlich  befinden  sich
Wohngebäude, westlich und
südlich  Handelseinrichtun-
gen


Einzugsbereich:
nördliches Stadtgebiet, vor-
rangig  aus  den  Wohngebie-
ten  „Helbraer  Straße“  und
„Gerbstedter Chaussee“


Erscheinung:
überwiegend  Sandfläche,
von Rasenflächen umgeben,
südlich  durch  Sportfläche
geprägt


Beschreibung: Die Spielfläche befindet sich im Norden des Stadtgebietes der Lutherstadt Eisleben im Wohn-
gebiet  „Gerbstedter  Chaussee“  und  ist  in  die  Nahversorgungslage  zwischen „Gerbstedter
Chaussee“ und „Magdeburger Straße“ eingebunden. Der Standort zeichnet sich durch weitere
Bereiche für sportliche Aktivitäten (Basketball- und Bolzplatz) aus. Die nächstgelegenen öf-
fentlich zugänglichen Spielflächen innerhalb des Stadtgebietes der Lutherstadt Eisleben be-
finden sich am östlichen Ende der „Straße am Friedhof“ im Abschnitt der „Johann-Agricola-
Straße“ (ca. 260 m in nordwestlicher Richtung, Betreiber: Wohnungsbaugesellschaft Luther-
stadt Eisleben, Steckbrief Nr. 16) und am „Klosterplatz“ (ca. 720 m in südlicher Richtung, Be-
treiber: Lutherstadt Eisleben, Steckbrief Nr. 19). Durch die Lage im Bereich des Nahversor-
gungsstandortes an der Magdeburger Straße zeichnet sich die Anlage durch eine gute Anbin-
dung aus den Wohngebieten „Gerbstedter Chausee“ und „Helbraer Straße“ aus. Dennoch er-
scheint die Spielfläche in der Wahrnehmung durch die rückwärtige Lage im Stadtraum deut-
lich untergeordnet („versteckt“). Abseits von stärker frequentierten Verkehrsflächen besteht
ein geringeres Konfliktpotenzial. Jedoch ergibt sich für die Bewohner des Wohngebietes „Hel-
braer Straße“ ein Gefahrenpotenzial, da der Spielplatz nur durch Querung der stärker fre-
quentierten „Magdeburger Straße“ erreichbar ist. Die Spielfläche besitzt keine Einzäunung
und ist daher nicht abschließbar. Der Spielbereich kann aufgrund des Baum- und Strauchbe-
satzes im Umfeld nur eingeschränkt eingesehen werden. Aufgrund der fehlenden Bäume in-
nerhalb der Spielfläche ist keine ausreichende Verschattung als Sonnenschutz gegeben, an-
grenzend befinden sich einzelne Bäume mit geringer Wirkung. Für den Aufenthalt von Auf-
sichtspersonen sind Sitzbänke vorhanden. Für einen längeren Aufenthalt von Gruppen ist dies
durch die Sitzform wenig attraktiv. Der Verzehr von Speisen (Picknick) ist durch das Fehlen
von Tischen nur bedingt möglich. Die Anlage verfügt nicht mehr über die im Mindesten erfor-
derliche Ausstattung. Defekte Geräte wurden abgebaut. Insbesondere der Bolzplatz und das
Basketballfeld ermöglichen gegenwärtig eine Form der Beschäftigung. Für eine potenzielle
Ergänzung weiterer Geräte ist sowohl im bisherigen Bereich als auch angrenzend Fläche in
begrenztem Umfang  vorhanden.  In  dem Zusammenhang  ist  auch  unter  Einbeziehung  der
Sportflächen und der Schaffung von Fitness-Bereichen eine Stärkung des Standortes im Sinne
eines Mehrgenerationsfreizeittreffs zu prüfen.


Ausstattung: - Sandfläche (Kletterturm aufgrund von Schäden rückgebaut)
- Basketballplatz (1996)
- Bolzplatz (1996)


Bewertung: Die bisherigen Spielgeräte (Kletterturm) waren schadhaft und wurden abgebaut, der verblie-
bene Sandbereich bietet daher kaum Spielmöglichkeiten an. Vielfältige und abwechslungsrei-
che Spielabläufe sind jedoch insbesondere für ältere Kinder nur eingeschränkt möglich, deren
durchschnittliche Verweildauer wird als gering eingeschätzt. Für ältere Kinder und Jugendli-
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che ist die Anlage zum Beispiel durch den Bolzplatz und das Basketballfeld interessant sowie
als Treffpunkt durch die zentrale aber zurückgesetzte Lage.


rot  [dringender  Handlungsbedarf], orange  [Handlungsbedarf],  gelb [einzelne Maßnahmen
empfehlenswert], grün [kein grundsätzlicher Handlungsbedarf]


Empfehlung: Es besteht  dringender  Handlungsbedarf für die Spielfläche am „Weg zum Hutberg“. So ist
eine Instandsetzung bzw. ein Neubesatz mit Spielgeräten erforderlich, die im Mindesten den
Bedarf der erweiterten Basisausstattung erfüllen. Zudem ist eine Verknüpfung mit dem Bolz-
platz und dem Basketballfeld zu fokussieren, um auch ältere Kinder und Jugendliche anzu-
sprechen. Aufgrund der zentralen Lage bezogen auf die Wohngebiete „Helbraer Straße“ und
„Gerbstedter Chaussee“ empfiehlt es sich, diesen Standort im Sinne einer Mehrgenerations-
freizeitfläche zu stärken. Hierfür sind Fitnessgeräte zu ergänzen. Eine größere Nutzergruppe
führt zu einer höheren Identifikation mit der  Anlage.  Dies kann zudem zur Aufwertung der
Nahversorgungslage zwischen „Magdeburger Straße“ und „Gerbstedter Chaussee“ beitragen.


Fotos der Spielfläche Nr.   17 – Gerbstedter Chaussee - Helbraer Straße / Weg zum Hutberg  
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Spielplatz Nr. 18 – Wilhelm-Pieck-Siedlung
Von-Veltheim-Straße


Grundstückseigentum / Spielplatzbetreiber:
Wohnungsbaugesellschaft Lutherstadt Eisleben mbH


Größe: ca. 1.000 m²


Lage: nordwestliches  Stadtgebiet  zwischen  der
Wilhelm-Pieck-Siedlung und der Halde des Max-La-
demann-Schachtes


Öffnungszeiten: 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr


Zugang:
Eingangsbereich  über  die
„Von-Veltheim-Straße“
keine Einzäunung


Umfeld/Stadtraum:
angrenzend  befinden  sich
Wohngebäude,  nördlich  ein
Garagenkomplex  und  die
Halde  Max-Lademann-
Schacht


Einzugsbereich:
nordwestliches  Stadtgebiet
der  Lutherstadt  Eisleben,
vorrangig aus der sog.  Wil-
helm-Pieck-Siedlung


Erscheinung:
große Sandfläche, umgeben
von  Rasen  und  Baumgrup-
pen,  Ruhezone  für  ältere
Menschen


Beschreibung: Der Spielplatz wird durch ein Wohnungsunternehmen (Wohnungsbaugesellschaft der Luther-
stadt Eisleben mbH) betrieben und befindet sich im Nordwesten des Stadtgebietes der Lu-
therstadt Eisleben südlich der Halde des Max-Lademann-Schachtes in der sogenannten Wil-
helm-Pieck-Siedlung. Die Spielfläche wurde auf rückwärtigen Grünflächen der Wohngebäude
der  „Von-Veltheim-Straße“  angelegt  und  ist  daher  für  die  Anwohner  gut  erreichbar.  Die
nächstgelegenen öffentlich  zugänglichen Spielflächen innerhalb  des  Stadtgebietes  der  Lu-
therstadt Eisleben befinden sich am westlichen Ende der „Straße am Friedhof“ (ca. 750 m in
nördlicher  Richtung,  Betreiber:  Wohnungsbaugenossenschaft  Lutherstadt  Eisleben  e.  G.,
Steckbrief Nr. 15) und am „Klosterplatz“ (ca. 770 m, Betreiber: Lutherstadt Eisleben, Steck-
brief Nr. 19). Die beräumte Spielfläche (ehemaliger Spielplatz Nr. 20) im Bereich „Mittelrei-
he“ ist ca. 640 m südlich gelegen (Betreiber: Lutherstadt Eisleben). Durch die Einbindung der
Anlage in die Wohnbebauung im Umfeld, verfügt die Anlage über einen guten Standort hin-
sichtlich  Einsehbarkeit,  Konfliktvermeidung  und  Zugänglichkeit.  Die  nördlich  angrenzende
Halde des Max-Lademann-Schachtes ist ohne große Barriere erreichbar und kann so unter
Umständen ein Gefahrenpotenzial für unbeaufsichtigte Kinder darstellen.Das Wohnungsunter-
nehmen als Betreiber der Spielfläche hat den Standort im Jahr 2015 umgebaut und dabei ei-
nen stärkeren Fokus auf einen Mehrgenerationen-Spielplatz gelegt. So wurden bei der Neuge-
staltung auch die Belange von älteren Generationen berücksichtigt, bspw. durch das Ergänzen
sogenannter Ruhezonen. Die Spielgeräte sind jederzeit zugänglich, die Abgrenzung erfolgt
teilweise durch Hecken, die Fläche ist nicht abschließbar. Der Spielbereich kann trotz des
Baumbesatzes sehr gut eingesehen werden. Die Verschattung des Spielplatzes (Sonnenschutz)
ist durch die Ausrichtung der angrenzenden Wohngebäude und der vorhandenen Bäume aus-
reichend. Für den Aufenthalt von Aufsichtspersonen sind Sitzmöglichkeiten (Bänke) vorhan-
den. Zudem sind angrenzend sogenannte Ruhezonen errichtet worden, die den Aufenthalt
auch für  ältere Menschen attraktiv  machen. Die Anlage mit  den vorhandenen,  modernen
Spielgeräten ist vorrangig für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter ausgelegt und ver-
fügt über eine erweiterte Basisausstattung. Für eine potenzielle Ergänzung weiterer Geräte
oder die Schaffung zusätzlicher Bereiche im Sinne eines Mehrgenerationsfreizeittreffs ist zu-
sätzliche Fläche vorhanden.


Ausstattung: u. a.
- große Doppelrutschen-Kletter-Turmkombination
- Schaukel, Vogelnetzschaukel, Kleinkinderschaukel
- Wippe
- Federgeräte
- Bänke
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Bewertung: Da der Spielplatz durch ein Wohnungsunternehmen betrieben wird, kann die Einflussnahme
zur Gestaltung durch die Lutherstadt Eisleben nur zum Schutz vor negativen Entwicklungen
erfolgen. Diese bestehen nicht. Der Spielplatz bietet für Kinder bis einschließlich Grundschul-
alter Spielmöglichkeiten an, die über das Grundlegende hinausgehen. Die Geräteausstattung
ist  durchgängig modern.  Vielfältige und abwechslungsreiche Spielabläufe sind für  jüngere
Kinder gegeben, die durchschnittliche Verweildauer wird als hoch eingeschätzt. Für Jugendli -
che verfügt der Spielplatz über eine sehr geringe Aufenthaltsqualität, für sie gibt es attrakti-
vere Bereiche im Wohngebiet.


rot  [dringender  Handlungsbedarf],  orange  [Handlungsbedarf],  gelb  [einzelne  Maßnahmen
empfehlenswert], grün [kein grundsätzlicher Handlungsbedarf]


Empfehlung: Es sind gegenwärtig keine grundsätzlichen Empfehlungen erforderlich.


Fotos der Spielfläche Nr.   18 – Wilhelm-Pieck-Siedlung - Von-Veltheim-Straße  
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Spielplatz Nr. 19 – Klosterstraße / Altstadt
Klosterplatz


Grundstückseigentum / Spielplatzbetreiber:
Lutherstadt Eisleben


Größe: ca. 250 m²


Lage: nordöstliches  Stadtgebiet  am Klosterplatz,
neben dem Busbahnhof der Lutherstadt Eisleben


Öffnungszeiten:  08:00 Uhr bis 21:00 Uhr


Zugang:
Eingangsbereich  über  den
„Klosterplatz“
Spielplatz eingezäunt


Umfeld/Stadtraum:
angrenzend  befinden  sich
im  Umfeld  Wohngebäude
und gewerbliche Nutzungen
(Handel),  der  Spielplatz
liegt  zwischen  dem  Bus-
bahnhof und der Schulsport-
halle (südlich)


Einzugsbereich:
vorrangig aus dem Wohnge-
biet  „Klosterstraße“  sowie
aus Teilen der  Altstadt  von
Eisleben


Erscheinung:
überwiegend Rasen, Einzel-
bäume, eingezäunt


Beschreibung: Der Spielplatz am Klosterplatz ist gegenwärtig der einzige öffentlich zugängliche Spielplatz
im Bereich um die Altstadt der Lutherstadt Eisleben. Die Spielfläche wurde angrenzend an
den Klosterplatz auf einer als ehemalige Baulücke einzuordnenden Fläche errichtet und liegt
in Nachbarschaft zum „Zentralen Omnibusbahnhof Klosterplatz“ der Lutherstadt  Eisleben.
Damit ist der Standort sowohl aus dem Quartier „Klosterstraße“ erreichbar, als auch für die
Bewohner und Besucher der Altstadt attraktiv gelegen. Die nächstgelegenen öffentlich zu-
gänglichen Spielflächen innerhalb des Stadtgebietes der Lutherstadt Eisleben befinden sich
im Bereich der Straße „Weg zum Hutberg“  (Spielfläche „Kiste“ in ca.  720 m Entfernung in
nördlicher Richtung, Betreiber: Lutherstadt Eisleben, Steckbrief Nr. 17), in der Von-Veltheim-
Straße in der Wilhelm-Pieck-Siedlung (ca.  760 m in westlicher  Richtung, Betreiber:  Woh-
nungsbaugesellschaft der Lutherstadt Eisleben mbH, Steckbrief Nr. 18) und im Bereich „Hin-
tere Siebenhitze“ im Parkviertel (ca. 820 m in südlicher Richtung, Betreiber: Lutherstadt Eis-
leben, Steckbrief Nr. 22). Durch die Einbindung des Spielplatzes in die Wohnbebauung im Um-
feld und an einem zentralen Platz der Stadt, verfügt die Anlage über einen guten Standort
hinsichtlich Einsehbarkeit und Zugänglichkeit. Konflikte oder Gefahrenpotenziale für unbe-
aufsichtigte Kinder in der Nähe des Busbahnhofs ergeben sich grundsätzlich nicht, da die Aus-
fahrtbereiche übersichtlich sind und der Spielbereich eingezäunt ist. Die Eingrenzung erfolgt
durch eine Einzäunung, die Fläche ist abschließbar. Der Spielbereich kann gut eingesehen
werden. Die Verschattung der Spielfläche (Sonnenschutz) erfolgt überwiegend durch die süd-
lich und westlich angrenzende Bebauung. Diese wird zukünftig durch die noch jungen Bäume
ergänzt.  Für den Aufenthalt  von Aufsichtspersonen sind innerhalb  des  Spielplatzes  neben
Holzbänken auch sogenannte Jugendsitzbänke vorhanden. Für einen längeren Aufenthalt ist
dies durch die Sitzform grundsätzlich geeignet. Zudem bieten sich attraktive Sitzmöglichkei-
ten im direkten Umfeld auf dem Klosterplatz an. Der Verzehr von Speisen (Picknick) ist durch
das Fehlen von Tischen auf dem Spielplatz nur bedingt möglich. Die Anlage mit den vorhande-
nen Spielgeräten ist vorrangig für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter ausgelegt und
verfügt über eine moderne Basisausstattung. Für eine potenzielle Ergänzung weiterer Geräte
ist aufgrund der Lage kaum zusätzliche Fläche vorhanden.


Ausstattung: - Vogelnetzschaukel (2016 erreichtet)
- Seilturm (2016)
- Federgerät (2016)
- Jugendsitzbänke


Bewertung: Der Spielplatz bietet für die jüngeren Kinder grundlegende Spielmöglichkeiten an, die Gerä-
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teausstattung ist durchgängig modern. Vielfältige und abwechslungsreiche Spielabläufe sind
für jüngere Kinder möglich, die durchschnittliche Verweildauer wird als mittel eingeschätzt.
Für Jugendliche verfügt der Spielplatz über eine sehr geringe Aufenthaltsqualität, für sie gibt
es attraktivere Bereiche in der Altstadt.


rot  [dringender  Handlungsbedarf],  orange  [Handlungsbedarf],  gelb  [einzelne  Maßnahmen
empfehlenswert], grün [kein grundsätzlicher Handlungsbedarf]


Empfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. Es ist empfehlenswert, das Spielgeräte- und Freizeitange-
bot für ältere Kinder und Jugendliche zu erweitern. Dies ist jedoch aufgrund der Platzver-
hältnisse am Standort in einer zielführenden Weise kaum möglich und sollte daher an anderer
Stelle in Altstadtnähe erfolgen.


Fotos der Spielfläche Nr.   19 – Klosterstraße / Altstadt - Klosterplatz  
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Spielplatz Nr. 22 – Parkviertel / Rammberg
Hintere Siebenhitze


Grundstückseigentum / Spielplatzbetreiber:
Lutherstadt Eisleben


Größe: ca. 1.500 m²


Lage: Stadtgebiet südlich der Altstadt im Bereich
der Siebenhitze


Öffnungszeiten: keine Regelung


Zugang:
Eingangsbereich  über  „Hin-
tere Siebenhitze“
Teilfläche     e  in  ge  zäun  t  


Umfeld/Stadtraum:
das Umfeld ist  durch park-
artige Grünflächen geprägt,
daran  angrenzend  Wohnbe-
bauung


Einzugsbereich:
vorrangig  aus  den  Wohnge-
bieten  „Parkviertel“,
„Bahnhofstraße“  und
„Rammberg“ im Stadtgebiet
Lutherstadt Eisleben


Erscheinung:
überwiegend  Rasenflächen
und Baumgruppen, parkarti-
ge Anlage


Beschreibung: Der Spielplatz befindet sich südlich der Altstadt und des Stadtgrabens der Lutherstadt Eisle-
ben im Bereich der Parkanlage „Siebenhitze“ und ist damit in die Stadtquartiere „Parkvier-
tel“ und „Rammberg“ eingebunden. Die nächstgelegenen öffentlich zugänglichen Spielflä-
chen innerhalb des Stadtgebietes der Lutherstadt Eisleben befinden sich östlich in 200 m Ent-
fernung am „Carl-Eitz-Weg“ im Stadtpark (Betreiber: Lutherstadt Eisleben, Steckbrief Nr. 23)
und am  „Klosterplatz“  (ca.  820  m  nördlich,  Betreiber:  Lutherstadt  Eisleben,  Steckbrief
Nr. 19). Die beräumte Spielfläche (ehemaliger Spielplatz Nr. 20) im Bereich „Mittelreihe“ ist
ca. 930 m südlich gelegen (Betreiber: Lutherstadt Eisleben). Durch die Einbindung der Anlage
in die Wohnbebauung im Umfeld des Parkes verfügt die Anlage über einen guten Standort hin-
sichtlich Einsehbarkeit, Konfliktvermeidung (bspw. mit Straßenverkehr) und Zugänglichkeit.
Mit der Integration des Spielplatzes in die vorhandene Parkanlage ergibt sich eine naturnahe
Prägung der Anlage. Hervorzuheben ist die Nähe zur Spielfläche am „Carl-Eitz-Weg“ im nahe-
gelegenen Stadtpark. Aufgrund der geringen Entfernung von ca. 200 m besteht eine starke
Überlagerung der Einzugsbereiche. Im weiteren Umfeld des Wohngebietes ist in dem Zusam-
menhang die Grundschule "Geschwister Scholl" sowie das Martin-Luther-Gymnasium zu benen-
nen. Die Spielgeräte sind jederzeit zugänglich, die Abgrenzung erfolgt teilweise durch He-
cken, die Fläche ist nicht abschließbar. Der Spielbereich kann trotz des Baumbesatzes sehr
gut eingesehen werden. Die Verschattung des Spielplatzes (Sonnenschutz) ist ausreichend.
Für den Aufenthalt von Aufsichtspersonen sind Sitzbänke vorhanden. Für einen längeren Auf-
enthalt von Gruppen ist dies durch die Sitzform wenig attraktiv. Der Verzehr von Speisen
(Picknick) ist durch das Fehlen von Tischen nur bedingt möglich. Die Anlage mit den vorhan-
denen Spielgeräten ist vorrangig für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter ausgelegt
und verfügt über eine erweiterte, umfangreiche Ausstattung. Für ältere Kinder und Erwachse-
ne bietet die Tischtennisplatte eine Beschäftigung. Für eine potenzielle Ergänzung weiterer
Geräte ist zusätzliche Fläche vorhanden.


Ausstattung: - Turmkombination mit Schaukel (2005 errichtet)
- Netzpyramide, drehbar (2005)
- Halteturm, drehbar (2005)
- Sitzstein "Krokodil" (2005)
- Sandkasten (2005)
- Kletterkombination (2008)
- Tischtennisplatte (2005)


Bewertung: Der Spielplatz bietet für Kinder bis einschließlich Grundschulalter Spielmöglichkeiten an, die
über das Grundlegende hinausgehend sind. Die Geräteausstattung ist weitgehend modern.
Vielfältige und abwechslungsreiche Spielabläufe sind für jüngere Kinder gegeben, die durch-
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schnittliche Verweildauer wird als hoch eingeschätzt. Für Jugendliche ist die Anlage insbeson-
dere durch die Tischtennisplatte sowie als Treffpunkt durch die zentrale aber im Park ge-
schützte Lage interessant.


rot  [dringender  Handlungsbedarf],  orange  [Handlungsbedarf],  gelb  [einzelne  Maßnahmen
empfehlenswert], grün [kein grundsätzlicher Handlungsbedarf]


Empfehlung: Es besteht kein grundsätzliches Handlungserfordernis. Mittelfristig wird eine Erweiterung des
Spielangebotes empfohlen. Aufgrund der Nähe zu einem vergleichbar ausgestatteten Spiel-
platz („Carl-Eitz-Weg“, Steckbrief Nr. 23) ist als Alternative zu einer Verlagerung eine Spezia-
lisierung nach Altersgruppen und somit hinsichtlich der Ausstattung eine Option. So soll ge-
prüft werden, ob einer der beiden „Parkspielplätze“ einen Fokus auf ältere Kinder und Ju-
gendliche bekommen soll, ergänzt um weitere Sportflächen bzw. Fitnessbereiche für Erwach-
sene. Für den anderen Spielplatz empfiehlt sich im Folgeschluss ein Schwerpunkt mit Angebo-
ten für Kleinkinder. Aufgrund der Distanzen zu weiteren Spielflächen im Stadtgebiet, sind die
Standorte „Hintere Siebenhitze“ und „Carl-Eitz-Weg“ zu stärken.


Fotos der Spielfläche Nr.   22 – Parkviertel / Rammberg - Hintere Siebenhitze  
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Spielplatz Nr. 23 – Parkviertel / Bahnhofstraße
Carl-Eitz-Weg / Stadtpark


Grundstückseigentum / Spielplatzbetreiber:
Lutherstadt Eisleben


Größe: ca. 800 m²


Lage: Stadtgebiet südlich der Altstadt im Bereich
des Stadtparks


Öffnungszeiten: keine Regelung


Zugang:
Eingangsbereich  über  den
„Carl-Eitz-Weg“  und  die
„Obere Parkstraße“
keine Einzäunung


Umfeld/Stadtraum:
das  Umfeld  ist  durch  die
Parkanlage  geprägt,  nörd-
lich  grenzt  Wohnbebauung
an, westlich das Martin-Lu-
ther-Gymnasium


Einzugsbereich:
vorrangig  aus  den  Wohnge-
bieten  „Parkviertel“,
„Bahnhofstraße“  und
„Rammberg“ im Stadtgebiet


Erscheinung:
überwiegend  Rasenflächen
und  Baumgruppen,  Parkan-
lage


Beschreibung: Der Spielplatz befindet sich südlich der Altstadt der Lutherstadt Eisleben am nördlichen Rand
des „Stadtparks“ und damit in die Quartiere „Parkviertel“, „Rammberg“ und „Bahnhofstra-
ße“ eingebunden. Die nächstgelegenen öffentlich zugänglichen Spielflächen innerhalb des
Stadtgebietes der Lutherstadt Eisleben befinden sich westlich in 200 m Entfernung im Bereich
„Hintere Siebenhitze“ (Betreiber: Lutherstadt Eisleben, Steckbrief Nr. 22), am „Klosterplatz“
(ca. 860 m nördlich, Betreiber: Lutherstadt Eisleben, Steckbrief Nr.  19) und im Bereich der
„Bergmannsallee“ in ca. 910 m Entfernung südöstlicher Richtung (Betreiber: Wohnungsbauge-
sellschaft Lutherstadt Eisleben, Steckbrief Nr. 24). Eingebunden in die Wohnbebauung im Um-
feld des Stadtparks verfügt die Anlage über einen guten Standort für die Erreichbarkeit und
kann grundsätzlich gut eingesehen werden. Mit der Integration des Spielplatzes in die Parkan-
lage ergibt sich eine naturnahe Prägung der Anlage. Hervorzuheben ist die Nähe zur Spielflä-
che im Bereich der „Hinteren Siebenhitze“ in westlicher Richtung. Aufgrund der geringen
Entfernung von ca. 200 m besteht eine starke Überlagerung der Einzugsbereiche. Im weiteren
Umfeld des Wohngebietes sind in dem Zusammenhang die Grundschule "Geschwister Scholl"
sowie das Martin-Luther-Gymnasium zu benennen. Die Spielgeräte sind jederzeit zugänglich,
die Fläche ist nicht abschließbar. Die Verschattung des Spielplatzes (Sonnenschutz) ist auf-
grund des dichten Baumbestandes im Park ausreichend. Für den Aufenthalt von Aufsichtsper-
sonen sind Sitzbänke vorhanden. Für einen längeren Aufenthalt von Gruppen ist dies durch
die Sitzform wenig attraktiv. Der Verzehr von Speisen (Picknick) ist durch das Fehlen von Ti -
schen nur bedingt möglich. Die Anlage mit den vorhandenen Spielgeräten ist vorrangig für
Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter ausgelegt und verfügt über eine in Teilen mo-
derne Basisausstattung. Für eine potenzielle Ergänzung weiterer Geräte ist zusätzliche Fläche
vorhanden.


Ausstattung: - Wippe (1995 errichtet)
- Sitzbalken (2018 Instand gesetzt)
- Rutsche (1995 errichtet)
- Sandkasten (2016 errichtet)
- Holzhaus (2019 errichtet)
- Federtier (1995 errichtet)
- Laufrolle (1995 errichtet)


Bewertung: Der Spielplatz bietet für die Kinder bis einschließlich Grundschulalter grundlegende Spiel-
möglichkeiten an, die Geräteausstattung ist überwiegend modern. Vielfältige und abwechs-
lungsreiche Spielabläufe sind für jüngere Kinder möglich, die durchschnittliche Verweildauer
wird als mittel eingeschätzt. Für Jugendliche ist die Anlage vorrangig durch die zentrale aber
im Park geschützte Lage interessant.
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rot  [dringender  Handlungsbedarf],  orange  [Handlungsbedarf],  gelb  [einzelne  Maßnahmen
empfehlenswert], grün [kein grundsätzlicher Handlungsbedarf]


Empfehlung: Es  besteht  kein  grundsätzlicher  Handlungsbedarf.  Mittelfristig  wird  eine  Erweiterung  des
Spielangebotes empfohlen. Aufgrund der Nähe zu einem vergleichbar ausgestatteten Spiel-
platz („Hintere Siebenhitze“, Steckbrief Nr. 22) ist eine Spezialisierung der Ausstattung nach
Altersgruppen eine Option. So soll geprüft werden, ob einer der beiden „Parkspielplätze“ ei-
nen Fokus auf ältere Kinder und Jugendliche bekommen soll, ergänzt um weitere Sportflä-
chen bzw. Fitnessbereiche für Erwachsene. Für den anderen Spielplatz empfiehlt sich im Fol-
geschluss ein Schwerpunkt mit Angeboten für Kleinkinder. Aufgrund der Distanzen zu weite-
ren Spielflächen im Stadtgebiet, sind die Standorte „Hintere Siebenhitze“ und „Carl-Eitz-
Weg“ zu stärken.


Fotos der Spielfläche Nr.   23 – Parkviertel / Bahnhofstraße - Carl-Eitz-Weg / Stadtpark  
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Spielplatz Nr. 24 – Ernst-Thälmann-Siedlung
Bergmannsallee


Grundstückseigentum / Spielplatzbetreiber:
Wohnungsbaugesellschaft Lutherstadt Eisleben mbH


Größe: ca. 1.500 m²


Lage: südliches Stadtgebiet der Lutherstadt Eisle-
ben im Wohngebiet „Ernst-Thälmann-Siedlung“


Öffnungszeiten: 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr


Zugang:
Eingangsbereich  über  die
„Bergmannsallee“  und  die
„Friedrich-Fröbel-Straße“
keine Einzäunung


Umfeld/Stadtraum:
innerhalb der Innenhöfe der
Wohnblöcke, zum Teil gärt-
nerische Nutzung


Einzugsbereich:
südliches  Stadtgebiet  der
Lutherstadt  Eisleben,  vor-
rangig  aus   Wohngebiet
„Ernst-Thälmann-Siedlung“


Erscheinung:
überwiegend  Rasen  mit
Sandfläche, innerhalb park-
ähnlicher Grünfläche


Beschreibung: Der Spielplatz wird durch ein Wohnungsunternehmen (Wohnungsbaugesellschaft der Luther-
stadt Eisleben mbH) betrieben und befindet sich im Südosten des Stadtgebietes der Luther-
stadt Eisleben zentral in der Ernst-Thälmann-Siedlung. Die Spielfläche wurde auf rückwärti-
gen Grünflächen der dortigen Wohngebäude der „Schillerstraße“, „Friedrich-Fröbel-Straße“
und  der  „Bergmannsallee“  angelegt  und  ist  daher  für  die  Anwohner  gut  erreichbar.  Die
nächstgelegenen öffentlich  zugänglichen Spielflächen innerhalb  des  Stadtgebietes  der  Lu-
therstadt  Eisleben befinden sich am „Carl-Eitz-Weg“ im Bereich des Parkviertels  und der
Bahnhofstraße ca. 910 m in nordwestlicher Richtung (Betreiber: Lutherstadt Eisleben, Steck-
brief Nr. 23) sowie in südöstlicher Richtung in der „Raismeser Straße“ (ca. 940 m, Betreiber:
Wohnungsbaugesellschaft Lutherstadt Eisleben, Steckbrief Nr. 25). Als Bestandteil der Grün-
flächen in den Innenhöfen der Wohnbebauung zeichnet sich die Anlage durch ein naturnahes
Umfeld aus. Die Spielfläche ist durch die rückwärtige Lage in der Wahrnehmung zwar im
Stadtraum untergeordnet  („versteckt“),  wodurch  das  Gefahrenpotenzial  bspw.  durch  den
Straßenverkehr minimiert wird. Die Einsehbarkeit und eine gute Anbindung aus dem Wohnge-
biet besteht dennoch. Im weiteren Umfeld des Wohngebietes ist in dem Zusammenhang der
Kindergarten „Haus Sonnenschein“ in nordwestlicher Richtung in der „Friedrich-Fröbel-Stra-
ße“ hervorzuheben. Die Abgrenzung erfolgt teilweise durch Hecken und Zaunelemente, die
Fläche ist nicht abschließbar. Die Spielgeräte  sind  daher jederzeit zugänglich. Der Spielbe-
reich kann trotz des Baumbesatzes von den angrenzenden Wohngebäuden gut eingesehen
werden. Die Sichtbarkeit der Spielfläche ist von den Wohngebietsstraßen hingegen deutlich
eingeschränkt.  Die Verschattung des Spielplatzes  (Sonnenschutz)  ist  ausreichend. Für den
Aufenthalt von Aufsichtspersonen sind Sitzmöglichkeiten (Bänke) vorhanden. Die Anlage mit
den vorhandenen Spielgeräten ist vorrangig für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter
ausgelegt und verfügt über eine moderne, erweiterte Basisausstattung. Für eine potenzielle
Ergänzung weiterer Geräte ist zusätzliche Fläche in begrenztem Umfang vorhanden.


Ausstattung: u. a.
- Kleinkinder-Doppelrutschen-Kletterturm-Kombination
- große Doppelrutschen-Kletterturm-Kombination mit Hängebrücke
- große Kletter-Hangel-Netz-Rutsch-Kombination
- Wippe
- Federgeräte
- Schaukeln


Bewertung: Da der Spielplatz durch eine Wohnungsbaugesellschaft betrieben wird, kann die Einflussnah-
me zur Gestaltung durch die Lutherstadt Eisleben nur zum Schutz vor negativen Entwicklun-
gen erfolgen. Diese bestehen nicht. Der Spielplatz bietet für Kinder bis einschließlich Grund-
schulalter erweiterte, vielfältige Spielmöglichkeiten an. Die Geräteausstattung ist durchgän-
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gig modern. Vielfältige und abwechslungsreiche Spielabläufe sind für jüngere Kinder gege-
ben, die durchschnittliche Verweildauer wird als hoch eingeschätzt. Auch für ältere Kinder
und teilweise Jugendliche ist die Anlage zum Beispiel durch die Kletternetze attraktiv. Für
Jugendliche gibt es aber grundsätzlich attraktivere Bereiche im Wohngebiet.


rot  [dringender  Handlungsbedarf],  orange  [Handlungsbedarf],  gelb  [einzelne  Maßnahmen
empfehlenswert], grün [kein grundsätzlicher Handlungsbedarf]


Empfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. Es sind gegenwärtig keine grundsätzlichen Empfehlungen
erforderlich.


Fotos der Spielfläche Nr.   24 – Ernst-Thälmann-Siedlung - Bergmannsallee  
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Spielplatz Nr. 25 – Ernst-Thälmann-Siedlung
Raismeser Straße


Grundstückseigentum: Lutherstadt Eisleben
Spielplatzbetreiber: Wohnungsbaugesellschaft mbH


Größe: ca. 450 m²


Lage: südliches Stadtgebiet der Lutherstadt Eisle-
ben im Wohngebiet „Ernst-Thälmann-Siedlung“


Öffnungszeiten:  08:00 Uhr bis 20:00 Uhr


Zugang:
Eingangsbereich  über  die
„Raismeser Straße“ 
Spielplatz eingezäunt


Umfeld/Stadtraum:
westlich  befinden  sich
Wohnblöcke, östlich die Ge-
bäude  der  Stadtwerke  und
südlich  die  Thomas-Münt-
zer-Grundschule


Einzugsbereich:
südliches  Stadtgebiet  der
Lutherstadt  Eisleben,  vor-
rangig aus dem Wohngebiet
„Ernst-Thälmann-Siedlung“
und Helfta


Erscheinung:
überwiegend Sand- und Ra-
senflächen,  innerhalb  ein-
gezäunter Grünfläche


Beschreibung: Der Spielplatz wird durch ein Wohnungsunternehmen (Wohnungsbaugesellschaft der Luther-
stadt Eisleben mbH) betrieben und befindet sich im Südosten des Stadtgebietes der Luther-
stadt Eisleben am südlichen Rand der „Ernst-Thälmann-Siedlung“. Die Spielfläche wurde auf
einer Grünfläche angrenzend an die „Raismeserstraße“ angelegt und ist für die Anwohner gut
erreichbar. Die nächstgelegenen öffentlich zugänglichen Spielflächen innerhalb des Stadtge-
bietes der Lutherstadt Eisleben befinden sich im Bereich der „Bergmannsallee“ ca. 910 m in
nordwestlicher  Richtung (Betreiber:  Wohnungsbaugesellschaft  Lutherstadt  Eisleben,  Steck-
brief Nr. 24) sowie in südöstlicher Richtung in der „Teichstraße“ Ecke „Maststraße“ in der
Ortslage von Helfta (ca. 1.300 m südöstlich, Betreiber: Lutherstadt Eisleben, Steckbrief Nr.
26). Durch die Einbindung der Anlage in die Wohnbebauung verfügt die Anlage über einen gu-
ten Standort hinsichtlich Einsehbarkeit und Zugänglichkeit. Im weiteren Umfeld befindet sich
Wohnbebauung. In dem Zusammenhang ist die Grundschule „Thomas-Müntzer“ südlich direkt
angrenzend zu benennen. Die Eingrenzung erfolgt durch eine Einzäunung, die Fläche ist ab-
schließbar. Der Spielbereich kann überwiegend gut eingesehen werden. Aufgrund der teilwei-
se noch recht jungen Bäume, ist gegenwärtig für größere Bereiche noch keine ausreichende
Verschattung als Sonnenschutz gegeben. Für den Aufenthalt von Aufsichtspersonen sind Sitz-
möglichkeiten (Bänke) vorhanden. Die Anlage mit den vorhandenen Spielgeräten ist vorrangig
für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter ausgelegt und verfügt über eine moderne
Basisausstattung. Für eine potenzielle Erweiterung ist nur wenig zusätzliche Fläche vorhan-
den.


Ausstattung: u. a.
- Kletterturm
- Rutschen
- Doppelschaukel
- Wippe
- Federgeräte
- Sandfläche
- Bänke


Bewertung: Da der Spielplatz durch ein Wohnungsunternehmen betrieben wird, kann die Einflussnahme
zur Gestaltung durch die Lutherstadt Eisleben nur zum Schutz vor negativen Entwicklungen
erfolgen. Diese bestehen nicht. Der Spielplatz bietet für die jüngeren Kinder grundlegende
Spielmöglichkeiten an, die Geräteausstattung ist  durchgängig modern.  Vielfältige und ab-
wechslungsreiche Spielabläufe sind für jüngere Kinder möglich, die durchschnittliche Verweil-
dauer wird als mittel eingeschätzt. Für Jugendliche verfügt der Spielplatz über keine Aufent-
haltsqualität, für sie gibt es attraktivere Bereiche im Stadtgebiet.
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rot  [dringender  Handlungsbedarf],  orange  [Handlungsbedarf],  gelb  [einzelne  Maßnahmen
empfehlenswert], grün [kein grundsätzlicher Handlungsbedarf]


Empfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. Es ist empfehlenswert, das Spielgeräte- und Freizeitange-
bot für ältere Kinder und Jugendliche zu erweitern. Dies ist jedoch aufgrund der Platzver-
hältnisse am Standort kaum möglich und an anderer Stelle im Süden des Stadtgebietes ziel-
führender.


Fotos der Spielfläche Nr.   25 – Ernst-Thälmann-Siedlung - Raismeser Straße  
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Spielplatz Nr. 26 – Helfta
Teichstraße / Maststraße


Grundstückseigentum / Spielplatzbetreiber:
Lutherstadt Eisleben


Größe: ca. 1.200 m²


Lage: im  südlichen  Siedlungsbereich  von  Helfta
auf  einer  Grünfläche  angrenzend  an  Kreuzung
„Teichstraße“ mit „Maststraße“


Öffnungszeiten:  keine Regelung


Zugang:
erreichbar  von  der  „Teich-
straße“  und  der  „Maststra-
ße“
keine Einzäunung


Umfeld/Stadtraum:
überwiegend  von  aufgelo-
ckerter  Wohnbebauung  ge-
prägt,  westlich  zudem  ge-
werbliche Nutzungen


Einzugsbereich:
südliches  Stadtgebiet  der
Lutherstadt  Eisleben,  vor-
rangig  aus  den  südlichen
Siedlungsbereichen  von
Helfta


Erscheinung:
überwiegend  Rasenfläche
mit  Sandbereich,  innerhalb
parkähnlicher  Grünfläche
mit Baumbesatz


Beschreibung: Der Spielplatz von Helfta befindet sich zentral in der Ortslage im Bereich der „Teichstraße“
und der „Maststraße“ und ist daher für die Anwohner gut zu erreichen. Er ist überwiegend
von Wohngebäuden umgeben, westlich befinden sich gewerbliche Nutzungen (Federmarkt)
Die Spielgeräte sind locker auf einer parkähnlichen Grünfläche angeordnet. Der nächstgele-
gene öffentlich zugängliche Spielplatz innerhalb des Stadtgebietes  der Lutherstadt Eisleben
befindet sich nördlich in der Raismeser Straße (ca. 1.300 m entfernt, Betreiber: Wohnungs-
baugesellschaft Lutherstadt Eisleben, Steckbrief Nr. 25). Die Spielgeräte sind jederzeit zu-
gänglich, die Abgrenzung erfolgt teilweise durch Hecken, die Fläche ist nicht abschließbar.
Der Spielbereich kann trotz des Baumbesatzes sehr gut eingesehen werden. Zugleich resul-
tiert daraus eine ausreichend gegebene Verschattung der Spielfläche (Sonnenschutz). Für den
Aufenthalt von Aufsichtspersonen sind Sitzmöglichkeiten mit Tischbereichen vorhanden (Rau-
fe, Bänke). Für einen längeren Aufenthalt ist die Anlage damit attraktiv (z.B. für Picknick).
Die Anlage mit den vorhandenen Spielgeräten ist vorrangig für Kinder im Kindergarten- und
Grundschulalter ausgelegt und verfügt über eine erweiterte Basisausstattung. Für eine poten-
zielle Ergänzung weiterer Geräte ist zusätzliche Fläche vorhanden.


Ausstattung: - Rutsche
- Netzhängebrücke
- Sandkasten
- Stehkarussell
- Raufe
- Bänke


Bewertung: Der Spielplatz bietet für die jüngeren Kinder grundlegende Spielmöglichkeiten an, die Gerä-
teausstattung ist teilweise modern. Vielfältige und abwechslungsreiche Spielabläufe sind für
jüngere Kinder möglich, die durchschnittliche Verweildauer wird als mittel eingeschätzt. Für
Jugendliche verfügt der Spielplatz über eine sehr geringe Aufenthaltsqualität (bspw. Raufe),
für sie gibt es attraktivere Bereiche in der Ortslage.


rot  [dringender  Handlungsbedarf],  orange  [Handlungsbedarf],  gelb  [einzelne  Maßnahmen
empfehlenswert], grün [kein grundsätzlicher Handlungsbedarf]


Empfehlung: Es besteht kein grundsätzliches Handlungserfordernis. Mittelfristig wird eine Erweiterung des
Spielangebotes empfohlen. Hierfür sind einzelne Geräte in Erwägung zu ziehen, die auch äl-
tere Kinder ansprechen und idealerweise auch die Begleit- und Aufsichtspersonen in Spielab-
läufe mit einbeziehen können. Auf diese Weise kann der Standort weiter gestärkt werden.
Dies wird als notwendig eingeschätzt, da es sich um den einzigen öffentlichen Spielplatz in
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Helfta handelt und der Bedarf zunimmt, wie durch Wohnungsneubau im Umfeld.


Fotos der Spielfläche Nr.   26 – Helfta - Teichstraße / Maststraße  
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3.4 Spielflächenbewertung - Handlungsbedarfe


Mit den Steckbriefen liegt für jede Spielfläche im Ergebnis der Erfassung und Beurteilung
eine zusammenfassende Bewertung mit der Aussage vor, ob ein Handlungsbedarf besteht
und in welcher Dringlichkeit. Der Handlungsbedarf wurde mit einem Farbschema (rot,
orange, gelb und grün) versehen. Da der in den Steckbriefen erfasste Zustand der Spiel-
flächen und -plätze nur den Zeitpunkt der Erarbeitung des Konzeptes (Frühjahr/Sommer
2020) widerspiegelt, sind die Inhalte in diesem Kontext zu sehen. Um die hiermit beab-
sichtigten Fortschritte zur Beseitigung von Defiziten bei der Spielflächen-Ausstattung der
Lutherstadt Eisleben zu dokumentieren, ist  eine regelmäßige Fortschreibung bzw. ein
Monitoring erforderlich. Als Hilfestellung zur Prioritätensetzung kann das Farbschema der
zusammengefassten Bewertung dienlich sein. Auf der nachfolgenden Karte 1 „Handlungs-
bedarfe gemäß der Bewertung der Steckbriefe“ sind diese Bewertungen der öffentlich
zugänglichen Spielflächen hinsichtlich der Handlungsempfehlungen dargestellt.


Mit Blick auf die Ergebniskarte wird deutlich, dass für vier bestehende Anlagen dringen-
der Handlungsbedarf besteht (rote Punkte). Das betrifft zum einen die Spielfläche in
Oberrißdorf und zum anderen im Stadtgebiet der Lutherstadt Eisleben (Neustadt und
Gerbstedter Chaussee/Helbraer Straße). Des Weiteren besteht Handlungsbedarf – wenn
auch nicht in der Dringlichkeit wie vorweg – bei zwei Standorten (orange Punkte). Diese
befinden sich in Volkstedt (Rittergasse) und in Hedersleben. Für sieben Spielflächen der
Gesamtstadt empfehlen sich Einzelmaßnahmen (gelbe Punkte). Für die  13 übrigen öf-
fentlich zugänglichen Anlagen wird gegenwärtig kein grundsätzlicher Handlungsbedarf
gesehen.


Im Ergebnis zeigt sich, dass für die Hälfte aller öffentlich zugänglichen Spielflächen in
der Lutherstadt Eisleben Maßnahmen empfehlenswert sind, der Umfang variiert dabei
stark. So sind bei einigen Spielplätzen die Ergänzung von einem oder zwei Geräten aus-
reichend (gelbe Punkte), bei anderen fehlen fast alle Ausstattungselemente eines zeitge-
mäßen Spielplatzes. Mit Verweis auf das Kapitel 2.3 „Rechtliche Vorgaben und fachliche
Anforderungen“ zeigt sich, dass der perfekte Spielplatz nicht definierbar ist. Für die
meisten Spielflächen sind die Verbesserungspotenziale in den Steckbriefen aber benannt
worden. Häufig sind auch räumliche und finanzielle Einflussfaktoren ausschlaggebend,
welche Maßnahmen sinnvoll sind.


Ein weiterer wichtiger Aspekt wird mittels der Karte 1 auf nachfolgender Seite deutlich.
So ist neben der Ausstattung insbesondere die Erreichbarkeit bedeutend. Für die Erreich-
barkeit gibt es unterschiedliche Faktoren und Normen, die zur Beurteilung herangezogen
werden können.
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Karte 1: Handlungsbedarfe gemäß der Bewertung der Steckbriefe
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Mit der DIN 18 034 (vergl. ebenfalls Kapitel 2.3) gibt es Richtlinien für Distanzen, die
Kinder unterschiedlichen Alters zum nächsten Spielplatz zurücklegen können. Wie be-
reits dargelegt, sind diese Angaben idealisierend und insbesondere für Neuplanungen und
-entwicklungen von Stadträumen zu berücksichtigen. In einem gewachsenen Netz aus
Spielflächen in einer Stadt können diese Entfernungsangaben hingegen als hilfreiches
Maß dienen um den Versorgungsgrad in den bewohnten Siedlungsbereichen zu ermitteln.
Nachfolgend soll auf diese Weise ermittelt werden, wo die Erreichbarkeit mit höherem
Zeitaufwand und längeren Wegen verbunden ist. Zudem kann aufgezeigt werden, wo die
Versorgung mit Spielflächen mehrfach gedeckt ist, also die Kinder sich aussuchen kön-
nen, welche Anlage sie aufsuchen möchten.


Grundsätzlich ist dies ein positiver Aspekt, wenn es Siedlungsbereiche gibt, in denen
mehrere Spielplätze dicht beieinander liegen. Doch resultiert daraus auch ein höherer
Aufwand zur Unterhaltung, der nur gerechtfertigt ist, wenn keine anderen Siedlungsbe-
reiche in der Gesamtstadt schlechter gestellt sind. Gerade aus finanzieller Sicht ist eine
gerechte Verteilung der Mittel wichtig. Daher ist sicherzustellen, dass aus annähernd al-
len Wohnlagen eine Spielfläche mit zumutbarer Distanz erreichbar ist. Aus dem Grund
wurde eine flächenbezogene Versorgungsanalyse durchgeführt, wie nachfolgend ausge-
führt.


Die räumliche Verteilung der Spielflächen ist der zweite wichtige Einflussfaktor neben
der qualitativen Bewertung der jeweiligen Spielplätze (Steckbriefe). Die aus der Analyse
ermittelten  Erkenntnisse  spielen  eine  wichtige  Rolle,  welche Maßnahmen für  welche
Spielfläche zielführend ist. Beispielsweise kann im Ergebnis der Analyse deutlich werden,
dass aufgrund der Nähe von zwei oder mehr Spielplätzen eine stärkere Profilierung der
Anlagen erfolgen sollte. Während der eine vorrangig eine Ausrichtung für jüngere Kinder
erhalten soll, kann der andere nah liegende Spielplatz einen Fokus auf Spielgeräte für
ältere Kinder und Jugendliche legen. Auf diese Weise sind nicht erforderliche Doppel-
strukturen vermeidbar.


Im weiteren Schritt können die nicht städtischen Betreiber von Spielplätzen in der Lu-
therstadt Eisleben noch stärker ins Boot geholt werden. Es sind verlässliche Abstimmun-
gen möglich, auf die beispielsweise die Wohnungsunternehmen oder die Vereine verläss-
lich ihr zukünftiges Engagement stützen können. So wird aus den Steckbriefen deutlich,
dass beispielsweise in Volkstedt eine Aufwertung des städtischen Spielplatzes nicht mit
gleichem Ausstattungsziel erfolgen sollte. Die durch Vereinsarbeit mit Unterstützung aus
der Wirtschaft und der Stadtverwaltung geschaffenen Strukturen stellen einen wichtigen
Baustein im Zusammenhalt der Einwohner dar. Diese Leistungen können insbesondere ge-
würdigt werden, wenn der städtische Spielplatz in unmittelbarer Nähe einen anderen
Fokus mit entsprechenden Geräten bekommt.
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4 Versorgungsanalyse


Ziel der Analyse ist die Ermittlung der Versorgung der Siedlungsbereiche der Lutherstadt
Eisleben und ihrer Ortschaften mit Spielflächen in angemessener Abdeckung. Dafür ist es
erforderlich zu ermitteln, ob allen Kindern in zumutbarer Distanz, also ein zu Fuß er-
reichbarer Spielplatz zur Verfügung steht. Im Ergebnis soll so aufgezeigt werden, wo De-
fizite  der  Erreichbarkeit  der  nächstgelegenen  Spielfläche  vorherrschen.  Im  Umkehr-
schluss zeigt sich auch, ob es ggf. Bereiche gibt, in denen eine „Überversorgung“ anzu-
nehmen ist. In jenen Bereichen können potenzielle Investitionen ggf. heruntergefahren
werden, zugunsten der Stärkung von deutlich unterversorgten Bereichen. Doch bevor
solch eine Entscheidung zu treffen ist, sind weitere Aspekte zu prüfen, wie Bewohneran-
zahl, Bebauungsdichte, Alternativangebote oder ähnliches, welche zum Tragen kommen.


Die Lutherstadt Eisleben verfügt grundsätzlich über eine gute Ausgangssituation zur The-
matik „Spielflächen“. Defizite bei der Ausstattung einzelner Ortsteile mit Kinderspiel-
plätzen konnten in Teilen bereits in der Vergangenheit durch die Stadtverwaltung ange-
gangen werden. Auch wurden durch Vereine und Interessengemeinschaften neue Anlagen
initiiert, mit Unterstützung durch Unternehmen der Region und durch die Stadtverwal-
tung. So entstanden moderne Spielflächen – nach den Vorstellungen der Bewohner.


Auf der anderen Seite gibt es in der Lutherstadt Eisleben Bereiche, in denen die Spiel-
platzdichte höher ist. Beispielsweise befinden sich in den nördlichen Wohnsiedlungen der
Lutherstadt Eisleben aufgrund der (ehemals) hohen Bewohnerzahl mehrere Anlagen in
näherer Umgebung. Jedoch sind diese Spielflächen nicht durchgängig modern ausgestat-
tet. Eine Ertüchtigung jener Anlagen mit gleicher Ausstattung könnte sogar zu einer po-
tenziellen Überversorgung führen, thematische Ausrichtungen und unterschiedliche Ziel-
gruppen sind alternativ zu prüfen. Flächen mit geringer Frequentierung zu modernisie-
ren und zusätzliche Unterhaltungskosten einzuplanen, ist nicht sinnvoll, wenn an ande-
ren Orten in der Gesamtstadt ein dringlicher Bedarf ist. Es sollen für alle Kinder der Lu-
therstadt Eisleben und für Besucher moderne, qualitativ hochwertige Spielflächen zur
Verfügung stehen, die zudem bedarfsgerecht und gut erreichbar sind. Für dieses Ziel eig-
net sich eine Untersuchung des Versorgungsgrades mit Spielflächen (Versorgungsanalyse)
im Stadtgebiet.


4.1 Versorgungsanalyse (Räumliche Analyse)


Für die Versorgungsanalyse berücksichtigt die Lutherstadt Eisleben zum Kriterium der
räumlichen Versorgung, also eine angemessene Erreichbarkeit der Spielflächen auch die
Prüfung einer Mehrfachversorgung. Diese werden mit deutlich überlagerten Einzugsberei-
chen angrenzender Spielflächen sichtbar und können potenzielle Doppelstrukturen be-
deuten.
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-            Erreichbarkeit von Spielflächen (räumliche Analyse)  


Ziel der Lutherstadt Eisleben ist es, dass die Spielflächen in den Wohngebieten in zumut-
barer Distanz erreicht werden können. Gesetzliche Regelungen oder allgemein verbindli-
che  Festlegungen  existieren  nicht.  Damit  sind  die  Empfehlungswerte  der  DIN 18 034
„Spielplätze und Freiräume zum Spielen – Anforderungen und Hinweise für die Planung
und den Betrieb“ eine wichtige Bezugsgröße für die Versorgungsanalyse in der Luther-
stadt Eisleben.


Wie im Kapitel 2.3 „Rechtliche Vorgaben und fachliche Anforderungen“ ausgeführt, wird
bei der zumutbaren Entfernung nach dem Alter der Kinder unterschieden. Für Kinder bis
6 Jahre (Kleinkinder und Vorschulkinder) wird dabei 200 m Fußweg zum Spielplatz ange-
geben (bzw. als Zeiteinheit 6 Minuten). Für Schulkinder bis 12 Jahre gelten 400 m (10 Mi-
nuten) als vertretbar, für Kinder über 12 Jahre bis zu 1000 m Weg (bzw. 15 Minuten).


Die Kategorie Kleinkinder orientiert auf Kleinkinderspielflächen im unmittelbaren Wohn-
umfeld. Diese Kategorie soll im vorliegenden Konzept außer Acht gelassen werden, da
dies aus Sicht der Stadtverwaltung ähnlich der Vorgabe nach Bauordnung des Landes
Sachsen-Anhalt ist. Wie in Kapitel 2.3 „Rechtliche Vorgaben und fachliche Anforderun-
gen“ ausgeführt, ist „bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen […]
auf dem Baugrundstück oder in unmittelbarer Nähe [...] ein […] Spielplatz für Kleinkin-


der anzulegen.“ (vergl. § 8 BauO LSA „Kinderspielplätze“). Dies betrifft damit Mehrfami-
lienhäuser und ist eine bauordnungsrechtliche Vorgabe an die Eigentümer bzw. Investo-
ren.


Damit rücken die Spielflächen in den Fokus des vorliegenden Konzeptes, die der Versor-
gung der Stadtquartiere und Ortschaften dienen. Daher erfolgt die Analyse der Erreich-
barkeit mit den Entfernungen von 400 m bzw. 500 m (Schulkinder bis 12 Jahre) und 1.000
m (ältere Kinder). Der zusätzliche Einzugsbereich im 500-Meter-Radius stellt nach An-
sicht der Stadtverwaltung eine immer noch angemessen Erreichbarkeit dar und bildet
grundsätzlich die bestehende, in der Lutherstadt Eisleben bewährte Netzstruktur der
Spielplätze ab. Für die Nachvollziehbarkeit sind in der Analyse die Einzugsbereiche mit
beiden Radien (400 m und 500 m) dargestellt.


Auf eine zusätzliche Unterscheidung zwischen Einzugsradius und tatsächlichem Fußweg
wird aufgrund der resultierenden Komplexität der Ermittlung verzichtet. Eine dafür er-
forderliche,  im  vorliegenden  Fall  komplizierte  Netzwerkanalyse  (Location-Allocation-
Analyse) steht in keinem Verhältnis zu den Erkenntnisgewinn. In gleicher Weise gilt dies
für eine Differenzierung nach dem Alter der Kinder. Eine Aufteilung in Altersklassen ist
zwar grundsätzlich sinnvoll, jedoch für den vorliegenden Rahmen eines Spielflächenent-
wicklungskonzeptes nur bedingt aussagekräftig. Unter Berücksichtigung des Zeithorizon-
tes vorliegenden Konzeptes, der absehbaren räumlichen Migration innerhalb der Luther-
stadt Eisleben sowie über die Gemeindegrenzen hinaus und nicht zuletzt die nur gering-
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fügigen Auswirkungen auf das Selbstverständnis zur zukünftigen Ausstattung der Luther-
stadt Eisleben und ihrer  Ortschaften mit Spielflächen, ist eine ergänzende Auswertung
nicht zielführend. 


Die Altersstruktur der Kinder und Jugendlichen ist in den Einzugsbereichen der einzelnen
Spielplätze grundsätzlich  zu  vernachlässigen, da diese sich dynamisch verändert.  Die
Spielflächen in der Lutherstadt Eisleben sollen für alle Altersgruppen interessante Spiel-
möglichkeiten  bieten.  Eine  deutlich  abgrenzende,  altersspezifische  Ausrichtung  von
Spielplätzen ist aufgrund der gegenwärtigen räumlichen Verteilung nicht vorgesehen. Ist
gegenwärtig bspw. die Altersklasse von 6 bis 12 Jahren die am stärksten besetzte Gruppe
an Kindern im Gemeindegebiet, so kann das in ca. 3 Jahren anders sein. Und die damit
in  Zusammenhang  stehenden  zumutbaren  Erreichbarkeiten  nach  Altersgruppe  stellen
schlussendlich ein subjektives Kriterium dar. Es ist bereits abhängig von der Wahl zwi-
schen dem kürzesten oder sichersten Weg. Auch spielt das Kind in seiner individuellen
Art eine Rolle, wann die Distanz zum Spielplatz angemessen ist bzw. ab wann nicht mehr.
Zudem sind häufig kleine Umwege interessanter oder abweichende Teilstrecken werden
mit Freunden absolviert.


-            Mehrfachversorgung  


Im nächsten Schritt der Versorgungsanalyse kann als Ergebnis ermittelt werden, wo sich
die Einzugsbereiche von zwei oder mehr Spielflächen deutlich überlagern. Diese Überla-
gerungen können ein wichtiges Kriterium sein, um die Thematik lokaler Überversorgun-
gen zu prüfen. Dies kann und soll im äußersten Fall das Ergebnis „Rückbau“ oder „Verla-
gerung“ von nicht erforderlichen Spielplatzstandorten sein. Auch kann eine potenzielle
Umnutzung als Freizeitfläche mit anderem thematischen Fokus oder einer anderen Ziel-
gruppe sein. Der Terminus „Rückbau“ ist zwar grundsätzlich eher negativ besetzt, dient
aber dem Ziel „Qualität statt Quantität“. Ein gut genutzter, moderner Spielplatz soll hin-
gegen nicht automatisch rückgebaut werden, nur weil die angrenzenden Anlagen für eine
ausreichende  Spielflächenversorgung  eines  Gebietes  ausreichen  würden.  Hierfür  sind
weitere Kriterien zu erfüllen (z. B. Gerätemängel, Defizite bei der Ausstattung oder Er-
weiterungshemmnisse). Diese Maßnahmenempfehlungen dienen dazu, die vorhandenen
Ressourcen gerecht zu verteilen und die finanziellen Mittel der Lutherstadt Eisleben effi-
zient einzusetzen.


Des Weiteren beinhaltet die DIN 18 034 auch Richtlinien zu Flächengrößen für Spielplät-
ze in Abhängigkeit des Einzugsbereiches. So wird für Spielflächen für das nahe Wohnum-
feld mindestens 500 m² empfohlen, für einen Stadtteil wenigstens 5000 m². Diese Anga-
ben stellen ebenfalls Orientierungswerte dar und sind grundsätzlich im Kontext der je-
weiligen örtlichen Bedingungen zu sehen (z. B. Einwohnerzahl, Bebauungsdichte, Alter-
nativangebote).
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-            Methodische Verfahrensweise  


Für die Analyse wurden sowohl die einzelnen Ortsteile betrachtet, als auch die zusam-
menhängenden Siedlungsbereiche des Stadtgebietes der Lutherstadt Eisleben. Kern der
räumlichen Analyse sind alle bestehenden, öffentlich zugänglichen Spielflächen. Dabei
wurde nicht explizit zwischen städtischen und privaten (z. B. im Besitz von Wohnungs-
wirtschaftsunternehmen oder Vereinen) Anlagen unterschieden, und damit anders als in
den Steckbriefen verfolgt. Zur Darstellung der Einzugsbereiche der Spielflächen wurde
jeweils ein Umkreis um jeden Standort gelegt. Die Umkreise haben einen Radius von
400 m bzw. 500 m, zudem sind die Umkreise mit einem Radius von 1000 m dargestellt.


Die Radien resultieren aus Entfernungen, die grundsätzlich als zumutbar gelten können,
wie eingangs zu diesem Kapitel ausgeführt. Diese Einzugsbereiche wurden auf topografi-
sche Karten der Lutherstadt Eisleben übertragen. Im Ergebnis können somit die Bereiche
der Siedlungsfläche der Lutherstadt Eisleben den jeweiligen Einzugsbereichen der ein-
zelnen Spielflächen zugeordnet werden. Zudem zeigt sich anhand der kartografischen
Darstellung, welche Straßen außerhalb dieser Erreichbarkeiten von Spielflächen liegen.
Die unterversorgten Siedlungsbereiche der Lutherstadt Eisleben werden damit sichtbar.
Für diese Bereiche ist daher eine genaue Überprüfung erforderlich, welche Gründe in
der Vergangenheit zu dieser Situation geführt haben und ob hier Handlungsbedarf be-
steht oder es aus Gründen zumutbar ist. Für unterversorgte Gebiete werden in Kapitel
4.3 mit einer Variantendiskussion potenzielle Standorte vorgeschlagen, die sich für die
Anlage neuer Spielflächen eignen könnten.


Mit Blick auf die Karte  2 „Einzugsbereiche der Spielflächen mit 1.000m-Radius“ zeigt
sich, dass von fast allen Siedlungsbereichen der Lutherstadt Eisleben grundsätzlich die
öffentlich zugänglichen Spielplätze erreicht werden können. Dabei wird deutlich, dass
insbesondere die Ortslagen Sittichenbach und Neckendorf außerhalb dieser Versorgungs-
kreise bzw. Einzugsbereiche eines Spielplatzes liegen.
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Karte 2: Einzugsbereiche der Spielflächen mit 1.000m-Radius


74







Spielflächenkonzept der Lutherstadt Eisleben


Die markante Form der Umkreise im Stadtgebiet der Lutherstadt Eisleben ergibt sich
dort aufgrund der räumlichen Nähe von Spielflächen. Es überschneiden sich die Einzugs-
gebiete, sodass Teilbereiche mehrfach mit Spielplätzen versorgt sind. Dies ist  überwie-
gend mit dem Faktor verbunden, dass in diesen Bereich in der Regel eine höhere Bebau-
ungs- bzw. Einwohnerdichte besteht. Grundsätzlich sollte daraus noch keine Prüfung auf
Überversorgung erfolgen. Dies ist für die Ermittlung der Einzugsbereiche mit den Radien
400m und 500m sinnvoller, wie nachfolgend geschehen.


Im nächsten Schritt  erfolgt  die  Berechnung der  Einzugsbereiche mit  den Radien von
400m und 500m um die Spielflächenstandorte. Wie eingangs benannt orientieren sich die
Distanzen grundsätzlich an den Empfehlungswerten der DIN 18 034 „Spielplätze und Frei-
räume zum Spielen – Anforderungen und Hinweise für die Planung und den Betrieb“.
Ebenfalls erneut der methodische Hinweis, dass hierbei nicht die tatsächlichen Wegever-
bindungen berücksichtigt wurden. Hierbei ist der zusätzliche Informationsgewinn sehr
gering und steht daher in keinem Verhältnis zum erforderlichen Analyseaufwand. So wür-
den ebenfalls nur theoretische Erreichbarkeiten innerhalb von Zeit- und Distanzrichtlini-
en gezeigt werden, die individuell deutlich variieren können.


4.2 Auswertung der Erreichbarkeit zur Versorgungsanalyse


-            nördliche Ortslagen der Lutherstadt Eisleben  


Grundsätzlich verfügen alle nördlichen Ortslagen der Gesamtstadt Lutherstadt Eisleben
über jeweils eine Spielfläche, wenn auch in unterschiedlicher Qualität (vergl. Kapitel 3).
Zu  den  nördlichen  Ortslagen  werden  im  vorliegenden  Konzept  Burgsdorf  (Steckbrief
Nr. 1), Polleben (Nr. 2), Volkstedt (Nr. 3 und 4), Hedersleben (Nr. 5), Oberrißdorf (Nr. 6)
und Unterrißdorf (Nr. 7) gezählt.


In Burgsdorf befinden sich die Wohnlagen vollständig im Einzugsbereich des Spielplatzes
„An der Kirche“, so dass die Erreichbarkeit sehr gut gewährleistet werden kann. In Polle-
ben liegen insbesondere die südlichen Siedlungsbereiche im Einzugsgebiet des Spielplat-
zes an der Straße „Klein Berlin“ bzw. „Ernst-Thälmann-Straße“. Einzelne Grundstücke
am Ortsrand befinden sich knapp außerhalb des 500m-Radius. Für die Wohnlagen nörd-
lich des Pollebener Grabens sind die zurückzulegenden Distanzen höher, dies betrifft vor
allem die Bereiche „Gerbstedter Straße“ und „Thomas-Müntzer-Straße“ mit Nebenstra-
ßen. Mit Blick auf die Karte 2 liegen diese Bereiche aber im 1.000m-Verorgungs-Radius.
Die beiden Spielplätze in  Volkstedt („Rittergasse“ und „Lindenweg“) decken mit deren
sich stark überlagernden Einzugsbereichen die Wohnlagen annähernd vollständig ab, ein-
zelne Grundstücke am Ortsrand befinden sich knapp außerhalb des 500m-Radius.
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Karte 3: Einzugsbereiche der Spielflächen
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Karte 4: Einzugsbereiche der Spielflächen 
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Karte 5: Einzugsbereiche der Spielflächen 
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In  Hedersleben liegt  der  südwestliche  Siedlungsbereich  („Lindengraben“  und  „März-
berg“) nicht im Einzugsgebiet (500-Meter-Radius) des Spielplatzes im Bereich „Denkmal-
straße“ und „Lawekestraße“ im Amtshof und südlich angrenzend. Der dort vorhandene
Spielplatz im Bereich des Kindergartens ist nicht öffentlich zugänglich, wenngleich er
von vielen Kindern aus dem Ort während der Betreuungszeit genutzt wird. Die größte Di-
stanz (hier: „Lindengraben“) zum öffentlich zugänglichen Spielplatz im Amtshof beläuft
sich auf ca. 750 m. In Oberrißdorf sind für die Erreichbarkeit des Standortes der Spielflä-
che am östlichen Ortsrand weitere Distanzen erforderlich. So liegt der westliche Teil der
Ortslage außerhalb des 500-Meter-Radius. Die maximale Entfernung beträgt vom westli-
chen Ortsrand ca. 800m. Da für die vorhandene Spielfläche dringender Handlungsbedarf
besteht (siehe Steckbrief Nr. 6), ist eine Verlagerung an eine zentrale Stelle in Erwägung
zu ziehen. Der Spielplatz in Unterrißdorf deckt mit seinem 500m-Radius-Einzugsbereich
die Wohnlagen annähernd vollständig ab, einzelne Grundstücke am östlichen Ortsrand
liegen knapp außerhalb.


-            südliche Ortslagen der Lutherstadt Eisleben  


Von den südlichen Ortslagen der Gesamtstadt Lutherstadt Eisleben verfügen die meisten
über eine öffentlich zugängliche Spielfläche, wenn auch in unterschiedlicher Qualität
(vergl. Kapitel 3). Hierzu zählen Wolferode (Steckbrief Nr. 8), Schmalzerode (Nr. 9), Bi-
schofrode (Nr. 10), Osterhausen (Nr. 11) mit Kleinosterhausen (Nr. 12) und Rothenschirm-
bach (Nr. 13 und 14). Für die Ortslage Sittichenbach gibt es hingegen gegenwärtig keine
Anlage und noch keine Planungen.


In Wolferode liegen insbesondere die nordwestlichen Siedlungsbereiche im Einzugsgebiet
des Spielplatzes an der Straße „Waldsiedlung“. Für die Wohnbereiche im südlichen und
östlichen Teil sind die zurückzulegenden Distanzen höher, dies betrifft vor allem die Be-
reiche im Dreieck „Mühlberg“, „Türkei-Straße“ und „Eislebener Chaussee“ sowie entlang
der „Wimmelburger Straße“. Mit Blick auf die Karte 6 liegen diese Bereiche aber über-
wiegend im 1.000m-Radius. In Schmalzerode befinden sich die Wohnlagen vollständig im
Einzugsbereich des Spielplatzes „Zum Spring“, so dass die Erreichbarkeit sehr gut ge-
währleistet werden kann. Der Spielplatz in Bischofrode an der „Brunnengasse“ deckt mit
seinem 500m-Einzugsbereich-Radius die Wohnlagen annähernd vollständig ab, einzelne
Grundstücke am östlichen Ortsrand liegen knapp außerhalb.
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Karte 6: Einzugsbereiche der Spielflächen 
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Karte 7: Einzugsbereiche der Spielflächen
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Karte 8: Einzugsbereiche der Spielflächen 
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Der in Osterhausen im Jahr 2020 neu errichtete Standort im Bereich des ehemaligen Ba-
des schließt den überwiegenden Teil der Ortslage im Einzugsbereich ein. Die Wohnbebau-
ung entlang des Feldweges und im nördlichen Abschnitt der Sittichenbacher Chaussee
liegt außerhalb des 500-Meter-Radius. Die maximale Entfernung beträgt vom westlichen
Ortsrand ca. 800m. Der angrenzend an die Landschule Osterhausen vorhandene Spiel-
platz („Neue Reihe“) ist nicht öffentlich zugänglich. In  Kleinosterhausen ist ebenfalls
eine Spielfläche  neu errichtet worden. An dem Standort „Freiplatz“ befanden sich be-
reits  in  der  Vergangenheit  Spielgeräte.  Mit  der  Wiederherstellung  befinden  sich  die
Wohnlagen vollständig im Einzugsbereich. Die beiden Spielplätze in  Rothenschirmbach
(„Landmarkt“ und „Dorfstraße“ Ecke „Alte Hauptstraße“) decken mit deren sich stark
überlagernden Einzugsbereichen den Siedlungsbereich annähernd vollständig ab, einzel-
ne Grundstücke am östlichen Ortsrand (Neubaugebiet an der „Hornburger Straße“) befin-
den sich knapp außerhalb des 500m-Radius.


-            Stadtgebiet der Lutherstadt Eisleben  


Im Stadtgebiet der Lutherstadt Eisleben befinden sich 12 öffentlich zugängliche Spielflä-
chen. Auch diese sind unterschiedlicher Qualität, einzelne sogar durch die Entfernung
schadhafter Geräte fast vollständig beräumt (vergl. Kapitel 3.3). Hier ist im Rahmen vor-
liegenden Konzeptes im Ergebnis der Versorgungsanalyse eine Empfehlung ableitbar, ob
diese mit moderner Ausstattung wieder hergestellt werden sollen oder andere Standorte
die Aufgabe mit übernehmen können.


Grundsätzlich liegen fast alle Wohnlagen im Stadtgebiet der Lutherstadt Eisleben inner-
halb der 1.000m-Radien der Spielflächen. Ausnahmen bilden hierbei die „Kleinst“-Stadt-
teile Neckendorf und Oberhütte, Siedlungsbereiche der Lutherstadt Eisleben mit nur we-
nigen Wohnhäusern.


Mit Blick auf die Versorgungsbereiche der vorhandenen Spielflächen im Stadtgebiet im
400m und 500m Radius sind trotz der hohen Anzahl an Spielplätzen auch dort Defizite er-
kennbar. Rund um den Bereich „Sangerhäuser Straße“ / „Stadtterrassen“ in der Altstadt
und damit in der Nähe des Marktes mit dem Rathaus und den Einkaufsmöglichkeiten
fehlt es an einem Ort für Spiel und Aufenthalt mit Kindern. Des Weiteren liegt der östli-
che Abschnitt der „Lindenallee“ und „Landwehr“ in geringem Maße außerhalb des Ver-
sorgungsradius einer Spielfläche. Ähnlich stellt sich die Situation für die „Siedlung am
Friedrichsberg“  im  Nordwesten  des  Stadtgebietes  dar,  sowie  im  Übergang  zwischen
Helfta  und  dem Wohngebiet  „Raismeser  Straße“  im Bereich  des  Hüttengrundbaches.
Durch den Rückbau von Spielgeräten auf den ehemaligen Spielflächen in der Neustadt
besteht dort gegenwärtig ebenfalls ein Versorgungsdefizit.
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Karte 9: Einzugsbereiche der Spielflächen im Stadtgebiet
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4.3 Variantendiskussion für das Stadtgebiet der Lutherstadt Eisleben


Wie aus  den bisherigen Analyseergebnissen gut  erkennbar,  gibt  es  grundsätzlich  eine
hohe Dichte an Spielplätzen im Stadtgebiet  der  Lutherstadt Eisleben.  So können die
jüngsten Bewohner der Stadt und die Besucher prinzipiell  neun Spielflächen zwischen
der „Straße am Friedhof“ im Norden und dem Stadtpark südlich der Altstadt aufsuchen.
Darauf wirkt einschränkend, dass nicht jede der Flächen zeitgemäß ausgestattet ist, ein-
zelne kaum als Spielfläche wahrnehmbar sind. So sind gegenwärtig die (ehem.) Spielflä-
chen im Bereich Mittelreihe und auf dem Mühlplatz vollständig beräumt und maximal als
Spielwiese ohne Gerätschaften anzuerkennen. Daraus ergibt sich die Fragestellung, wie
die Spielflächen in Zukunft aussehen könnten und ob jede noch gebraucht wird. Auf wel-
che Weise können die verfügbaren Mittel effektiv eingesetzt werden?


Aufgrund dieser Anzahl an Spielflächen im Stadtgebiet in Verbindung mit deren unter-
schiedlich guter Ausstattungsqualität und –quantität, können verschiedene Zielstrukturen
diskutiert werden. Durch die Überlagerung der Einzugsbereiche bestehen Doppelstruktu-
ren, die zu hinterfragen sind. Diese Spielflächen können durch unterschiedliche Ausstat-
tungen thematische Schwerpunkte für entsprechenden Altersgruppen erlangen oder mit
Anlagen in der Nähe zusammengelegt und dabei erweitert werden.


Für  diese Überlegungen bietet  sich  eine  Variantendiskussion  an,  zunächst  mit  unter-
schiedlichen Zielstrukturen als Strategien. Das heißt, nachfolgend werden vier verschie-
dene Strategien formuliert, ob und welche Bedeutung die einzelnen Anlagen im Stadtge-
biet zukünftig haben könnten. Dabei wird für die einzelnen Anlagen eine jeweilige Per-
spektive formuliert.  Die  kann entweder  Erhalt  respektive Reaktivierung,  thematische
Umgestaltung mit Zielgruppenanpassung, Verlagerung oder Entfall (Rückbau bzw. Nut-
zungsaufgabe) heißen. Dafür ist zum einen die Lage (der Standort) der Spielfläche ein
zentrales Kriterium, da die flächenmäßige Versorgung (angemessene Erreichbarkeit im
Stadtgebiet)  ein wichtiges Ziel  ist.  Zum anderen spielt  die Bebauungsdichte und Be-
wohnerzahlen sowie Flächenverfügbarkeit (bspw. für erforderliche Erweiterungen) eine
Rolle. Außerdem sind nicht alle der Spielflächen im Stadtgebiet auf städtischem Grund
oder werden von der Stadtverwaltung bzw. dem Eigenbetrieb Betriebshof der Luther-
stadt Eisleben betrieben. Drei der vorliegend betrachteten neun Anlagen werden durch
Wohnungsbauunternehmen betrieben. Zwar können Empfehlungen zu Strategien formu-
liert werden. Dennoch ist nicht außer Acht zu lassen, dass die Einflussnahme sich anders
darstellen kann, als bei den übrigen sechs städtischen Spielflächen.


Auf den nachfolgenden Karten 10 bis 13 werden die Varianten A bis D visualisiert. Die
Reihenfolge  der  Varianten spiegelt  die Entwicklungsstufen wider.  Die Variante A ent-
spricht dabei grundsätzlich dem Status quo, die Variante D stellt eine idealtypische Ziel-
struktur dar. Die unterschiedlichen Zielstrategien zeigen die Einflüsse auf die versorgten
Wohngebiete  bzw.  die  Einzugsbereiche der  (noch  theoretisch)  vorgesehenen  Spielflä-
chen.
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Karte 10 – Variante A einer potenziellen Zielstruktur von Spielflächen im Stadtgebiet 
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Karte 11 – Variante B einer potenziellen Zielstruktur von Spielflächen im Stadtgebiet 
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Karte 12 – Variante C einer potenziellen Zielstruktur von Spielflächen im Stadtgebiet 
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Die erste Kartendarstellung (Variante A, Karte 10) zeigt eine nicht empfehlenswerte Ziel-
struktur und orientiert sich am Status quo. Hierbei würden  drei der  neun  Spielflächen
aufgegeben. Diese  drei  sind mit gegenwärtiger Einschätzung und objektiver Bewertung
als deutlich unterdurchschnittlich einzustufen. Entsprechend ist für diese Flächen auch
gemäß der Steckbriefeinstufung dringender Handlungsbedarf. Von den gemäß Variante A
zu erhaltenden Anlagen sind drei städtisch („Klosterplatz“, „Hintere Siebenhitze“ und
Stadtpark)  sowie  drei  durch  Wohnungsunternehmen  betrieben  (zweimal  „Straße  am
Friedhof“ und „Von-Veltheim-Straße“). Deren Zustand ist überwiegend zeitgemäß und
bedarf nur einiger Verbesserungen. Die mit den Anlagen angesprochenen Altersgruppen
wären im Norden des Stadtgebietes auf Grundschüler und jünger begrenzt. Eine Erhal-
tung mit Aufwertung der Sportflächen angrenzend an die in der Variante aufzugebenden
Spielfläche im Norden kann unabhängig  vom  Konzept verfolgt  werden. Dadurch kann
auch älteren Kindern / Jugendlichen Freizeitfläche in den Wohngebieten beidseitig der
„Magdeburger Straße“ geboten werden, wenn auch verbunden mit dem Entfall der Spiel-
platzfunktion. 


Noch deutlicher wird die Kritik an der Variante A insbesondere durch die Situation mit
hohem Handlungsdruck für die beiden Spielflächen „Mittelreihe“ und „Mühlplatz“. Durch
die gegenwärtige Ausstattung würden diese Standorte de facto einem Entfall gleich kom-
men. Damit  wären die Kinder im Bereich Neustadt / Breiter  Weg ohne erreichbaren
Spielplatz. Die nächstgelegenen öffentlich zugänglichen Spielflächen befindet sich nörd-
lich im Bereich der „Von-Veltheim-Straße“ in der Wilhelm-Pieck-Siedlung mit einer Ent-
fernung von mindestens 650m. Eine weitere Spielfläche („Hintere Siebenhitze“) ist fast
einen Kilometer in östlicher Richtung entfernt.


Die Variante B will die Defizite der Variante A (Status quo) in einem ersten Entwicklungs-
schritt entschärfen. So soll mit der Reaktivierung eines Standortes in der Neustadt die
dortige Unterversorgung beseitigt werden. Hierbei würden ebenfalls drei der neun Spiel-
flächen entfallen. Abweichend zur Variante A würde der Spielplatz im Bereich „Hintere
Siebenhitze“ rückgebaut und dafür am Mühlplatz wieder entstehen. Die abzubauenden
Spielegeräte können anteilig mit „umziehen“. Die Idee hinter der Verlagerung ist, die als
Überversorgung einzuordnende Nähe des Standortes „Hintere Siebenhitze“ zur Spielflä-
che im Stadtpark („Carl-Eitz-Weg“) durch Verlagerung nach Westen zu verbessern. Nörd-
lich der Altstadt würde sich zur am Status quo orientierenden Variante A nichts ändern.
Ansprechende Angebote für ältere Kinder und Jugendliche würden damit auch hier an
die Aufwertung der Sportflächen angrenzend an die aufzugebende Spielfläche gebunden
sein; bei Entfall der Spielplatzfunktion. Die Situation zum Erreichbarkeitsdefizit für die
Bewohner des  Bereiches „Sangerhäuser Straße“, „Rammtorstraße“ und „Breiter Weg“
kann mit dieser Variante jedoch nicht entschärft werden. Damit würde in Marktnähe Auf-
enthaltsfläche für Spiel und Freizeitgestaltung auch für Besucher mit Kindern fehlen,
durch die Verlagerung weg von der „Hinteren Siebenhitze“ sogar noch verstärken.
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Die Variante C orientiert auf eine grundsätzliche Wiederherstellung der Bestandssituati-
on. Einbegriffen ist auch die Reaktivierung der Standorte „Mühlplatz“ und „Mittelreihe“,
wie diese bereits in der Vergangenheit existiert haben. Es zeigt sich, dass wenn die neun
Standorte im Stadtgebiet zwischen Bahnhof und Friedhof erhalten werden und alle Flä-
chen modernisiert sind, bleiben dennoch die Versorgungsdefizite insbesondere auch in
Marktnähe. Damit wären die Investitionen – immerhin bei fünf der neun Spielflächen be-
steht Handlungsbedarf in unterschiedlicher Dringlichkeit – kaum als effektiver Einsatz
zur Beseitigung der Versorgungsdefizite anzusehen. Andererseits wird durch die kartogra-
fische Darstellung deutlich, dass im Stadtgebiet der Lutherstadt Eisleben teilweise Spiel-
flächen paarweise  verortet  sind.  So überschneiden sich  die Einzugsbereiche von den
Spielflächen „Mittelreihe“ und „Mühlplatz“, von den Spielflächen „Hintere Siebenhitze“
und „Carl-Eitz-Weg“und  von  den Spielflächen der Wohngebiete „Helbraer Straße“ und
„Gerbstedter  Chaussee“  teilweise  deutlich.  Die  daraus  ableitbare  Eventualität  einer
Doppelversorgung ist  zwar  prinzipiell  nicht  negativ,  jedoch vor  dem Hintergrund der
sparsamen Haushaltsführungen kritisch auf Erforderlichkeit zu prüfen. Die Stadtverwal-
tung soll sich nicht einem Vorwurf ausgesetzt sehen müssen, dadurch andere dringliche-


re Spielflächen zu vernachlässigen.


Wie eingangs dargelegt, handelt es sich bei der Variante D um ein als optimal einzustu-
fende  Zielstruktur für die Kernstadt der  Lutherstadt Eisleben, dargestellt auf nachfol-
gender Karte 13. Konkret soll hierbei die vorhandene, aber auch stark zurückgebaute
Spielfläche „Kiste“ (Wohngebiet Gerbstedter Chaussee, Weg zum Hutberg) in dieser Vari-
ante als Sport- und Fitnessplatz profiliert werden. Die vorhandenen Bolz- und Basketball-
felder sind um Fitnessgeräte zu ergänzen sowie mit weiteren Spiel- und Sportgeräten zu
besetzen. Als zweiten Standort für Sport- und Fitness kann die Skaterbahn am Sportplatz
östlich der „Wiese“ am „Wiesenweg“ einbezogen werden. Hier wird eine geeignete, stö-
rungsarme Fläche für  ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene gesehen, ohne dass
Kleinkinder-Spielgeräte vorzusehen sind. Für die Neustadt wird die Reaktivierung des
Standortes „Mühlplatz“ empfohlen, wie dieser bereits in der Vergangenheit existiert hat.
Der zwischenzeitlich fast vollständig beräumte Standort „Mittelreihe“ ist mit einem Neu-
besatz am „Mühlplatz“ hingegen nicht mehr erforderlich, da beide Standorte nur wenige
hundert Meter entfernt sind. Zur Beseitigung des Erreichbarkeitsdefizites in der Altstadt
ist eine vollständige Neuanlage eines Spielplatzes erforderlich. Hierfür ist der Bereich
am  Hainbuchenweg nördlich der Sangerhäuser Straße in Betrachtung gezogen worden.
Konkrete Maßnahmen sind im Kapitel 5.2 ausgeführt.
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Karte 13 – Variante D einer potenziellen Zielstruktur von Spielflächen im Stadtgebiet 
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4.4 Öffentlichkeitsbeteiligung


Wie eingangs des Konzeptes benannt, erreichten in der Vergangenheit die Verwaltung
der Lutherstadt Eisleben Anfragen nach einem Spielplatz im Bereich der Altstadt. Die Be-
wohner der Innenstadt und Stadträte hatten gebeten, nach einem geeigneten Standort
in der Innenstadt/Altstadt für einen Spielplatz zu suchen. In der Vergangenheit wurde
mit der Neuerrichtung am Klosterplatz bereits ein Vorhaben realisiert, welches jetzt um
einen weiteren Standort ergänzt werden soll, daher idealerweise westlich der Altstadt.
Im Kontext der Erarbeitung des Spielflächenkonzeptes wurde eine Umfrage in Form von
anonymisierten Fragebögen durchgeführt. Diese Umfrage sollte das Meinungsbild der Be-
wohner aber auch Besucher zu einem gewählten potenziellen Standort im Bereich „San-
gerhäuser Straße“ am „Hainbuchenweg“ erfassen. Dieser Standort zeigte sich nach Prü-
fung verschiedener Orte im Vorfeld als am geeignetsten und wurde so von der Stadtver-
waltung favorisiert.


Mit dem favorisierten Standort als Kernpunkt der Umfrage wurde ein Fragebogen erstellt
und an private Haushalte und öffentliche Stellen verteilt. Dadurch hatten die Anwohner
und Interessierte die Möglichkeit, Ihre Anregungen und Bedenken mitzuteilen. Die Lu-
therstadt Eisleben wollte damit herausfinden, ob in diesem Bereich tatsächlich ein Spiel-
platz erwünscht und notwendig ist und ob der favorisierte Standort als geeignet empfun-
den wird. Der Fragebogen hat neben Erläuterungen zum geplanten Vorhaben eine Karte
(Luftbild) mit einer Markierung des geplanten Aufenthalts- und Spielbereiches.


Mit der Bürgerbefragung möchte die Stadtverwaltung den Bedarf eines Spielplatzes an
diesem Standort ermitteln, um somit nach den Wünschen der Bürger zu handeln und
nach deren Vorstellungen einen Spielplatz zu errichten. Zudem sollen so die Bewohner
vorab in den Prozess eingebunden werden, um die spätere Akzeptanz zu erhöhen. Der
Fragebogen wurde bewusst sehr knapp gehalten, um eine hohe Motivation für die Bürger
zu erreichen, diesen auszufüllen. Zunächst wurde ermittelt, ob die anonymen Teilneh-
mer der Umfrage in der Altstadt der Lutherstadt Eisleben wohnhaft sind, aus dem übri-
gen Stadtgebiet der Lutherstadt Eisleben kommen oder von außerhalb.


Daran schlossen sich fünf Fragen zum Spielplatzstandort und -bedarf an, zu denen anzu-
kreuzen war, ob die Befragten dem völlig zustimmen, zustimmen, es neutral sehen oder
den gefragten Inhalt ablehnen bzw. völlig ablehnen. Nachfolgend sind diese Fragen ab-
gedruckt:


- A) Spielplatz für Kinder von 1 bis 10 Jahren?


- B) Spielplatz für Kleinkinder und Aufenthaltsbereich für Jugendliche?


- C) Spielplatz für Kleinkinder und Fitnessgeräte für Erwachsene?


- D) Würden Sie der Errichtung eines Spielplatzes grundsätzlich zustimmen?


- E) Würden Sie den Spielplatz selbst nutzen wollen, wenn Sie in der Altstadt unterwegs sind?
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An diese Fragen anschließend sah der Fragebogen die Möglichkeit vor,  ergänzende An-


merkungen oder Vorschläge einzutragen.


Mit Blick auf die Rücklaufquote bei solchen nicht personalisierten Umfragen (insbesonde-
re schriftliche Befragungen) gibt es in der Regel eine Beteiligung von 5 bis 10 %.Bei der
vorliegenden Umfrage kamen 7 % der verteilten und ausgelegten Fragebögen zurück,
zwei Drittel als ausgefülltes Papierexemplar und ein Drittel wurde digital übermittelt.
Die Antworten auf die Fragen sind nachfolgend grafisch dargestellt.


Zusammenfassend zeigt sich, dass mehr als die Hälfte der beantworteten Fragebögen ein
Spielplatz grundsätzlich befürworten, sich aber die Mehrheit gegen eine Kombination mit
einem Treffpunkt für Jugendliche ausspricht.


93







Spielflächenkonzept der Lutherstadt Eisleben


Der letzte Punkt des Fragebogens Ergänzende Anmerkungen oder Vorschläge wurde von
fast jedem zweiten beantwortet. Die Grundaussagen lassen sich in drei Kategorien glie-
dern: So sind 39 % der Anmerkungen im Grundsatz dafür, den geplanten Spielplatz am
„Hainbuchenweg“ zu errichten. Ebenfalls 39 % positionieren sich mit den ergänzenden
Anmerkungen / Vorschlägen gegen einen Spielplatz an diesem Standort. Die übrigen 22 %
der Fragebögen mit Anmerkungen sind im Grundsatz dafür, wenn bestimmte Bedingungen
eingehalten werden, wie z. B. Ruhe- und Schließzeiten, Einzäunung, Videoüberwachung,
abgetrennte Kleinkinderbereiche u. ä.


Die  kritischen  Anmerkungen  thematisieren  potenziellen  Lärm,  Vandalismus  und  Ver-
schmutzungen  nach  Alkoholkonsum.  Es  werden  Konflikte  zwischen  Jugendlichen  und
(Klein-)Kinder befürchtet, aber auch mit dem ruhenden und fließenden Verkehr im Um-
feld. Es werden Schäden an parkenden Autos durch die spielenden Kinder und sich dort
aufhaltenden Jugendlichen erwartet. Des Weiteren werden andere Nutzungen für diesen
Bereich als sinnvoller erachtet (z. B. Grünanlage, Parkplätze etc.). Weitere Anmerkun-
gen prophezeien mangelnde Nachfrage bzw. die „falschen“ Nutzer („Klientel“),  auch
weil der Standort für Touristen und Besucher zu abgelegen sei. Andere Aussagen gehen
gegen die entstehenden Kosten der Neuerrichtung, während andere Spielflächen „erst-
mal zu pflegen sein“. Einige schlagen andere Standorte vor, wie im Stadtpark oder an
der Siebenhitze. Jedoch gibt es dort bereits Spielflächen und diese liegen außerhalb der
angemessenen Erreichbarkeit für die Bewohner der Altstadt.


Neben den kritischen Anmerkungen gab es auch Hinweise: So wird die vorgesehene, auf
dem Luftbild markierte Fläche als zu klein erachtet. Andere wüschen sich die benannten
Fitnessgeräte auch im Stadtpark.


Abschließend sollen auch die positiven, zustimmenden Anmerkungen erwähnt werden. Es
wurde die Idee gelobt, und die Lage als optimal gesehen, da die Verfasser in der Nähe
wohnen. Es wurde zudem Ungeduld ausgedrückt, bis die Anlage fertig sein könnte.


In der Summe zeigt sich eine leichte Mehrheit zur grundsätzlichen Frage für die Errich-
tung des Spielplatzes am Standort „Hainbuchenweg“, ebenfalls  eine leichte Mehrheit
spricht sich in der nächsten Frage gegen die Schaffung eines Aufenthaltsbereiches bzw.
Treffpunktes für Jugendliche im Zusammenhang mit dem Spielplatz aus. Ein eindeutiges,
klares Ergebnis kann dem Fragebogen nicht entnommen werden, es zeigt sich auch in
den schriftlichen Anmerkungen und Ergänzungen, dass es ein polarisierendes Thema ist.
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5 Handlungsempfehlungen


In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die Vorstellungen und Freizeitwünsche von
Kindern aber auch Jugendlichen geändert. Stellvertretend hierfür sind elektronische Al-
ternativen. Anfangs vor allem zu Hause, sind die Endgeräte überwiegend mobil nutzbar.
Hieraus sind veränderte Ansprüche an die Freizeitgestaltung im Freien entstanden. Das
geänderte Freizeitverhalten betrifft stärker ältere Kinder und Jugendliche. Für Kleinkin-
der haben sich insbesondere die Anforderungen an zeitgemäße, Kleinkind gerechte Spie-
lanlagen verändert.


Während Spielplätze im Wohnumfeld für Kinder weiterhin als positiv und erforderlich in
der Gesellschaft gesehen werden, sieht es bei Treffpunkten für Jugendliche weniger ein-
deutig aus. Bei verschiedenen Umfragen in anderen Kommunen zeigt sich ein Meinungs-
bild, wie es auch in der Lutherstadt Eisleben grundsätzlich erkennbar ist. Demnach be-
stehen häufig Vorbehalte gegenüber Flächen, die der Freizeitgestaltung von Jugendli-
chen dienen. Zudem wird in dem Zusammenhang auch Konfliktpotenzial mit jüngeren
Kindern benannt. Diese individuellen Meinungen und Einschätzungen sind für die Akzep-
tanz von Spiel- und Freizeitflächen in einer Gemeinde nicht außer Acht zu lassen.


Der Schwerpunkt des vorliegenden Spielflächenkonzeptes der Lutherstadt Eisleben ist im
ersten Schritt, für die Kinder aus den Wohngebieten erreichbare Spielplätze zur Verfü-
gung zu stellen. Dabei ist  zunächst der Blick auf Erreichbarkeitsdefizite und Ausstat-
tungsmängel zu richten. Die Spielplätze der Lutherstadt Eisleben sollen mit zeitgemäßen
Anlagen eine attraktive Freizeitgestaltung für  die Jüngsten ermöglichen und den An-
spruch als kinderfreundliche Stadt unterstreichen. Hierzu ist auch die Bedeutung der An-
gebote für Tagesbesucher und Touristen nochmals zu betonen, deren Kinder neben dem
Einkauf oder der Erkundung des Lutherweges eine Spielmöglichkeit geboten werden soll-
ten.


Im Rahmen des Konzeptes haben sich zudem Spielflächen hervorgetan, die sich auch für
ergänzende Angebote speziell für Jugendliche und Erwachsene sowie Senioren anbieten
würden. Dies könnte im zweiten Schritt intensiver untersucht und konkrete Vorhaben
entwickelt werden. Das vorliegende Konzept beschränkt sich gegenwärtig auf Vorschläge
für geeignete Standorte. Gegebenenfalls kann in einer Fortschreibung ein konkreter Fo-
kus auf Freizeitflächen für Jugendliche und Erwachsene gelegt werden.


Mit Blick auf die Folgen des Demografischen Wandels tritt zudem die Bevölkerungsgruppe
der Senioren stärker in den Vordergrund. Auch sie nutzen die Frei- und Grünflächen im
nahen Wohnumfeld. Bei  einer Ergänzung der Ausstattung im Spielplatzumfeld können
stadträumliche Strukturen geschaffen werden, die der gemeinsamen Freizeitgestaltung
dienen kann. Dadurch können doppelte Strukturen (Bänke, Wege, Abfallbehälter etc.)


95







Spielflächenkonzept der Lutherstadt Eisleben


vermieden und Aufwendungen (Reinigungs- und Pflegearbeiten etc.) sowie der Flächen-
verbrauch reduziert werden. Andererseits bestehen auch Konfliktpunkte beispielsweise
in den unterschiedlichen Ruhebedürfnissen und Sauberkeitsansprüchen.


Mit Blick auf vorgenanntes bringt die Bündelung der Freizeitflächen im Sinne von Mehr-
generationsspielplätzen positive Aspekte, spart Fläche, Ressourcen und ermöglicht hohe
Nutzungseffektivität.


Die Versorgungsanalyse  sollte neben den Erreichbarkeitsdefiziten auch aufzeigen,  wo
sich „Nutzerzahlen“ geändert haben. Konkret gibt es einige Spielflächen in der Luther-
stadt Eisleben, die aufgrund der bisherigen Geräteausstattung als solche nicht mehr er-
kennbar sind (z.B. Mittelreihe oder Mühlplatz). Hier ist im Ergebnis der Versorgungsana-
lyse zu prüfen, ob eine Reaktivierung der Spielfläche zielführend ist, oder ob ein Rück-
bau des Spielplatzes in Betracht zu ziehen ist. Wenn alternative Angebote vorhanden
sind, können die Vorteile eines Rückbaus bzw. einer Standortaufgabe überwiegen. Gera-
de wenig genutzte, vielleicht auch durch Wohnungsrückbau abseitsliegende, Spielflächen
können schneller dem Vandalismus verfallen.


5.1 Leitlinien


Spielflächen sind für junge Menschen ein genauso wichtiger Platz wie für die Eltern und
Großeltern. Alle sollen sich dort wohlfühlen können. Dort wird die individuelle oder ge-
meinsame Freizeit verbracht. Dass diese Flächen sauber und sicher sein sollen, ist un-
strittig.  Auch  sollte  eine  gewisse  Individualität  den  Charakter  eines  jeden  einzelnen
Spielplatzes ausmachen, sei es durch die besondere Lage oder ein spannendes Thema.
Nachfolgende Leitlinien sollten auch zukünftig durch die Betreiber aber teilweise auch
von den Nutzern Beachtung finden, um die Spielflächen der Lutherstadt Eisleben als be-
liebte Treffpunkte und Spielplätze zu empfinden.


Für die im nachfolgenden Kapitel aufgeführten Maßnahmenempfehlungen sollen konkre-
te Planungen entstehen, auf Grundlage des vorliegenden Konzeptes. Für diese Vorhaben
sind die Leitlinien des Konzeptes beachtlich. Auf diese Weise können diese öffentlichen
Orte attraktiv für die Begegnung und das Kommunizieren über Spielgruppen und Familien
hinaus  werden  und Spielflächen  als  generationsübergreifende Treffpunkte  etablieren.
Damit kann auch die Akzeptanz von Spielplätzen und im Allgemeinen die jeweiligen Be-
dürfnisse der unterschiedlichen Altersgruppen steigen. Plakativ ausgedrückt können Kin-
der lernen, dass Senioren auch mal Ruhe schätzen und Senioren können sich erinnern,
dass lautes Kinderlachen nicht primär Lärmbelästigung ist.


Die Leitlinien sind insbesondere auf Neuanlagen bezogen, kleinere Maßnahmen auf Be-
standsplätzen sollten jedoch ebenfalls die Leitlinien beachten.
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Individualität > Die einzelnen Spielflächen sollten ihren eigenen Charakter oder Thema
haben, und dies durch entsprechende Gestaltung und Ausstattung klar signalisieren. Ins-
besondere Anlagen, die in der Nähe sind, sind unterscheidbar auszugestalten. Das erhöht
die Wahrnehmung, die Identifizierung und stärkt den Anreiz verschiedene Plätze zu besu-
chen. Dadurch kann auch der Aufenthalt für die Begleitpersonen abwechslungsreicher
werden. Grundsätzlich sind einzelne Spielplätze mit Ausstrahlung über das Quartier hin-
aus für eine Stadt empfehlenswert, z. B. ein Wasserspielplatz oder ein Kletter- und Fit-
nessplatz.


Spielqualität > Die Spielflächen haben sich in den letzten Jahrzehnten auch weiterent-
wickelt. Ziel ist es mit hohem Spielwert eine überdurchschnittliche Verweildauer zu er-
möglichen und die Wiederbesuche interessant zu machen. Dafür bedarf es vielfältige,
abwechslungsreiche Spielabläufe und ansprechende Materialien, sowie einzelne Beson-
derheiten (Trampolin, Seilbahn o. ä.), die eine Assoziation mit sich bringen.


Nachhaltigkeit > Die Spielflächen sind unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit im ursprüng-
lichen Sinne zu errichten oder zu unterhalten. Dies sind u. a. langlebige Materialien,
Vandalismus resistente Geräte oder pflegearme aber heimische Bepflanzungen. Hierzu
sind auch geringere Folgekosten einzuberechnen. Nachhaltigkeit  erfolgt  auch bei  der
Wahl neuer Spielgeräte: Wenn diese einen hohen, komplexen Spielwert haben, werden
diese auch länger genutzt.  Kaum bespielte Geräte sind in  finanzieller  Hinsicht nicht
nachhaltig.


Aufenthaltsqualität > Ein wichtiger Aspekt ist die Aufenthaltsqualität, die nicht nur für
die Kinder gilt. Auch die Aufsichtspersonen sollen sich in der Zeit in der das Kind spielt
nicht unwohl fühlen. Sitzmöglichkeiten können durch interessante Bewegungs- oder Fit-
nessflächen aufgelockert werden, Treffpunkte im Schatten schaffen Kommunikationsbe-
reiche zu anderen Erwachsenen. Wenn die Eltern gerne auf den Spielplatz gehen, hat
das Kind auch mehr Freude.


Umfeldabgrenzung > Die Spielfläche ist so anzulegen, dass insbesondere kleinen Kindern
klar ist, wo der Spielbereich endet. Übergänge in den Siedlungsraum oder an Verkehrs-
flächen sind einzufrieden, hierzu kann bereits eine Heckenpflanzung eine klare Linie si-
gnalisieren. So lassen sich Konflikte vermeiden. Für eingezäunte Anlagen ist es empfeh-
lenswert, mindestens zwei Zugänge vorzusehen. Spielflächen mit unterschiedlichen Ziel-
gruppen sollten grundsätzlich als Einheit wahrgenommen werden, um die Kommunikati-
on zu erleichtern. Für Kleinkinder sollte jedoch eine Trennung erkennbar sein, wo Sport-
bereiche und Fitnessgeräte beginnen, die eine Gefahr mit sich bringen könnten.


Sichere Nutzbarkeit > Die Spielfläche mit den Gerätschaften sind so anzuordnen und zu
gestalten, dass es bei der Nutzung zu keinen Konflikten oder Gefahrensituationen kom-
men kann. Sicherheits- und Gefahrenbereiche sind farblich oder ähnlich zu markieren,
Funktionselemente von Spielgeräten auf Bewegungsflächen zu vermeiden oder zu „pols-
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tern“. Zugleich sind Zugangsbereiche und Beweglichen zur besseren Orientierung ent-
sprechend zu gestalten.


Qualitätsstandard > Aufgrund der Beanspruchung der Spielgeräte, ist eine regelmäßige
Kontrolle der Sicherheitsanforderungen zwingend notwendig. Wenngleich dies bereits in
der Lutherstadt Eisleben erfolgt, stellt dies eine wichtige Leitlinie dar. Die Betreiber von
Spielflächen haben eine Verantwortung zur Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht. Die
Spielgeräte müssen den technischen Sicherheitsanforderungen entsprechen. Neben der
Beseitigung von Mängeln und Schäden, ist hierbei auch die Nutzungsqualität relevant.
Spielgeräte, die kaum (ab-)genutzt werden, da Kinder damit nicht mehr gerne spielen,
sollten ausgetauscht werden. Daran sind zukünftige Anschaffungen auszurichten. So kann
eine hohe Spielqualität auf den Spielplätzen erreicht werden.


Barrierefrei > Barriere arme und Barriere freie Spielanlagen sollen allen Menschen die
Nutzung der Spielflächen erlauben und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermög-
lichen.


Erreichbarkeit > Die Erreichbarkeit ist zum einen für Neustandorte ein zentraler Punkt,
sollte aber auch für Bestandsspielflächen geprüft werden. Häufig gibt es optimierungsbe-
darf bei der Wegeführung, den Zugangsstellen und den Abstellflächen für Fahrräder und
PKW. Die Anlage von Fußgängerüberwegen und die Verhinderung von Sicht behinderndem
„Wildparken“ kann die sichere Erreichbarkeit signifikant verbessern.


Sauberkeit der Spielflächen > Saubere Spielflächen haben einen hohen Stellenwert bei
den Kindern und den Eltern, Reinigungsintervalle sind an die Nutzungsintensität anzupas-
sen, nachfragestarke Tage wie das Wochenende mit zu beachten. Ein weiterer Aspekt
sollte sein, die kleinen aber auch großen Nutzer wohlwollend zu animieren, selber auf
Sauberkeit zu achten. Hierfür können beispielhaft ansprechend gestaltete Abfallbehälter
mit pädagogisch-spielerischen Sprüchen einen positiven Effekt bewirken.


Nutzungsdauer beachten > Viele Spielgeräte haben eine naturgemäß begrenzte Nut-
zungsdauer, Verschleiß und Abnutzung führen zu Handlungserfordernissen. Ziel sollte es
daher sein, im Rahmen der regelmäßigen Sicherheitsprüfungen die verbleibende Nut-
zungsdauer der einzelnen Geräte im Blick zu haben, um frühzeitig Neuanschaffungen fi-
nanziell einplanen zu können. Nicht alle Spielplätze können gleichzeitig die neueste Aus-
stattung erhalten, mit einer gestaffelten Planung für Neuanschaffungen kann eine ge-
rechte Verteilung verdeutlicht werden.


Öffentlichkeitsbeteiligung > Größere, verändernde Maßnahmen auf bestehenden Spiel-
flächen und bei der Neuerrichtung bzw. Verlagerung von Spielflächen sollten die Bewoh-
ner frühzeitig und transparent informiert werden.  Die sachgerechte  Einbeziehung der
Bewohner ist aber auch für den vorgesehenen Rückbau bzw. die Aufgabe von bisherigen
Spielplätzen vorzusehen.  Mit der Unterrichtung über das beabsichtigte Vorhaben sollte
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zudem die Möglichkeit zur Äußerung gegeben sein. Spielflächen zählen zu den sensiblen
öffentlichen Räumen in der Stadt, es gibt viele Kritiker und Befürworter. Bei einer ent-
sprechenden Öffentlichkeitsarbeit erhöht sich die Identifikation oder zumindest die Tole-
ranz. Zudem sollten dabei auch explizit die Hauptnutzer beteiligt werden, um früh die
Optionen der politischen Teilhabe zu erlernen.


5.2 Maßnahmenkatalog


Der tabellarische Maßnahmenkatalog ist eine kompakte Übersicht der im Spielflächen-
konzept empfohlenen Maßnahmen und Strukturanpassungen. Der Maßnahmenkatalog ist
im Hinblick auf die Priorität bzw. Dringlichkeit sortiert. Zudem bildet dieser die durch
das vorliegende Konzept empfohlene Zielstruktur (Variante D) für die zukünftige Spielflä-
chenausstattung in der Lutherstadt Eisleben ab. Somit sind Maßnahmen aus den Ergeb-
nissen der räumlichen Versorgungsanalyse und der Bewertung zur Ausstattungsanalyse
Bestandteil des Kataloges. Die aufgeführten Maßnahmen stellen eine Kurzzusammenfas-
sung der Empfehlungen der Steckbriefe dar, so dass bei Umsetzung auf diese verwiesen
wird.


Maßnahmen mit dringendem Handlungsbedarf - kurzfristig
Ortsteil/Stadtteil - Spielfläche Maßnahme Priorität / Jahr / Anmerkung
Oberrißdorf
August-Heine-Straße
Spielfläche Nr. 06


- Neubesatz mit Spielgeräten
- Basisausstattung/ Kombinations-


model
- Verknüpfung mit Bolzplatz


kurzfristig
2022
Zentralere  Lage  in  Oberrißdorf
prüfen


Wohngebiet
Gerbstedter Chausee
Weg zum Hutberg
Spielfläche Nr. 17


- Instandsetzung  und  Neubesatz
mit Spiel- und Sportgeräten


- Basisausstattung  plus  erweiter-
tes Spielgeräteangebot


- Profilierung  als  Sportflächen
(Bolzplatz und Basketballfeld)


- Ergänzung um Fitnessgeräte


kurzfristig
2022
Fokussierung  auf  ältere  Kinder
und  Jugendliche  -  Standort  als
Mehrgenerationsfreizeitfläche
entwickeln


Neustadt – Mühlplatz
Spielfläche Nr. 21


- Neubesatz mit Spielgeräten 
- Basisausstattung  plus  erweiter-


tes Spielgeräteangebot


Kurzfristig
2022


Neustadt – Mittelreihe
Spielfläche Nr. 20


- Rückbau / Entfall Kurzfristig
2021


Altstadt - Hainbuchenweg - Neuanlage Spielfläche
- Erweiterte  Ausstattung  für  Kin-


der bis 14 Jahre


Kurzfristig
2021
Lärmarm und abschließbar


Ortsteil Sittichenbach - Neuanlage Spielfläche mit Basis-
ausstattung


- Standortsuche erforderlich


Kurzfristig (mittelfristig)
2022 / 2023


99







Spielflächenkonzept der Lutherstadt Eisleben


Maßnahmen mit Handlungsbedarf - mittelfristig
Ortsteil/Stadtteil - Spielfläche Maßnahme Priorität / Jahr / Anmerkung
Ortsteil Volkstedt
Rittergasse
Spielfläche Nr. 3


- Mängel an Geräten und Schutz-
bereichen beseitigen


- Ergänzende  thematische  Aus-
stattung 


- Schwerpunktlegung  auf  Einbin-
dung  in  Parkanlage  mit  Natur-
lehrpfad und Fitnessgeräten


mittelfristig (langfristig)
2024 / 2025


Ortsteil Hedersleben
Lawekestraße
Spielfläche Nr. 5


- Neubesatz mit  Spielgeräten am
Nebenstandort


- erweiterte Ausstattung
- Umgestaltung Nebenstandort als


Erlebnis- bzw. Naturspielplatz


mittelfristig
2024
Stärkung  des  Nebenstandortes
außerhalb des Amtshofes


Ortsteil Wolferode
östliche Ortslage


- Neuanlage Spielfläche mit Basis-
ausstattung, östlicher Siedlungs-
bereich (Ergänzungsstandort)


mittelfristig
2024


Empfohlene Einzelmaßnahmen - mittel-/langfristig
Ortsteil/Stadtteil - Spielfläche Maßnahme Priorität / Jahr / Anmerkung
Ortsteil Burgsdorf
An der Kirche
Spielfläche Nr. 1


- Erweiterung des Spiel- und Frei-
zeitangebotes


langfristig
ab 2025


Ortsteil Polleben
Klein Berlin / Ernst-Thälmann-Str.
Spielfläche Nr. 2


- Erweiterung des Spiel- und Frei-
zeitangebotes


langfristig
ab 2025


Ortsteil Unterrißdorf
Am Anger
Spielfläche Nr. 7


- Erweiterung des Spielangebotes
- Erweiterung der Sportflächen


langfristig
ab 2025


Ortsteil Schmalzerode
Zum Spring
Spielfläche Nr. 9


- Erweiterung des Spiel- und Frei-
zeitangebotes


langfristig
ab 2025


Parkviertel
Hintere Siebenhitze
Spielfläche Nr. 22


- Neubesatz mit Fitnessgeräten
- Erweiterung der Sportflächen
- Standort  als  Mehrgenerations-


freizeitfläche entwickeln


langfristig
ab 2025
Fokussierung  auf  ältere  Kinder
und Jugendliche 


Bahnhofstraße
Carl-Eitz-Weg
Spielfläche Nr. 23


- Ergänzung  der  Spielgeräte  auf
erweiterte Ausstattung


mittelfristig/langfristig
2024/2025


Helfta
Klein Berlin / Ernst-Thälmann-Str.
Spielfläche Nr. 26


- Erweiterung des Spiel- und Frei-
zeitangebotes


- Neubesatz mit Fitnessgeräten


langfristig
ab 2025


5.3 Prozessempfehlungen und Monitoring


- Ergänzungen im Verfahren


- Ausführungen zum Stadtratsbeschluss sowie zu Anmerk. aus den polit. Gremien etc.
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